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Vorbemerkung: Die nachstehende Verordnung ist durch Änderungs-
verordnung vom 29. Juni 2003 (ABl. NRW. S. 235, ber. 11/03) geändert
worden. Diese Änderungen sind am 1. August 2003 in Kraft getreten.
Schulen, die ihre bisherigen Bildungsgänge nicht zum 1. August 2003
umstellen konnten, sind berechtigt, diese nach den bisherigen Vorschriften
(s. BASS 2002/2003 S. 13/79 ff.) noch einen weiteren Durchgang
fortzuführen.
Die durch das Schulrechtsänderungsgesetz 2003 vom 8. Juli 2003
wirksam gewordenen Änderungen sind in der vorliegenden Fassung
berücksichtigt.
13 – 33 Nr. 1.1 Verordnung

über die Ausbildung und Prüfung
in den Bildungsgängen des Berufskollegs

(Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg –
APO-BK)

Vom 26. Mai 1999
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2003

(SGV. NRW. 223) 

mit1)

13 – 33 Nr. 1.2 Verwaltungsvorschriften
zur Verordnung

über die Ausbildung und Prüfung
in den Bildungsgängen des Berufskollegs

(VVzAPO-BK)
RdErl. d. Ministeriums

für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung
v. 19. 6. 2000 (ABl. NRW. 1 S.182) * 

Auf Grund des § 26 b Schulverwaltungsgesetz (SchVG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 1985 (GV. NRW.
S. 155), zuletzt geändert durch Gesetze vom 25. November 1997 (GV.
NRW. S. 426 und S. 430), wird mit Zustimmung des Ausschusses für
Schule und Weiterbildung des Landtags verordnet:
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Ers te r  Te i l
1 .  Abschn i t t

A l lgeme ine  Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge
§ 1

Bildungsziele des Berufskollegs
(1) Das Berufskolleg vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine
umfassende berufliche, gesellschaftliche und personale Handlungs-
kompetenz und bereitet sie auf ein lebensbegleitendes Lernen vor.
Es qualifiziert die Schülerinnen und Schüler, an zunehmend interna-
tional geprägten Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft teilzu-
nehmen und diese aktiv mitzugestalten.
(2) Die Bildungsgänge des Berufskollegs sind abschlussbezogen
und führen in einem differenzierten Unterrichtssystem  einzel- und
doppeltqualifizierend zu beruflichen Qualifikationen (beruflichen
Kenntnissen, beruflicher Grund- und Fachbildung, beruflicher Wei-
terbildung und Berufsabschlüssen) und ermöglichen den Erwerb der
allgemein bildenden Abschlüsse der Sekundarstufe II. Die Abschlüs-
se der Sekundarstufe I können nachgeholt werden.
(3) Im Einzelnen vermittelt das Berufskolleg folgende berufliche Qua-
lifikationen:
1. berufliche Kenntnisse als eine arbeitsmarktorientierte Qualifikati-

on für eine berufliche Tätigkeit,
2. berufliche Grundbildung als eine auf eine berufliche Erstausbil-

dung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Hand-
werkssordnung (HwO) oder eine einschlägige vollzeitschulische
Berufsausbildung nach Landesrecht anrechenbare Qualifikation, 

3. berufliche Fachbildung als den schulischen Teil einer Berufsaus-
bildung nach dem BBiG oder der BBiG,

4. schulische Berufsausbildung mit landesrechtlich geregeltem Be-
rufsabschluss,

5. berufliche Weiterbildung als eine zu anerkannten Weiterbildungs-
abschlüssen führende Qualifikation.

§ 2
Schulprogramm

(1) Das Berufskolleg legt unter Berücksichtigung der Ergebnisse ei-
ner regionalen Abstimmung der Bildungsangebote die besonderen
Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen seiner pädagogi-
schen Arbeit in einem Schulprogramm fest.
(2) Das Berufskolleg konkretisiert im Schulprogramm unter Aufnah-
me der Richtlinien- und Lehrplanvorgaben den allgemeinen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag im Hinblick auf die spezifischen Vor-
aussetzungen und Merkmale seiner Schülerinnen und Schüler, die
spezifischen Gegebenheiten der Schule und seines regionalen Um-
feldes.
(3) Das Schulprogramm ist dem Schulträger und der Schulaufsichts-
behörde zur Kenntnis zu geben. Es ist den Schülerinnen und Schü-
lern, gegebenenfalls den Erziehungsberechtigten, sowie den regio-
nalen Partnern in geeigneter Weise bekannt zu machen.

§ 3
Qualitätsentwicklung

Das Berufskolleg überprüft in regelmäßigen Abständen die Durch-
führung und den Erfolg seiner Bildungs- und Erziehungsarbeit auf
der Grundlage seines Schulprogramms und berichtet dem Schulträ-
ger und der Schulaufsichtsbehörde über die Ergebnisse. Die Ergeb-
nisse werden bei der Fortschreibung des Schulprogramms herange-
zogen.

§ 4
Aufnahme

(1) Der Besuch eines Bildungsganges des Berufskollegs setzt die Er-
füllung der Vollzeitschulpflicht voraus. § 6 a SchpflG bleibt unbe-
rührt. Im Einzelnen gelten die Aufnahmevoraussetzungen des jewei-
ligen Bildungsganges in den besonderen Bestimmungen des Zwei-
ten Teils (Anlagen A bis E).
(2) In Zweifelsfällen entscheidet die Schulleitung im Einvernehmen
mit der oberen Schulaufsichtsbehörde über die Aufnahme.

§ 5
Gliederung, Unterrichtsorganisation und Höchstverweildauer

(1) Die Bildungsgänge des Berufskollegs sind nach näherer Maßga-
be der besonderen Bestimmungen des Zweiten Teils (Anlagen A bis
E) nach Berufsfeldern, Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunk-
ten gegliedert. 
(2) Die Bildungsgänge des Berufskollegs sind, soweit in den beson-
deren Bestimmungen für die einzelnen Bildungsgänge nichts Abwei-
chendes bestimmt ist, in Schuljahre eingeteilt. Sie werden in Vollzeit-
form oder in Teilzeitform angeboten. Wechsel zwischen Vollzeit- und
Teilzeitform sind möglich.
(3) Der Unterricht wird in der Regel in Fachklassen und im Klassen-
verband erteilt. Soweit die Unterrichtsorganisation oder der Bil-
dungsgang es erfordert, können Kurse gebildet werden.
(4) Die mit den Stundentafeln festgelegte Regeldauer der Bildungs-
gänge darf um höchstens ein Jahr überschritten werden (Höchstver-
weildauer). Um ein weiteres Jahr kann die Regeldauer nach Entschei-
dung der Versetzungskonferenz, im Abiturbereich mit Zustimmung
der oberen Schulaufsichtsbehörde, überschritten werden, wenn die
Gründe für die Wiederholung von der Schülerin oder dem Schüler
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nicht zu vertreten sind. Die Höchstverweildauer kann darüber hinaus
um den für die Wiederholung einer nichtbestandenen Prüfung erfor-
derlichen Mindestzeitraum überschritten werden.
(5) Schülerinnen und Schülern, die innerhalb des Berufskollegs ei-
nen Bildungsgang wechseln, wird die im bisherigen Bildungsgang
verbrachte Ausbildungszeit auf die Höchstverweildauer angerech-
net; über Ausnahmen entscheidet die obere Schulaufsichtsbehörde.

VV zu § 5
5.5 zu Abs. 5

5.51 Ein auf die Verweildauer anzurechnender Wechsel eines Bildungs-
ganges innerhalb des Berufskollegs liegt vor, wenn der angestrebte
neue Bildungsgang das gleiche Abschlussziel vermittelt wie der bis-
her besuchte Bildungsgang. Dies gilt nicht bei einem Wechsel oder
Neuaufnahme einer Berufsausbildung nach BBiG (BASS 2 – 5)
oder HwO (BASS 2 – 6).

5.52 Die Sondertatbestände des § 5 Abs. 3 Satz 1 Anlage B und des § 3
Abs. 5 Anlage C bleiben unberührt.

§ 6
Lernbereiche, Unterrichtsfächer

(1) Der Unterricht in den Bildungsgängen des Berufskollegs mit Aus-
nahme der Fachschulbildungsgänge ist in den berufsbezogenen
Lernbereich, den berufsübergreifenden Lernbereich und den Diffe-
renzierungsbereich gegliedert. Die Fächer und Lernbereiche sind im
Sinne des § 1 aufeinander abzustimmen.
(2) Die Lernbereiche tragen gemeinsam zur Entwicklung umfassen-
der Handlungskompetenz bei. Der berufsbezogene Lernbereich fasst
die Unterrichtsfächer zusammen, die im Besonderen der beruflichen
und fachlichen Qualifizierung dienen. Die Fächer des berufsübergrei-
fenden Lernbereichs ergänzen die berufliche Qualifizierung und tra-
gen darüber hinaus zur allgemeinen Kompetenzentwicklung bei, in-
dem sie zentrale gesellschaftliche, kulturelle, ethische und religiöse
Fragen in die Ausbildung einbeziehen. Der Sport dient zudem der Ge-
sundheitsförderung. Der Differenzierungsbereich ermöglicht den
Schülerinnen und Schülern, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten ihren
individuellen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend zu ergänzen,
zu erweitern und zu vertiefen.
(3) Die Unterrichtsfächer und ihr Umfang werden durch die jeweili-
gen Stundentafeln zu den einzelnen Bildungsgängen bestimmt. Fä-
cherübergreifende Projekt- und Lernaufgaben sind zulässig. Für die
Inhalte des Unterrichts gelten die von der obersten Schulaufsichtsbe-
hörde erlassenen Richtlinien und Lehrpläne.

VV zu § 6
6.1 zu Abs. 1

Die Abstimmung ist im Rahmen der didaktischen Jahresplanung durch die
Bildungsgangkonferenz zu dokumentieren. Mitglieder der Bildungsgang-
konferenz sind alle im Bildungsgang unterrichtenden Lehrerinnen und
Lehrer (§ 3 SchMG – BASS 1 – 3).

6.2 zu Abs. 2
Auf die Gemeinsame Erklärung der (Erz-)Bistümer und der evangelischen
Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen, des Deutschen Gewerkschafts-
bundes Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, der Landesvereinigung der
Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen, der Vereinigung der Industrie-
und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen, des Westdeutschen Hand-
werkskammertags und des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstages
„Kompetenzbildung mit Religionsunterricht“ wird ergänzend hingewiesen.

6.3 zu Abs. 3
Der RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder v. 20. 6. 2003
(BASS 12 – 05 Nr. 1) ist zu beachten. Im Land Nordrhein-Westfalen einge-
führter Religionsunterricht ist gemäß  § 31 SchOG (BASS 1 – 1) ordentli-
ches Unterrichtsfach. Er wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Religionsgemeinschaften erteilt (Artikel 7 GG – BASS 0 – 1).

§ 7
Praktika

Außerschulische Praktika sollen nach Maßgabe der besonderen Be-
stimmungen des Zweiten Teils (Anlagen A bis E) durchgeführt wer-
den. Die Praktika werden von der Schule genehmigt und im Rahmen
des Unterrichts begleitet.

§ 8
Leistungsbewertung und Leistungsnachweise

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach den §§ 21, 22 und 25
der Allgemeinen Schulordnung (ASchO), soweit in den Anlagen
nichts anderes bestimmt ist.
(2) Anzahl und Umfang der Leistungsnachweise regelt die oberste
Schulaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschriften, soweit diese
Verordnung keine Regelung trifft.
(3) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unter-
richts in allen Fächern. Häufige Verstöße gegen die sprachliche Rich-
tigkeit in der deutschen Sprache müssen bei der Festlegung der Note
angemessen berücksichtigt werden. Dabei sind insbesondere das Al-
ter, der Ausbildungsstand und die Muttersprache der Schülerinnen
und Schüler zu beachten. § 8 Abs. 4 der Anlage D bleibt unberührt.

VV zu § 8
8.1 zu Abs. 1

Hausaufgaben, die lediglich zur Festigung und Sicherung des im Unter-
richt Erarbeiteten dienen, sind nicht Gegenstand der Leistungsbewertung.
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8.2 zu Abs. 2
8.21 In den schriftlichen Prüfungsfächern sind schriftliche Arbeiten zu

fertigen. Sie sollen zu den Prüfungsbedingungen hinführen. In den
übrigen Fächern können schriftliche Arbeiten gefertigt werden.

8.22 In Fächern mit schriftlichen Arbeiten werden die Zeugnisnoten in
der Regel gleichgewichtig aus dem Beurteilungsbereich „schriftli-
che Arbeiten“ und dem Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“
gebildet.

8.23 Schriftliche Arbeiten dauern 30 bis 90 Minuten. Zur Prüfungsvorbe-
reitung können sie bis zur Dauer der schriftlichen Prüfung verlän-
gert werden. Fächerübergreifende schriftliche Arbeiten sind mög-
lich. Bei diesen Arbeiten kann die Höchstdauer überschritten wer-
den. Für jedes der beteiligten Fächer ist eine Leistungsnote auszu-
weisen.

8.24 In den Fächern ohne schriftliche Arbeiten, insbesondere in dem
Fach Projektarbeit, bildet der Beurteilungsbereich „sonstige Leis-
tungen“ die Grundlage der Bewertung. Zum Beurteilungsbereich
„sonstige Leistungen“ gehören z. B. mündliche Mitarbeit, kurze
schriftliche Übungen, Berichte, Fachgespräche, Protokolle, prakti-
sche Leistungen, Referate.

8.25 Leistungen, die im Zusammenhang mit Gemeinschaftsleistungen
erbracht werden, können einbezogen werden, wenn sie der einzel-
nen Schülerin oder dem einzelnen Schüler als eigene Leistung zu-
zuordnen sind.

8.26 Verschiedenartige Leistungen aus dem Beurteilungsbereich „sons-
tige Leistungen“ sind mindestens einmal pro Halbjahr zu einer Leis-
tungsnote zusammenzufassen, den Schülerinnen und Schülern be-
kannt zu geben und in der „Liste der Leistungsnoten“ zu dokumen-
tieren.
Im Beurteilungsbereich „schriftliche Arbeiten“ führt jede schriftliche
Arbeit zu einer eigenständigen Leistungsnote.
Für die Feststellung einer Zeugnisnote sind mindestens zwei (in der
Fachschule für Sozialpädagogik und der Fachschule für Heilerzie-
hungspflege mindestens vier) Leistungsnoten erforderlich.
Die Leistungsnoten aus dem Beurteilungsbereich „schriftliche Ar-
beiten“ sollen höchstens die Hälfte aller Leistungsnoten ausma-
chen.

8.27 Fächer des Differenzierungsbereichs (in der Fachschule des Wahl-
bereichs) mit einem Stundenvolumen von mindestens zwanzig Wo-
chenstunden werden benotet. Stützunterricht wird nicht benotet.
Die Möglichkeit der Zertifizierung gemäß § 9 Abs. 3 Erster Teil
APO-BK sowie ergänzende und abweichende Regelungen in den
Anlagen bleiben hiervon unberührt.

8.28 Die Bildungsgangkonferenz trifft die Festlegungen (insbesondere
die Benennung der Fächer mit schriftlichen Arbeiten sowie Festle-
gungen über Anzahl, Art und Umfang der Leistungsnachweise so-
wie Kriterien der Leistungsbewertung), die der Eigenart des Bil-
dungsganges und der Organisationsform des Unterrichts entspre-
chen. Soweit Fachkonferenzen Festlegungen getroffen haben, sind
diese angemessen zu berücksichtigen.

8.29 Zu Beginn eines Schuljahres informieren die in dem Bildungsgang
unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer die Schülerinnen und
Schüler über die Art der geforderten Leistungen im Beurteilungsbe-
reich „schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „sonstige
Leistungen“. Etwa in der Mitte des Beurteilungszeitraumes unter-
richten die Lehrerinnen und Lehrer die Schülerinnen und Schüler
über den bisher erreichten Leistungsstand und machen die Unter-
richtung aktenkundig. Die jederzeitige Auskunftspflicht über den
Leistungsstand bleibt unberührt.

§ 9
Zeugnisse, Laufbahnbescheinigungen, Zertifikate

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende jedes Schul-
halbjahres oder des entsprechenden Ausbildungsabschnittes oder
zum Ende jedes Schuljahres Zeugnisse oder Laufbahnbescheinigun-
gen. Schülerinnen und Schüler im Blockunterricht erhalten das Zeug-
nis am Ende des letzten Unterrichtsblockes im Schuljahr.
(2) Wer einen Bildungsgang des Berufskollegs erfolgreich abge-
schlossen hat, erhält ein Abschlusszeugnis. Wer einen Bildungsgang
des Berufskollegs ohne Erfolg besucht hat oder das Berufskolleg
vorzeitig verlässt, erhält ein Abgangszeugnis.
(3) Über berufliche Qualifikationen, die nicht im Abschlusszeugnis
bescheinigt werden, und über Zusatzqualifikationen werden Zertifika-
te erteilt, auf  Antrag auch über nicht weitergeführte Ausbildungsab-
schnitte.

VV zu § 9
9.1 zu Abs. 1

Halbjahreszeugnisse entfallen in Teilzeitbildungsgängen und in der Fach-
schule für Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und Sozialpädagogik.
Nr. 8.13 VV zu Anlage A bleibt unberührt. Die Fachlehrerin oder der Fach-
lehrer legt die Leistungsnoten für die einzelnen Schülerinnen und Schüler
fest. Soweit die Zeugniskonferenz einen Erläuterungsbedarf feststellt, hat
die Fachlehrerin oder der Fachlehrer ihre oder seine Leistungsbewertung
zu erläutern. Für das Verfahren und die Zusammensetzung der Zeugnis-
konferenz gilt § 27 Abs. 2 und 3 ASchO (BASS 12 – 01 Nr. 2). Die Zustän-
digkeiten des allgemeinen Prüfungsausschusses nach § 17 Abs. 6 Erster
Teil bleiben hiervon unberührt.
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9.2 zu Abs. 2
9.21 Die Gestaltung der Zeugnisse ist den Berufskollegs unter Beach-

tung der folgenden Grundsätze freigestellt:
– Der Bedeutung der Zeugnisse ist durch die äußere Gestaltung

angemessen Rechnung zu tragen.
– Die Angaben müssen eindeutig sein.
– Die erworbenen Berechtigungen sind hervorzuheben.
– Soweit Zeugnisse auf Einzelblättern erstellt werden, muss die

Zuordnung der Blätter zur Zeugnisinhaberin oder zum Zeugnis-
inhaber und zum Bildungsgang zur Vermeidung von Fälschun-
gen eindeutig sein.

9.22 Die Zeugnisse müssen folgende Bestandteile aufweisen:
– Name und amtliche Bezeichnung des Berufskollegs
– Bezeichnung des Schulträgers
– Art des Zeugnisses
– Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort
– Rechtsgrundlage für das Zeugnis
– Dauer des Schulbesuchs (nur bei Abgangs-/Abschlusszeugnis-

sen)
– Versäumte Stunden mit gesonderter Angabe der unentschuldigt

versäumten Stunden (nicht bei Abgangs-/Abschlusszeugnis-
sen)

– genaue Bezeichnung des bescheinigten Ausbildungsabschnit-
tes/Abschlusses

– Berufsbezeichnung/Bildungsgang
– Siegel des Berufskollegs
– Datum des Konferenzbeschlusses
– Ort, Datum der Zeugnisausgabe
– Unterschrift (bei Abschlusszeugnissen Vorsitzende oder Vor-

sitzender des Prüfungsausschusses oder Vertretung, bei Ab-
gangs- und Versetzungszeugnissen Schulleiterin oder Schullei-
ter oder Vertretung, sonst Klassenlehrerin oder Klassenlehrer;
mit der Vertretung kann die oder der für den Bildungsgang Ver-
antwortliche von der Schulleitung beauftragt werden)

– Leistungen in den Fächern (alle Fächer der Stundentafel, ge-
gliedert nach den Lernbereichen gemäß Stundentafel)

– bei Projekten auch Angabe der Projektthemen
– die Abschlussnote in der durch die jeweilige Anlage geregelten

Form  in Zahlen auf eine Stelle nach dem Komma; es wird nicht
gerundet; Wiederholung der Abschlussnote in Worten

– Notenstufen
– bei Halbjahres- und Versetzungszeugnissen Fehlzeiten (keine

Fehlzeiten bei Bildungsgängen der Anlage E). 
9.23 In Zeugnissen, die den Erwerb der Fachhochschulreife in einem

Bildungsgang der Fachoberschule (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 oder 3
Anlage C) bescheinigen, ist folgender Hinweis aufzunehmen:
„Dem Zeugnis liegen zugrunde:
Die Rahmenvereinbarung über die Fachoberschule (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 6. Februar 1969 in der jeweils gelten-
den Fassung).
Die Rahmenordnung für die Abschlussprüfung der Fachoberschule
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26. November 1971 in
der jeweils geltenden Fassung).
Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungs-
gängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Berufskolleg – APO-BK) vom 26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS
13 – 33 Nr. 1.1).“
In Zeugnissen, die den Erwerb der Fachhochschulreife in einem an-
deren Bildungsgang des Berufskollegs bescheinigen, ist folgender
Hinweis aufzunehmen:
„Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhoch-
schulreife in beruflichen Bildungsgängen – Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 5. Juni 1998 – berechtigt dieses Zeugnis in al-
len Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an
Fachhochschulen.“

9.24 Bei Schülerinnen und Schülern, die ordnungsgemäß vom Religi-
onsunterricht befreit sind (§ 34 SchOG – BASS 1 – 1; § 11 Abs. 3
ASchO – BASS 12 – 01 Nr. 2), wird die Nichtteilnahme im Zeugnis-
vordruck durch einen Strich in der Zeile des Faches Religionslehre
ausgedrückt.

9.25 Rechtsbehelfsbelehrung bei Abschluss- und Abgangszeugnissen
mit folgendem Text:
„Gegen dieses Zeugnis kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Zeugnisses Widerspruch eingelegt werden. Der Wi-
derspruch ist beim Berufskolleg (Name und Anschrift der Schule)
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten
versäumt wird, wird dieses Verschulden der Widerspruchsführerin/
dem Widerspruchsführer zugerechnet.“

9.3 zu Abs. 3
Die Zertifizierung von Zusatzqualifikationen hat folgende Angaben zu ent-
halten:
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– Thema des Zusatzangebotes
– Beschreibung der erworbenen berufsbezogenen, arbeitsmarktrelevan-

ten Kompetenz
– Stundenumfang.
Der erreichte Leistungsstand und sonstige erläuternde Aspekte können
aufgenommen werden. Besondere Bestimmungen zur Zertifizierung in den
Anlagen A – E der APO-BK sowie die Benotung auf Zeugnissen bleiben
unberührt.

§ 10
Versetzung, Leistungsanforderungen

(1) Soweit in den besonderen Bestimmungen des Zweiten Teils (An-
lagen A bis E) nichts anderes bestimmt ist, werden Schülerinnen oder
Schüler nach Ablauf eines Schuljahres in die folgende Klasse oder
Jahrgangsstufe versetzt,  wenn sie die Leistungsanforderungen ge-
mäß Absatz 2 erfüllen. Das Versetzungsverfahren richtet sich nach
§ 27 ASchO. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern findet § 27
Abs. 8 ASchO keine Anwendung.
(2) Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, sind die Leistungsan-
forderungen einer Klasse oder Jahrgangsstufe erfüllt, wenn die Lei-
stungen am Ende der besuchten Klasse oder Jahrgangsstufe in allen
Fächern mindestens „ausreichend“ oder nur in einem Fach „mangel-
haft“ sind.
(3) Die Versetzungskonferenz kann im Einzelfall bei der Versetzungs-
entscheidung von der festgelegten Regel abweichen, wenn Minder-
leistungen auf besondere nicht von der Schülerin oder dem Schüler
zu vertretende Umstände, zum Beispiel längere Krankheit, zurückzu-
führen sind und erwartet werden kann, dass auf Grund der Leistungs-
fähigkeit und der Gesamtentwicklung eine erfolgreiche Mitarbeit in
der nächsthöheren Klasse möglich ist.

§ 11
Wiederholung

Die Leistungen in einer gemäß §§ 28 oder 29 ASchO wiederholten
Jahrgangsstufe werden unwirksam; über die Versetzung wird neu
entschieden. Erworbene Abschlüsse und Berechtigungen bleiben er-
halten.

§ 12
Nachprüfung bei Nichtversetzung, 

verfehltem Abschluss und abgeschlossenen Fächern
(1) Eine nichtversetzte Schülerin oder ein nichtversetzter Schüler
kann eine Nachprüfung ablegen, um nachträglich versetzt zu werden
(§ 29 Abs. 1 ASchO). Die Schulleiterin oder der Schulleiter spricht die
Zulassung zur Nachprüfung aus, wenn im Falle der Verbesserung der
Note in einem einzigen Fach von „mangelhaft“ auf „ausreichend“ die
Versetzungsbedingungen erfüllt würden. Kommen für die Nachprü-
fung mehrere Fächer in Betracht, wählt die Schülerin oder der Schü-
ler das Fach, in dem die Nachprüfung abgelegt werden soll. Nach
Maßgabe der Anlagen kann in bestimmten Fächern eine Nachprüfung
ausgeschlossen werden.
(2) In Bildungsgängen ohne Versetzung können Schülerinnen und
Schüler, die in einem Schuljahr in zwei Fächern die Note „mangel-
haft“ haben, ebenfalls eine Nachprüfung ablegen, wenn ein Fach
oder beide Fächer nicht weitergeführt werden; die Nachprüfung ist in
einem nicht weitergeführten Fach abzulegen. In Teilzeitbildungsgän-
gen der Fachschule kann eine Nachprüfung auch abgelegt werden,
wenn durch die Note „mangelhaft“ in einem nicht weitergeführten
Fach ein Bestehen der Abschlussprüfung ausgeschlossen wäre.
(3) Eine Nachprüfung kann auch abgelegt werden, um einen Ab-
schluss oder eine Berechtigung zu erlangen. Die Zulassung zur Nach-
prüfung ist auszusprechen, wenn die Verbesserung um eine Notenstu-
fe in einem einzigen Fach, in dem die Note „mangelhaft“ erteilt wurde,
ausreicht, um den Abschluss oder die Berechtigung zu erlangen. Eine
Nachprüfung ist nicht zulässig, um einen Ausgleich zu erreichen.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bildet für die Nachprüfung
einen Prüfungsausschuss und übernimmt den Vorsitz oder bestellt
eine Vertretung. Weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind
die bisherige Fachlehrerin oder der Fachlehrer als prüfendes Mitglied
und eine weitere Fachlehrkraft für die Protokollführung. Das prüfen-
de Mitglied stellt die Aufgaben für die mündliche und gegebenenfalls
die schriftliche Prüfung.
(5) Die Prüfung besteht aus einer mündlichen, gegebenenfalls aus ei-
ner praktischen Prüfung, in einem Fach mit schriftlichen Arbeiten au-
ßerdem aus einer schriftlichen Prüfung. Die Prüfung ist bestanden,
wenn die Gesamtleistung mindestens mit „ausreichend“ bewertet
wird. Die Schülerin oder der Schüler erhält ein neues Zeugnis mit ei-
ner um eine Notenstufe verbesserten Note. Das Zeugnis trägt das Da-
tum des Tages, an dem die Nachprüfung bestanden wurde.
(6) Wer auf Grund des Ergebnisses der Nachprüfung die Verset-
zungsbedingungen erfüllt, ist versetzt. Wer die Abschluss- oder Be-
rechtigungsbedingungen erfüllt, hat damit den Abschluss oder die
Berechtigung erworben.
(7) Versäumt der Prüfling aus einem von ihm zu vertretenden Grund
die Prüfung oder einen Teil der Prüfung, gilt die Prüfung als nicht be-
standen. Kann der Prüfling aus einem von ihm nicht zu vertretenden
Grund an der gesamten Prüfung oder an dem noch fehlenden Teil der
Prüfung nicht teilnehmen, muss dies unverzüglich nachgewiesen
werden; krankheitsbedingte Abwesenheit ist durch ein ärztliches At-
test nachzuweisen.
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VV zu § 12
12.1 zu Abs. 1

12.11 Die Schülerin oder der Schüler kann auch ein in zurückliegenden
Schuljahren abgeschlossenes Fach als Fach der Nachprüfung
wählen.

12.12 Nachprüfungen können auch zu Beginn des 2. Schulhalbjahres ins-
besondere in den Fächern, die vorzeitig abgeschlossen werden,
abgelegt werden. In diesen Fällen ist den Schülerinnen und Schü-
lern eine Vorbereitungszeit von sechs Wochen zu gewähren.

12.13 Die Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen der Belehrung ge-
mäß § 14 Abs. 1 Erster Teil APO-BK auf die Regelungen der Nach-
prüfung hinzuweisen.

§ 13
Abschlussbedingungen

(1) Die Bildungsgänge des Berufskollegs schließen, soweit dies in
den  Anlagen A bis E vorgesehen ist, mit staatlichen Prüfungen ab.
(2) Die Leistungsanforderungen eines Bildungsganges sind erfüllt,
wenn in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen erzielt
wurden oder wenn die Leistungen in nur einem Fach „mangelhaft“
sind und durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem an-
deren Fach ausgeglichen werden. Ergänzende oder abweichende Ab-
schlussbedingungen in den besonderen Bestimmungen des Zweiten
Teils bleiben unberührt.
(3) In Bildungsgängen der Berufsschule ohne Abschlussprüfung gilt
Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass für eine mangelhafte
Leistung kein Ausgleich erforderlich ist.
(4) Bei Nichterfüllen der Abschlussbedingungen werden berufliche
Qualifizierungen nach Maßgabe der besonderen Bestimmungen des
Zweiten Teils erworben.

§ 14
Information und Beratung

(1) Die Schule informiert die Schülerinnen und Schüler, gegebenen-
falls auch die Erziehungsberechtigten und die Ausbildungsbetriebe,
über die Bildungsmöglichkeiten im Berufskolleg, über die wesentli-
chen Regelungen der Bildungsgänge und über die Leistungsanforde-
rungen; sie berät sie bei der Wahl ihres Bildungsganges.
(2) Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler arbeitet die Schule
insbesondere mit Schulen der Sekundarstufe I (§ 10 Kooperations-
verordnung – KVO), betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten, Arbeitsämtern, der Jugendhilfe und Einrichtungen der
Weiterbildung zusammen. Die Schule berät die Schülerinnen und
Schüler über mögliche schulische und außerschulische Förder- und
Weiterbildungsangebote.
(3) In den Fachklassen arbeitet die Berufsschule mit den Ausbil-
dungsbetrieben, den überbetrieblichen Ausbildungsstätten sowie
den für die Berufsbildung zuständigen Stellen nach dem BBiG oder
der HwO insbesondere zur Erreichung des Ausbildungszieles und
zur Abstimmung der Ausbildungsphasen zusammen.

VV zu § 14
14.3 zu Abs. 3

14.31 Zur Förderung des gemeinsamen Ausbildungszieles von Berufs-
schule und Ausbildungsbetrieb sollen die in den Fachklassen unter-
richtenden Lehrkräfte einen gegenseitigen Informationsaustausch
mit den betrieblichen Ausbildenden ((§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BBiG – BASS
2 – 5) an den beiden Lernorten Schule und Betrieb im Rahmen von
Sprechtagen ((§ 38 Abs. 3 i. V. m. § 39 Abs. 2 und 3 ASchO – BASS
12 – 01 Nr. 2) anstreben.
Werden durch diese gegenseitige Information Lerndefizite einer
Schülerin oder eines Schülers erkennbar, sind die Möglichkeiten
von Fördermaßnahmen in der Schule bzw. im Betrieb zur Verbes-
serung des Leistungsstandes miteinander abzustimmen.

14.32 Zum Zwecke der Abstimmung der Ausbildungsphasen in der Be-
rufsschule und der überbetrieblichen Ausbildungsstätte sind vor Be-
ginn des Schuljahres Terminplanungen zu erstellen.
Seitens der Berufsschule werden die hierzu erforderlichen Abstim-
mungsgespräche von den Schulleitungen geführt. Die Beteiligung
der überbetrieblichen Ausbildungsstätten an den Abstimmungsge-
sprächen durch die jeweiligen Organisationen ist sicherzustellen.

§ 15   
Ergänzende Bestimmungen

für behinderte Schülerinnen und Schüler
Soweit es die Behinderung oder soweit es der sonderpädagogische
Förderbedarf einer Schülerin oder eines Schülers erfordert, kann von
einzelnen Bestimmungen dieser Verordnung nach Entscheidung der
Schulleitung abgewichen werden. Die Leistungsanforderungen bei
Abschlüssen und Berechtigungen bleiben unberührt. Für einzelne
Behinderungsarten kann die oberste Schulaufsichtsbehörde gene-
relle Ausnahmen zulassen.

2.  Abschn i t t
A l lgeme ine  Ver fahrensbes t immungen

fü r  d ie  Absch lussprü fungen
§ 16

Zweck und Gliederung der Prüfungen
(1) In den staatlichen Abschlussprüfungen sollen die Schülerinnen
und Schüler nachweisen, dass sie das Ziel des jeweiligen Bildungs-
ganges erreicht haben.
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(2) Die Prüfungen bestehen aus einem schriftlichen, einem mündli-
chen und gegebenenfalls einem praktischen Teil. Die Geheimhaltung
der Prüfungsaufgaben ist durch die Schulleiterin oder den Schulleiter
sicherzustellen.
(3) Den jährlichen Terminrahmen für die schriftliche Abiturprüfung
bestimmt die oberste Schulaufsichtsbehörde.
(4) Die Termine für die Fachhochschulreifeprüfung und die Prüfung
gemäß § 50 der Anlage D sowie der Termin für die Aushändigung der
Prüfungszeugnisse sind von der oberen Schulaufsichtsbehörde so
festzulegen, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Zulassungsan-
trag bei der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS)
rechtzeitig stellen können.

§ 17
Allgemeine Prüfungsausschüsse

(1) Für die Abschlussprüfung ist ein allgemeiner Prüfungsaus-
schuss zu bilden, der aus mindestens drei, höchstens vier Mitglie-
dern besteht.
(2) Dem allgemeinen Prüfungsausschuss gehören an:
1. die oder der Vorsitzende, sofern nicht die Schulleiterin oder der

Schulleiter oder in begründeten Fällen die Vertreterin oder der
Vertreter den Vorsitz führt;

2. die Schulleiterin oder der Schulleiter oder in begründeten Fällen
die Vertreterin oder der Vertreter;

3. zwei von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden berufene Lehr-
kräfte.

(3) Der Vorsitz im allgemeinen Prüfungsausschuss wird grundsätz-
lich von einer Schulaufsichtsbeamtin oder einem Schulaufsichtsbe-
amten der für die Schule zuständigen oberen Schulaufsichtsbehörde
wahrgenommen. Nimmt die obere Schulaufsichtsbehörde den Vor-
sitz nicht wahr, so übernimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter
oder deren Vertretung den Vorsitz. Die obere Schulaufsichtsbehörde
kann Schulleiterinnen und Schulleiter an anderen als den von ihnen
geleiteten Schulen als Vorsitzende einsetzen. Die oder der Vorsitzen-
de hat für den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfungen zu sorgen.
(4) Bis zur mündlichen Prüfung nimmt in der Regel die Schulleiterin
oder der Schulleiter den Vorsitz wahr.
(5) Die oder der Vorsitzende muss die Befähigung zum Lehramt an
berufsbildenden Schulen oder für die Sekundarstufe II oder zum
Lehramt am Gymnasium besitzen.
(6) Der allgemeine Prüfungsausschuss tritt zur Zulassungskonfe-
renz, zur Abschlusskonferenz und zur Feststellung der Fächer für die
mündliche Prüfung zusammen. Bei Bedarf kann die oder der Vorsit-
zende den allgemeinen Prüfungsausschuss zu weiteren Konferenzen
einberufen.

§ 18
Fachprüfungsausschüsse

(1) Die mündliche und die praktische Prüfung werden in der Regel
von Fachprüfungsausschüssen abgenommen. Für jedes Fach der
Prüfung bildet die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungs-
ausschusses jeweils einen oder mehrere Fachprüfungsausschüsse.
(2) Jeder Fachprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern:
1. der oder dem Vorsitzenden,
2. der Fachprüferin oder dem Fachprüfer,
3. der Schriftführerin oder dem Schriftführer.
(3) Soweit nicht die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungs-
ausschusses selbst oder eine Fachdezernentin oder ein Fachdezer-
nent der oberen Schulaufsichtsbehörde oder eine Beauftragte oder
ein Beauftragter der obersten Schulaufsichtsbehörde den Vorsitz
übernimmt, führt in der Regel eine Lehrkraft der Schule den Vorsitz.
Die obere Schulaufsichtsbehörde kann auch eine Lehrkraft einer an-
deren Schule mit dem Vorsitz beauftragen. Die oder der Vorsitzende
des Fachprüfungsausschusses muss beide Staatsprüfungen für ein
Lehramt (Lehramtsprüfungen) abgelegt haben und die Befähigung
zum Lehramt an berufsbildenden Schulen oder zum Lehramt für die
Sekundarstufe II haben.
(4) Fachprüferin oder Fachprüfer ist in der Regel die Fachlehrkraft,
die der Schülerin oder dem Schüler zuletzt den Fachunterricht in der
Abschlussklasse erteilt hat. Die Fachprüferin oder der Fachprüfer
muss in der Regel in dem jeweiligen Fach die Lehramtsprüfungen ab-
gelegt haben und die Befähigung zum Lehramt an berufsbildenden
Schulen oder zum Lehramt für die Sekundarstufe II besitzen.
(5) Schriftführerin oder Schriftführer ist in der Regel eine Lehrkraft,
die das Fach unterrichtet hat.
(6) Die oberste Schulaufsichtsbehörde oder die obere Schulauf-
sichtsbehörde ist berechtigt, Vertreterinnen und Vertreter einer
Schulaufsichtsbehörde sowie Lehrkräfte einer anderen Schule zu
Mitgliedern des Fachprüfungsausschusses zu bestellen. Die Absätze
4 und 5 gelten entsprechend.

§ 19
Rücktritt, Erkrankung, Versäumnis

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann bis zur Zulassungsent-
scheidung von der Prüfung zurücktreten, wenn die Höchstverweil-
dauer dadurch nicht überschritten wird. Bei Rücktritt wird die letzte
Klasse oder Jahrgangsstufe wiederholt. Bei einem Rücktritt nach der
Zulassungsentscheidung gilt die Prüfung als nicht bestanden.
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(2) Wer unmittelbar vor oder während der Prüfung erkrankt, kann
nach Genesung die gesamte Prüfung oder den noch fehlenden Teil
der Prüfung nachholen. Bereits abgelegte Teile der Prüfung werden
gewertet. Gleiches gilt für Prüflinge, die aus nicht von ihnen zu ver-
tretenden Gründen die gesamte Prüfung oder einen Teil der Prüfung
versäumen. Im Krankheitsfall hat der Prüfling unverzüglich ein ärztli-
ches Attest vorzulegen, andernfalls gilt die gesamte Prüfung als nicht
bestanden oder der fehlende Prüfungsteil wird wie eine ungenügen-
de Leistung gewertet.
(3) Versäumt ein Prüfling Teile der Prüfung aus einem von ihm zu
vertretenden Grunde, so wird dieser Prüfungsteil wie eine ungenü-
gende Leistung bewertet. Die Entscheidung trifft der allgemeine Prü-
fungsausschuss.

§ 20
Verfahren bei Täuschungshandlungen 

und anderen Unregelmäßigkeiten
(1) Das Verfahren bei Täuschungshandlungen richtet sich nach § 21
Abs. 8 ASchO. In besonders schweren Fällen kann der allgemeine
Prüfungsausschuss den Prüfling von der weiteren Prüfung aus-
schließen.
(2) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so
schwerwiegend, dass es nicht möglich ist, seine Prüfung oder die an-
derer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen, kann der allgemeine
Prüfungsausschuss ihn von der weiteren Prüfung ausschließen.
(3) Wird ein Prüfling gemäß Absatz 1 oder 2 von der Prüfung ausge-
schlossen, gilt die Prüfung als nicht bestanden.
(4) Werden Täuschungshandlungen erst nach Abschluss der Prü-
fung festgestellt, kann die obere Schulaufsichtsbehörde in beson-
ders schweren Fällen innerhalb von zwei Jahren die Prüfung als nicht
bestanden und das Zeugnis für ungültig erklären.

§ 21 
Stimmberechtigung, Beschlussfassung

(1) Die Mitglieder der eingerichteten Prüfungsausschüsse sind
stimmberechtigt.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn
mindestens drei seiner Mitglieder, unter ihnen die oder der Vorsitzen-
de, anwesend sind.
(3) Fachprüfungsausschüsse sind nur beschlussfähig, wenn alle
Mitglieder anwesend sind.
(4) Alle Prüfungsausschüsse beschließen mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Im allgemei-
nen Prüfungsausschuss gibt bei Stimmengleichheit die Stimme der
oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 22
Besorgnis der Befangenheit

Bei Zweifeln, ob ein Mitglied von der Mitwirkung in einem Ausschuss
auf Grund des § 20 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG. NW.) ausgeschlossen ist oder bei Besorgnis
der Befangenheit (§ 21 VwVfG. NW.) entscheidet die oder der Vorsit-
zende des allgemeinen Prüfungsausschusses; ist die oder der Vorsit-
zende selbst betroffen, entscheidet die obere Schulaufsichtsbehör-
de. Wird das Mitglied eines Fachprüfungsausschusses von der Mit-
wirkung entbunden, so ist ein neues Mitglied zu berufen.

§ 23   
Niederschriften

(1) Über alle Prüfungsvorgänge sind Niederschriften zu fertigen.
(2) Die Vornoten, bei den Bildungsgängen zur Erlangung der allge-
meinen Hochschulreife die Kursabschlussnoten, die Noten der
schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfung, die Abchlussno-
ten und das Prüfungsergebnis sind in Prüfungslisten aufzunehmen.
(3) Die oder der Vorsitzende bestellt die Schriftführerin oder den
Schriftführer für den jeweiligen Prüfungsausschuss.
(4) Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des jeweiligen Aus-
schusses zu unterzeichnen.
(5) Die Niederschriften über die schriftliche und die praktische Prü-
fung sind von den aufsichtführenden Lehrkräften zu fertigen und zu
unterzeichnen.
(6) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung muss die beteilig-
ten Prüferinnen und Prüfer, Aufgaben, Vorbereitung und Verlauf, Teil-
ergebnisse und das Gesamtergebnis erkennen lassen. Das Abstim-
mungsergebnis ist in die Niederschrift aufzunehmen.

§ 24
Teilnahme von Gästen

(1) Es sind berechtigt, bei mündlichen und praktischen Prüfungen
einschließlich der entsprechenden Beratung und Beschlussfassung
anwesend zu sein:
1. nicht an der Prüfung beteiligte Lehrkräfte sowie Lehramtsanwär-

terinnen und -anwärter der Schule im Einvernehmen mit der
Schulleiterin oder dem Schulleiter,

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers,
3. Vertreterinnen und Vertreter der oberen und der obersten Schul-

aufsichtsbehörde.
(2) Die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft oder eine Vertre-
tung sowie zwei Personen als Vertretung der für die Berufsbildung
zuständigen Stelle können als Zuhörende bei der mündlichen Prü-
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fung zugegen sein. Mit Zustimmung des Prüflings ist Schülerinnen
und Schülern der der Abschlussklasse vorhergehenden Klasse die
Gelegenheit zu geben, als Zuhörende teilzunehmen.

§ 25
Pflicht zur Verschwiegenheit

Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse und die Gäste sind zur Ver-
schwiegenheit über alle Prüfungsvorgänge verpflichtet. Sie sind hier-
auf hinzuweisen.

§ 26
Nachprüfung bei nicht bestandener Prüfung

(1) Für Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden haben, stellt der
allgemeine Prüfungsausschuss fest, ob sie sich einer Nachprüfung
unterziehen können. Ein Prüfling wird zur Nachprüfung zugelassen,
wenn zum Bestehen der Prüfung eine Verbesserung um nicht mehr
als eine Note in einem Fach ausreicht, in dem er die Abschlussnote
„mangelhaft“ erhalten hat. Kommen für die Nachprüfung mehrere Fä-
cher in Betracht, wählt der Prüfling das Fach, in dem die Nachprüfung
abgelegt werden soll.
(2) Bei nicht bestandener praktischer Prüfung und in der Abiturprü-
fung ist die Nachprüfung ausgeschlossen. 
(3) Wer die Prüfung nach §§ 19, 20 nicht bestanden hat, kann nicht
zur Nachprüfung zugelassen werden. 
(4) Die Nachprüfung findet in der Regel sechs Wochen nach der Ab-
schlusskonferenz statt und muss spätestens zehn Wochen nach der
Abschlusskonferenz abgeschlossen sein. Die Meldung zur Nachprü-
fung hat spätestens drei Wochen vor dem Nachprüfungstermin zu er-
folgen.
(5) Auf die Nachprüfung finden die Bestimmungen über die Prüfung
entsprechende Anwendung. Die Schulleitern oder der Schulleiter legt
der oberen Schulaufsichtsbehörde rechtzeitig die Prüfungsaufgaben
für die Nachprüfung zur Genehmigung vor.

VV zu § 26
26.1 zu Abs. 1

Projektarbeit kann im Rahmen einer Nachprüfung nicht wiederholt werden.
§ 27

Wiederholung der Prüfung
(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden.
Wird am Ende des Wiederholungshalbjahres oder -jahres die Zulas-
sung nicht erreicht oder die Wiederholungsprüfung nicht bestanden,
so muss die Schülerin oder der Schüler den Bildungsgang verlassen.
Die obere Schulaufsichtsbehörde kann ausnahmsweise eine zweite
Wiederholung zulassen, wenn dafür besondere Umstände vorliegen.
(2) Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden.
(3) Die Wiederholungsprüfung findet in der Regel nach erneutem Be-
such der Abschlussklasse oder der letzten Jahrgangsstufe statt. Der
allgemeine Prüfungsausschuss kann auf Antrag des Prüflings eine
Wiederholung der Prüfung nach einem halben Jahr zulassen, wenn
besondere Umstände vorliegen, insbesondere wenn das Bestehen
der Prüfung nur geringfügig verfehlt wurde und erwartet werden
kann, dass die Schülerin oder der Schüler die Prüfung bereits nach
einem halben Jahr bestehen wird. In diesem Fall ist die Schülerin
oder der Schüler berechtigt, am Unterricht ohne Leistungsbewertung
teilzunehmen.
(4) Bei einer Wiederholung der Prüfung nach einem Schuljahr wer-
den die beim vorausgegangenen Besuch der Abschlussklasse oder
der letzten Jahrgangsstufe erzielten Leistungsnoten, die Zulassung
und die in der vorherigen Prüfung erteilten Noten unwirksam. Bei ei-
ner Wiederholung der Prüfung nach einem Schulhalbjahr bleiben die
in der Abschlussklasse erzielten Leistungsnoten und die Zulassung
wirksam.

§ 28
Widerspruch, Akteneinsicht

(1) Verwaltungsakte, insbesondere Prüfungsentscheidungen kön-
nen durch Widerspruch angefochten werden. Über den Widerspruch
beschließt der jeweilige Prüfungsausschuss (§§ 17, 18). Wird dem Wi-
derspruch nicht stattgegeben, entscheidet der bei der oberen Schul-
aufsichtsbehörde gebildete Widerspruchsausschuss.
(2) Der bei der oberen Schulaufsichtsbehörde gebildete Wider-
spruchsausschuss besteht aus zwei für Berufskollegs zuständigen
schulfachlichen Dezernentinnen oder Dezernenten, von denen eine
oder einer den Vorsitz führt, sowie einer verwaltungsfachlichen De-
zernentin oder einem verwaltungsfachlichen Dezernenten. Die Leite-
rin oder der Leiter der Behörde bestimmt die Mitglieder des Aus-
schusses und die Führung des Vorsitzes. Bei Widersprüchen gegen
Leistungsbeurteilungen zieht die oder der Vorsitzende die zuständi-
ge Fachdezernentin oder den zuständigen Fachdezernenten zur Be-
ratung hinzu.
(3) Schülerinnen und Schülern sowie ihren Erziehungsberechtigten
ist nach Abschluss der Prüfung auf schriftlichen Antrag Einsicht in
die sie betreffenden Prüfungsakten zu geben, soweit deren Kenntnis
zur Geltendmachung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.

Zwe i te r  Te i l
§ 29

Besondere Bestimmungen für die einzelnen Bildungsgänge
Ergänzend zu den Vorschriften des ersten Teils gelten die besonde-
ren Vorschriften der
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Anlage A für die Bildungsgänge der Berufsschule,
Anlage B für die Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss

nach Landesrecht und zur Fachoberschulreife oder zu
beruflicher Grundbildung und zur Fachoberschulreife
führen,

Anlage C für die Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss
nach Landesrecht und zur Fachhochschulreife oder zu
beruflichen Kenntnissen und zur Fachhochschulreife
führen,

Anlage D für die Bildungsgänge, die zu einem Berufsabschluss
nach Landesrecht und zur allgemeinen Hochschulreife
oder zu beruflichen Kenntnissen und zur allgemeinen
Hochschulreife führen,

Anlage E für die Bildungsgänge der Fachschule.

Dr i t te r  Te i l
§ 30

Änderung von Rechtsvorschriften
Die Änderungen sind in die entsprechenden Rechtsvorschriften eingear-
beitet. Daher wurde hier vom Abdruck abgesehen.

§ 31
In-Kraft-Treten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1999 in Kraft2); gleichzeitig
treten folgende Verordnungen außer Kraft:
1. Allgemeine Prüfungsordnung für berufsbildende Schulen (APO-

BBS) vom 14. Mai 1997,
2. Verordnung über die Bildungsgänge in der Berufsschule (AO-BS)

vom 5. Dezember 1989,
3. Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlussprüfun-

gen in der zweijährigen Berufsfachschule (APO-BFS) vom 17. Juni
1993,

4. Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlussprüfun-
gen in der zweijährigen höheren Berufsfachschule (APO-HBFS I)
vom 17. Juni 1993,

5. Verordnung über die Bildungsgänge und die Abschlussprüfun-
gen in der dreijährigen höheren Berufsfachschule, die zur Fach-
hochschulreife und zu Berufsabschlüssen nach Landesrecht
führt, (APO-HBFS II) vom 17. Juni 1993,

6. Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Fachober-
schule (APO-FOS) vom 17. Juni 1993,

7. Verordnung über den Bildungsgang in der Berufsaufbauschule
(AO-BAS) vom 17. Juni 1993,

8. Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Fachschule
(APO-FS) vom 23. Juni 1994.

(2) Schulversuche für Bildungsgänge an ehemaligen Kollegschulen
und berufsbildenden Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen sind
der oberen Schulaufsichtsbehörde bis zum Ende des Schuljahres
1999/2000 anzuzeigen. Die oberste Schulaufsichtsbehörde überprüft,
ob sie am Berufskolleg fortgeführt werden.
(3) Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung vor In-Kraft-Tre-
ten dieser Verordnung begonnen haben, beenden diese nach Maßga-
be der vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften.
(4) Schulen, die ihre bisherigen Bildungsgänge nicht zum 1. August
1999 umstellen können, sind berechtigt, diese nach den bisherigen
Vorschriften noch einen weiteren Durchgang  fortzuführen.
(5) Die Bildungsgänge gemäß § 2 Abs. 1 der Anlage C für Gymnastik-
lehrerinnen und Gymnastiklehrer, gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Anlage
C und gemäß § 2 Abs. 3 der Anlage D können erst zum 1. August 2000
eingerichtet werden.

* Bereinigt. Eingearbeitet:
RdErl. v. 19. 6. 2001 (ABl. NRW. 1 S. 176); RdErl. v. 20. 11. 2001 (ABl. NRW. 1 S. 353)
RdErl. v. 16. 5. 2002 (ABl. NRW. 1 S. 231)
1) Der Text der Rechtsverordnung – Erster Teil APO-BK – ist halbfett gedruckt. Hinter den

Paragraphen der RechtsVO sind jeweils unmittelbar die entsprechenden Verwaltungs-
vorschriften – VV zu Erster Teil APO-BK – (in Normalschrift) abgedruckt. Die Verwal-
tungsvorschriften beziehen sich entweder auf den gesamten Paragraphen oder auf
einzelne Absätze. Die Absätze sind in der RechtsVO durch Einklammern einer Zahl, z. B.
(1), gekennzeichnet.

2) Das Datum bezieht sich auf das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fas-
sung. Die durch das Schulrechtsänderungsgesetz 2003 vom 8. Juli 2003 wirksam
gewordenen Änderungen sind in der vorliegenden Fassung berücksichtigt.
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Anlage A
Bildungsgänge der Berufsschule

mit1)

VV zu Anlage A
13 - 33 Nr. 1.1/Nr. 1.2 Anl. A
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1 .  Absch n i t t
A l lgeme ine  Bes t immunge n

§ 1
Bildungsgänge und Gliederung der Berufsschule

(1) Die Berufsschule umfasst folgende Bildungsgänge:
1. die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung für

Schülerinnen und Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis,
2. die Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr,
3. das Berufsgrundschuljahr,
4. Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungs-

verhältnis.
(2) Die Bildungsgänge der Berufsschule sind in der Regel nach Be-
rufsfeldern gegliedert.

VV zu § 1
1.2 zu Abs. 2

Die Gliederung nach Berufsfeldern ergibt sich aus dem Verzeichnis „Die
anerkannten Ausbildungsberufe“ des Bundesinstituts für Berufsbildung.

2 .  Absch n i t t
Fachk lasse n  des  dua len  Sys tems der  Beru fsausb i ldung

§ 2
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung ver-
mitteln Schülerinnen und Schülern in einem Berufsausbildungsver-
hältnis den schulischen Teil der Berufsausbildung (Grund- und Fach-
bildung) gemäß § 1 Abs. 5 BBiG verbunden mit dem Berufsschulab-
schluss. In einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht der Be-
rufsschulabschluss dem Sekundarabschluss I – Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10. Der Erwerb des Sekundarabschlusses I –
Fachoberschulreife – wird ermöglicht.
(2) Das Staatliche Berufskolleg Glas-Keramik-Gestaltung in Rhein-
bach, das Theodor-Reuter-Berufskolleg in Iserlohn und die staatlich
anerkannte Hiberniaschule in Herne bilden entsprechend der Gleich-
stellungsverordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit
in anerkannten Ausbildungsberufen nach § 43 Abs. 1 BBiG und nach
§ 40 Abs. 1 HwO aus. Sie vermitteln in der ergänzenden Fachpraxis
die Inhalte der jeweiligen Berufsausbildungsordnung im Umfang von
800 bis 1.000 Unterrichtsstunden pro Schuljahr. Die Berufsab-
schlussprüfung wird vom Berufskolleg entsprechend der dem jewei-
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ligen Ausbildungsberuf zugrunde liegenden Prüfungsordnung der
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung zu-
ständigen Stelle durchgeführt. Die oberste Schulaufsichtsbehörde
kann Abweichungen hiervon zulassen.
(3) Im Rahmen des Differenzierungsbereiches kann Stützunterricht
zur Sicherung des Ausbildungszieles erteilt und können zusätzliche
Qualifikationen und Kenntnisse, erweiterte Zusatzqualifikationen
oder die Fachhochschulreife erworben werden.

VV zu § 2
2.1 zu Abs. 1

2.11 Schülerinnen und Schüler, die vor Inkrafttreten des Berufskollegge-
setzes den Abschluss der Berufsschule erworben haben, erhalten
einen gleichwertigen allgemeinbildenden Abschluss nach Maßgabe
der zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Regelungen.
Die Bestätigung des Bildungsabschlusses erfolgt durch die obere
Schulaufsichtsbehörde.

2.12 Nr. 2.11 VV zu Anlage A gilt nicht für Berufsschulabschlusszeugnis-
se, die in einem anderen Bundesland erworben wurden.

2.3 zu Abs. 3
Die Fachhochschulreife kann nur in mindestens dreijährigen Bildungsgän-
gen erworben werden.

§ 3
Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die Fachklassen werden Schülerinnen und Schüler aufgenom-
men, die sich in einem Berufsausbildungsverhältnis nach dem BBiG
oder der HwO befinden. In Einzelfällen können auch Schülerinnen
und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis aufgenommen wer-
den, soweit ein berechtigtes Interesse am Unterricht der Fachklasse
besteht.
(2) Der Erwerb der Fachhochschulreife (§ 2 Abs. 2) setzt den Sekund-
arabschluss I – Fachoberschulreife – voraus.

VV zu § 3
3.1 zu Abs. 1

Schülerinnen und Schüler, die zum Besuch der Fachklassen berechtigt
sind, nehmen am gesamten Unterricht der Fachklasse gemäß Stunden-
tafel teil.
Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis, die eine
Prüfung vor der zuständigen Stelle gemäß BBiG/HwO abgelegt haben,
erhalten den Berufsschulabschluss nach Maßgabe des § 9 Anlage A,
wenn sie ihn bisher noch nicht erworben haben.

§ 4
Dauer der Bildungsgänge

(1) Die Dauer der Ausbildung in den Fachklassen richtet sich nach
den Ausbildungsordnungen und den übergangsweise fortgeltenden
Ausbildungsgrundlagen nach dem BBiG oder der BBiG und beträgt
in der Regel drei Jahre.
(2) Besteht die Schülerin oder der Schüler die Berufsabschlussprü-
fung vor Ablauf der Ausbildungszeit, so endet der Unterricht in der
Fachklasse mit dem Bestehen der Berufsabschlussprüfung.

§ 5
Umfang und Organisation des Unterrichts

(1) Der Unterricht umfasst 480 Jahresstunden, soweit sich aus den
Vorschriften für die Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
nichts anderes ergibt. An einem Tag sind acht Unterrichtsstunden zu
erteilen. Eine geringere tägliche Unterrichtsdauer ist im Benehmen
mit den für die Berufsausbildung zuständigen Stellen zulässig.
(2) Der Unterricht kann im Rahmen der Jahresstunden je nach den
unterrichtsorganisatorischen Möglichkeiten der einzelnen Schule auf
die beiden Schulhalbjahre unterschiedlich verteilt werden.
(3) Unter Einhaltung des Gesamtunterrichtsvolumens für den jewei-
ligen Bildungsgang kann der Unterricht jahrgangsübergreifend erteilt
werden. 
(4) Der Unterricht wird in Teilzeitform an einzelnen Wochentagen
oder als Blockunterricht erteilt. Blockunterricht liegt vor, wenn an
fünf Unterrichtstagen in einer Woche Unterricht erteilt wird. Eine Ver-
knüpfung von Teilzeit- und Blockunterricht ist zulässig.
(5) Die Organisation des Unterrichts (Teilzeit- oder Blockunterricht)
kann nur zu Beginn eines Schulhalbjahres geändert werden. 
(6) Bei der Organisation des Unterrichts sind die Bedürfnisse der
Ausbildungsbetriebe und die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen
und Schüler zu berücksichtigen. Dabei sind folgende Rahmenbedin-
gungen zu beachten:
1. das Gesamtunterrichtsvolumen des jeweiligen Bildungsganges

gemäß Absatz 1,
2. mit Rücksicht auf die betriebliche Ausbildungszeit der Auszubil-

denden eine ausreichende Möglichkeit der Vor- und Nachberei-
tung des Unterrichts,

3. die personellen, organisatorischen und sächlichen Voraussetzun-
gen.

(7) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit
dem für die Wirtschaft zuständigen Fachministerium für einzelne Be-
rufsfelder oder Berufe Blockzeiten festlegen. Im Übrigen entscheidet
über die Einführung oder Aufhebung von Blockunterricht die Schule
im Benehmen mit dem Schulträger und den nach dem BBiG oder der
BBiG für die Berufsausbildung zuständigen Stellen. Werden vom
© Ritterbach
Schulträger oder der für die Berufsausbildung zuständigen Stellen
Bedenken erhoben, bedarf die Entscheidung der Genehmigung der
oberen Schulaufsichtsbehörde.

VV zu § 5
5.1 zu Abs. 1

Auf die Kooperationsvereinbarungen des Ministeriums für Schule und Wei-
terbildung, Wissenschaft und Forschung (jetzt: Ministerium für Schule, Ju-
gend und Kinder) mit dem Westdeutschen Handwerkskammertag und der
Vereinigung der Industrie- und Handelskammern sowie auf den Ausbil-
dungskonsens wird hingewiesen.

5.3 zu Abs. 3
Unter Beachtung des Gesamtunterrichtsvolumens sind in jedem Schuljahr
mindestens 320 Unterrichtsstunden zu erteilen. Maximal 160 Unterrichts-
stunden können jahrgangsübergreifend verlagert werden, wobei diese
Unterrichtsstunden je zur Hälfte aus dem berufsbezogenen Lernbereich
und aus dem berufsübergreifenden Lernbereich zu entnehmen sind. Die
Einbeziehung des Differenzierungsbereiches bei erweiterten Zusatzquali-
fikationen ist in Absprache mit den dualen Partnern möglich.
Die jahrgangsübergreifende Verlagerung von Unterricht ist an folgende
Bedingungen gebunden:
– Die Abstimmung der didaktischen Jahresplanung mit den betrieblichen

Ausbildungsplänen ist nachzuweisen.
– Bezirksfachklassen, die ab der Mittelstufe Schülerinnen und Schüler

aus anderen Berufskollegs aufnehmen, können nur dann in der Unter-
stufe jahrgangsübergreifend unterrichten, wenn zwischen abgebenden
und aufnehmenden Berufskollegs eine Abstimmung erfolgt ist.

– Das Differenzierungsangebot im Hinblick auf den möglichen Erwerb
von Zusatzqualifikationen, erweiterten Zusatzqualifikationen oder der
Fachhochschulreife ist sicherzustellen.

5.4 zu Abs. 4
Blockunterricht liegt auch dann vor, wenn in einer Woche wegen des
Ferienbeginns oder -endes oder wegen eines Feiertages in der Block-
phase an weniger als fünf Wochentagen Unterricht erteilt wird.

5.5 zu Abs. 5
Anträge zur Änderung der Unterrichtsorganisation müssen mindestens ein
halbes Jahr im Voraus gestellt werden.

§ 6
Gliederung der Bildungsgänge

(1) Die Fachklassen werden in der Regel für die einzelnen Ausbil-
dungsberufe als Jahrgangsklassen gebildet.
(2) Sofern die Ausbildungsordnungen nach dem BBiG oder der HwO
eine berufsfeldbreite Grundbildung vorsehen, können in der Grund-
bildung berufsübergreifende Fachklassen für alle Berufe des jeweili-
gen Berufsfeldes eingerichtet werden.

VV zu § 6
6.1 zu Abs. 1

6.11 Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung im Einvernehmen
mit der oberen Schulaufsicht.

6.12 Reichen die Schülerzahlen gemäß der Verordnung zur Ausführung
des § 5 Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) sowie der AVO-
Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung (BASS 11 – 11 Nr. 1 /
Nr. 1.1) für die Fachklassenbildung nicht aus, so prüft der Schulträ-
ger in eigener Zuständigkeit die Möglichkeiten der Fachklassenbil-
dung für einen Schulbezirk. Die Bezirksregierungen werden bei der
Fachklassenbildung im Sinne des § 10 b Schulverwaltungsgesetz
(SchVG – BASS 1 – 2) beteiligt.

6.13 Reichen die Schülerzahlen im Einzugsbereich eines Schulträgers
für eine Fachklassenbildung nicht aus, so prüft die Bezirksregierung
die Möglichkeit der Bezirksfachklassenbildung und erlässt eine Ver-
ordnung zur Bildung von Schulbezirken für Bezirksfachklassen ge-
mäß § 9 Abs. 2 Buchstabe c SchVG.

6.14 Sofern Bezirksfachklassen innerhalb eines Regierungsbezirks ge-
mäß § 9 Abs. 2 Buchstabe c SchVG nicht gebildet werden können,
legt das zuständige Ministerium regierungsbezirksübergreifende
Schulbezirke und die Schulstandorte fest.

6.15 Sofern Fachklassen auf Landesebene nicht gebildet werden kön-
nen, werden länderübergreifende Einzugsgebiete und die Schul-
standorte durch Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz
festgelegt.

§ 7
Unterrichtsangebot und Differenzierung

(1) Die Unterrichtsfächer und die Differenzierungsmöglichkeiten er-
geben sich aus den Rahmenstundentafeln gemäß  Anlagen A 1 bis A
3.2 und den Einzelstundentafeln.
(2) Das Differenzierungsangebot und der dafür erforderliche Stunde-
numfang werden für die Fachklassen je nach der Leistungsfähigkeit
und den Neigungen der Schülerinnen und Schüler von der Schule
festgelegt.
(3) Wird für Schülerinnen oder Schüler während der Ausbildung die
Notwendigkeit von Stützunterricht zur Sicherung des Ausbildungser-
folges festgestellt, wird dieser nach den organisatorischen Möglich-
keiten der Schule angeboten. Soweit der Stützunterricht zur Sicherung
des Ausbildungserfolges innerhalb der 480 Jahresstunden nicht aus-
reicht, kann erweiterter Stützunterricht im Umfang von bis zu 80 Jah-
resstunden angeboten werden. Das erweiterte Stützangebot wird mit
den nach dem  BBiG oder der HwO  für die Berufsausbildung zustän-
digen Stellen abgestimmt. Im Stützunterricht wird keine Note erteilt.
 Verlag GmbH
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(4) Soweit der Erwerb erweiterter Zusatzqualifikationen oder der Er-
werb der Fachhochschulreife es erfordert, kann der Unterricht von
480 Jahresstunden bis zu einem Unterrichtsumfang von 560 Jahres-
stunden überschritten werden. Für eine solche Überschreitung oder
für eine Überschreitung des Gesamtunterrichtsvolumens für den je-
weiligen Bildungsgang im Falle des § 5 Abs. 3 soll die Schule das Ein-
vernehmen mit den nach dem BBiG oder der HwO für die Berufsaus-
bildung zuständigen Stellen über die Einrichtung des Differenzie-
rungsangebotes herstellen.
(5) Die Schule unterrichtet die betroffenen Ausbildungsbetriebe über
den Inhalt des Differenzierungsangebots. Sie begründet die Auswahl
der Schülerin oder des Schülers für die Teilnahme an einem erweiter-
ten Stützunterricht nach Absatz 3 bzw. die Eignung der Schülerin
oder des Schülers für die Teilnahme an einem Angebot nach Absatz
4; über die Teilnahme der Schülerin oder des Schülers soll Einver-
nehmen mit dem jeweiligen Ausbildungsbetrieb hergestellt werden.
Falls erforderlich, werden die nach dem BBiG oder der HwO für die
Berufsausbildung zuständigen Stellen zur Vermittlung eingeschaltet.
In Fällen des Absatzes 3 entscheidet die zuständige Stelle.
(6) Die Teilnahme an einem eingerichteten und gewählten Differen-
zierungsangebot ist verpflichtend.

§ 8
Zeugnisse

(1) Die Schülerinnen und Schüler der Fachklassen erhalten ein Zeug-
nis, in dem vermerkt ist, ob sie die Leistungsanforderungen der Klas-
se erfüllt haben. Dabei werden für Schülerinnen und Schüler, die die
Fachhochschulreife anstreben, die Leistungen im Differenzierungs-
bereich einbezogen.
(2) Die Schülerinnen und Schüler rücken ohne Versetzung in die
nächste Klasse vor, sofern sie nicht wegen Verlängerung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses die Klasse wiederholen.
(3) Schülerinnen oder Schüler, die die Fachhochschulreife anstre-
ben, können von der Teilnahme an zusätzlichen Unterrichtsangebo-
ten ausgeschlossen werden, wenn sie die Leistungsanforderungen
der Klasse nicht erfüllen. Die Entscheidung trifft die Klassenkonfe-
renz.

VV zu § 8
8.1 zu Abs. 1

8.11 Schülerinnen und Schüler mit Blockunterricht erhalten das Zeugnis
am Ende des letzten Unterrichtsblockes im Schulhalbjahr bzw.
Schuljahr.

8.12 Die für die Berufsausbildung Mitverantwortlichen, bei noch nicht
volljährigen Schülerinnen und Schülern auch die Erziehungsbe-
rechtigten, nehmen von dem Zeugnis gemäß § 26 Abs. 1 ASchO
(BASS 12 – 01 Nr. 2) Kenntnis.

8.13 Zum Ende des Schulhalbjahres werden Zeugnisse nur vor der Ab-
schlussprüfung (§§ 34 ff. BBiG, §§ 31 ff. HwO) erteilt.

§ 9
Berufsschulabschluss, Berufsschulabschlussnote

(1) Der Berufsschulabschluss wird unabhängig vom Berufsab-
schluss (§§ 34 ff. BBiG, §§ 31 ff. HwO) zuerkannt, wenn die Leistun-
gen am Ende des Bildungsganges den Anforderungen entsprechen.
Die Noten der Fächer der letzten beiden Schulhalbjahre sowie die
letzte Zeugnisnote vorher abgeschlossener Fächer werden zu einer
Berufsschulabschlussnote zusammengefasst. Die Leistungen im Dif-
ferenzierungsbereich werden nicht einbezogen.
(2) Zur Ermittlung der Berufsschulabschlussnote werden die nach
Absatz 1 zu berücksichtigenden Einzelnoten gewichtet. In Fächern,
die entsprechend den Stundentafeln mit drei oder mehr Wochenstun-
den unterrichtet werden, wird die Note mit dem Gewichtungsfaktor
zwei multipliziert. Die Noten der übrigen zu berücksichtigenden Fä-
cher werden mit dem Gewichtungsfaktor eins multipliziert. Die so ge-
wichteten Noten werden addiert. Das Ergebnis ist durch die Summe
der Gewichtungsfaktoren zu dividieren. Es wird auf eine Stelle hinter
dem Komma gerechnet. Es wird nicht gerundet.
(3) Die Berufsschulabschlussnote ergibt sich aus der folgenden Zu-
ordnung des nach Absatz 2 gebildeten Mittelwertes der Noten:
sehr gut (1,0–1,5),
gut (1,6–2,5),
befriedigend (2,6–3,5),
ausreichend (3,6–4,5).
(4) Der Berufsschulabschluss gemäß § 2 Abs. 1 ist dem Sekundarab-
schluss I – Hauptschulabschluss nach Klasse 10 – gleichwertig.
(5) Mit dem Berufsschulabschluss erwerben Schülerinnen und Schü-
ler den Sekundarabschluss I – Fachoberschulreife –, wenn sie eine
Berufsschulabschlussnote von mindestens 3,0 erreichen, die Berufs-
abschlussprüfung bestanden haben und die für die Fachoberschul-
reife notwendigen Englischkenntnisse nachweisen. Die obere Schul-
aufsichtsbehörde kann zulassen, dass an die Stelle von Englisch ei-
ne andere Fremdsprache tritt.

VV zu § 9
9.1 zu Abs. 1

9.11 Die Schülerinnen und Schüler sind bei Eintritt in den Bildungsgang
über die Bedeutung der Noten in den Jahreszeugnissen für den Be-
rufsschulabschluss zu belehren. Die Belehrung ist aktenkundig zu
machen.
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9.12 Die Berufsschulabschlussnote von Schülerinnen und Schülern in
Ausbildungsberufen, deren Ausbildungszeit zum Schulhalbjahr en-
det, ergibt sich aus den Noten der Unterrichtsfächer, die in den letz-
ten beiden vorangegangenen Schulhalbjahren erteilt wurden.

9.13 Für Schülerinnen und Schüler, die den Berufsschulabschluss erlangt
haben, endet damit ihre Berufsschulpflicht (§ 11 Abs. 3 SchpflG –
BASS 1 – 4).

9.14 Für Schülerinnen und Schüler, die die Berufsabschlussprüfung
nicht bestanden haben und deren Ausbildungsverhältnis verlängert
worden ist, ist der weitere Besuch der Berufsschule gemäß § 11
Abs. 3 SchpflG entbehrlich. Sie sind jedoch berechtigt, bis zur wie-
derholten Berufsabschlussprüfung am Berufsschulunterricht des
berufsbezogenen Lernbereichs ohne Leistungsbewertung teilzu-
nehmen.

9.2 zu Abs. 2
Maßgeblich für die Gewichtung eines Faches nach § 9 Abs. 2 Satz 2
Anlage A ist die nach der Stundentafel zu erteilende durchschnittliche
Stundenzahl des Faches über den gesamten Bildungsgang.  

9.5 zu Abs. 5
9.51 Die notwendigen Englischkenntnisse sind nachgewiesen

– durch eine mindestens ausreichende Note im Fach Englisch auf
dem Jahreszeugnis der Sekundarstufe I nach Klasse 10 B der
Hauptschule oder der Klasse 10 anderer Schulformen oder 

– durch die erfolgreiche Teilnahme am Englischunterricht auf dem
Niveau der Fachoberschulreife, der mindestens 80 Unterrichts-
stunden umfassen muss, oder

– durch erfolgreichen Besuch von entsprechenden VHS-Kursen
auf dem Niveau des Wahlkurses Englisch (FOR) oder

– durch „The European Language Certificate. Certificate in
English“ bzw. durch das VHS-Zertifikat Englisch oder

– durch Bescheinigung gemäß den Richtlinien für die Sprachprü-
fung (Feststellungsprüfung). 

9.52 An die Stelle von Englisch treten für ausgesiedelte und ausländi-
sche Schülerinnen und Schüler Fremdsprachen gemäß den Richt-
linien für die Sprachprüfung (Feststellungsprüfung) anstelle von
Pflichtfremdsprachen oder Wahlpflichtfremdsprachen vom 10. März
1992 (BASS 13 – 61 Nr. 1).

9.53 Der Sekundarabschluss I – Fachoberschulreife – kann auch nach-
träglich zuerkannt werden. Über den Antrag entscheidet das Be-
rufskolleg, das das Berufsabschlusszeugnis ausgestellt hat. In
Zweifelsfällen trifft die Entscheidung die für den Schulort zuständige
obere Schulaufsicht.

§ 10
Fachhochschulreife

(1) Die Fachhochschulreife wird zuerkannt, wenn die Schülerin oder
der Schüler im Rahmen des Differenzierungsangebotes die zur Erlan-
gung der Fachhochschulreife erforderlichen Unterrichtsveranstal-
tungen besucht, den Berufsschulabschluss erworben und die Be-
rufsabschlussprüfung und die Abschlussprüfung zur Erlangung der
Fachhochschulreife bestanden hat.
(2) Für die Abschlussprüfung gelten §§ 6 bis 12 der Anlage C ent-
sprechend.

3.  Absch n i t t
Vork lasse  zum Beru fsgrundschu l jah r

§ 11
Qualifikationen und Abschlüsse

Die Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr dient der Vorbereitung auf
die Aufnahme einer Berufsausbildung und vermittelt Kenntnisse und
Fertigkeiten aus mehreren Berufsfeldern. Der Erwerb des Haupt-
schulabschlusses wird ermöglicht.

§ 12
Aufnahmevoraussetzungen

In die Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr werden Schülerinnen
und Schüler aufgenommen, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben,
aber nicht über den Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen
Abschluss verfügen. In Ausnahmefällen kann die Vorklasse auch als
zehntes Vollzeitpflichtschuljahr besucht werden (§ 6 a SchpflG).

§ 13
Dauer und Gliederung des Bildungsganges, Unterrichtsumfang

(1) Die Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr dauert ein Jahr. Der Un-
terrichtsumfang beträgt in der Regel 34 Unterrichtsstunden pro Wo-
che, verteilt auf mindestens fünf Wochentage. Die Klassen der Vor-
klasse zum Berufsgrundschuljahr werden in der Regel nach Berufs-
feldern gebildet. Die Unterrichtsfächer und die Differenzierungsmög-
lichkeiten ergeben sich aus der Rahmenstundentafel gemäß Anlage
A 4 und den Einzelstundentafeln.
(2) Die Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr gliedert sich in eine Ori-
entierungs- und Beratungsphase, in der Unterricht in mehreren Be-
rufsfeldern angeboten wird, und in eine Einarbeitungsphase, in der
der Unterricht in einem Berufsfeld fortgesetzt wird. Betriebspraktika
sollen durchgeführt werden (§ 7 der Allgemeinen Bestimmungen für
die Bildungsgänge).
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VV zu § 13
13.1 zu Abs.

Schülerinnen und Schüler können die Vorklasse zum Berufsgrundschul-
jahr einmal wiederholen, wenn sie die Vorklasse nicht erfolgreich durch-
laufen haben.

13.2 zu Abs. 2
Orientierungsphase
Durch den Unterricht in der Orientierungsphase der Vorklasse zum Berufs-
grundschuljahr sollen die Schülerin und der Schüler befähigt werden, sich
für ein Berufsfeld begründet entscheiden zu können.
Deshalb bietet die Schule ein orientierendes Lernprogramm in zwei oder
drei Berufsfeldern an. In begründeten Ausnahmefällen kann das Lernpro-
gramm dieser Phase auf ein Berufsfeld begrenzt werden, wenn durch ein
Zuweisungs- bzw. Wahlverfahren gesichert ist, dass sich die Schülerinnen
und Schüler für das betreffende Berufsfeld bereits entschieden haben.
Bei der Wahl von zwei Berufsfeldern dauert die Orientierungsphase in der
Regel zwölf Wochen. Sie kann, wenn drei Berufsfelder in der Orientie-
rungsphase angeboten werden, maximal bis zum Ende des 1. Schulhalb-
jahres verlängert werden. Nach der Orientierungsphase oder in der verlän-
gerten Orientierungsphase können außerunterrichtliche Maßnahmen nach
den Richtlinien des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder in das
Lernprogramm einbezogen werden.
Es wird empfohlen, in der Orientierungsphase die Berufsfelder nacheinan-
der anzubieten.
Beratungsphase
In der Beratungsphase sollen die Schülerinnen und Schüler auf der Basis
des berufsfeldorientierenden Unterrichts über die zu treffende Berufsfeld-
entscheidung beraten werden. Die Beratungsphase soll eine Woche nicht
überschreiten. Bei der Beratung sollen Lehrkräfte der berufsbezogenen
Praxis und berufsbezogenen Theorie und die Berufsberatung des Arbeits-
amtes zusammenarbeiten. Dabei sollen u. a. die folgenden Gesichtspunkte
berücksichtigt werden:
– Neigung und Eignung der Schülerin und des Schülers,
– Bedingungen des regionalen Ausbildungsplatz- und Arbeitsstellen-

marktes,
– Möglichkeiten der Schule. 
Einarbeitungsphase
Durch den Unterricht in der Einarbeitungsphase sollen die Schülerinnen
und Schüler grundlegende berufsfeldspezifische Anforderungen kennen-
und bewältigen lernen.
Die Einarbeitungsphase umfasst die restlichen Unterrichtswochen des
Schuljahres. Der Unterricht im Differenzierungsbereich folgt ebenfalls der
Phasengliederung.
Praktikum
Zur Vermittlung außerschulischer Erfahrungen können in der Einarbei-
tungsphase Betriebspraktika vorgesehen werden.
Ein Praktikum wird ganztägig unter Berücksichtigung der geltenden Be-
stimmungen über den Jugendarbeitsschutz durchgeführt. Die Berufsfeld-
entscheidung sollte bei der Auswahl des Betriebes, in dem das Praktikum
durchgeführt wird, ausschlaggebend sein. Die Unterrichtsinhalte und die
Tätigkeit im Praktikum sind aufeinander abzustimmen. Die Schulleiterin
oder der Schulleiter ist unter Einbeziehung der Lehrerinnen und Lehrer der
berufsbezogenen Theorie für die Durchführung bzw. Überwachung des
Praktikums verantwortlich.
Ein Praktikum soll nicht länger als vier Wochen dauern. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des Praktikums sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII
während der Aus- und Fortbildung in den Betriebsstätten unfallversichert.
Der Schulträger schließt für die Dauer der Tätigkeit in den Betrieben eine
Haftpflichtversicherung für den Teilnehmerkreis ab.

§ 14
Zeugnisse

(1) Schülerinnen und Schüler erhalten ein Abschlusszeugnis, wenn
sie die Leistungsanforderungen des Bildungsganges erfüllt haben
und die Leistungen in der berufsbezogenen Praxis insgesamt minde-
stens „ausreichend“ sind.
(2) Mit dem Abschlusszeugnis erwerben die Schülerinnen und Schü-
ler den Hauptschulabschluss, wenn sie in den Fächern Deutsch/
Kommunikation, Politik/Gesellschaftslehre, Mathematik sowie in ei-
nem der Fächer Naturwissenschaft oder Englisch mindestens ausrei-
chende Leistungen erzielt und eine Durchschnittsnote von minde-
stens 4,0 in allen Fächern der Stundentafel erreicht haben. Bei der Er-
mittlung der Durchschnittsnote bleibt eine nicht ausreichende Lei-
stung im Fach Englisch unberücksichtigt.  Zur Ermittlung der Durch-
schnittsnote gilt § 9 Abs. 2 und 3 entsprechend.

VV zu § 14
14.1 zu Abs. 1

Das Abschlusszeugnis erhält den Vermerk:
„Die Schülerin/Der Schüler ist berechtigt, einen Bildungsgang des Berufs-
grundschuljahres im Berufsfeld _____________ zu besuchen.“
Das Abschluss- oder Abgangszeugnis (§ 9 Erster Teil APO-BK) erhält den
Vermerk:
„Die Schülerin/Der Schüler hat die Berufsschulpflicht gemäß § 11 Abs. 3
Schulpflichtgesetz (SchpflG – BASS 1 – 4) erfüllt, sofern kein Ausbildungs-
verhältnis begonnen wird.“
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4.  Abschn i t t
Beru fsg rundschu l jah r

§ 15
Qualifikationen und Abschlüsse

Das Berufsgrundschuljahr vermittelt eine berufliche Grundbildung
und den Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss nach Klasse
10. Der Erwerb des Sekundarabschlusses I – Fachoberschulreife –
wird ermöglicht.

VV zu § 15
15.0

Mit dem Erwerb der beruflichen Grundbildung wird der erfolgreiche Besuch
des Berufsgrundschuljahres im Sinne der nach-folgenden Verordnungen
nachgewiesen und danach als erstes Jahr der Berufsausbildung in dem
(den) dem jeweiligen Berufsfeld zugeordneten Ausbildungsberuf(en)
angerechnet:
– Verordnung über die Anrechnung auf die Ausbildungszeit in Ausbil-

dungsberufen der gewerblichen Wirtschaft – Anrechnung des Besuchs
eines schulischen Berufsgrundbildungsjahres und einer einjährigen
Berufsfachschule (Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung)
vom 17. Juli 1978 (BGBl. I S. 1061), zuletzt geändert am 10. März 1988
(BGBl. I S. 229),

– Verordnung über die Anrechnung eines schulischen Berufsgrundbil-
dungsjahres, einer einjährigen und einer zweijährigen Berufsfachschule
auf die Ausbildungszeit in den industriellen Metallberufen und in den
industriellen Elektroberufen vom 10. März 1988 (BGBl. I S. 229),

– Verordnung über die Anrechnung eines schulischen Berufsgrundbil-
dungsjahres, einer einjährigen und einer zweijährigen Berufsfachschule
auf die Ausbildungszeit in den handwerklichen Elektroberufen vom
31. Mai 1988 (BGBl. I S. 719),

– Verordnung über die Anrechnung eines schulischen Berufsgrundbil-
dungsjahres, einer einjährigen und einer zweijährigen Berufsfachschule
auf die Ausbildungszeit in den handwerklichen Metallberufen vom 8. Ju-
ni 1989 (BGBl. I S. 1084),

– Verordnung über die Anrechnung des Besuchs eines schulischen Be-
rufsgrundbildungsjahres und einer einjährigen Berufsfachschule auf die
Ausbildungszeit in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft (Berufs-
grundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung Landwirtschaft vom 20. Juli
1979 (BGBl. I S. 1142),

– Verordnung über die Anrechnung des Besuchs eines schulischen
Berufsgrundbildungsjahres und einer einjährigen Berufsfachschule auf
die Ausbildungszeit in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes
(Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung öffentlicher Dienst)
vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 738), zuletzt geändert am 26. November
1993 (BGBl. I S. 1971),

– Verordnung über die Anrechnung des Besuchs eines schulischen
Berufsgrundbildungsjahres und einer einjährigen Berufsfachschule auf
die Ausbildungszeit im Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/Hauswirt-
schafterin (Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung Haus-
wirtschaft) vom 2. Juli 1980 (BGBl. I S. 827). 

§ 16
Aufnahmevoraussetzungen

In das Berufsgrundschuljahr werden Schülerinnen und Schüler auf-
genommen, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und minde-
stens den Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen Ab-
schluss erworben oder die Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr er-
folgreich besucht haben.

§ 17
Dauer und Gliederung der Bildungsgänge, Unterrichtsumfang

(1) Das Berufsgrundschuljahr dauert ein Jahr. Der Unterrichtsum-
fang beträgt in der Regel 34 Unterrichtsstunden pro Woche, verteilt
auf mindestens fünf Wochentage. Die Unterrichtsfächer und die Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten ergeben sich aus der Rahmenstunden-
tafel gemäß  Anlage A 5 und den Einzelstundentafeln.
(2) Schülerinnen und Schüler können das Berufsgrundschuljahr ein-
mal wiederholen, wenn die Ausbildungsziele nach § 15 verfehlt wur-
den.

VV zu § 17
17.1 zu Abs. 1

Bis zur Vorlage neuer Einzelstundentafeln ist nach den bisherigen Vorga-
ben zu unterrichten.

§ 18
Zeugnisse und Berechtigungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Abschlusszeugnis,
wenn sie die Leistungsanforderungen des Bildungsganges erfüllt ha-
ben. Der Abschluss umfasst die berufliche Grundbildung und den Se-
kundarabschluss I – Hauptschulabschluss nach Klasse 10.
(2) Mit dem Abschluss nach Absatz 1 erwerben Schülerinnen und
Schüler den Sekundarabschluss I – Fachoberschulreife –, wenn sie
im Durchschnitt mindestens befriedigende Leistungen (Notendurch-
schnitt 3,0 und besser) in den Fächern Deutsch/Kommunikation,
Englisch und Mathematik erzielen.

VV zu § 18
18.1 zu Abs. 1

18.01 Eine erworbene berufliche Grundbildung kann gemäß § 9 Abs. 3
Erster Teil APO-BK gesondert bescheinigt werden. 
 Verlag GmbH



BASS
18.02 Schülerinnen und Schüler, die die berufliche Grundbildung nicht er-
worben haben, erhalten auf ihrem Abschlusszeugnis einen entspre-
chenden Zusatz.

5 .  Abschn i t t
K lassen  fü r  Sch ü le r inne n  und  Schü le r

ohne  Beru fsausb i ldungsverhä l tn i s
§ 19

Qualifikationen und Abschlüsse
(1) Die Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis vermitteln in einem zweijährigen Teilzeitbildungs-
gang berufliche Kenntnisse. Der Besuch einer Klasse für Schülerin-
nen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis ermöglicht  den
Erwerb des Hauptschulabschlusses.
(2) Nach den organisatorischen Möglichkeiten des Berufskollegs
kann der Bildungsgang auch einjährig angeboten werden (§ 21
Abs. 2). Mit dem Abschluss des Schuljahres endet für die Schülerin
oder den Schüler die Berufsschulpflicht (§ 11 Abs. 2 Satz 3 SchpflG),
sofern kein Ausbildungsverhältnis begonnen wird.

§ 20
Aufnahmevoraussetzungen

In die Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis wird aufgenommen, wer die Vollzeitschulpflicht er-
füllt hat und sich in keinem Berufsausbildungsverhältnis nach dem
BBiG oder der HwO befindet.

VV zu § 20
20. Vom Landesarbeitsamt werden zur Vorbereitung auf eine Berufs-

ausbildung für berufsschulpflichtige Jugendliche sowie für Jugend-
liche und junge Erwachsene, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt ha-
ben, Grundausbildungslehrgänge und Förderlehrgänge durchge-
führt. Die an solchen Lehrgängen Teilnehmenden werden in die
Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsver-
hältnis aufgenommen.
Soweit es die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem
Berufsfeld zulässt, sollen besondere Klassen eingerichtet werden.
Reicht die Zahl nicht aus, sollen sie nach Abstimmung der Ausbil-
dungspläne der Maßnahmeträger mit den Lehrplänen der Berufs-
schule so in das 1. Schuljahr der Fachklassen des dualen Systems
der Berufsausbildung im jeweiligen Beruf/Berufsfeld aufgenommen
werden, dass die Ziele des Fachunterrichts der Berufsschule in vol-
lem Umfang erreicht werden können (vgl. Nr. 3.1 VV zu Anlage A).
Um sicherzustellen, dass vorrangig besondere Klassen für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an den Lehrgängen gebildet werden
können, soll die obere Schulaufsichtsbehörde, soweit es erforder-
lich ist, mit den Schulträgern gemäß § 13 Abs. 1 SchpflG (BASS 1
– 4) Einvernehmen darüber herstellen, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer das für den jeweiligen Lehrgangsort zuständige Be-
rufskolleg besuchen können.
Soweit diese Lehrgänge von nicht mehr berufsschulpflichtigen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern besucht werden, können diese nach
Genehmigung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter zum Be-
such des Berufsschulunterrichts in den entsprechenden Klassen
zugelassen werden.

§ 21
Dauer und Gliederung der Bildungsgänge, Unterrichtsumfang

(1) Die Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis dauern in der Regel zwei Jahre. Die Schülerinnen
und Schüler können den Bildungsgang nach einem Jahr verlassen,
wenn sie die Berufsschulpflicht gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 SchpflG
erfüllt haben. Der Unterricht wird in der Regel in Teilzeitform erteilt
und umfasst 480 Jahresstunden.
(2) Der einjährige Bildungsgang umfasst 1.360 Jahresstunden.
(3) Die Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis werden in der Regel nach den Berufsfeldern gebil-
det, denen ihre Berufs- oder Praktikantentätigkeit oder ihr Interessen-
schwerpunkt zugeordnet werden kann. Die Unterrichtsfächer und die
Differenzierungsmöglichkeiten ergeben sich aus den Rahmenstun-
dentafeln gemäß Anlagen  A 6  bis A 8  und den Einzelstundentafeln.
(4) Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis mit
Fachoberschulreife können in besonderen Klassen zusammenge-
fasst werden.

§ 22
Zeugnisse

(1) Die Schülerinnen und Schüler der Klassen ohne Berufsausbil-
dungsverhältnis erhalten am Ende des ersten Schuljahres ein Zeug-
nis, in dem vermerkt ist, ob sie die Leistungsanforderungen der Klas-
se erfüllt haben. Die Schülerin oder der Schüler rückt ohne Verset-
zung in die nächste Klasse vor. Nach dem zweiten Schuljahr wird ein
Abschlusszeugnis erteilt, wenn die Leistungsanforderungen des Bil-
dungsganges unter Einbeziehung der Leistungen des ersten Schul-
jahres insgesamt erfüllt sind.
(2) Schülerinnen und Schüler eines Bildungsganges gemäß § 21
Abs. 2 und 4 erhalten nach einem Jahr ein Abschlusszeugnis, wenn
die Leistungsanforderungen erfüllt sind.
(3) Mit dem Abschlusszeugnis erwerben die Schülerinnen und Schü-
ler den Hauptschulabschluss, wenn sie in den Fächern Deutsch/
Kommunikation, Politik/Gesellschaftslehre, Mathematik sowie in ei-
© Ritterbach 
nem der Fächer Naturwissenschaft oder Englisch mindestens ausrei-
chende Leistungen erzielt und eine Durchschnittsnote von mindes-
tens 4,0 in allen Fächern der Stundentafel erreicht haben. Bei der Er-
mittlung der Durchschnittsnote bleibt eine nicht ausreichende Lei-
stung im Fach Englisch unberücksichtigt.

VV zu § 22
22.3 zu Abs. 3

Wer den Bildungsgang verlässt, erhält ein Abschluss- oder Abgangszeug-
nis mit dem Vermerk: „Die Schülerin/Der Schüler hat die Berufsschulpflicht
gemäß § 11 SchpflG (BASS 1 – 4) erfüllt, sofern kein Ausbildungsverhält-
nis begonnen wird.“

1) Der Text der Rechtsverordnung – Anlage A APO-BK – ist halbfett gedruckt. Hinter den
Paragraphen der RechtsVO sind jeweils unmittelbar die entsprechenden Verwaltungs-
vorschriften – VV zu Anlage A APO-BK – (in Normalschrift) abgedruckt. Die Verwaltungs-
vorschriften beziehen sich entweder auf den gesamten Paragraphen oder auf einzelne
Absätze. Die Absätze sind in der RechtsVO durch Einklammern einer Zahl, z. B. (1),
gekennzeichnet. Die Anlagen A 1 bis A 8 sind Teil der Rechtsverordnung.

Anlage A 2
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
+ Stützangebote/Zusatzqualifikationen

.

Anlage A 1
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

berufsbezogener Lernbereich

Summe: 280–320 280–320 280–320 840–960

Differenzierungsbereich

Summe: 0–40 0–40 0–40 0–120

berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40 40 120
Religionslehre 40 40 40 120
Sport/Gesundheitsförderung 40 40 40 120
Politik/Gesellschaftslehre 40 40 40 120

Summe: 160 160 160 480

Gesamtstundenzahl: 480 480 480 1440

Berufsausbildung nach § 43 Abs. 1 BBiG:
Ergänzende Fachpraxis:  800 - 1.000 Unterrichtsstunden/Jahr

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

berufsbezogener Lernbereich

Summe: 280–320 280–320 280–320 840–960

Differenzierungsbereich

Summe: 40–120 40–120 40–120 120–240

berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 0–40 0–40 0–40 80–120
Religionslehre 0–40 0–40 0–40 80–120
Sport/Gesundheitsförderung 0–40 0–40 0–40 80–120
Politik/Gesellschaftslehre 0–40 0–40 0–40 80–120

Summe: 80–160 80–160 80–160 320–360

Gesamtstundenzahl: 480 480 480 1440

Berufsausbildung nach  § 43 Abs. 1 BBiG:
Ergänzende Fachpraxis:  800 - 1.000 Unterrichtsstunden/Jahr
Verlag GmbH
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Anlage A 3.1
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
+ erweiterte Stützangebote/erweiterte Zusatzqualifikationen

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

berufsbezogener Lernbereich

Summe: 280–320 280–320 280–320 840–960

Differenzierungsbereich

Summe: 40–200 40–200 40–200 120–480

berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 0–40 0–40 0–40 80–120
Religionslehre 0–40 0–40 0–40 80–120
Sport/Gesundheitsförderung 0–40 0–40 0–40 80–120
Politik/Gesellschaftslehre 0–40 0–40 0–40 80–120

Summe: 80–160 80–160 80–160 320–360

Gesamtstundenzahl1): 480–560 480–560 480–560  1440
–1680

1) Das Jahresstundensoll ergibt sich aus den Lehrplänen für das erweiterte Stützangebot
bzw. die erweiterte Zusatzqualifikation.

Berufsausbildung nach  § 43 Abs. 1 BBiG:
Ergänzende Fachpraxis:  800 - 1.000 Unterrichtsstunden/Jahr

Anlage A 3.2
Fachklassen des dualen Systems der Berufsausbildung

Berufsausbildung nach dem BBiG oder der HwO
+ Fachhochschulreifeprüfung

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Summe

berufsbezogener Lernbereich

Summe: 280–320 280–320 280–320 840–960

Differenzierungsbereich

Naturwissenschaft 0–40 0–40 0–40 40–80
Mathematik 40–80 40–80 40–80 160–200
Englisch 40–80 40–80 40–80 160–200

Summe: 120–160 120–160 120–160 360–480

berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40–80 40–80 120–160
Religionslehre 0–40 0–40 0–40 80–120
Sport/Gesundheitsförderung 0–40 0–40 0–40 80–120
Politik/Gesellschaftslehre 0–40 0–40 0–40 80–120

Summe: 120–160 120–160 120–160 360–480

Gesamtstundenzahl: 560 560 560  1680

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des berufsbezogenen Lernbereichs aus dem mathematisch-

naturwissenschaftlich-technischen Bereich oder Mathematik. Die Bil-
dungsgangkonferenz legt das Prüfungsfach zu Beginn des Bildungs-
ganges als erstes Fach der Fachhochschulreifeprüfung fest.

2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch
Berufsausbildung nach  § 43 Abs. 1 BBiG:
Ergänzende Fachpraxis:  800 - 1.000 Unterrichtsstunden/Jahr
© Ritterbach
Anlage A 4
Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
Praxis1)





Theorie1)
800–960

Englisch 120
Mathematik 40–120
Naturwissenschaft 40–80

Summe: 1080–1200
Differenzierungsbereich

Summe: 0–120
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–120
Religionslehre*) 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80

Summe: 160–360
Gesamtstundenzahl:

1) Von dem Gesamtstundenvolumen Praxis/Theorie müssen mindestens 50 % auf die
Praxis entfallen.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Phi-
losophie eingerichtet werden.

Anlage A 5
Berufsgrundschuljahr

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichsspezifische 
Fächer:
– Praxis





– Theorie
840–920

Mathematik 80–120
Englisch 80–120

Summe: 1000–1120
Differenzierungsbereich

Summe: 0–80
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–120
Religionslehre*) 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80

Summe: 160–280
Gesamtstundenzahl: 1360

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Phi-
losophie eingerichtet werden.
 Verlag GmbH
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1) Der Unterricht findet an zwei Tagen mit insgesamt zwölf Wochenstunden statt. Davon
entfallen mindestens drei Wochenstunden auf Fachpraxis/Theorie. Der betriebsprakti-
sche Anteil wird von den Lehrkräften in einem dem Unterricht vergleichbaren Umfang
begleitet.

Erwerb des Hauptschulabschlusses:
Um den Hauptschulabschluss zu ermöglichen, müssen in den Fächern
Englisch und Mathematik mindestens drei Wochenstunden erteilt werden.
Dafür ist das Stundenangebot entsprechend zu erhöhen.

Anlage A 6
Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungs-

verhältnis

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich 1. Jahr 2. Jahr Summe
Praxis1)





Theorie1) 160–240 160–240 320–480

Englisch 40–80 40–80 120
Mathematik 40–80 40–80 80–120
Naturwissenschaft 40–80 40–80 80

Summe: 280–400 280–400 600–760
Differenzierungsbereich

Summe: 0–40 0–40 0–80
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–80 40–80 80–160
Religionslehre 0–40 0–40 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 0–40 0–40 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 0–40 0–40 40–80

Summe: 80–200 80–200 200–360
Gesamtstundenzahl: 480 480 960

1) Von dem Gesamtstundenvolumen Praxis/Theorie müssen mindestens 50 % auf die
Praxis entfallen.

Anlage A 7
Klassen für Schülerinnen und Schüler

ohne Berufsausbildungsverhältnis
(einjährige Organisationsform)

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
Fachpraxis/Betriebspraxis1)





Theorie1)
840–1080

Englisch 40–120
Mathematik 40–120
Naturwissenschaft 40–80

Summe: 1160–1200
Differenzierungsbereich

Summe: 0–40
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40
Religionslehre 40
Sport/Gesundheitsförderung 40
Politik/Gesellschaftslehre 40

Summe: 160
Gesamtstundenzahl: 1360
© Ritterbach 
Anlage A 8
Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsver-

hältnis mit Fachoberschulreife

Unterrichtsstunden pro Jahr

berufsbezogener Lernbereich
Praxis 120–200
Theorie 40–120

Summe: 160–320
Differenzierungsbereich

Summe: 0–120
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–80
Religionslehre 40
Sport/Gesundheitsförderung 40
Politik/Gesellschaftslehre 40

Summe: 160–200
Gesamtstundenzahl: 480
Verlag GmbH
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Anlage B
Bildungsgänge, die

zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht
und zur Fachoberschulreife oder zu beruflicher

Grundbildung und zur Fachoberschulreife führen

mit1)

VV zu Anlage B
13 - 33 Nr. 1.1/Nr. 1.2 Anl. B

Inhaltsübersicht
1.  Ab schn i t t

A l lgeme ine  Bes t immungen
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Art und Dauer der Bildungsgänge
§ 3 Gliederung der Bildungsgänge
§ 4 Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer 
§ 5 Aufnahmevoraussetzungen
§ 6 Versetzung, Abschlussbedingungen
§ 7 Zeugnisse und Berechtigungen

2 .  Ab schn i t t
O rdnung der  Absch lu ssprü fung

zum Erw erb  de s  Beru fsabsch lu sses
nach  Landes rech t

§ 8 Zulassung zur Abschlussprüfung
§ 9 Schriftliche Prüfung
§ 10 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 11 Mündliche Prüfung
§ 12 Gestaltung der mündlichen Prüfung
§ 13 Abschlusskonferenz
§ 14 Mitteilung des Prüfungsergebnisses
§ 15 Nichtschülerprüfung

1 .  Ab schn i t t
A l lgeme ine  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge vermitteln einen Berufsabschluss nach Lan-
desrecht oder eine berufliche Grundbildung und ermöglichen den Er-
werb des Sekundarabschlusses I – Fachoberschulreife –.
(2) Die Berufsabschlüsse nach Landesrecht werden durch eine
staatliche Abschlussprüfung festgestellt.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

Die Bildungsgänge dauern zwei Jahre in Vollzeitform. Für Schülerin-
nen und Schüler mit Fachoberschulreife können einjährige Bildungs-
gänge in Vollzeitform eingerichtet werden; für sie gilt § 1 Abs. 2  ent-
sprechend.

§ 3
Gliederung der Bildungsgänge

(1) Die Bildungsgänge können in folgenden Berufsfeldern und
Bereichen angeboten werden:
Berufsfeld/Bereiche
Wirtschaft und Verwaltung (Handelsschule)
Ernährung und Hauswirtschaft
Agrarwirtschaft
Bautechnik
Drucktechnik
Elektrotechnik
Farbtechnik und Raumgestaltung
Körperpflege
Holztechnik
Informations- und Telekommunikationstechnik
Medien/Medientechnologie
Medizintechnik
Metalltechnik
Physik/Chemie/Biologie
Sozial- und Gesundheitswesen
Textiltechnik und Bekleidung
Vermessungstechnik
(2) Die Bildungsgänge im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen,
die zu den Berufsabschlüssen „Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/
Staatlich geprüfter Kinderpfleger“ und „Staatlich geprüfte Sozialhel-
ferin/Staatlich geprüfter Sozialhelfer“ führen, können nur als zweijäh-
rige Bildungsgänge angeboten werden. Die Bildungsgänge in den
Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnik und Medi-
en/Medientechnologie können nur als Bildungsgang gemäß § 2
Satz 2 angeboten werden.
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§ 4
Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer

Der Unterrichtsumfang beträgt 32 bis 35 Unterrichtsstunden pro Wo-
che. Die Unterrichtsfächer ergeben sich aus den Rahmenstundenta-
feln gemäß Anlagen B 1 bis B 4.

VV zu § 4
4. Bis zur Vorlage neuer Einzelstundentafeln ist nach den bisherigen

Vorgaben zu unterrichten.
Unterrichtsfächer, die gemäß den Stundentafeln einstündig erteilt
werden können, können auch zweistündig in einem Schulhalbjahr erteilt
werden. Ist im letzten Halbjahr kein Unterricht in diesen Fächern erteilt
worden, so können sie nicht Fächer der schriftlichen Prüfung zum
Erwerb des Berufsabschlusses nach Landesrecht sein.

§ 5
Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die zweijährigen Bildungsgänge wird aufgenommen, wer min-
destens den Hauptschulabschluss erworben hat.
(2) Wer das Berufsgrundschuljahr erfolgreich abgeschlossen hat,
kann in das zweite Jahr des Bildungsganges des entsprechenden Be-
rufsfeldes oder des entsprechenden Bereiches eintreten, sofern am
Englischunterricht teilgenommen wurde.
(3) Wer einen Bildungsgang gemäß § 3 erfolgreich abgeschlossen
hat, kann keinen weiteren Bildungsgang gemäß § 3 besuchen. Dies
gilt nicht für die Bildungsgänge gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1.

§ 6
Versetzung, Abschlussbedingungen

(1) Abweichend von § 10 Abs. 2 der Allgemeinen Bestimmungen für
die Bildungsgänge ist die Versetzung ausgeschlossen, wenn die
Schülerin oder der Schüler in der Fachpraxis nicht mindestens aus-
reichende Leistungen erzielt hat.
(2) Wer die Versetzungsbedingungen erfüllt, erwirbt am Ende des er-
sten Schuljahres den Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss
nach Klasse 10; wer in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Mathe-
matik und Englisch im Durchschnitt mindestens befriedigende Lei-
stungen (Notendurchschnitt 3,0 und besser) erzielt hat, erwirbt den
Sekundarabschluss I – Fachoberschulreife –.

VV zu § 6
6.2 zu Abs. 2

In der Berufsfachschule Sozial- und Gesundheitswesen, Fachrichtung
Kinderpflege kann nach dem 1. Halbjahr der Unterstufe in den Fächern
Englisch und Mathematik jeweils eine Differenzierung in einen Grundkurs
und einen Fachoberschulreife(FOR)-Kurs erfolgen. Für die Versetzung in
die Oberstufe gemäß § 10 Abs. 2 Erster Teil APO-BK sind die Leistungen
in den jeweiligen Kursen maßgeblich. 
Entscheidet sich eine Schülerin oder ein Schüler zu Beginn des 2. Halbjah-
res der Unterstufe für einen Grundkurs in einem der beiden Fächer oder in
beiden Fächern, so ist der Erwerb der Fachoberschulreife ausgeschlos-
sen. Ein Nachholen des FOR-Kurses ist in der Oberstufe nicht möglich.

§ 7
Zeugnisse und Berechtigungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Abschlusszeugnis,
wenn sie die Leistungsanforderungen des Bildungsganges erfüllt ha-
ben. Mit dem Abschlusszeugnis erwerben sie den Sekundarab-
schluss I – Fachoberschulreife. Prüfungsleistungen zum Erwerb des
Berufsabschlusses nach Landesrecht werden nicht berücksichtigt.
(2) Mit dem Sekundarabschluss I – Fachoberschulreife – wird die Be-
rechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erteilt, wenn
a) in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Eng-

lisch mindestens gute Leistungen oder
b) in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Eng-

lisch und in drei weiteren Fächern mindestens befriedigende Lei-
stungen erzielt wurden; ausreichende Leistungen in nicht mehr
als einem der Fächer Deutsch/Kommunikation, Mathematik und
Englisch können ausgeglichen werden durch mindestens gute
Leistungen in einem anderen dieser Fächer.

(3) Schülerinnen und Schüler der Bildungsgänge gemäß § 3 Abs. 2
Satz 1 erwerben mit Bestehen der Prüfung den Berufsabschluss
„Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich geprüfter Kinderpfleger“
oder „Staatlich geprüfte Sozialhelferin/Staatlich geprüfter Sozialhel-
fer“. Hierbei bleiben die Leistungen in den Fächern Mathematik  und
Englisch unberücksichtigt; dies gilt nicht für die Zuerkennung des
Sekundarabschlusses – Fachoberschulreife – .

VV zu § 7
7. Schülerinnen und Schüler, die die berufliche Grundbildung nicht

erworben haben, erhalten auf ihrem Abschlusszeugnis einen entspre-
chenden Zusatz.

7.2 zu Abs. 2
Die Regelung des § 7 Abs. 2 Anlage B gilt auch für Schülerinnen und
Schüler, die in den Bildungsgang mit Fachoberschulreife eintreten.

7.3 zu Abs. 3
Eine erworbene berufliche Grundbildung kann gemäß§ 9 Abs. 3 Erster Teil
APO-BK gesondert bescheinigt werden.
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2.  Abschn i t t
O rdnung  der  Absch lussprü fung

zum Erwerb  des  Beru fsabsch lusses
na ch  La ndesrech t

§ 8
Zulassung zur Abschlussprüfung

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet in der Zulas-
sungskonferenz über die Zulassung zur Abschlussprüfung.
(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer in allen Fächern mindestens
ausreichende Leistungen oder in nicht mehr als zwei Fächern die
Vornote mangelhaft erreicht hat. Hierbei stehen die Noten in abge-
schlossenen Fächern den Vornoten gleich. In der Fachpraxis müssen
mindestens ausreichende Leistungen erzielt worden sein. Im Falle ei-
ner ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen. § 7
Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Vornoten für alle Fä-
cher auf Grund der Leistungsnachweise des laufenden Schuljahres un-
ter angemessener Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerin
oder des Schülers in diesem Zeitraum fest. Die Vornote wird von  der
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer vorgeschlagen und ist auf Verlangen
eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses zu begründen.
(4) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Vornoten werden
den Prüflingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz
bekannt gegeben. Die Prüflinge sind über die Bestimmungen für die
mündliche Prüfung zu informieren.
(5) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht zugelassen werden, setzt
der allgemeine Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer
fest. Die Prüfung gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist dem Prüf-
ling, gegebenenfalls seinen Erziehungsberechtigten, unverzüglich
unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

VV zu § 8
8.3 zu Abs. 3

Nach der Bekanntgabe der Vornoten sind die Schülerinnen und Schüler
vom Unterricht befreit. Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler eines
Berufsgrundschuljahres.

§ 9
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Arbeiten unter Aufsicht
aus den berufsfeld- und bereichsspezifischen Fächern. Die Fachkon-
ferenz für den Bildungsgang (Bildungsgangkonferenz) bestimmt die
Fächer zu Beginn des zweiten Jahres des Bildungsganges und teilt
sie den Schülerinnen und Schülern unverzüglich mit. Die Dauer der
schriftlichen Prüfung beträgt je Fach 120 Minuten.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt der oberen Schulauf-
sichtsbehörde spätestens sechs Unterrichtswochen vor Beginn der
schriftlichen Prüfung für jedes Prüfungsfach einen von den Fachleh-
rerinnen oder Fachlehrern ausgearbeiteten Aufgabenvorschlag zu-
gleich mit Terminvorschlägen für die einzelnen Prüfungsteile zur Ge-
nehmigung vor. Der Aufgabenvorschlag ist von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter auf seine Übereinstimmung mit den Prüfungs-
anforderungen vorzuprüfen. Die obere Schulaufsichtsbehörde kann
den Aufgabenvorschlag nach Beratung mit der Schulleiterin oder
dem Schulleiter abändern oder auch durch einen neuen ersetzen las-
sen; Entsprechendes gilt für die Terminvorschläge. Die obere Schul-
aufsichtsbehörde teilt die Entscheidung der Schulleiterin oder dem
Schulleiter schriftlich mit.

§ 10
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer der Klasse korrigiert und be-
gutachtet die schriftliche Prüfungsarbeit und bewertet sie mit einer
Note.
(2) Bei einer nicht ausreichenden Note zieht die oder der Vorsitzende
des allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Fachlehrerin
oder einen zweiten Fachlehrer zur Begutachtung der Prüfungsarbeit
hinzu. Bei abweichender Bewertung entscheidet der allgemeine Prü-
fungsausschuss über die Note.

§ 11
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung kann sich auf alle im Bildungsgang unter-
richteten Fächer mit Ausnahme von Fachpraxis erstrecken.
(2) In Fächern, in denen die Vornote und die Note der schriftlichen
Prüfungsarbeit übereinstimmen, findet keine mündliche Prüfung
statt. In Fächern der schriftlichen Prüfung, bei denen Vornote und No-
te der schriftlichen Prüfungsarbeit um mindestens zwei Notenstufen
abweichen, ist eine mündliche Prüfung durchzuführen. Darüber hin-
aus findet eine mündliche Prüfung auch statt, wenn die Vornote
„mangelhaft“ und die schriftliche Prüfungsarbeit „ausreichend“ ist.
(3) Der Prüfling kann der Schulleiterin oder dem Schulleiter späte-
stens am zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Fächer für die
mündliche Prüfung bis zu zwei Fächer schriftlich benennen, in denen
er mündlich geprüft werden möchte. Wird ein Fach gewählt, das im
letzten Schuljahr nicht unterrichtet worden ist, wird in diesem Fall in
der Regel die damalige Fachlehrerin oder der damalige Fachlehrer
Mitglied des Fachprüfungsausschusses. In den Fällen des Absatzes
2 Satz 1 und in den Fällen, in denen die Note der schriftlichen Arbeit
eine Note schlechter ist als die Vornote, ist die Benennung nicht mög-
lich. Die Meldung für zusätzliche mündliche Prüfungsfächer ist ver-
bindlich.
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(4) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr
durchgeführt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse auch bei
Erreichen der Bestnote in der mündlichen Prüfung ein Bestehen der
Prüfung nicht mehr möglich ist. Die Prüfung gilt als nicht bestanden.
Das Ergebnis ist dem Prüfling, gegebenenfalls seinen Erziehungsbe-
rechtigten, unter Angabe der Gründe von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter schriftlich mitzuteilen.
(5) Den Prüflingen sind eine Woche vor Beginn der mündlichen Prü-
fung die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung sowie die Fächer der
mündlichen Prüfung bekannt zu geben.

VV zu § 11
11.1 zu Abs. 1

Von der mündlichen Prüfung ist in denjenigen Fächern abzusehen, die für
die Abschlussprüfung nicht relevant sind (§§ 7 Abs. 3 Satz 2, 13 Abs. 5
Anlage B).

§ 12
Gestaltung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minu-
ten für jeden Prüfling. Dem Prüfling ist eine Vorbereitungszeit unter
Aufsicht zu gewähren.
(2) Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachprüferin
oder dem Fachprüfer durchgeführt.
(3) Das prüfende Mitglied des Ausschusses schlägt für die Leistung
in der mündlichen Prüfung eine Note vor; der Fachprüfungsaus-
schuss setzt die Note fest.

§ 13
Abschlusskonferenz

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine
Prüfungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die
Noten fest.
(2) Die Abschlussnoten in den schriftlichen Prüfungsfächern werden
aus der Vornote, der Note der schriftlichen Arbeit und gegebenenfalls
der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. In Fächern, die lediglich
mündlich geprüft werden, werden die Abschlussnoten aus der Vor-
note und der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. Die Vornote wird
jeweils zweifach gewichtet. Die Abschlussnoten sind entsprechend
dem ermittelten rechnerischen Wert durch Auf- und Abrunden zu bil-
den. Liegen zwei Prüfungsleistungen vor, ist eine Abweichung mög-
lich, wenn dieses bei der Gesamtwürdigung der Prüfungsleistungen
unter Berücksichtigung einer aufsteigenden oder abfallenden Lei-
stungsentwicklung geboten erscheint.
(3) In den Fächern, in denen nicht geprüft wurde, werden die Vorno-
ten übernommen.
(4) Das Gesamtergebnis der Prüfung lautet „bestanden“ oder „nicht
bestanden“.
(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling in allen Fächern
mindestens ausreichende Leistungen erzielt hat oder wenn die Leis-
tungen in nur einem Fach mangelhaft sind und durch eine mindes-
tens befriedigende Leistung in einem anderen Fach ausgeglichen
werden. § 7 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt. In der Fachpraxis müssen
mindestens ausreichende Leistungen erzielt worden sein.

§ 14
Mitteilung des Prüfungsergebnisses

Nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das Prüfungsergeb-
nis und die Abschlussnoten bekannt zu geben. Gegebenenfalls ist
auf die Möglichkeit der Nachprüfung oder der Wiederholung hinzu-
weisen.

§ 15
Nichtschülerprüfung

(1) Die Berufsabschlüsse „Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staat-
lich geprüfter Kinderpfleger“ und „Staatlich geprüfte Sozialhelferin/
Staatlich geprüfter Sozialhelfer“ können durch eine Nichtschülerprü-
fung erworben werden.
(2) Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Nichtschülerprüfung
sind der Nachweis des Hauptschulabschlusses und eine mindestens
vierjährige einschlägige Berufspraxis oder eine gleichwertige Vorbil-
dung.
(3) Die Nichtschülerprüfung besteht aus einem schriftlichen, einem
mündlichen und einem fachpraktischen Teil.
(4) Die Dauer der schriftlichen Prüfung richtet sich nach § 9. Die Prü-
fung erstreckt sich auf alle Fächer der Stundentafel, in mindestens
fünf von der oberen Schulaufsichtsbehörde bestimmten Fächern
werden schriftliche Prüfungen nach § 9 durchgeführt.
(5) Fächer der mündlichen Prüfung sind alle Fächer der Stundenta-
fel. In der Fachpraxis findet keine mündliche Prüfung statt.
(6) Die fachpraktische Prüfung findet in der Fachpraxis Pflege und
Erziehung des Kindes und in der Fachpraxis Hauswirtschaft statt. Sie
wird in integrierter Form durchgeführt und dauert 45 bis 60 Minuten.
Es ist eine kombinierte Aufgabe aus der pflegerischen/erzieheri-
schen und hauswirtschaftlichen Praxis zu planen, unter Aufsicht
durchzuführen und anschließend zu beurteilen. Dabei soll der Prüf-
ling nachweisen, dass er Pflege-, Erziehungs- und Versorgungshand-
lungen planen, vollziehen und bewerten kann. Die Aufgabenstellung
hat so zu erfolgen, dass beide Fächer angemessen berücksichtigt
werden. Die Prüfung wird von beiden Fachprüfungsausschüssen ab-
genommen. Beide Fächer werden getrennt benotet. Jeder Fachprü-
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fungsausschuss bewertet die Leistung seines Faches. Die Teillei-
stungen schriftliche Planung, praktische Durchführung und Reflexi-
on werden im Verhältnis 1 : 3 : 1 gewichtet. Die Prüfungsaufgabe ist
dem Prüfling sechs Tage vor der Prüfung bekannt zu geben.
(7) Im Übrigen richtet sich die Nichtschülerprüfung nach der Allge-
meinen Nichtschülerprüfungsordnung für Bildungsgänge des Be-
rufskollegs.

1) Der Text der Rechtsverordnung – Anlage B APO-BK – ist  halbfett gedruckt. Hinter den
Paragraphen der RechtsVO sind jeweils unmittelbar die entsprechenden Verwaltungs-
vorschriften – VV zu Anlage B APO-BK – (in Normalschrift) abgedruckt. Die Verwaltungs-
vorschriften beziehen sich entweder auf den gesamten Paragraphen oder auf einzelne
Absätze. Die Absätze sind in der RechtsVO durch Einklammern einer Zahl, z. B. (1),
gekennzeichnet. Die Anlagen B 1 bis B 4 sind Teil der Rechtsverordnung.

1) Im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung werden diese Stunden dem Theoriebereich
zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage B 1
Berufliche Grundbildung und Fachoberschulreife

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichs-
spezifische Fächer:
– Wirtschafts- und Betriebslehre1) 80 80 160

– Fachpraxis




– Theorie
520–600 520–600 1120–

1200

Mathematik 80–120 80–120 160–240
Englisch 80–120 80–120 160–240

Summe: 760–920 760–920 1600–1840
Differenzierungsbereich

Summe: 120–440 120–440 240–720
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80–120 80–120 160–240
Religionlehre*) 40–80 40–80 80–160
Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80 80–160
Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80 80–160

Summe: 200–360 200–360 400–720
Gesamtstundenzahl: 1280–1400 1280–1400 2560–2800
© Ritterbach
Anlage B 2
Berufsabschluss „Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich 

geprüfter Kinderpfleger“ und Fachoberschulreife

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichsspezifische 
Fächer:
– Kinderliteratur 40 40 80
– Erziehungslehre 80 80 160
– Gesundheitserziehung 80 80 160
– Ernährungslehre 80 80 160
– Musik/Rhythmik 80 80 160
– Werken 80 80 160
– Fachpraxis Pflege und Erzie-

hung des Kindes1) 160–200 160–200 360

– Fachpraxis Hauswirtschaft 160–200 160–200 360
Mathematik 80–120 80–120 160–240
Englisch 80–120 80–120 160–240

Summe: 920–1080 920–1080 1920–2080
Differenzierungsbereich

Summe: 40–240 40–240 160–320
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–80 40–80 80–160
Religionlehre*) 40–80 40–80 80–160
Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80 80–160
Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80 80–160

Summe: 160–320 160–320 320–640
Gesamtstundenzahl: 1320–1400 1320–1400 2720–2800

1) davon: außerschulische Praktika im Umfang von vier bis sechs Wochen
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei

Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Phi-
losophie eingerichtet werden.
 Verlag GmbH
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Anlage B 3
Berufsabschluss   „Staatlich   geprüfte   Sozialhelferin /

Staatlich  geprüfter  Sozialhelfer“  und   Fachoberschulreife

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichs-
spezifische Fächer:

– Sozialpädagogik und Sozial-
pflege

80 80 160

– Ernährung und Hauswirtschaft 80 80 160
– Gesundheitsförderung 80 80 160
– Wirtschafts- und Betriebslehre 80 80 160
– Fachpraxis Sozialpädagogik 

und Sozialpflege1) 140 – 160 140 – 160 280 – 320

– Fachpraxis Ernährung und 
Hauswirtschaft 140 – 160 140 – 160 280 – 320

– Fachpraxis 
Gesundheitsförderung1) 140 – 160 140 – 160 280 – 320

Mathematik  80 – 120   80 – 120 160 – 240

Englisch  80 – 120   80 – 120 160 – 240
                                       Summe: 900 – 1040 900 – 1040 1800 – 2080

Differenzierungsbereich
                                       Summe: 0 – 240 0 – 240 0 – 480

berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch/Kommunikation   80 – 120   80 – 120 160 – 240

Religionslehre*) 40 – 80 40 – 80 80 – 160

Sport/Gesundheitslehre 40 – 80 40 – 80 80 – 160

Politik/Gesellschaftslehre 40 – 80 40 – 80 80 – 160
                                      Summe: 200 – 360 200 – 360 400 – 720

                     Gesamtstundenzahl: 1320 – 1400 1320 –1400 2720 – 2800

1) davon: außerschulische Praktika im Umfang von 16 Wochen
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei

Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.

Anlage B 4
Berufliche Grundbildung für Schülerinnen und Schüler

mit Fachoberschulreife

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichsspezifische 
Fächer:
– Fachpraxis





– Theorie
840–920

Mathematik 80–120
Englisch 80–120

Summe: 1000–1160
Differenzierungsbereich

Summe: 0–80
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80–120
Religionslehre*) 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80

Summe: 200–320
Gesamtstundenzahl: 1320–1400

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.
© Ritterbach 
Anlage C
Bildungsgänge, die zu einem  Berufsabschluss
nach Landesrecht und zur Fachhochschulreife

oder zu beruflichen Kenntnissen und
zur Fachhochschulreife führen

mit1)

VV zu Anlage C
13 - 33 Nr. 1.1/Nr. 1.2 Anl. C

Inhaltsübersicht
1.  Absch n i t t

A l lgeme ine  Bes t immunge n
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Art und Dauer der Bildungsgänge
§ 3 Aufnahmevoraussetzungen
§ 4 Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer
§ 5 Berufliche Kenntnisse und erweiterte berufliche Kenntnisse

2 .  Absch n i t t
O rdnu ng  der  Fachhochschu l re i f ep rü fu ng  und

der  P rü fung  zum Erwe rb  e rwe i te r te r
beru f l i ch er  Kenn tn isse

§ 6 Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung und zur Prüfung zum Er-
werb erweiterter beruflicher Kenntnisse

§ 7 Schriftliche Prüfung
§ 8 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 9 (aufgehoben)
§ 10 Mündliche Prüfung
§ 11 Gestaltung der mündlichen Prüfung
§ 12 Erwerb und Zuerkennung der Fachhochschulreife
§ 13 Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse
§ 14 Nichtschülerprüfung

3 .  Absch n i t t
O rdnung  der  s taa t l i chen  Beru fsabsch lussprü fung

§ 15 Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen
§ 16 Gliederung der Prüfung
§ 17 Zulassung zur staatlichen Berufsabschlussprüfung
§ 18 Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung
§ 19 Anrechnung der Fachhochschulreifeprüfung
§ 20 (aufgehoben)
§ 21 (aufgehoben)
§ 22 Weitere Fächer der Berufsabschlussprüfung
§ 23 (aufgehoben)
§ 24 Praktische Prüfung
§ 25 Mündliche Prüfung
§ 26 Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses
§ 27 Zeugnisse
§ 28 Berechtigungen
§ 29 (aufgehoben)
§ 30 (aufgehoben)
§ 31 (aufgehoben)

1 .  Absch n i t t
A l lgeme ine  Bes t immunge n

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge dieser Anlage vermitteln als einheitliche Bil-
dungsgänge einen Berufsabschluss nach Landesrecht oder berufli-
che Kenntnisse und den Erwerb der Fachhochschulreife oder des
schulischen Teils der Fachhochschulreife.
(2) Die Bildungsgänge schließen mit staatlichen Abschlussprüfun-
gen ab.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

(1) In dreijährigen Bildungsgängen in Vollzeitform werden ein Be-
rufsabschluss nach Landesrecht und die Fachhochschulreife vermit-
telt. Für Schülerinnen und Schüler, die eine Hochschulzugangsbe-
rechtigung erworben haben, kann der Bildungsgang in zweijähriger
Vollzeitform angeboten werden; dies gilt nicht für den Bildungsgang
für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer.
(2) In zweijährigen Bildungsgängen werden berufliche Kenntnisse in
Verbindung mit der Fachhochschulreife vermittelt. Die folgenden Or-
ganisationsformen sind möglich: 
1. Die Ausbildung im ersten Jahr (Klasse 11) umfasst Unterricht in

Teilzeitform und ein fachbezogenes Praktikum. Die Ausbildung im
zweiten Jahr (Klasse 12) erfolgt in Vollzeitform. Der Bildungsgang
schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab.

2. Die Ausbildung erfolgt gestuft in Vollzeitform und vermittelt im er-
sten Jahr der Ausbildung (Klasse 11) berufliche Kenntnisse (Stufe
1), im zweiten Jahr (Klasse 12) erweiterte berufliche Kenntnisse
(Stufe 2) und den schulischen Teil der Fachhochschulreife und er-
Verlag GmbH
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möglicht in Verbindung mit einem einschlägigen halbjährigen
Praktikum, einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach
Bundes- oder Landesrecht oder einer mindestens zweijährigen
Berufstätigkeit die Fachhochschulreife. Für Schülerinnen und
Schüler, die eine Hochschulzugangsberechtigung erworben ha-
ben, kann der Bildungsgang als einjähriger Lehrgang in Vollzeit-
form angeboten werden. Dieser vermittelt allein erweiterte berufli-
che Kenntnisse.

(3) In einjährigen Bildungsgängen in Vollzeitform werden Schülerin-
nen und Schülern mit abgeschlossener einschlägiger Berufsausbil-
dung oder einer gleichwertigen Vorbildung nach Maßgabe der Ver-
waltungsvorschriften vertiefte berufliche Kenntnisse und die Fach-
hochschulreife vermittelt. Die Bildungsgänge können auch in zwei-
jähriger Teilzeitform angeboten werden. Dabei erfolgt der Übergang
in das zweite Jahr ohne Versetzungsentscheidung. Den Bildungs-
gang in Teilzeitform können auch Schülerinnen und Schüler besu-
chen, die sich in einem einschlägigen Berufsausbildungsverhältnis
befinden.
(4) Die Bildungsgänge werden nach Maßgabe der Stundentafeln in
Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkten angeboten.

VV zu § 2
2.2 zu Abs. 2 

Zu Nr. 1
2.21 Die Durchführung des Praktikums richtet sich nach den Bestimmun-

gen der Praktikumausbildungsordnung (BASS 13 – 36 Nr. 5).
2.22 In dem Versetzungszeugnis von der Klasse 11 in die Klasse 12 der

Fachoberschule  (Bildungsgänge § 2 Abs. 2 Nr. 1 Anlage C) ist an-
zumerken, dass die Schülerin oder der Schüler den Unterricht in der
Klasse 12 nur aufnehmen kann, wenn zu Beginn ein Nachweis über
die erfolgreiche Ableistung des Praktikantenjahres vorgelegt wird.
Die Feststellung über die erfolgreiche Ableistung des Praktikanten-
jahres trifft grundsätzlich der Betrieb oder die Ausbildungsstelle. 

2.23 Wird die erfolgreiche Ableistung des Praktikantenjahres nicht be-
scheinigt und kommt die Schule zu der Auffassung, dass die Grün-
de für die Versagung der Abschlussbescheinigung nicht ausrei-
chend sind, führt sie eine abschließende Entscheidung der nach
dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stelle herbei.
In diesem Fall reicht es für die Fortsetzung des Bildungsganges
aus, wenn die Ordnungsmäßigkeit des Praktikums bescheinigt
wird. Das Praktikum gilt damit erfolgreich abgeschlossen.

Zu Nr. 2
2.24 Vor Beginn des Bildungsgangs muss die Schule die Schülerinnen

und Schüler über die Bedeutung des Praktikums und die entspre-
chenden Angebote informieren. Die Durchführung des einschlägi-
gen halbjährigen Praktikums ist im Rahmen der folgenden Vorga-
ben zu organisieren. 

2.25 Bei Nachweis eines einschlägigen halbjährigen Praktikums in ei-
nem Gesamtvolumen von mindestens 24 Wochen wird die Fach-
hochschulreife zuerkannt.

2.26 Mögliche Bestandteile und zeitlicher Rahmen des einschlägigen
halbjährigen Praktikums:
a) In den Fächern des berufsbezogenen Lernbe-

reichs integriertes Praktikum 
Die in den Lehrplänen vorgegebenen und in den
Fächern zu vermittelnden berufspraktischen Ver-
fahren und Inhalte werden im Umfang von 4 Wo-
chen auf das halbjährige Praktikum von der Schule
am Ende des Bildungsgangs angerechnet und be-
scheinigt.  

4  
Wochen

b) Ergänzendes schulisches Praktikum im Diffe-
renzierungsbereich 
Soweit im Differenzierungsbereich ergänzende be-
rufspraktische Unterrichtsveranstaltungen angebo-
ten werden, können diese im Umfang von bis zu
4 Wochen auf das halbjährige Praktikum von der
Schule am Ende des Bildungsgangs angerechnet
und bescheinigt werden. 

0–4  
Wochen

c) Zusammenhängendes Betriebspraktikum wäh-
rend des Bildungsgangs 
Soweit die Schule ein Betriebspraktikum im Umfang
von bis zu 4 Wochen während der Unterrichtszeit
organisiert, wird dieses von der Schule im abgelei-
steten Umfang am Ende des Bildungsgangs auf
das halbjährige Praktikum angerechnet. Der Prakti-
kumsbetrieb bescheinigt die ordnungsgemäße
Durchführung des Praktikums.*)

0–4  
Wochen
© Ritterbach
___________
*) Die wöchentliche Arbeitszeit der Teilnehmenden am Praktikum regelt sich nach

den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen. Einzelne Praktikumsteile müs-
sen mindestens eine Woche umfassen. 

2.27 Die Anrechnung der einzelnen Bestandteile des einschlägigen
Praktikums erfolgt additiv. Die Einschlägigkeit des Praktikums wird
durch die Schule festgestellt. Diese ist als gegeben zu erachten,
wenn die beruflichen Tätigkeiten in den Praktikumsbetrieben den
fachlichen Schwerpunkten zugeordnet werden können.

2.28 Die Schulen bescheinigen auf dem Zeugnis gemäß Anlage C 17:
– das integrierte Praktikum in den Fächern des berufsbezogenen

Lernbereichs,
– ergänzende schulische Praktika im Differenzierungsbereich.

2.29 Die Durchführung und Anerkennung des einschlägigen halbjähri-
gen Praktikums richtet sich nach den Bestimmungen des Runder-
lasses „Ordnung des einschlägigen halbjährigen Praktikums zum
Erwerb der Fachhochschulreife in der zweijährigen Berufsfach-
schule des Berufskollegs“ (BASS 13 – 35 Nr. 8).

2.3 zu Abs. 3
2.31 Eine abgeschlossene Berufsausbildung wird nachgewiesen durch

a) das Zeugnis einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem
nach dem BBiG oder der HwO anerkannten oder als gleichwer-
tig anerkannten Ausbildungsberuf,

b) das Zeugnis einer abgeschlossenen, einer Berufsausbildung
entsprechenden Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis,

c) das Zeugnis einer durch eine staatliche Prüfung abgeschlosse-
nen Berufsausbildung.

2.32 Einer abgeschlossenen Berufsausbildung gleichgestellt ist eine
nachgewiesene
a) mindestens vierjährige einschlägige berufspraktische Tätigkeit,
b) mindestens vierjährige selbständige Führung eines Haushalts,
c) mindestens vierjährige selbständige Berufstätigkeit,
d) Ausbildung bei der Polizei oder dem Bundesgrenzschutz (nur

die erste Fachprüfung ist einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung gleichzusetzen),

e) Ausbildung bei der Bundeswehr (die Dienstzeit muss mindes-
tens vier Jahre betragen haben, mit dienstlicher Verwendung
mindestens auf der ATN-Stufe 7; es muss mindestens der
Dienstgrad eines Unteroffiziers erreicht worden sein).

Schülerinnen und Schüler, die in der zweiten Stufe dieses Bildungs-
gangs gemäß § 2 Abs. 3 Anlage D (FOS 13) den Erwerb der allge-
meinen bzw. der fachgebundenen Hochschulreife anstreben, sind
zu Beginn des Bildungsgangs der FOS 12 B von den Schulen zu
belehren, dass für den weiterführenden Besuch der FOS 13 eine
mindestens fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit nachzuweisen
ist, soweit keine einschlägige mindestens zweijährige Berufsausbil-
dung vorliegt.

2.33 Bei der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die Bildungs-
gänge der jeweiligen Fachrichtungen bzw. fachlichen Schwerpunk-
te erfolgt die Zuordnung der Berufsfelder bzw. Berufe zu den jewei-
ligen Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkten nach der fol-
genden Übersicht:

d) Zusammenhängende Betriebspraktika/zusam-
menhängendes Betriebspraktikum vor, wäh-
rend oder nach dem Bildungsgang 
Weitere Betriebspraktika zum Nachweis des halb-
jährigen Praktikums sind unmittelbar vor und/oder
nach dem Bildungsgang bzw. während der Ferien-
zeiten im Bildungsgang zu absolvieren und werden
von der Schule im abgeleisteten Umfang nach Ende
des Bildungsgangs angerechnet. Praktika während
der Ferien können höchstens mit der Hälfte der Fe-
rienzeit bzw. im Umfang von bis zu 4 Wochen in den
Sommerferien angerechnet werden. Der Prak-
tikumsbetrieb bescheinigt die ordnungsgemäße
Durchführung des Praktikums.*)

12–20 
Wochen

Insgesamt 24 
Wochen

Berufsfelder/Berufe Fachrichtungen/
fachliche Schwerpunkte

Berufsfeld Bau- und Holztechnik
Berufsfeld Elektrotechnik
Berufsfeld Metalltechnik
Berufsfeld Textiltechnik und 
Bekleidung
Berufsfeld Drucktechnik
Berufsfeld Physik, Chemie, Biologie

Technik
– Bau- und Holztechnik
– Elektrotechnik
– Metalltechnik
– Textiltechnik und Bekleidung

– Drucktechnik
– Physik, Chemie, Biologie

Berufsfeld Wirtschaft und 
Verwaltung 

Wirtschaft und Verwaltung
 Verlag GmbH
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2.34 Für die Zuordnung der Berufe nach dem BBiG/der HwO zu Berufs-
feldern gelten die Anrechnungsverordnungen des Bundes für das
Berufsgrundschuljahr und für die Berufsfachschule. Berufe, die
nicht unter diese Anrechnungsverordnung fallen, und Berufstätig-
keiten anstelle einer Berufsausbildung werden durch Entscheidung
der oberen Schulaufsicht jeweils den Fachrichtungen bzw. fachli-
chen Schwerpunkten zugeordnet. Dabei ist eine vierjährige Haus-
haltsführung der Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft zuzu-
ordnen. Für die Fachrichtung Gestaltung können auch Berufe zuge-
lassen werden, in denen im Rahmen der Berufsausbildung Gestal-
tungslehre oder Gestaltungstechniken vermittelt wurden.

2.35 Bei Schülerinnen und Schülern, die sich in einer Berufsausbildung
befinden, Bildungsgänge gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit
§ 3 Abs. 2 Anlage A und Bildungsgänge gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2
Anlage C, muss sichergestellt sein, dass der Berufsabschluss vor-
her bzw. zeitgleich mit dem Abschluss des Bildungsganges erwor-
ben werden kann.

2.4 zu Abs. 4
2.41 Ein Wechsel der Klasse ist innerhalb einer Fachrichtung bzw. eines

fachlichen Schwerpunktes in Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2
Nr. 2 während des ersten Schulhalbjahrs möglich, im Einzelfall ist
dieser Wechsel auch am Schuljahresende bei Versetzung in die
Jahrgangsstufe 12 möglich. Es entscheidet jeweils die Schulleitung.

2.42 Zeugnisformulare, Zertifikate und Urkunden für Bildungsgänge ge-
mäß § 2 Anlage C

Der Wortlaut der Rechtsbehelfsbelehrung zu den Anlagen C 13, C 14, C 16, C 17,
C 18, C 19, C 20, C 21 und C 22 erfolgt gemäß Nr. 9.25 VV zu Erster Teil.

§ 3
Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die Bildungsgänge wird über die Voraussetzungen des § 2 hin-
aus aufgenommen, wer mindestens den Sekundarabschluss I – Fach-
oberschulreife – erworben hat.
(2) Die Aufnahme in die Bildungsgänge im Bereich Gestaltung setzt
zusätzlich den Nachweis der fachlichen Eignung voraus.
(3) Die Aufnahme in einen Bildungsgang, der eine besondere ge-
sundheitliche Eignung voraussetzt, kann versagt werden, wenn für
den angestrebten Beruf keine gesundheitliche Eignung vorliegt. Die
Schule kann im Zweifelsfall ein amtsärztliches Attest fordern.

Berufsfeld Ernährung und 
Hauswirtschaft

Ernährung und Hauswirtschaft

Berufe des Sozial- und 
Gesundheitswesens 

Sozial- und Gesundheitswesen

Berufsfeld Farbtechnik und 
Raumgestaltung

Gestaltung

Berufsfeld Agrarwirtschaft Agrarwirtschaft

§ 2 Absatz 1 Absatz 2 Absatz 3
Anlagen:

 Stundentafel
Anlagen: 
Muster

C 1 C 2 C 3 C 4 C 7 C 5 C 6 C 9 C 10 C 11

Abgangszeugnis C 13 X X X X X X X X X X
Halbjahres-, 
Versetzungs- und 
Jahreszeugnis C 14

X X X X X X X X X X

Zertifikat berufliche 
Kenntnisse C 15

X

Abschlusszeugnis 
1. Stufe C 16

X

FHR-Zeugnis schulischer 
Teil C 17

X X X

Zeugnis erweiterte beruf-
liche Kenntnisse C 18

X X

FHR-Zeugnis für 
Fachoberschule C 19

X X X

FHR-Zeugnis für 
Assistentinnen/
Assistenten C 20

X X X

Berufsabschlusszeugnis
C 21

X X X X X

Nicht-Zulassung zur FHR-
Prüfung bzw. zur Prüfung 
zum Erwerb erweiterter 
be-ruflicher Kenntnisse 
C 24

X X X X X X X X

Nichtbestehen der FHR-
Prüfung bzw. der Prüfung 
zum Erwerb erweiterter 
beruflicher Kenntnisse 
C 25

X X X X X X X X

Nichtzulassung zur 
Berufsabschlussprüfung 
C 26

X X X X X

Nichtbestehen der 
Berufsabschlussprüfung 
C 27

X X X X X
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(4) Schülerinnen und Schüler, die einen Bildungsgang gemäß Anla-
ge B oder einen Bildungsgang gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 erfolgreich be-
sucht haben, können in das zweite Jahr des entsprechenden dreijäh-
rigen Bildungsganges aufgenommen werden. Die Schülerin oder der
Schüler wird dort in dem Beruf ausgebildet, der dem bisherigen Bil-
dungsgang zugeordnet ist.
(5) Wer einen Bildungsgang gemäß § 2 Abs. 2 oder 3 erfolgreich ab-
geschlossen hat, kann keinen weiteren Bildungsgang gemäß § 2 Abs.
2 oder 3 besuchen.

VV zu § 3
3.2 zu Abs. 2

Der Nachweis wird durch die Vorlage selbstgestalteter Arbeiten und durch
eine Arbeit nach einem von der Schule bestimmten Thema erbracht. 

3.4 zu Abs. 4
Die Zuordnung der Berufe nach Landesrecht zu den vorher besuchten
Bildungsgängen sowie die Zuordnung der Berufsfelder/Bereiche zu den
Fachrichtungen/fachlichen Schwerpunkten richtet sich nach der folgenden
Übersicht: 
Zuordnung der Ausbildungsberufe zu den zuvor besuchten Bildungsgängen
Berufsfelder/
Bereiche der 
Bildungsgänge
nach Anlage B 

Fachrichtungen/
Fachliche 
Schwerpunkte der 
Bildungsgänge 
nach Anlage C 5 

Assistentinnen- und Assistentenberufe
nach Anlage C 1 und C 3 

Bautechnik; 
Holztechnik

Bau- und 
Holztechnik 

Staatlich geprüfte denkmaltechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter denkmal-
technischer Assistent
Staatlich geprüfte bautechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter bautechni-
scher Assistent

Elektrotechnik;
Informations- und 
Telekommunika-
tionstechnik

Elektrotechnik Staatlich geprüfte elektrotechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter elektrotech-
nischer Assistent
Staatlich geprüfte informationstechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter informa-
tionstechnischer Assistent
Staatlich geprüfte kaufmännische Assis-
tentin Fachrichtung Informationsverarbei-
tung/Staatlich geprüfter kaufmännischer 
Assistent Fachrichtung Informationsverar-
beitung

Metalltechnik Metalltechnik Staatlich geprüfte konstruktions- und 
fertigungstechnische Assistentin/Staatlich 
geprüfter konstruktions- und fertigungs-
technischer Assistent
Staatlich geprüfte maschinenbautechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
maschinenbautechnischer Assistent 
Staatlich geprüfte technische Assistentin 
für Metallographie und Werkstoffkunde/
Staatlich geprüfter technischer Assistent 
für Metallographie und Werkstoffkunde

Textiltechnik und 
Bekleidung

Textiltechnik und 
Bekleidung

Staatlich geprüfte bekleidungstechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter bekleidungs-
technischer Assistent 
Staatlich geprüfte textiltechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter textiltech-
nischer Assistent

Farbtechnik und 
Raumgestaltung; 
Medien/Medien-
technologie;
Drucktechnik

Drucktechnik Staatlich geprüfte gestaltungstechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
gestaltungstechnischer Assistent

Physik, Chemie, 
Biologie

Physik, Chemie, 
Biologie

Staatlich geprüfte chemisch-technische 
Assistentin/Staatlich geprüfter chemisch-
technischer Assistent
Staatlich geprüfte biologisch-technische 
Assistentin/Staatlich geprüfter biologisch-
technischer Assistent 
Staatlich geprüfte Kosmetikerin/Staatlich 
geprüfter Kosmetiker 
Staatlich geprüfte lebensmitteltechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
lebensmitteltechnischer Assistent
Staatlich geprüfte umweltschutztech-
nische Assistentin/Staatlich geprüfter 
umweltschutztechnischer Assistent
Staatlich geprüfte technische Assistentin 
für Metallographie und Werkstoffkunde/
Staatlich geprüfter technischer Assistent 
für Metallographie und Werkstoffkunde
Staatlich geprüfte präparationstechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
präparationstechnischer Assistent 
Staatlich geprüfte physikalisch-technische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
physikalisch-technischer Assistent 

Wirtschaft und 
Verwaltung 

Wirtschaft und 
Verwaltung 

Staatlich geprüfte Assistentin für Betriebs-
informatik/Staatlich geprüfter Assistent für 
Betriebsinformatik
Staatlich geprüfte kaufmännische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
kaufmännischer Assistent in den Fachrich-
tungen Betriebswirtschaft, Fremdspra-
chen und Informationsverarbeitung
Verlag GmbH
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§ 4
Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer

Der Unterrichtsumfang und die Unterrichtsfächer ergeben sich aus
den Rahmenstundentafeln gemäß Anlagen C 1 bis C 11. Sie werden
ergänzt durch die Richtlinien und Lehrpläne.

VV zu § 4
4.1 Soweit die Stundentafeln den Bildungsgangkonferenzen Gestal-

tungsmöglichkeiten eröffnen, können Akzentuierungen innerhalb
von Fachrichtungen, fachlichem Schwerpunkt und Profilbildung vor-
genommen werden. Die Bildungsgangkonferenz legt Fächer bzw.
Stundenvolumen innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten der
Stundentafeln unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüle-
rinnen und Schüler, der Ressourcen der Schule und der Anforde-
rungen der regionalen Wirtschaft für die Dauer des gesamten Bil-
dungsgangs fest. 

4.2 Weiterhin entscheidet die Bildungsgangkonferenz über die Ausge-
staltung des Differenzierungsbereiches. Einerseits ermöglicht der
Differenzierungsbereich den Schülerinnen und Schülern ihre
Kenntnisse und Fertigkeiten den individuellen Fähigkeiten und Nei-
gungen entsprechend zu ergänzen, zu erweitern und zu vertiefen.
Andererseits kann der Differenzierungsbereich als Instrument zur
Akzentuierung von Bildungsgang und Schule im regionalen Umfeld
des Berufskollegs genutzt werden. 
Die Teilnahme an den schulischen Angeboten des Differenzie-
rungsbereichs der Bildungsgänge ist verpflichtend. Im Stützunter-
richt werden keine Noten erteilt, Ergänzungs- und Vertiefungskurse
werden benotet.
Die im Differenzierungsbereich erbrachten Leistungen sind nicht
versetzungs- und prüfungsrelevant. Noten im Differenzierungsbe-
reich werden auf dem Abschlusszeugnis nicht in die Durchschnitts-
note einbezogen.

4.3 Um die Möglichkeit des Zugangs in Bildungsgänge nach § 2 Abs. 3
oder § 3 Abs. 3 Anlage D nach Erwerb der Fachhochschulreife zu
gewährleisten, kann die Schule entsprechend den Vorgaben der
Stundentafeln im berufsbezogenen Lernbereich und, soweit dies
dort nicht vorgesehen ist, im Differenzierungsbereich die neu ein-
setzende zweite Fremdsprache im Umfang von mindestens 160
Stunden für die Dauer des Bildungsgangs anbieten. Zur Anerken-
nung in den oben aufgeführten weiterführenden Bildungsgängen
muss der Kurs benotet werden und darf nicht mit ungenügenden
Leistungen abgeschlossen sein. Die Schülerinnen und Schüler sind
zu Beginn des Bildungsgangs entsprechend zu informieren.
Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache, die in Bildungsgängen
gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 Anlage C im berufsbezogenen Lernbe-
reich erworben werden, sind den Schülerinnen und Schülern nach
Jahrgangsstufe 11 auf dem Zertifikat über berufliche Kenntnisse
(Anlage C 15) und nach Jahrgangsstufe 12 auf Seite 3 des Ab-
schlusszeugnisses (Anlage C 18) unter erweiterte berufliche Kennt-
nisse zu bescheinigen.

4.4 Die Fächer des fachlichen Schwerpunktes sind mindestens zwei-
stündig und mindestens ein Schuljahr anzubieten. Prüfungsfächer
des fachlichen Schwerpunktes müssen mindestens im letzten Jahr
des jeweiligen Bildungsgangs dreistündig unterrichtet werden.

4.5 Für Schülerinnen und Schüler, die gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 und 4
Anlage C am Unterricht der Fachoberschule 12 B-Teilzeit (Stunden-
tafel C 11) teilnehmen und gleichzeitig einen mindestens dreijähri-
gen Bildungsgang des dualen Systems der Berufsausbildung ge-
mäß §1 Abs. 1 Nr. 1 Anlage A besuchen, gelten folgende Regelun-
gen:

Ernährung und 
Hauswirtschaft 

Ernährung und 
Hauswirtschaft 

Staatlich geprüfte hauswirtschaftlich-
technische Assistentin/Staatlich geprüfter 
hauswirtschaftlich-technischer Assistent 
Staatlich geprüfte lebensmitteltechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
lebensmitteltechnischer Assistent

Sozial- und 
Gesundheitswesen

Sozial- und 
Gesundheitswesen 

Staatlich geprüfte hauswirtschaftlich-
technische Assistentin/Staatlich geprüfter 
hauswirtschaftlich-technischer Assistent 
Staatlich geprüfte Kosmetikerin/Staatlich 
geprüfter Kosmetiker

Farbtechnik und 
Raumgestaltung;
Medien/Medien-
technologie; 
Drucktechnik

Gestaltung Staatlich geprüfte gestaltungstechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
gestaltungstechnischer Assistent

Agrarwirtschaft Agrarwirtschaft Staatlich geprüfte biologisch-technische 
Assistentin/Staatlich geprüfter biologisch-
technischer Assistent 

Vermessungs-
technik

Staatlich geprüfte bautechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
bautechnischer Assistent

Medizintechnik Staatlich geprüfte präparationstechnische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
präparationstechnischer Assistent 
Staatlich geprüfte physikalisch-technische 
Assistentin/Staatlich geprüfter 
physikalisch-technischer Assistent 

Körperpflege Staatlich geprüfte Kosmetikerin/Staatlich 
geprüfter Kosmetiker
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– Auf den Unterricht der Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik
und Naturwissenschaften kann nach Feststellung der oberen
Schulaufsicht im ersten Jahr des Bildungsgangs der entspre-
chend erteilte Unterricht in Fachklassen des dualen Systems
angerechnet werden.

– Der in den Fachklassen des dualen Systems erteilte Unterricht
in den Fächern Sport/Gesundheitsförderung und Politik/Gesell-
schaftslehre kann auf den Unterricht der beiden Fächer in bei-
den Jahren entsprechend angerechnet werden. 

– Soweit die obere Schulaufsicht festgestellt hat, dass der Unter-
richt im berufsbezogenen Lernbereich in den Fachklassen des
dualen Systems den Unterricht der Fächer des fachlichen
Schwerpunkts abdeckt, kann dieser im Umfang von jährlich bis
zu 120 Stunden auf den Unterricht der Fächer des fachlichen
Schwerpunkts angerechnet werden.

– In diesem Fall ist in das Abschlusszeugnis (Zeugnis der Fach-
hochschulreife gemäß Anlage C 19) der Fachoberschule 12 B-
Teilzeit zusätzlich folgende Bemerkung aufzunehmen: „Im Un-
terricht der Fachklasse des dualen Systems in den Fächern des
berufsbezogenen Lernbereichs erbrachte Leistung“. 

– Die Leistung wird durch das arithmetische Mittel aller Fächer
des berufsbezogenen Lernbereichs des Abschlusszeugnisses
der Fachklasse des dualen Systems ermittelt. Sie wird als ganze
Note in die Durchschnittsnote des Zeugnisses der Fachhoch-
schulreife einbezogen.

– Im ersten Jahr sollten neben dem Unterricht in Fachklassen des
dualen Systems nicht mehr als 320 Stunden erteilt werden, im
zweiten Jahr sind mindestens 320 Stunden im Bildungsgang zu
erteilen.

§ 5
Berufliche Kenntnisse und

erweiterte berufliche Kenntnisse
(1) In Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 werden am Ende des
ersten Jahres berufliche Kenntnisse erworben, wenn in allen Fächern
des berufsbezogenen Bereichs mindestens ausreichende Leistun-
gen oder wenn mangelhafte Leistungen in nur einem Fach erzielt wor-
den sind. Hierüber erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifi-
kat.
(2) In Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 werden am Ende des
zweiten Jahres erweiterte berufliche Kenntnisse erworben, wenn die
Prüfung über den Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse bestan-
den ist.

VV zu § 5
5.1 zu Abs. 1

Das Zertifikat ist gemäß Anlage C 15 auszustellen. Wesentliche Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die die Schülerin oder der Schüler im berufsbezo-
genen Lernbereich erworben haben, können auf Wunsch der Schülerin
oder des Schülers auf dem Zertifikat ausgewiesen werden. Darüber hinaus
erhalten Schülerinnen und Schüler, die in die Jahrgangsstufe 12 versetzt
worden sind und den Bildungsgang verlassen, ein Abschlusszeugnis ge-
mäß Anlage C 16 über die 1. Stufe des Bildungsgangs. 

5.2 zu Abs. 2
Für Schülerinnen und Schüler, die den einjährigen Lehrgang für Hochschul-
zugangsberechtigte gemäß Rahmenstundentafel Anlage C 6 besuchen,
findet die Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse
am Ende des einjährigen Lehrgangs statt.

2 .  Abschn i t t
O rdnung  der  Fachhochschu l re i fep rü fung

und der  Prü fung  zum Erwerb
erwe i te r te r  beru f l i cher  Kenn tn isse

§ 6
Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung

und zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet in der Zulas-
sungskonferenz über die Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung
und zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse.
(2) Zur Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife wird zugelas-
sen, wer in allen Fächern mindestens die Vornote „ausreichend“ oder
in nicht mehr als zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ erreicht hat.
Die Noten in abgeschlossenen Fächern werden einbezogen. Im Falle
einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.
(3) Zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse wird
zugelassen, wer in allen Fächern des berufsbezogenen Bereichs min-
destens die Vornote „ausreichend“ oder in nicht mehr als zwei Fä-
chern des berufsbezogenen Bereichs die Vornote „mangelhaft“ er-
reicht hat. Die Noten in abgeschlossenen Fächern werden einbezo-
gen. Im Falle einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausge-
schlossen.
(4) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Vornoten für alle Fä-
cher auf Grund der Leistungsnachweise des laufenden Schuljahres
unter angemessener Berücksichtigung der Entwicklung der Schüle-
rin oder des Schülers in diesem Zeitraum fest. Die Vornote wird von
der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer vorgeschlagen und ist auf Ver-
langen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses zu be-
gründen.
(5) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Vornoten werden
den Prüflingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz
 Verlag GmbH
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bekannt gegeben. Die Prüflinge sind über die Bestimmungen für die
mündliche Prüfung zu informieren.
(6) Schülerinnen und Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis
können an der Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife teilneh-
men.
(7) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht zugelassen werden, setzt
der allgemeine Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer
fest. Die Prüfung gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist dem Prüf-
ling, gegebenenfalls seinen Erziehungsberechtigten, unverzüglich
unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

VV zu § 6
6.5 zu Abs. 5

Nach der Bekanntgabe der Vornoten sind die Schülerinnen und Schüler
vom Unterricht befreit. Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler in einem
Berufsausbildungsverhältnis nach BBiG oder HwO. 

6.7 zu Abs. 7
Die Schülerin oder der Schüler erhält eine schriftliche Mitteilung gemäß
Anlage C 24.
6.71 Für Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Fachhochschulreifeprü-

fung, aber zur Prüfung „erweiterte berufliche Kenntnisse“ zugelas-
sen sind, stellt der allgemeine Prüfungsausschuss die Vornoten für
die Fächer des berufsbezogenen Bereichs fest. Für die übrigen Fä-
cher setzt der allgemeine Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten fest.

6.73 Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Fachhochschulreifeprüfung
zugelassen worden sind und damit die Prüfung nicht bestanden ha-
ben, können das letzte Jahr des Bildungsgangs wiederholen. Über
die Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung wird erneut entschie-
den.

6.74 Schülerinnen und Schüler in mehrjährigen Bildungsgängen, die we-
der zur Fachhochschulreifeprüfung noch zur Prüfung zum Erwerb
erweiterter berufliche Kenntnisse zugelassen worden sind, nehmen
am Unterricht der vorhergehenden Jahrgangsstufe teil. Sie erhalten
ein Zeugnis gemäß Anlage C 14.

6.75 Schülerinnen oder Schüler, die den Bildungsgang verlassen, erhal-
ten ein Zeugnis gemäß Anlage C 13.

§ 7
Schriftliche Prüfung

(1) Die Stundentafeln legen die Fächer der schriftlichen Prüfung fest.
Die Dauer der Prüfung beträgt je Fach 180 Minuten. Die Prüfungsauf-
gaben werden von den Fachlehrerinnen oder Fachlehrern ausgear-
beitet. Sie dürfen im Unterricht nicht so weit vorbereitet sein, dass ih-
re Bearbeitung keine neue selbstständige Leistung erfordert.
(2) An Stelle der schriftlichen Prüfung kann die Schülerin oder der
Schüler in einem fachrichtungsbezogenen Fach eine schriftliche
Facharbeit mit abschließender Präsentation der Ergebnisse im Rah-
men eines Kolloquiums vor dem Fachprüfungsausschuss erstellen.
Aus der Note für die Facharbeit und der Note für das Kolloquium wird
eine Gesamtnote gebildet, die an die Stelle der schriftlichen Prüfung
tritt.
(3) Für jedes Prüfungsfach der Fachhochschulreifeprüfung legt die
Schulleiterin oder der Schulleiter der oberen Schulaufsichtsbehörde
spätestens sechs Unterrichtswochen vor Beginn der schriftlichen
Prüfung die Aufgabenvorschläge zugleich mit Terminvorschlägen für
die einzelnen Prüfungsteile zur Genehmigung vor. Der Aufgabenvor-
schlag ist von der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf seine Über-
einstimmung mit den Prüfungsanforderungen vorzuprüfen. Die obere
Schulaufsichtsbehörde kann den Aufgabenvorschlag nach Beratung
mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter abändern oder auch durch
einen neuen ersetzen lassen; Entsprechendes gilt für die Terminvor-
schläge. Die obere Schulaufsichtsbehörde teilt die Entscheidung der
Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich mit.

VV zu § 7
7.1 zu Abs. 1

7.11 In zweijährigen Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 Anlage C
(Rahmenstundentafel C 5) können die erweiterten beruflichen
Kenntnisse mit dem ersten Prüfungsfach der Fachhochschulreife-
prüfung aus dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen
Bereich gleichzeitig schriftlich geprüft werden.

7.12 In Bildungsgängen gemäß Rahmenstundentafeln C 1 bis C 4 und
C 8 legt die Bildungsgangkonferenz zu Beginn des letzten Ausbil-
dungsjahres maximal vier Fächer, davon mindestens drei des fach-
lichen Schwerpunktes, als Prüfungsfächer fest.

7.2 zu Abs. 2
7.21 Die Facharbeit ist eine eigenständige Leistung der Schülerinnen

und Schüler, die diese in den Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 1
und Abs. 2 Nr. 2 Anlage C oder im doppeltqualifizierenden Bil-
dungsgang gemäß § 10 Abs. 2 Anlage A im Rahmen der Fachhoch-
schulreifeprüfung an Stelle einer schriftlichen Prüfung oder in der
Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse an Stelle
der schriftlichen Prüfungsleistung erbringen können.

7.22 Die Facharbeit hat wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Mit
der Facharbeit weisen die Schülerinnen und Schüler nach, dass sie
sich mit für den jeweiligen Bildungsgang typischen, komplexen Auf-
gabenstellungen selbständig und begründet auseinander setzen
können. Die Facharbeit zeichnet sich durch eine vertiefte inhaltliche
Bearbeitung der jeweils gewählten Thematik sowie durch einen ho-
hen Anspruch an die sprachliche und formale Gestaltung aus.
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7.23 Die Lehrkräfte, bei denen Facharbeiten angefertigt werden können,
informieren die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljah-
res, in dem die Prüfung abgelegt wird, über die formalen und inhalt-
lichen Anforderungen zur Erstellung der Facharbeit.

7.24 Die Bearbeitungszeit einer Facharbeit liegt zwischen vier und maxi-
mal sechs Wochen.

7.25 Die Schüler bestätigen die eigenständige Leistung durch eine
schriftliche Erklärung. 

7.26 Die Präsentation findet vor den betreuenden Fachlehrkräften statt.
Sie ist zu benoten. Note der Facharbeit und Note für das Kolloquium
sind in der Gesamtnote gleichgewichtig zu berücksichtigen.

7.27 Der Antrag der Schülerin oder des Schülers auf Erstellung einer
Facharbeit hat bis spätestens zum 1. Dezember des Schuljahres zu
erfolgen, in dem die Prüfung stattfindet.

7.28 Bis zum 15. Januar erfolgt die Absprache der Themenformulierung
zwischen der betreuenden Lehrkraft und der Schülerin oder dem
Schüler. Der Schulleiter oder die Schulleiterin prüft die Themenstel-
lung entsprechend den Anforderungen an die Fachhochschulreife
oder an den Anforderungen für erweiterte berufliche Kenntnisse
und genehmigt den Themenvorschlag. Entspricht der Vorschlag
nicht den Anforderungen, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter
das Thema ändern, erweitern, einschränken oder zurückweisen
oder ein geändertes oder neues Thema anfordern.

7.29 Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt den Termin für den Beginn
und die Abgabe der Facharbeit fest. Die Facharbeit ist spätestens
zwei Wochen vor der Zulassungskonferenz abzugeben. Die Korrek-
tur und die Bewertung der Facharbeit ist spätestens zwei Wochen
vor Beginn der mündlichen Prüfung abzuschließen. Die Präsenta-
tion und das Kolloquium sind spätestens eine Woche vor Beginn
der mündlichen Prüfung durchzuführen. 

7.3 zu Abs. 3
7.31 Die obere Schulaufsicht kann verfügen, dass auch der Vorschlag

für das Fach des fachlichen Schwerpunktes zur Erlangung der er-
weiterten beruflichen Kenntnisse ihr zur Genehmigung vorgelegt
wird.

7.32 Für die schriftliche Prüfung ist ein Vorschlag je Fach vorzulegen. 
7.33 Für jedes Fach sind anzugeben

a. die Zahl der Schülerinnen und Schüler, für die der Vorschlag gilt
und ein Hinweis, falls der Vorschlag für mehrere Schülergrup-
pen vorgesehen ist,

b. die Erklärung der Fachlehrerin oder des Fachlehrers über die Si-
cherstellung der Geheimhaltung,

c. die unterrichtlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und
Schüler für die Lösung der Aufgabe,

d. eine kurz gefasste konkrete Beschreibung der erwarteten Schü-
lerleistungen.

7.34 Die vorgesehenen Hilfen und Erläuterungen für die Schülerin oder
den Schüler sowie die Angabe der Materialien, die der Schülerin
oder dem Schüler vorgelegt werden, sind der jeweiligen Aufgabe
beizufügen. Eine beabsichtigte Einschränkung oder Erweiterung
der in den Richtlinien und Lehrplänen vorgesehenen Hilfsmittel ist
anzugeben. 

7.35 Die Schulleiterin oder der Schulleiter sendet die Vorschläge mit ih-
rem oder seinem Prüfungsvermerk an die obere Schulaufsichtsbe-
hörde. 

7.36 Die Lehrerinnen und Lehrer sind zur Verschwiegenheit über die
Vorschläge verpflichtet.

7.37 Zur fachlichen Vorprüfung der Vorschläge kann die obere Schulauf-
sicht fachliche Vorprüfungsausschüsse bilden.

§ 8
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer der Klasse korrigiert und be-
gutachtet die schriftliche Prüfungsarbeit und bewertet sie mit einer
Note.
(2) Bei einer nicht ausreichenden Note zieht die oder der Vorsitzende
des allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Fachlehrerin
oder einen zweiten Fachlehrer zur Begutachtung der Prüfungsarbeit
hinzu. Bei abweichender Bewertung entscheidet der allgemeine Prü-
fungsausschuss über die Note.

VV zu § 8
8.2 zu Abs. 2

Die Fachlehrkraft, die die Zweitkorrektur vornimmt, schließt sich entweder
der Bewertung begründet an oder fügt eine eigene Begutachtung mit
Bewertung hinzu. 

§ 9
(aufgehoben)

§ 10
Mündliche Prüfung

(1) In Fächern, in denen die Vornote und die Note der schriftlichen
Prüfungsarbeit übereinstimmen, findet keine mündliche Prüfung
statt. In Fächern der schriftlichen Prüfung, bei denen Vornote und No-
te der schriftlichen Prüfungsarbeit um mindestens zwei Notenstufen
abweichen, ist eine mündliche Prüfung durchzuführen. Darüber hin-
aus findet eine mündliche Prüfung auch statt, wenn die Vornote
„mangelhaft“ und die schriftliche Prüfungsarbeit „ausreichend“ ist.
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(2) Der Prüfling kann der Schulleiterin oder dem Schulleiter späte-
stens am zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Fächer für die
mündliche Prüfung bis zu zwei Fächer schriftlich benennen, in denen
er mündlich geprüft werden möchte. Wird ein Fach gewählt, das im
letzten Schuljahr nicht unterrichtet worden ist, wird in diesem Fall in
der Regel die damalige Fachlehrerin oder der damalige Fachlehrer
Mitglied des Fachprüfungsausschusses. In den Fällen des Absatzes
2 Satz 1 und in den Fällen, in denen die Note der schriftlichen Arbeit
eine Note schlechter ist als die Vornote, ist die Benennung nicht mög-
lich. Die Meldung für zusätzliche mündliche Prüfungsfächer ist ver-
bindlich.
(3) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr
durchgeführt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse auch bei
Erreichen der Bestnote in der mündlichen Prüfung ein Bestehen der
Prüfung nicht mehr möglich ist. Die Prüfung gilt als nicht bestanden.
Das Ergebnis ist dem Prüfling, gegebenenfalls seinen Erziehungsbe-
rechtigten, unter Angabe der Gründe von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter schriftlich mitzuteilen.
(4) Den Prüflingen sind eine Woche vor Beginn der mündlichen Prü-
fung die Ergebnisse der schriftlichen und praktischen Prüfung sowie
die Fächer der mündlichen Prüfung bekannt zu geben.

VV zu § 10
10.3 zu Absatz 3

Die Mitteilung erfolgt gemäß Anlage C 27.
Bei der Entscheidung über die Durchführung einer mündlichen Prüfung ist
die Möglichkeit des Bestehens der Fachhochschulreifeprüfung bzw. Prü-
fung über die Erweiterten beruflichen Kenntnisse jeweils zu berücksichti-
gen.

§ 11
Gestaltung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minu-
ten für jeden Prüfling. Dem Prüfling ist eine angemessene Vorberei-
tungszeit unter Aufsicht zu gewähren.
(2) Das prüfende Mitglied des Fachprüfungsausschusses schlägt für
die Leistung in der mündlichen Prüfung eine Note vor; der Fachprü-
fungsausschuss setzt die Note fest. 

VV zu § 11
11.1 zu Abs. 1

11.11 Für jede Prüfung ist dem Prüfling eine für ihn neue Aufgabe zu stel-
len.

11.12 Erklärt der Prüfling bei der Aufgabenstellung oder innerhalb der
Vorbereitungszeit, dass er die ihm gestellte Aufgabe nicht bearbei-
ten kann, und stellt der Fachprüfungsausschuss fest, dass die
Gründe dafür von ihm nicht zu vertreten sind, so stellt die Fachprü-
ferin oder der Fachprüfer im Einvernehmen mit der oder dem Vor-
sitzenden des Fachprüfungsausschusses eine neue Aufgabe. 

11.13 Die mündliche Prüfung soll sich nicht auf die Fachgebiete eines
Schulhalbjahres beschränken. Sie darf keine inhaltliche Wiederho-
lung der schriftlichen Prüfung sein.

11.14 Nach Abschluss jeder mündlichen Prüfung – bei Prüfungen mehre-
rer Prüflinge mit derselben Aufgabe in der Regel nach Abschluss
der letzten Prüfung – berät und beschließt der Fachprüfungsaus-
schuss über die Bewertung der Prüfungsleistung. 

11.15 Die endgültige Bewertung der Prüfungsleistung wird durch eine all-
gemeine Aussprache über die von der Schülerin oder dem Schüler
erbrachte Leistung eingeleitet. Sodann geben alle Mitglieder des
Fachprüfungsausschusses ihre Beurteilung (ggf. mit Tendenz) der
Prüfung ab. Auf der Grundlage dieser Beurteilung schlägt die Prü-
ferin oder der Prüfer die endgültige Benotung vor. Die Mitglieder
des Fachprüfungsausschusses stimmen über diesen Vorschlag ab.
Die oder der Vorsitzende gibt die Stimme zuletzt ab.

§ 12
Erwerb und Zuerkennung der Fachhochschulreife

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine
Prüfungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die
Abschlussnoten fest.
(2) Die Abschlussnoten in den schriftlichen Prüfungsfächern werden
aus der Vornote, der Note der schriftlichen Arbeit und gegebenenfalls
der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. In Fächern, die lediglich
mündlich geprüft werden, werden die Abschlussnoten aus der Vor-
note und der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. Die Vornote wird
jeweils zweifach gewichtet. Die Abschlussnoten sind entsprechend
dem ermittelten rechnerischen Wert durch Auf- und Abrunden zu bil-
den. Liegen zwei Prüfungsleistungen vor, ist eine Abweichung mög-
lich, wenn dieses bei der Gesamtwürdigung der Prüfungsleistungen
unter Berücksichtigung einer aufsteigenden oder abfallenden Lei-
stungsentwicklung geboten erscheint.
(3) In den Fächern, in denen nicht geprüft wurde, werden die Vorno-
ten als Abschlussnoten festgesetzt.
(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen Fächern mindestens
ausreichende Leistungen erzielt wurden oder wenn die Leistungen
nur in einem Fach „mangelhaft“ sind und durch eine mindestens be-
friedigende Leistung in einem anderen Fach ausgeglichen werden.
(5) Auf dem Abschlusszeugnis (Fachhochschulreifezeugnis) wird ei-
ne Durchschnittsnote ausgewiesen, die sich aus dem arithmetischen
Mittel der Noten auf dem Zeugnis ergibt. Dabei bleiben Noten in Reli-
gionslehre und Sport sowie in zusätzlichen Unterrichtsveranstaltun-
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gen und in Arbeitsgemeinschaften außer Betracht. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet; es
wird nicht gerundet.
(6) In Bildungsgängen der Berufsschule, die zur Fachhochschulreife
führen, werden die Noten in den berufsbezogenen Fächern der Be-
rufsschule in die Berechnung einbezogen.
(7) Mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife erwirbt die Schülerin
oder der Schüler die Berechtigung zum Studium an Fachhochschu-
len oder entsprechenden Studiengängen der Gesamthochschulen.
(8) In den Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 erwirbt die
Schülerin oder der Schüler den schulischen Teil der Fachhochschul-
reife. Die Fachhochschulreife wird zuerkannt, wenn die Schülerin
oder der Schüler an einem einschlägigen halbjährigen Praktikum teil-
genommen hat oder eine mindestens zweijährige Berufsausbildung
nach Bundes- oder Landesrecht oder eine mindestens zweijährige
Berufstätigkeit nachweist.

VV zu § 12
12.4 zu Abs. 4

12.41 Prüfungsleistungen zum Erwerb des Berufsabschlusses oder zum
Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse, die mit Prüfungsleistun-
gen zum Erwerb der Fachhochschulreife nicht identisch sind (s.
Nr. 7.1 VV zu Anlage C), werden bei der Feststellung über das Be-
stehen der Prüfung nur berücksichtigt, wenn sie zu einer Verbesse-
rung des Ergebnisses führen.

12.42 Unmittelbar nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das
Gesamtergebnis der Prüfung und die Endnoten bekannt zu geben.
Gegebenenfalls ist auf die Möglichkeit der Nachprüfung gemäß
§ 26 Erster Teil APO-BK oder der Wiederholung gemäß § 27 Erster
Teil APO-BK hinzuweisen.

12.43 Hat eine Schülerin oder ein Schüler die Prüfung bestanden und er-
wirbt die Fachhochschulreife (schulischer Teil), so erhält sie oder er
ein Abschlusszeugnis gemäß Anlage C 17; hat eine Schülerin oder
ein Schüler die Prüfung bestanden und erwirbt die Fachhochschul-
reife, so erhält sie oder er ein Abschlusszeugnis gemäß Anlage C
19 oder C 20; vgl. Nr. 2.4 VV zu Anlage C. Wer die Prüfung nicht
bestanden hat, erhält eine Mitteilung gemäß Anlage C 25. Verlässt
die Schülerin oder Schüler den Bildungsgang, so erhält sie oder er
ein Abgangszeugnis gemäß Anlage C 13. Schülerinnen und Schü-
ler, die die Fachhochschulreifeprüfung wiederholen wollen, erhalten
ein Jahreszeugnis gemäß Anlage C 14.

12.6 zu Abs. 6
Die Durchschnittsnote wird ohne Gewichtung aus den Abschlussnoten der
berufsbezogenen Fächer, die im letzten Jahr unterrichtet wurden, den
Fächern Deutsch/Kommunikation, Politik/Gesellschaftslehre sowie den
Fächern des Differenzierungsbereichs gemäß Stundentafel A 3.2 gebildet.

12.8 zu Abs. 8
Die Anerkennung des einschlägigen Praktikums richtet sich nach Nr. 2.24
bis 2.29 VV zu Anlage C.

§ 13
Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfung zum Erwerb erweiterter
beruflicher Kenntnisse setzt der allgemeine Prüfungsausschuss die
Abschlussnoten fest. Für die Notenbildung gilt § 12 Abs. 2 und 3 ent-
sprechend.
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen Fächern des berufsbezo-
genen Bereichs mindestens ausreichende Leistungen oder wenn
mangelhafte Leistungen in nur einem Fach erzielt worden sind.

VV zu § 13
13.1 zu Abs. 1

Die schon gebildeten Vornoten zum Erwerb der Fachhochschulreife werden
übernommen.
 

13.2 zu Abs. 2
Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis gemäß
Anlage C 18. Die Prüfungsleistungen zum Erwerb der Fachhochschulreife
werden bei der Feststellung über das Bestehen der Prüfung nur berück-
sichtigt, wenn sie zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen. Hat eine
Schülerin oder ein Schüler die Prüfung nicht bestanden, so erhält sie oder
er eine Mitteilung gemäß Anlage C 25. Soweit sie oder er die Fachhoch-
schulreifeprüfung bestanden hat, nicht aber die Prüfung der erweiterten
beruflichen Kenntnisse, finden auf diese Teilprüfung die Bestimmungen
der Nachprüfung gemäß § 26 Erster Teil APO-BK Anwendung. Eine Wie-
derholung der Teilprüfung ist ausgeschlossen. Die Schülerin oder der
Schüler erhält ein Zeugnis über den schulischen Teil der Fachhochschul-
reifeprüfung gemäß Anlage C 17.

§ 14
Nichtschülerprüfung

(1) Die doppeltqualifizierenden Abschlüsse gemäß § 1 können durch
eine Nichtschülerprüfung erworben werden.
(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer die Aufnahmevoraussetzungen
gemäß § 3 erfüllt.
(3) Die Prüfung findet in allen Pflichtfächern der Stundentafel des je-
weiligen Bildungsgangs statt; in besonderen Fällen kann die oberen
Schulaufsichtsbehörde Ausnahmen hiervon zulassen.
(4) Im Übrigen richtet sich die Nichtschülerprüfung nach der Allge-
meinen Nichtschülerprüfungsordnung für Bildungsgänge des Be-
rufskollegs.
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3.  Abschn i t t
O rdnung  der  s taa t l i chen  Beru fsabsch lussprü fung

§ 15
Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen

(1) Durch die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen
und Assistenten sowie für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastikleh-
rer wird festgestellt, ob die Schülerin oder der Schüler die Qualifika-
tion für den angestrebten Beruf erreicht hat.
(2) Die Prüfungsfächer werden durch die für den jeweiligen Bil-
dungsgang geltende Stundentafel bestimmt.
(3) Die Prüfungsanforderungen richten sich nach den Richtlinien
und Lehrplänen des jeweiligen Bildungsganges.

§ 16
Gliederung der Prüfung

Die Prüfung besteht aus zwei Teilprüfungen. Die erste Teilprüfung
findet im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Fachhochschul-
reifeprüfung statt. Die daran anschließende zweite Teilprüfung be-
steht für Assistentinnen und Assistenten, Gymnastiklehrerinnen und
Gymnastiklehrer aus einer schriftlichen, einer praktischen und gege-
benenfalls einer mündlichen Prüfung.

§ 17
Zulassung zur staatlichen Berufsabschlussprüfung

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Berufsab-
schlussprüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in
der Zulassungskonferenz.
(2) Grundlage der Entscheidung über die Zulassung sind die Lei-
stungsnachweise in allen Fächern am Ende des Bildungsganges.
(3) Zur Berufsabschlussprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr
als zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen Fä-
chern mindestens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Die Noten
in abgeschlossenen Fächern werden einbezogen. Im Falle einer un-
genügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.
(4) Schülerinnen und Schüler des Bildungsganges „Staatlich aner-
kannte Gymnastiklehrerin/Staatlich anerkannter Gymnastiklehrer2)“
werden zur Abschlussprüfung nur zugelassen, wenn sie
1. einen mit Erfolg absolvierten Erste-Hilfe-Kursus und
2. das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen der Deutschen Le-

bens-Rettungs-Gesellschaft oder des Deutschen Roten Kreuzes
oder des Arbeiter-Samariter-Bundes – Bronze und

3. das Sportabzeichen des Landessportbundes in Bronze erworben
haben.

§ 18
Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Berufsab-
schlussprüfung zugelassen wird, kann das letzte Jahr der Ausbil-
dung wiederholen, sofern die Höchstverweildauer nicht überschrit-
ten wird. Die Leistungsnoten aus dem vorangegangenen Jahr werden
unwirksam. Am Ende des Wiederholungsjahres wird erneut über die
Zulassung entschieden.
(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler zur Fachhochschulreifeprü-
fung zugelassen, so nimmt sie oder er unbeschadet des Absatzes 1
an dieser teil.

VV zu § 18
18.1 zu Abs. 1

Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Berufsabschluss-
prüfung zugelassen ist, erhält eine Mitteilung gemäß Anlage C 26.

§ 19
Anrechnung der Fachhochschulreifeprüfung

Ein Teil der Berufsabschlussprüfung wird im Rahmen der Fachhoch-
schulreifeprüfung in den Fächern abgelegt, die gemäß den Rahmen-
stundentafeln Fächer der Berufsabschlussprüfung und der Fach-
hochschulreifeprüfung sind.

§ 20
(aufgehoben)

§ 21
(aufgehoben)

§ 22
Weitere Fächer der Berufsabschlussprüfung

(1) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind die weiteren Unter-
richtsfächer der schriftlichen Berufsabschlussprüfung. Soweit Wahl-
möglichkeiten vorgesehen sind, erfolgt die Festlegung des Prüfungs-
faches durch die Schülerin oder den Schüler am Ende des Bildungs-
ganges.
(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung sollen aus dem Unter-
richt des letzten Schuljahres erwachsen. Die Aufgabenvorschläge
macht die Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler in dem Fach
zuletzt unterrichtet hat. Für jedes Fach der schriftlichen Prüfung ist
ein Vorschlag einzureichen.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet nach der Vorprüfung
die Vorschläge für die schriftliche Prüfung der zuständigen Dezer-
nentin oder dem zuständigen Dezernenten der oberen Schulauf-
sichtsbehörde zur Genehmigung zu.
(4) Die Zeit für die Anfertigung der schriftlichen Prüfungsarbeit be-
trägt drei Zeitstunden je Prüfungsfach.
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(5) Die Lehrkraft, die den Aufgabenvorschlag vorgelegt hat, korrigiert
die schriftliche Prüfungsarbeit, bewertet sie abschließend mit einer
Note und begründet diese.

VV zu § 22
22.2 zu Abs. 2

Nr. 7.3 VV zu Anlage C gilt entsprechend.
§ 23

(aufgehoben)
§ 24

Praktische Prüfung
(1) In Bildungsgängen, in denen gemäß der jeweiligen Stundentafel
eine praktische Prüfung vorgesehen ist, legt die obere Schulauf-
sichtsbehörde den Zeitpunkt fest.
(2) In der praktischen Prüfung soll die Schülerin oder der Schüler
nachweisen, dass sie oder er die Arbeiten nach bestimmten Verfah-
ren durchführen kann, die Gegenstand der Vorbereitung auf den Be-
rufsabschluss waren.
(3) Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die Fächer des berufs-
bezogenen Bereiches, in denen praktische Anteile enthalten sind. Die
Dauer der Prüfung ist in der jeweiligen Stundentafel festgelegt.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt fest, welche Lehrerin
oder welcher Lehrer für die Vorbereitung auf die praktische Prüfung
sowie die Aufgabenstellung und die Durchführung der Prüfung zu-
ständig ist. Diese Lehrkraft legt der Schulleiterin oder dem Schullei-
ter für jede zu prüfende Schülergruppe je einen Vorschlag für die
praktische Prüfung vor, den diese oder dieser auf seine praktische
Durchführbarkeit hin überprüft und  der oberen Schulaufsichtsbehör-
de spätestens vier Wochen vor Beginn der praktischen Prüfung zur
Genehmigung zuleitet.
(5) Die praktische Prüfung besteht aus der Vorbereitung und Durch-
führung komplexer praktischer Arbeiten, die in Teilgebiete der Fach-
praxis gegliedert sein können. Für diese Teilgebiete kann jeweils die
Anfertigung von Arbeitsberichten vorgesehen sein. Diese sollen Aus-
führungen zum Arbeitsverfahren, eventuell Berechnungen und das
Arbeitsergebnis enthalten; dazu gehört ein Prüfungsgespräch.
(6) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vor-
schlags der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(7) Die Note ist mit dem Arbeitsbericht zu den Prüfungsunterlagen zu
nehmen.

§ 25
Mündliche Prüfung

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der Grundlage der
Vornote und des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung fest, ob die
Schülerin oder der Schüler in den weiteren schriftlichen Fächern der
Berufsabschlussprüfung mündlich geprüft werden muss. In Fächern,
in denen die Vornote und die Note der schriftlichen Prüfungsarbeit
übereinstimmen, findet keine mündliche Prüfung statt. In Fächern der
schriftlichen Prüfung, bei denen Vornote und Note der schriftlichen
Prüfungsarbeit um mindestens zwei Notenstufen abweichen, ist eine
mündliche Prüfung durchzuführen. Darüber hinaus findet eine münd-
liche Prüfung auch statt, wenn die Vornote „mangelhaft“ und die
schriftliche Prüfungsarbeit „ausreichend“ ist.
(2) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen
Prüfung gelten die Regelungen für die Fachhochschulreifeprüfung
entsprechend. 
(3) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vor-
schlages der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(4) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht mündlich geprüft wur-
den, setzt der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der
Grundlage des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung und der Vorno-
te fest. Dabei ist die Vornote doppelt zu gewichten.

§ 26
Feststellung der Abschlussnoten

und des Prüfungsergebnisses
(1) Der Fachprüfungsausschuss setzt auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der mündlichen Prüfung, gegebenenfalls der schriftlichen Prü-
fung und der Vornoten die Abschlussnote fest. Dabei wird die Vorno-
te doppelt gewichtet.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin
oder der Schüler die Prüfung bestanden hat. Das Gesamtergebnis
der Prüfung lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Die Prüfung
ist bestanden, wenn in nicht mehr als einem Fach die Note „mangel-
haft“ und in allen übrigen Fächern sowie in der praktischen Prüfung
mindestens die Note „ausreichend“ erreicht wurde.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem
Schüler das Prüfungsergebnis bekannt.

VV zu § 26
 26.1 zu Abs. 1

26.11 In Fächern, in denen im Rahmen der Berufsabschlussprüfung nicht
geprüft wurde, werden die Vornoten als Endnoten festgestellt. Die
Prüfungsleistungen zum Erwerb der Fachhochschulreife werden
bei der Festlegung der Endnoten berücksichtigt, wenn sie zu einer
Verbesserung der Vornote führen. Die Endnoten sind die Zeugnis-
noten.
Verlag GmbH
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26.12 Die Abschlussnoten in den schriftlichen Prüfungsfächern werden
aus der Vornote, der Note der schriftlichen Arbeit und gegebenen-
falls der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. Dabei werden die
Vornoten zweifach, die Note für die schriftliche Prüfungsleistung
und die Note für die mündliche Prüfungsleistung je einfach gewich-
tet.

26.13 Ergibt der errechnete Notenwert keine volle Note oder keine ein-
deutige Tendenz zur nächst höheren oder nächst niedrigeren No-
tenstufe, so ist eine Gesamtwürdigung der Leistung vorzunehmen. 

26.14 Die Abschlussnote der praktischen Prüfung ist die Prüfungsnote.
26.3 zu Abs. 3

Unmittelbar nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das Gesamt-
ergebnis der Prüfung und die Endnoten bekannt zu geben. Gegebenen-
falls ist auf die Möglichkeit der Nachprüfung gemäß § 26 Erster Teil APO-
BK in Verbindung mit § 21 Anlage C oder der Wiederholung gemäß § 27
Erster Teil APO-BK hinzuweisen. 
Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der die Berufsabschlussprüfung
nicht bestanden hat, erhält eine Mitteilung gemäß Anlage C 27.

§ 27
Zeugnisse

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung bestanden hat, erhält
ein Abschlusszeugnis.
(2) Die Noten der Fächer, die vor Ende des Bildungsganges abge-
schlossen werden, sind im Zeugnis auszuweisen und entsprechend
zu kennzeichnen.
(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält ein Abgangszeugnis,
wenn er die Schule verlässt. Ein Vermerk, dass die Abschlussprü-
fung nicht bestanden wurde, ist in das Abgangszeugnis nicht aufzu-
nehmen.
(4) Die Zeugnisse tragen das Datum der Entscheidung des allgemei-
nen Prüfungsausschusses und das Datum der Aushändigung.

VV zu § 27
27.1 zu Abs. 1

27.11 Wer die staatliche Abschlussprüfung für Assistentinnen und Assis-
tenten bzw. Gymnastiklehrerin oder Gymnastiklehrer bestanden
hat, erhält ein Zeugnis gemäß Anlage C 21.

27.12 Auf dem Berufsabschlusszeugnis (Anlage C 21)  „Staatlich geprüf-
te präparationstechnische Assistentin/Staatlich geprüfter präparati-
onstechnischer Assistent“, „Staatlich geprüfte elektrotechnische
Assistentin/Staatlich geprüfter elektrotechnischer Assistent“,
„Staatlich geprüfte chemisch-technische Assistentin/Staatlich ge-
prüfter chemisch-technischer Assistent“, „Staatlich geprüfte physi-
kalisch-technische Assistentin/Staatlich geprüfter physikalisch-
technischer Assistent“, „Staatlich geprüfte informationstechnische
Assistentin/Staatlich geprüfter informationstechnischer Assistent“,
„Staatlich geprüfte biologisch-technische Assistentin/Staatlich ge-
prüfter biologisch-technischer Assistent“, „Staatlich geprüfte beklei-
dungstechnische Assistentin/Staatlich geprüfter bekleidungstechni-
scher Assistent“, „Staatlich geprüfte gestaltungstechnische Assi-
stentin/Staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent“,
„Staatlich geprüfte textiltechnische Assistentin/Staatlich geprüfter
textiltechnischer Assistent“, „Staatlich geprüfte umweltschutztech-
nische Assistentin/Staatlich geprüfter umweltschutztechnischer As-
sistent“, „Staatlich geprüfte Assistentin/Staatlich geprüfter Assistent
für Metallographie und Werkstoffkunde“, „staatlich geprüfte denk-
maltechnische Assistentin/staatlich geprüfter denkmaltechnischer
Assistent“ und „staatlich geprüfte lebensmitteltechnische Assisten-
tin/staatlich geprüfter lebensmitteltechnischer Assistent“, hat auf
Seite 1 der Hinweis auf die „Rahmenvereinbarung über die Ausbil-
dung und Prüfung zum technischen Assistenten/zur technischen
Assistentin an Berufsfachschulen“ zu erfolgen.

27.13 Auf dem Berufsabschlusszeugnis (Anlage C 21) „Staatlich geprüfte
kaufmännische Assistentin/Staatlich geprüfter kaufmännischer As-
sistent“ hat auf Seite 1 der Hinweis auf die „Rahmenvereinbarung
über die Ausbildung und Prüfung zum Staatlich geprüften kaufmän-
nischen Assistenten/zur Staatlich geprüften kaufmännischen Assi-
stentin an Berufsfachschulen“ zu erfolgen. 

27.14 Auf dem Berufsabschlusszeugnis (Anlage C 21) „Staatlich geprüfte
Industrietechnologin/Staatlich geprüfter Industrietechnologe“,
„Staatlich geprüfte Informatikerin/Staatlich geprüfter Informatiker“,
„Gymnastiklehrerin/Gymnastiklehrer“,  „Staatlich geprüfte Kosmeti-
kerin/Staatlich geprüfter Kosmetiker“ und „staatlich geprüfte haus-
wirtschaftlich-technische Assistentin/staatlich geprüfter hauswirt-
schaftlich-technischer Assistent“ hat auf Seite 1 der Hinweis auf die
„Rahmenvereinbarung über die Berufsfachschulen“ zu erfolgen.

27.15 Mit Bestehen der Berufsabschlussprüfung in den Bildungsgängen
„Staatlich geprüfte Assistentin für Betriebsinformatik/Staatlich ge-
prüfter Assistent für Betriebsinformatik“, „Staatlich geprüfte bau-
technische Assistentin/Staatlich geprüfter bautechnischer Assis-
tenten“,  „Staatlich geprüfte Assistentin für Konstruktions- und Fer-
tigungstechnik/ Staatlich geprüfter Assistent für Konstruktions- und
Fertigungstechnik“, „Staatlich geprüfte maschinenbautechnische
Assistentin/Staatlich geprüfter maschinenbautechnischer Assi-
stent“ wird ein landesweit anerkannter Berufsabschluss erworben.
Dies ist auf dem Berufsabschlusszeugnis (Anlage C 21) zu berück-
sichtigen, indem auf Seite 1 kein Hinweis auf eine Rahmenverein-
barung der Kultusministerkonferenz vorgenommen wird.
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27.2 zu Abs. 2
Hierzu gehören auch die Noten in den Fächern, die bereits mit der Jahr-
gangsstufe 11 abgeschlossen wurden.

27.3 zu Abs. 3
Wer die Abschlussprüfung nicht bestanden hat und die Schule verlässt,
erhält ein Abgangszeugnis gemäß Anlage C 13. Schülerinnen und
Schüler, die die Prüfung wiederholen wollen, erhalten ein Jahreszeugnis
gemäß Anlage C 14.

§ 28
Berechtigungen

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen
und Assistenten bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Assistentin“/„Staatlich geprüfter Assistent“
in der jeweiligen Fachrichtung zu führen.
(2) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Gymnastiklehre-
rinnen und Gymnastiklehrer bestanden hat, ist berechtigt, die Berufs-
bezeichnung „Staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin“/„Staatlich ge-
prüfter Gymnastiklehrer“ zu führen.
(3) Das Bestehen der Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen
und Assistenten, für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastiklehrer ist
als Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums an einer Fach-
hochschule einer abgeschlossenen Berufsausbildung nach BBiG
gleichgestellt.

§ 29
(aufgehoben)

§ 30
(aufgehoben)

§ 31
(aufgehoben)

1) Der Text der Rechtsverordnung – Anlage C APO-BK – ist halbfett gedruckt. Hinter den
Paragraphen der RechtsVO sind jeweils unmittelbar die entsprechenden Verwaltungs-
vorschriften – VV zu Anlage C APO-BK – (in Normalschrift) abgedruckt. Die Verwaltungs-
vorschriften beziehen sich entweder auf den gesamten Paragraphen oder auf einzelne
Absätze. Die Absätze sind in der RechtsVO durch Einklammern einer Zahl, z. B. (1),
gekennzeichnet. Die Anlagen  C 1 bis  C 11 sind Teil der Rechtsverordnung, die Anlagen
C 12 bis C 29 Teil der  Verwaltungsvorschriften.

2) richtig: Staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin/Staatlich geprüfter Gymnastiklehrer

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich4)  oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch

Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 2)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach

Anlage C 1
Rahmenstundentafel

Technische Assistentin/
Technischer Assistent1)

und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 720–880 720–880 720–880
Mathematik 80 80 80
Wirtschaftslehre 80 80 80
Englisch 80 80 80
Betriebspraktika3)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80
Religionslehre*) 80 80 80
Sport/Gesundheitsförderung 80 80 80
Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
0–160 0–160 0–160

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440
 Verlag GmbH
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Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

1) Liste der Assistentinnen- und Assistentenberufe:
– Staatlich geprüfte präparationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter präparations-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte elektrotechnische Assistentin / Staatlich geprüfter elektrotechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte chemisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter chemisch–tech-

nischer Assistent
– Staatlich geprüfte physikalisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter physikalisch–

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte informationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter informations-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte biologisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter biologisch-tech-

nischer Assistent
– Staatlich geprüfte bekleidungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bekleidungs-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte gestaltungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter gestaltungs-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte Kosmetikerin / Staatlich geprüfter Kosmetiker
– Staatlich geprüfte Assistentin für Betriebsinformatik / Staatlich geprüfter Assistent für

Betriebsinformatik
– Staatlich geprüfte bautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte hauswirtschaftlich-technische Assistentin / Staatlich geprüfter haus-

wirtschaftlich-technischer Assistent
– Staatlich geprüfte konstruktions- und fertigungstechnische Assistentin / Staatlich geprüf-

ter konstruktions- und fertigungstechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte lebensmitteltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter lebensmittel-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte maschinenbautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter maschinen-

bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte textiltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter textiltechnischer Assi-

stent
– Staatlich geprüfte umweltschutztechnische Assistentin / Staatlich geprüfter umwelt-

schutztechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte denkmaltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter denkmaltechni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte technische Assistentin für Metallographie und Werkstoffkunde / Staat-

lich geprüfter technischer Assistent für Metallographie und Werkstoffkunde
2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne, entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen Schwerpunktes
als Prüfungsfächer fest.

3) In den Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt mindestens acht Wochen.
4) Wird als erstes Prüfungsfach der Berufsabschlussprüfung gewertet.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 2)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach

Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

1) Liste der Assistentinnen- und Assistentenberufe:
– Staatlich geprüfte präparationstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter präparations-

Anlage C 2
Rahmenstundentafel

Technische Assistentin/
Technischer Assistent1)

für Hochschulzugangsberechtigte

Lernbereiche/Fächer: 114) 124)

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 920–1160 920–1160
Mathematik 40 40
Wirtschaftslehre 40 40
Englisch 40 40
Betriebspraktika3)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40
Religionslehre*) 40 40
Sport/Gesundheitsförderung 40 40
Politik/Gesellschaftslehre 40 40

Differenzierungsbereich
0–240 0–240

Gesamtstundenzahl 1440 1440
© Ritterbach 
technischer Assistent
– Staatlich geprüfte elektrotechnische Assistentin / Staatlich geprüfter elektrotechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte chemisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter chemisch-techni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte physikalisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter physikalisch-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte informationstechnische Assistentin/Staatlich   geprüfter informations-

technischer Assistent; Staatlich geprüfte Industrietechnologin/Staatlich geprüfter Indu-
strietechnologe; Staatlich geprüfte Informatikerin/Staatlich geprüfter Informatiker

– Staatlich geprüfte biologisch-technische Assistentin / Staatlich geprüfter biologisch-tech-
nischer Assistent

– Staatlich geprüfte bekleidungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bekleidungs-
technischer Assistent

– Staatlich geprüfte gestaltungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter gestaltungs-
technischer Assistent

– Staatlich geprüfte Kosmetikerin / Staatlich geprüfter Kosmetiker
– Staatlich geprüfte Assistentin für Betriebsinformatik / Staatlich geprüfter Assistent für

Betriebsinformatik
– Staatlich geprüfte bautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter bautechnischer

Assistent
– Staatlich geprüfte hauswirtschaftlich-technische Assistentin / Staatlich geprüfter haus-

wirtschaftlicher Assistent
– Staatlich geprüfte konstruktions- und fertigungstechnische Assistentin / Staatlich geprüf-

ter konstruktions-  und fertigungstechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte lebensmitteltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter lebensmittel-

technischer Assistent
– Staatlich geprüfte maschinenbautechnische Assistentin / Staatlich geprüfter maschinen-

bautechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte textiltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter textiltechnischer Assi-

stent
– Staatlich geprüfte umweltschutztechnische Assistentin / Staatlich geprüfter umwelt-

schutztechnischer Assistent
– Staatlich geprüfte denkmaltechnische Assistentin / Staatlich geprüfter denkmaltechni-

scher Assistent
– Staatlich geprüfte technische Assistentin für Metallografie und Werkstoffkunde / Staatlich

geprüfter technischer Assistent für Metallografie und Werkstoffkunde
2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die  Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen Schwerpunktes
als Prüfungsfächer fest.

3) In den Jahrgangsstufen 11 und 12 insgesamt  mindestens acht Wochen.
4) Unter Berücksichtigung der Gesamtstundenzahl pro Jahr ist eine jahrgangsübergrei-

fende  Verteilung der Stundenanteile der einzelnen Fächer möglich.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich 3) oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch
Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 1)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach
Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen Schwerpunk-
tes in integrierter Form stattfinden.

*) Fachrichtungen: Betriebswirtschaft; Fremdsprachen; Informationsverarbeitung
1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen  Schwerpunk-

Anlage C 3
Rahmenstundentafel

Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent*)
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 800–960 800–960 800–960
Mathematik 80 80 80
Englisch 80 80 80
Betriebspraktika2)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80
Religionslehre*) 80 80 80
Sport/Gesundheitsförderung 80 80 80
Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
0–160 0–160 0–160

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440
Verlag GmbH



BASS
tes als Prüfungsfächer fest.
2) In den Jahrgangsstufen 12 und 13 insgesamt  mindestens 8 Wochen.
3) Wird als erstes Prüfungsfach der Berufsabschlussprüfung gewertet.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Berufsabschlussprüfung:
Schriftliche Prüfungsfächer: 1)

1. Prüfungsfach
2. Prüfungsfach
3. Prüfungsfach

Praktische Prüfung:
Die praktische Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstunden. Sie kann
auch in Verbindung mit den Prüfungsfächern des fachlichen
Schwerpunktes in integrierter Form stattfinden.

*) Fachrichtungen: Betriebswirtschaft; Fremdsprachen; Informationsverarbeitung
1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-

dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie mindestens drei Fächer des fachlichen  Schwerpunk-
tes als Prüfungsfächer fest.

2) In den Jahrgangsstufen 11 und 12 insgesamt  mindestens acht Wochen.
3) Unter Berücksichtigung der Gesamtstundenzahl pro Jahr ist eine jahrgangsübergrei-

fende Verteilung der Stundenanteile der einzelnen Fächer möglich.
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-

liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 4
Rahmenstundentafel

Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent*)
für Hochschulzugangsberechtigte

Lernbereiche/Fächer: 113) 123)

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 920–1200 920–1200
Mathematik 40 40
Englisch 40 40
Betriebspraktika2)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40 40
Religionslehre*) 40 40
Sport/Gesundheitsförderung 40 40
Politik/Gesellschaftslehre 40 40

Differenzierungsbereich
0–240 0–240

Gesamtstundenzahl 1440 1440

Anlage C 5
Rahmenstundentafel

für die zweijährige Berufsfachschule1)

erweiterte berufliche Kenntnisse
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 11 Jahresstd. 12

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 440–560 440–560
Mathematik 120 120
Physik, Chemie oder Biologie3) 0–80 0–80
Wirtschaftslehre3) 40–80 40–80
Englisch 80–120 80–120
Zweite Fremdsprache 0/120 0/120
Praktika4)

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 120 120
Religionslehre*) 80 80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80

Differenzierungsbereich
120–320 120–320

Gesamtstundenzahl 1360 1360
© Ritterbach
Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse:
Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes  aus dem mathematisch-natur-

wissenschaftlich-technischen Bereich 2) oder Mathematik
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte:**)

1. Technik
Bau- und  Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und  Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung (Höhere Handelsschule)
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als Fach der
Abschlussprüfung über die beruflichen Kenntnisse und das erste Fach der Fachhoch-
schulreifeprüfung fest.

3) In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschafts-
lehre den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet. In der Fachrichtung
Technik, fachlicher Schwerpunkt Physik, Chemie, Biologie, wird der gesamte Stundenan-
teil den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

4) Ab dem zweiten Halbjahr können Teile des zum Erwerb der Fachhochschulreife erforder-
liche halbjährigen Praktikums in integrierter Form absolviert werden. Vor- und Nachberei-
tung sowie  ggf. fachliche Begleitung sind Bestandteil des Praktikums.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

**) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-
liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse:
Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte: **)

1. Technik
Bau- und  Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und  Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen 
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen Schwerpunktes als Fach der
Abschlussprüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse fest.

3) In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschafts-
lehre den Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

**) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-
liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Anlage C 6
Rahmenstundentafel

für den einjährigen Lehrgang der Berufsfachschule
für Hochschulzugangsberechtigte1)

erweiterte berufliche Kenntnisse

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 640–840
Mathematik 80–160
Wirtschaftslehre3) 80–160
Englisch 80–160
Zweite Fremdsprache 0–160

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40
Religionslehre*) 40
Sport/Gesundheitsförderung 40
Politik/Gesellschaftslehre 40

Differenzierungsbereich
120–320

Gesamtstundenzahl 1360
 Verlag GmbH
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Fachhochschulreifeprüfung:
1. Sportmedizin oder Mathematik 
2. Deutsch/Kommunikation
3. Englisch

Berufsabschlussprüfung zur staatlich geprüften Gymnastiklehrerin/zum
staatlich geprüften Gymnastiklehrer:
Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Sportmedizin
2. Erziehungswissenschaften oder Gymnastik in Prävention und Rehabi-

litation

Praktisch-methodische Prüfung:
In der praktisch-methodischen Prüfung ist eine umfassende Aufgabe aus
der Praxis der Gymnastiklehrerin/des Gymnastiklehrers zu planen und
unter Aufsicht durchzuführen.
Die praktisch-methodischen Prüfung dauert mindestens sechs Zeitstun-
den.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage C 8 (aufgehoben)

Anlage C 7
Rahmenstundentafel

Gymnastiklehrerin/Gymnastiklehrer
und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: 11 12 13

Berufsbezogener Lernbereich
Erziehungswissenschaft 120 120 80
Sportmedizin/Biologie 160 80 80
Didaktik/praktisch-methodische
Übungen 120 120 120
Körper- und Bewegungsbildung 200 200 200
Bewegungsgestaltung 40 40 80
Sport 80 80 80
Berufsbezogene Projektarbeit 80 80
Gymastik in Prävention und
Rehabilitation 200 200 200
Mathematik 80 80 80
Englisch 80 80 80

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80 80
Religionslehre*) 80 80 80
Politik/Gesellschaftslehre 80 80 80

Differenzierungsbereich
120 120 120

Gesamtstundenzahl 1440 1440 1440

Anlage C 9
Rahmenstundentafel

FOS 11 und 121)

berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 
FOS 11

Jahresstd. 
FOS 12

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 160 320
Mathematik 80 160
Physik, Chemie oder Biologie 80
Informatik oder Wirtschaftsinformatik 80
Wirtschaftslehre3) 80
Englisch 80 160
© Ritterbach 
Fachhochschulreifeprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes2)

2. Deutsch/Kommunikation
3. Mathematik. 
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte: **)

1. Technik
Bau- und  Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und  Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
letzten Ausbildungsjahres legt sie ein Fach des fachlichen Schwerpunktes als erstes
Fach der Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Im fachlichen Schwerpunkt Wirtschaft wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre den
Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

**) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-
liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

2. Deutsch/Kommunikation
3. Mathematik
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte: **)

1. Technik
Bau- und  Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und  Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 160
Religionslehre*) 40 80
Sport/Gesundheitsförderung 80
Politik/Gesellschaftslehre 40 80

Differenzierungsbereich
80

Gesamtstundenzahl 480 1360

Anlage C 10
Rahmenstundentafel

FOS 12 B1)

vertiefte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd.

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 320
Mathematik 160
Physik, Chemie oder Biologie 80
Informatik oder Wirtschaftsinformatik 80
Wirtschaftslehre3) 80
Englisch 160

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 160
Religionslehre*) 80
Sport/Gesundheitsförderung 80
Politik/Gesellschaftslehre 80

Differenzierungsbereich4)

160

Gesamtstundenzahl 1440
Verlag GmbH
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3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen 
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als erstes Fach der
Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Im fachlichen Schwerpunkt Wirtschaft wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre den
Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

4) Für Schülerinnen und Schüler, die den Bildungsgang in der FOS 13 fortsetzen wollen,
um die allgemeine Hochschulreife zu erwerben, ist ein Angebot von 160 Unterrichtsstun-
den in der zweiten Fremdsprache vorzusehen.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

**) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-
liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Fachhochschulreifeprüfung:
1. Ein Fach des fachlichen Schwerpunktes 2)

2. Deutsch/Kommunikation
3. Mathematik
4. Englisch

1) Liste der Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkte: *)

1. Technik
Bau- und  Holztechnik
Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und  Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

2. Wirtschaft und Verwaltung
3. Ernährung und Hauswirtschaft
4. Sozial- und Gesundheitswesen
5. Gestaltung
6. Agrarwirtschaft

2) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. Zu Beginn des
Bildungsgangs legt sie ein Fach des fachlichen  Schwerpunktes als erstes Fach der
Fachhochschulreifeprüfung fest.

3) Diese Fächer können auch zweistündig in einem Jahr angeboten werden. 
*) Mit Zustimmung der obersten Schulaufsicht können zu den Fachrichtungen weitere fach-

liche Schwerpunkte eingerichtet werden.

Anlage C 12 zurzeit unbesetzt

Anlage C 11
Rahmenstundentafel FOS 12 B – Teilzeit1)

vertiefte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife

Lernbereiche/Fächer: Jahresstd. 
1. Jahr

Jahresstd.
2. Jahr

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes2) 200 200
Mathematik 80 80
Physik, Chemie oder Biologie 80
Englisch 80 80

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80 80
Sport/Gesundheitsförderung3) 40 40
Politik/Gesellschaftslehre3) 40 40

Differenzierungsbereich
80

Gesamtstundenzahl 600 600
© Ritterbach
Anlage C 13

__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Abgangszeugnis
Frau/Herr __________________________________________________________

        (Vor- und Zuname)
geboren am _____________________ in _________________________________
hat den Bildungsgang  ________________________________________________
in der Fachrichtung1) _________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________
vom ____________ bis ____________ besucht.
Sie/Er war zuletzt Schülerin/Schüler in der Jahrgangsstufe: ______.

Leistungen2)

Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre __________

Differenzierungsbereich
_______________________________

Zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Bemerkungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________
(Ort, Datum der Zeugnisausgabe)

___________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

(Siegel) ___________________________
(Klassenleiterin/Klassenleiter)

____________
1) Soweit vorhanden
2) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil)

Anlage C 14
(Muster für Halbjahres-, Versetzungs- und Jahreszeugnisse)

__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Zeugnis
Frau/Herr __________________________________________________________

        (Vor- und Zuname)
geboren am _____________________ in _________________________________
Bildungsgang  ______________________________________________________
in der Fachrichtung1) _________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________
Schuljahr ______/______ 2. Halbjahr
Versäumte Stunden: ______, davon unentschuldigt: ______

Leistungen2)

Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre  __________

Differenzierungsbereich
_______________________________

Nicht ausreichende Leistungen gefährden den Abschluss/die Versetzung4)

Nicht versetzt/Versetzt in die Jahrgangsstufe 12/134)

Bemerkungen3)
__________________________________________________________________

___________________________
(Ort, Datum der Zeugnisausgabe)

___________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

(Siegel) ___________________________
(Klassenleiterin/Klassenleiter)

Die Kenntnisnahme wird bestätigt: _______________________________
Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter 
bzw. volljährige Schülerin/volljähriger Schüler

____________
1) Soweit vorhanden
2) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
3) Bemerkung für das Versetzungszeugnis Jahrgangsstufe 11 in die Jahrgangsstufe 12 der Fach-

oberschule: Der Unterricht in der Klasse 12 kann nur aufgenommen werden, wenn zu Beginn des 12.
Schuljahres der Nachweis über die erfolgreiche Ableistung des Praktikantenjahres gemäß Praktikum-Aus-
bildungsordnung, RdErl. d. Kultusministeriums v. 4. 5. 1993 (BASS 13 – 36 Nr. 5) vorgelegt wird.

4) Nichtzutreffendes streichen
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil)
 Verlag GmbH
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Anlage C 15

__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Zertifikat über berufliche Kenntnisse

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

werden folgende beruflichen Kenntnisse bescheinigt:
– Grundkenntnisse in den berufsbezogenen Fächern in der Fachrichtung _________

mit dem fachlichen Schwerpunkt1) ____________, Profilbildung1) ____________
– Kenntnisse grundlegender betrieblicher Zusammenhänge,
– Grundlegende Kenntnisse beruflicher und betrieblicher Kommunikations- und

Kooperationsprozesse sowie
– Fertigkeiten in der Handhabung standardisierter Informations- und Kommunika-

tionstechniken.
Insbesondere wurden im berufsbezogenen Lernbereich folgende Kenntnisse und
Fähigkeiten erworben:1)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Zum Qualifikationserwerb tragen alle Unterrichtsfächer des Bildungsganges bei. Die
Unterrichtsfächer des berufsbezogenen Bereichs leisten einen besonderen Beitrag.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Versetzungs-, Abgangszeugnis der
Jahrgangsstufe 11 bzw. Abschlusszeugnis der 1. Stufe des Bildungsganges der
zweijährigen Berufsfachschule.

___________________________
(Ort, Datum der Ausstellung)

(Siegel)

___________________________
(Klassenleiterin/Klassenleiter)

___________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

____________
1) Soweit vorhanden
2) Angabe(n) auf Wunsch der Schülerin/des Schülers

Anlage C 16 – Seite 1–
(Abschlusszeugnis der 1. Stufe)

__________________________________________________________________
Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Abschlusszeugnis
der 1. Stufe des Bildungsganges

der zweijährigen Berufsfachschule

in der Fachrichtung _________________________________________________

mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _____________________________________

Dem Zeugnis liegen zugrunde:
– die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des

Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).

____________
1) Soweit vorhanden
© Ritterbach 
Anlage C 16 – Seite 2 –

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

geboren am _____________________ in _________________________________
war vom  ___________ bis zur Aushändigung des Zeugnisses Schülerin/Schüler 
der 1. Stufe des Bildungsgangs der zweijährigen Berufsfachschule
in der Fachrichtung __________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

Leistungen2)

Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre  __________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Weitere Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Frau/Herr hat im Rahmen des Bildungsganges ein Praktikum von _______ Wochen
absolviert.

Bemerkungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________
1) Soweit vorhanden
2) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)

Anlage C 16 – Seite 3 –

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

hat laut Konferenzbeschluss vom ____________ das Ziel der ersten Stufe des 
Bildungsganges erreicht1).

___________________________
(Ort, Datum der Ausstellung)

(Siegel)

___________________________
(Klassenleiterin/Klassenleiter)

___________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieses Zeugnis kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Zeug-
nisses Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist beim Berufskolleg
(Name und Anschrift der Schule) schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird,
wird dieses Verschulden der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer zuge-
rechnet.

____________
1) Der erfolgreiche Besuch des ersten Jahres der zweijährigen Berufsfachschule der Fachrichtungen

„Ernährung und Hauswirtschaft“ und „Sozial- und Gesundheitswesen“ gilt als Nachweis einer Grundaus-
bildung in den Fachrichtungen Ernährung und Hauswirtschaft, sowie Sozial- und Gesundheitswesen.
Verlag GmbH
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Anlage C 17 – Seite 1 –
(Zeugnis Fachhochschulreife schulischer Teil)

__________________________________________________________________
Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Zeugnis der Fachhochschulreife
schulischer Teil

Dem Zeugnis liegen zugrunde:
– die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des

Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).

– Die Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bil-
dungsgängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5. Juni 1998 in der
jeweils gültigen Fassung)

Anlage C 17 – Seite 2 –

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

geboren am _____________________ in _________________________________
war vom  ___________ bis zur Aushändigung des Zeugnisses Schülerin/Schüler
des Bildungsganges ____________________________________
in der Fachrichtung __________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

Der allgemeine Prüfungsausschuss stellte in seiner Abschlusskonferenz am _______
folgende Leistungen2) fest:
Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre  __________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Weitere Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Frau/Herr hat im Rahmen des Bildungsganges ein Praktikum von _______ Wochen
absolviert.

Bemerkungen
__________________________________________________________________

____________
1) Soweit vorhanden
2) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
© Ritterbach
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Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

hat die Fachhochschulreifeprüfung (schulischer Teil) im Bildungsgang 
________________________________________
in der Fachrichtung  __________________________________________________

mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

am ____________________ bestanden.

Frau/Herrn _________________________________________________________
wird der

schulische Teil der Fachhochschulreife

zuerkannt.

Durchschnittsnote ____________ in Worten: ____________________/__________

___________________________
(Ort, Datum der Zeugnisausgabe)

___________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender des

allgemeinen Prüfungsausschusses)

(Siegel) ___________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

Dieses Zeugnis gilt in Verbindung mit dem Nachweis eines einschlägigen halbjähri-
gen Praktikums bzw. einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach Bun-
des- oder Landesrecht oder einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit als
Nachweis der Fachhochschulreife. Entsprechend der Vereinbarung über den
Erwerb einer Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen – Beschluss der
Kultusministerkonferenz 5. Juni 1998 in der jeweils gültigen Fassung – berechtigt
dieses Zeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an
Fachhochschulen und entsprechenden sowie integrierten Bildungsgängen der
Gesamthochschulen.

____________
1) Soweit vorhanden
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil)

Anlage C 18 – Seite 1 –
(Zeugnis erweiterte berufliche Kenntnisse)

__________________________________________________________________
Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Abschlusszeugnis

Dem Zeugnis liegt zugrunde:
– Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des

Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).
 Verlag GmbH
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Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

geboren am _____________________ in _________________________________
war vom  ___________ bis zur Aushändigung des Zeugnisses Schülerin/Schüler
des Bildungsganges der zweijährigen Berufsfachschule/des einjährigen Lehrgangs1)

in der Fachrichtung  __________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt2) _______________________________________

Der allgemeine Prüfungsausschuss stellte in seiner Abschlusskonferenz am _______ 
folgende Leistungen3) fest:
Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre  __________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Weitere Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Frau/Herr hat im Rahmen des Bildungsgangs ein Praktikum von ________ Wochen
absolviert.

Bemerkungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________
1) Nichtzutreffendes streichen
2) Soweit vorhanden
3) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
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Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

hat die Prüfung über die erweiterten beruflichen Kenntnisse bestanden.
Ihr/Ihm werden folgende erweiterte berufliche Kenntnisse bescheinigt:
– Vertiefte Kenntnisse in den berufsbezogenen Fächern in der

Fachrichtung _____________ mit dem fachlichen Schwerpunkt1) ____________
– Erweiterte Kenntnisse der betrieblichen Teilprozesse zur Leistungserstellung
– Verständnis des Zusammenwirkens betrieblicher Teilprozesse und der Rückwir-

kungen auf den betrieblichen Personal- und Ressourceneinsatz
– Fertigkeiten in der Handhabung komplexer Informations- und Kommunikations-

techniken.
Insbesondere wurden im berufsbezogenen Lernbereich folgende Kenntnisse und
Fähigkeiten erworben:2)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Erweiterte berufliche Kenntnisse befähigen zur selbstständigen Bearbeitung kom-
plexer Aufgaben, deren Dokumentation und Präsentation. Die Schülerinnen und
Schüler sind in der Lage, eigenständig oder im Team Probleme zu erkennen, plan-
voll und zielstrebig Lösungen zu erarbeiten und darzubieten sowie daraus folgende
Konsequenzen zu reflektieren.
Zum Qualifikationserwerb in diesem Sinne tragen alle Lernbereiche und Unterrichts-
fächer des Bildungsganges bei. Die Unterrichtsfächer des berufsbezogenen
Bereichs leisten einen besonderen Beitrag.

_______________________________
(Ort, Datum der Zeugnisausgabe)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender des

allgemeinen Prüfungsausschusses)

(Siegel) _______________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

____________
1) Soweit vorhanden
2) Angabe(n) auf Wunsch des Schülers
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil)
© Ritterbach 
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(Fachhochschulreifezeugnis für Fachoberschule)

__________________________________________________________________
Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Zeugnis der Fachhochschulreife

Dem Zeugnis liegen zugrunde:
– die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des

Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).

– Die Rahmenvereinbarung über die Fachoberschulen (Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 6. Februar 1969 in der jeweils gültigen Fassung)

– Die Rahmenordnung für die Abschlussprüfung der Fachoberschule (Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 26. November 1971 in der jeweils gültigen Fas-
sung)

Anlage C 19 – Seite 2 –

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

geboren am _____________________ in _________________________________
war vom  ___________ bis zur Aushändigung des Zeugnisses Schülerin/Schüler
des Bildungsgangs der Fachoberschule
in der Fachrichtung __________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

Der allgemeine Prüfungsausschuss stellte in seiner Abschlusskonferenz am _______ 
folgende Leistungen2) fest:
Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre  __________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Weitere Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Bemerkungen
__________________________________________________________________

____________
1) Soweit vorhanden
2) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
Verlag GmbH
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Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

hat die Fachhochschulreifeprüfung im Bildungsgang der Fachoberschule
in der Fachrichtung __________________________________________________

mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

am ____________________ bestanden. Der Nachweis der fachpraktischen Ausbil-
dung wurde durch die erfolgreiche Ableistung des Praktikantenjahres im Rahmen
der Klasse 11 der Fachoberschule2) durch den erfolgreichen Abschluss einer min-
destens zweijährigen Berufsausbildung/den Nachweis einer mindestens vierjähri-
gen einschlägigen Berufstätigkeit als ____________________2) erbracht.

Frau/Herrn _________________________________________________________
wird die

Fachhochschulreife

zuerkannt. Sie berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule und entsprechen-
den sowie integrierten Bildungsgängen der Gesamthochschulen im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes.

Durchschnittsnote ____________ in Worten: ____________________/__________

_______________________________
(Ort, Datum der Zeugnisausgabe)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender des

allgemeinen Prüfungsausschusses)

(Siegel) _______________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

____________
1) Soweit vorhanden
2) Nichtzutreffendes streichen
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil)

Anlage C 20 – Seite 1 –
(Fachhochschulreifezeugnis für Assistenten)

__________________________________________________________________
Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Zeugnis der Fachhochschulreife

Dem Zeugnis liegen zugrunde:
– die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des

Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).

– Die Rahmenvereinbarung zur Ausbildung und Prüfung von technischen Assisten-
tinnen und Assistenten an Berufsfachschulen (Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 22. Mai 1981 in der jeweils geltenden Fassung)1).

– Die Rahmenvereinbarung zur Ausbildung und Prüfung zur Staatlich geprüften
kaufmännischen Assistentin/zum Staatlich geprüften kaufmännischen Assisten-
ten an Berufsfachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1. Okto-
ber 1999 in der jeweils geltenden Fassung)1).

– Die Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bil-
dungsgängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5. Juni 1998 in der
jeweils gültigen Fassung).

____________
1)  Nichtzutreffendes streichen
© Ritterbach
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Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

geboren am _____________________ in _________________________________
war vom  ___________ bis zur Aushändigung des Zeugnisses Schülerin/Schüler
des Bildungsganges _________________________________________________
in der Fachrichtung __________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

Der allgemeine Prüfungsausschuss stellte in seiner Abschlusskonferenz am _______
folgende Leistungen2) fest:
Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre  __________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Weitere Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Frau/Herr hat im Rahmen des Bildungsganges ein Praktikum von _______ Wochen
absolviert.

Bemerkungen
__________________________________________________________________

____________
1) Soweit vorhanden
2) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)

Anlage C 20  – Seite 3 –

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

hat die Fachhochschulreifeprüfung im Bildungsgang ________________________
in der Fachrichtung __________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

am ____________________ bestanden. Aufgrund der Fachhochschulreifeprüfung
und des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung
____________________2) wird

Frau/Herrn _________________________________________________________
die

Fachhochschulreife

zuerkannt. Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb einer Fachhochschul-
reife in beruflichen Bildungsgängen – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
5. Juni 1998 in der jeweils geltenden Fassung – berechtigt dieses Zeugnis in allen
Ländern der Bundesrepublik Deutschland zum Studium an Fachhochschulen und
entsprechenden sowie integrierten Bildungsgängen der Gesamthochschulen.

Durchschnittsnote ____________ in Worten: ____________________/__________

_______________________________
(Ort, Datum der Zeugnisausgabe)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender des

allgemeinen Prüfungsausschusses)

(Siegel) _______________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

____________
1) Soweit vorhanden
2) Hier ist die Berufsbezeichnung gemäß Stundentafel aufzunehmen.
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil)
 Verlag GmbH
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(Berufsabschlusszeugnis)

__________________________________________________________________
Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Abschlusszeugnis

Dem Zeugnis liegen zugrunde:
– Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des

Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).

– Die Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung zum technischen
Assistenten/zur technischen Assistentin an Berufsfachschulen (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 12. Juni 1992 in der jeweils geltenden Fassung)1).

– Die Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung zum Staatlich geprüf-
ten kaufmännischen Assistenten/zur Staatlich geprüften kaufmännischen Assi-
stentin an Berufsfachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
1. Oktober 1999 in der jeweils geltenden Fassung)1).

____________
1)  Nichtzutreffendes streichen

Anlage C 21 – Seite 2 –

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

geboren am _____________________ in _________________________________
war vom  ___________ bis zur Aushändigung des Zeugnisses Schülerin/Schüler
des Bildungsganges _________________________________________________
in der Fachrichtung __________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

Der allgemeine Prüfungsausschuss stellte in seiner Abschlusskonferenz am _______
folgende Leistungen2) fest:
Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre  __________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Praktische Prüfung: __________________________________________________

Weitere Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Frau/Herr hat im Rahmen des Bildungsganges ein Praktikum von _______ Wochen
absolviert.

Bemerkungen
__________________________________________________________________

____________
1) Soweit vorhanden
2) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
© Ritterbach 
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Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

hat die staatliche Berufsabschlussprüfung
in der Fachrichtung  __________________________________________________

mit dem fachlichen Schwerpunkt1) _______________________________________

am ____________________ bestanden und ist berechtigt, die Berufsbezeichnung

Staatlich geprüfte ____________________/
Staatlich geprüfter ____________________2)

zu führen.

_______________________________
(Ort, Datum der Zeugnisausgabe)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender des

allgemeinen Prüfungsausschusses)

(Siegel) _______________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

____________
1) Soweit vorhanden
2) Hier ist die Berufsbezeichnung gemäß Anmerkung zur Stundentafel aufzunehmen.
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil)

Anlage C 22 – Seite 1 –
(Berufsabschlusszeugnis für Erzieherinnen/Erzieher)

__________________________________________________________________
Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Abschlusszeugnis

Dem Zeugnis liegen zugrunde:
– die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des

Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).

– Die Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung von Erzieherinnen/
Erziehern (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 24. September 1982 in
der jeweils gültigen Fassung).
Verlag GmbH
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Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

geboren am _____________________ in _________________________________
war vom  ___________ bis zur Aushändigung des Zeugnisses Schülerin/Schüler
des Bildungsganges Erzieherin/Erzieher und Fachhochschulreife

Der allgemeine Prüfungsausschuss stellte in seiner Abschlusskonferenz am _______ 
folgende Leistungen1) fest:
Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation ___________
Religionslehre ___________________
Sport/Gesundheitsförderung ________
Politik/Gesellschaftslehre  __________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Fachpraktische Prüfung
Kolloquium:  ________________________________________________________

Weitere Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Bemerkungen
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________
1) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  Sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)

Anlage C 22 – Seite 3 –

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

hat die staatliche Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen/Erzieher am
____________ bestanden und ist berechtigt, die Berufsbezeichnung

Staatlich anerkannte Erzieherin/
Staatlich anerkannter Erzieher

zu führen.

_______________________________
(Ort, Datum der Zeugnisausgabe)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender des

allgemeinen Prüfungsausschusses)

(Siegel) _______________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil)
© Ritterbach
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Urkunde

Frau/Herr __________________________________________________________
        (Vor- und Zuname)

geboren am _____________________ in _________________________________

wohnhaft in  ________________________________________________________

hat die staatliche Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen/Erzieher

am ____________

bestanden.

Sie/Er ist berechtigt, die Berufsbezeichnung

Staatlich anerkannte Erzieherin/
Staatlich anerkannter Erzieher

zu führen.
Diese Urkunde gilt nur in Verbindung mit dem Abschlusszeugnis.

___________________________
(Ort, Datum)

Siegel der
Bezirks-

regierung
___________________________

(Die Bezirksregierung)

Anlage C 24 – Seite 1 –
(Nicht-Zulassung zur FHR-Prüfung bzw.

zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse)
__________________________________________________________________

(Bezeichnung der Schule)

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr ____________________________________
gemäß Beschluss der Zulassungskonferenz vom ____________ sind Sie/ist Ihre
Tochter/Ihr Sohn _______________ (Vorname), Klasse ______, entsprechend § 6
Abs. 2 bzw. Abs. 31) Anlage C APO-BK (BASS 13 – 33 Nr. 1.1)
im Bildungsgang ____________________________________________________
in der Fachrichtung __________________________________________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt2) _______________________________________
– nicht zur Fachhochschulreifeprüfung1) 
– nicht zur Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse1) 
– weder zur Fachhochschulreifeprüfung noch zur Prüfung zum Erwerb erweiterter

beruflicher Kenntnisse1) 
zugelassen, da Sie/Ihre Tochter/Ihr Sohn in dem Fach/in den Fächern
__________________________________________________________________
mangelhafte/ungenügende Leistungen erbracht haben.

Gemäß Nr. 6.7 VV zu Anlage C APO-BK (BASS 13 – 33 Nr. 1.2) können Sie/kann
Ihre Tochter/Ihr Sohn an der Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse
teilnehmen1).
Gemäß Nr. 6.7 VV zu Anlage C APO-BK nehmen Sie/nimmt Ihre Tochter/Ihr Sohn
am Unterricht der nachfolgenden Jahrgangsstufe teil1).
Sie/Ihre Tochter/Ihr Sohn können/kann nach Ablauf eines Jahres erneut in das
Zulassungsverfahren eintreten1).
Entsprechend Nr. 6.7 VV zu Anlage C APO-BK nehmen Sie/nimmt Ihre Tochter/Ihr
Sohn bis zum Zeitpunkt der Berufsabschlussprüfung am Unterricht Ihrer/ihrer/seiner
Jahrgangsklasse teil1).

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

Schulstempel

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung, die Schülerin/den Schüler nicht zuzulassen, sowie gegen die Festsetzung der
Noten kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der/beim (Name der Schule, Adresse) zu erheben.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird, so wird dieses Verschul-
den der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer zugerechnet.
____________
1) Nichtzutreffendes streichen
2) Soweit vorhanden
 Verlag GmbH
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(Nichtbestehen der FHR-Prüfung bzw. der Prüfung zum Erwerb

erweiterter beruflicher Kenntnisse)

__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr1)  __________________________________
gemäß Beschluss des allgemeinen Prüfungsausschusses vom __________ haben
Sie/hat Ihre Tochter/Ihr Sohn _______________ (Vorname), Klasse ______, ent-
sprechend § 10 Abs. 4 Anlage C APO-BK (BASS 13 – 33 Nr. 1.1)
im Bildungsgang __________________ in der Fachrichtung __________________
mit dem fachlichen Schwerpunkt2) _______________________________________
– die Fachhochschulreifeprüfung nicht1) 
– die Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse nicht1) 
– weder die Fachhochschulreifeprüfung noch die Prüfung zum Erwerb erweiterter

beruflicher Kenntnisse1) 
bestanden, da Sie/Ihre Tochter/Ihr Sohn in dem Fach/in den Fächern
__________________________________________________________________
mangelhafte/ungenügende Leistungen erbracht haben.

Gemäß Nr. 10.4 VV zu Anlage C APO-BK (BASS 13 – 33 Nr. 1.2) können Sie/kann
Ihre Tochter/Ihr Sohn an der Prüfung zum Erwerb erweiterter beruflicher Kenntnisse
teilnehmen1).
Da Sie/Ihre Tochter/Ihr Sohn gemäß § 26 Erster Teil APO-BK zum Bestehen der
Prüfung in einem Fach, in dem Sie/sie/er die Note mangelhaft erhalten haben/hat,
eine Verbesserung um eine Note benötigen/benötigt sind Sie/Ihre Tochter/Ihr Sohn
zur Nachprüfung zugelassen. Die Meldung zur Nachprüfung muss unter Angabe
des Prüfungsfaches spätestens drei Wochen nach Datum dieser Bekanntgabe bei
der Schulleiterin/dem Schulleiter schriftlich eingereicht werden1).
Sie nehmen/Ihre Tochter/Ihr Sohn nimmt am Unterricht der nachfolgenden Jahr-
gangsstufe teil. Sie können/Ihre Tochter/Ihr Sohn kann nach Ablauf eines Jahres
erneut in das Zulassungsverfahren eintreten1).
Sie verlassen/Ihre Tochter/Ihr Sohn verlässt die Schule1).

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
(Schulleiter/in oder Vertretung)

Schulstempel

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der/beim (Name der Schule, Adresse) zu erheben.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird, so wird dieses Verschul-
den der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer zugerechnet.
____________
1) Nichtzutreffendes streichen
2) Soweit vorhanden

Anlage C 26

__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung

im Bildungsgang ____________________________________________________
in der Fachrichtung __________________________________________________

mit dem fachlichen Schwerpunkt2) _______________________________________

Sehr geehrte/r1) ____________________________________________________,

wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie durch Beschluss des allgemeinen
Prüfungsausschusses vom ____________
nicht zur Berufsabschlussprüfung zugelassen werden, weil Sie die Bedingungen
gemäß Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Berufskolleg, § 17 Anlage C
APO-BK (BASS 13 – 33 Nr. 1.1) nicht erfüllen.

Sie können die Jahrgangsstufe wiederholen1).

Sie müssen gemäß Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das Berufskolleg, § 18
Abs. 1 Anlage C APO-BK den Bildungsgang verlassen1).

Mit freundlichem Gruß

_______________________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender

des allgemeinen Prüfungsausschusses)

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der/beim (Name der Schule, Adresse) zu erheben.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird, so wird dieses Verschul-
den der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer zugerechnet.

____________
1) Nichtzutreffendes streichen
2) Soweit vorhanden
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__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Nichtbestehen der Berufsabschlussprüfung
im Bildungsgang ____________________________________________________

Sehr geehrte/r ______________________________________________________,

wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie die Berufsabschlussprüfung nicht
bestanden haben.

Es besteht die Möglichkeit der Nachprüfung gemäß § 21 Anlage C APO-BK (BASS
13 – 33 Nr. 1.1), in einem der folgenden Fächer ____________________________.
Teilen Sie bitte bis zum ____________ der Schulleiterin/dem Schulleiter mit, in wel-
chem Fach Sie an der Nachprüfung teilnehmen möchten1).

Mit freundlichem Gruß

_______________________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender

des allgemeinen Prüfungsausschusses)

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der/beim (Name der Schule, Adresse) zu erheben.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird, so wird dieses Verschul-
den der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer zugerechnet.

____________
1) Nichtzutreffendes streichen
2) Soweit vorhanden

Anlage C 28

Nichtzulassung zum Kolloquium

Sehr geehrte/r ______________________________________________________,

wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie gemäß § 30 Abs. 2 Anlage C
APO-BK (BASS 13 – 33 Nr. 1.1) nicht zum Kolloquium zugelassen sind.

Sie haben die Möglichkeit, das Berufspraktikum zu wiederholen1).

Gegen die Entscheidung des allgemeinen Prüfungsausschusses, Sie nicht zum Kol-
loquium zuzulassen, können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses
Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Schule (Name und Anschrift)
Widerspruch einlegen.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird,
so wird dieses Verschulden der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer
zugerechnet.

Mit freundlichem Gruß

_______________________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender

des allgemeinen Prüfungsausschusses)
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Anlage C 29

Nichtbestehen des Kolloquiums
mit der Möglichkeit der Wiederholung

Sehr geehrte/r ______________________________________________________,

wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie das Kolloquium nicht bestanden
haben und Ihnen damit die staatliche Anerkennung zur Erzieherin/zum Erzieher ver-
sagt wird.

Gemäß Entscheidung des allgemeinen Prüfungsausschusses können Sie frühes-
tens nach ______ Monaten das Kolloquium wiederholen. Die Meldung zur Wieder-
holung des Kolloquiums muss spätestens drei Wochen nach Datum dieser Bekannt-
gabe bei der Schulleiterin/dem Schulleiter schriftlich eingereicht werden.1)

Gegen die Entscheidung des allgemeinen Prüfungsausschusses gemäß § 30 Abs. 8
Anlage C APO-BK (BASS 13 – 33 Nr. 1.1), können Sie innerhalb eines Monats nach
Zustellung dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Schule
(Name und Anschrift) Widerspruch erheben.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird,
so wird dieses Verschulden der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer
zugerechnet.

Mit freundlichem Gruß

_______________________________
(Ort, Datum)

____________
1) Nichtzutreffendes streichen

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender

des allgemeinen Prüfungsausschusses)
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Anlage D
Bildungsgänge, die

zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht
und zur allgemeinen Hochschulreife oder

zu beruflichen Kenntnissen und
zur allgemeinen Hochschulreife führen

mit1)

VV zu Anlage D
13 - 33 Nr. 1.1/Nr. 1.2 Anl. D

Inhaltsübersicht
1.  Abschn i t t

A l lgeme ine  Bes t immungen
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Art und Dauer der Bildungsgänge
§ 3 Aufnahmevoraussetzungen

2 .  Abschn i t t
Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge

g emäß §  2  Abs .  1  und  2
1 .  Un te rabschn i t t

Bes t immung en fü r  de n  Unte r r i ch t
§ 4 Grundstruktur des Unterrichts, Fächer, Kurse, Aufgabenfelder
§ 5 Versetzung in die Jahrgangsstufe 12
§ 6 Wahl der Abiturprüfungsfächer
§ 7 Wiederholung in den Jahrgangsstufen 12 und 13

2 .  Un te rabschn i t t
Le is tungsbewer tung

§ 8 Grundsätze der Leistungsbewertung
§ 9 Beurteilungsbereich „Klausuren“
§ 10 Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“
§ 11 Notenstufen und Punkte
§ 12 Besondere Lernleistung
§ 13 Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn

3 .  Un te rabschn i t t
O rdnung  der  Ab i tu rp rü fung

§ 14 Gliederung der Abiturprüfung
§ 15 Zulassung zur Abiturprüfung
§ 16 Verfahren bei Nichtzulassung
§ 17 Schriftliche Prüfung
§ 18 Aufgaben der schriftlichen Prüfung
§ 19 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 20 Fächer der mündlichen Prüfung
§ 21 Mündliche Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach
§ 22 Verfahren bei der mündlichen Abiturprüfung
§ 23 Durchführung der mündlichen Prüfung
§ 24 Feststellung der Prüfungsergebnisse
§ 25 Ermittlung der Gesamtqualifikation
§ 26 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife
§ 27 Weitere Berechtigung

4 .  Un te rabschn i t t
O rdnung  der  s taa t l i chen  Beru fsabsch lussprü fung

§ 28 Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen
§ 29 Gliederung der Prüfung

5 .  Un te rabschn i t t
Zu lassung  zur  Beru fsabsch lu ssprü fung  und

Durch führung  der  e rs ten  Te i lp rü fung
§ 30 Zulassungsverfahren
§ 31 Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung
§ 32 Anrechnung der Abiturprüfung
§ 33 Feststellung des Prüfungsergebnisses
§ 34 Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung

6 .  Un te rabschn i t t
Zwe i te  Te i lp rü fung  der  Beru fsabsch lussprü fung

§ 35 Fächer und Vornoten 
§ 36 Schriftliche Prüfung
§ 37 Praktische Prüfung
§ 38 Mündliche Prüfung

7 .  Un te rabschn i t t
Absch luss  der  Prü fung

§ 39 Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses
8 .  Un te rabschn i t t

Zeugn isse ,  Berech t igung en
§ 40 Zeugnisse
§ 41 Berechtigungen
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9.  Un te rab schn i t t
Besondere  Bes t immungen fü r  d ie  s taa t l i che

An erkennung fü r  E rz ieher innen  und  E rz ieher
§ 42 Fachpraktisches Ausbildungsjahr (Berufspraktikum)
§ 43 Fachpraktische Prüfung
§ 44 Berechtigungen

3 .  Abschn i t t
Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge  gemäß §  2  Abs .  3

1 .  Un te rab schn i t t
Bes t immungen fü r  den  Unte r r i ch t

§ 45 Grundstruktur des Unterrichts, Fachrichtungen, fachliche Schwer-
punkte

2 .  Un te rab schn i t t
Le is tungsbew er tung

§ 46 Grundsätze der Leistungsbewertung
§ 47 Beurteilungsbereich „Klausuren“
§ 48 Beurteilungsbereich „sonstige Leistungen“
§ 49 Zeugnisse

3 .  Un te rab schn i t t
O rdnung  der  Ab i tu rp rü fun g

§ 50 Gliederung der Abiturprüfung
§ 51 Zulassung zur Abiturprüfung
§ 52 Verfahren bei Nichtzulassung
§ 53 Schriftliche Prüfung
§ 54 Aufgaben der schriftlichen Prüfung
§ 55 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 56 Mündliche Prüfung
§ 57 Feststellung der Prüfungsergebnisse
§ 58 Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife und der fachgebun-

denen Hochschulreife

1 .  Abschn i t t
A l lgeme in e  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge, die zur allgemeinen Hochschulreife führen,
vermitteln als einheitliche Bildungsgänge den Schülerinnen und
Schülern entweder die Doppelqualifikation von allgemeiner Hoch-
schulreife und Berufsabschluss mit staatlicher Abschlussprüfung
oder die allgemeine Hochschulreife in Verbindung mit beruflichen
Kenntnissen.
(2) Die Bildungsgänge gemäß Absatz 1 vermitteln studien- und be-
rufsbezogene Qualifikationen über eine Schwerpunktsetzung, die
von berufsfachlichen Anforderungen und Perspektiven der berufli-
chen Tätigkeit bestimmt wird, sowie durch ein für alle Bildungsgänge
gemeinsames Lernangebot. Der Unterricht hat wissenschaftspropä-
deutischen Anforderungen zu entsprechen.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

(1) Bildungsgänge, die doppeltqualifizierend einen Berufsabschluss
nach Landesrecht und die allgemeine Hochschulreife vermitteln,
dauern nach Maßgabe der Stundentafeln bis zu vier Jahre und umfas-
sen die Jahrgangsstufen 11 bis 14. Am Ende der Jahrgangsstufe 13
finden die erste Teilprüfung der staatlichen Berufsabschlussprüfung
und die Abiturprüfung statt. Die zweite Teilprüfung der staatlichen
Berufsabschlussprüfung findet in der Jahrgangsstufe 14 statt.
(2) Bildungsgänge, die zur allgemeinen Hochschulreife in Verbin-
dung mit beruflichen Kenntnissen führen, dauern drei Jahre. Am En-
de der Jahrgangsstufe 13 findet die Abiturprüfung statt.
(3) Bildungsgänge für berufserfahrene Schülerinnen und Schüler mit
Fachhochschulreife, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, dau-
ern in Vollzeitform ein Jahr, in Teilzeitform entsprechend länger. Die-
ser Bildungsgang bildet die zweite Stufe des insgesamt zweijährigen
Bildungsganges zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife gemäß
§ 4 e Abs. 7 SchVG. Die erste Stufe kann durch den Besuch des Bil-
dungsganges gemäß § 2 Abs. 3 Anlage C abgeleistet werden.

VV zu § 2
2.2 zu Abs. 2

In allen vollzeitschulischen Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 Anlage D
können Schülerbetriebspraktika absolviert werden. Es gelten die Vorga-
ben gemäß Runderlass vom 23. 9. 1999 (BASS 12 – 12 Nr. 1)

§ 3
Aufnahmevoraussetzungen

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 11 der Bil-
dungsgänge gemäß  § 2 Abs. 1 und 2 ist der Sekundarabschluss I –
Fachoberschulreife – mit der Berechtigung zum Besuch der gymna-
sialen Oberstufe.
(2) Außerdem können Schülerinnen und Schüler in Bildungsgänge
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 aufgenommen werden, die an einer deut-
schen Schule im Ausland, einer europäischen Schule oder einer aus-
ländischen Schule einen Abschluss erworben haben, der der in Ab-
satz 1 genannten Berechtigung gleichwertig ist. Dies gilt auch für
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Nichtschülerinnen und Nichtschüler, die die Nichtschülerprüfung zur
Erlangung des Sekundarabschlusses I – Fachoberschulreife – nach
der Verordnung über die Nichtschülerprüfung zum Erwerb der Ab-
schlüsse der Sekundarstufe I (PO-NSch-S ) bestanden und die Be-
rechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erhalten haben.
(3) Schülerinnen und Schüler, die die Fachhochschulreife erworben
haben, können unter Beibehaltung des Schwerpunkts in die Jahr-
gangsstufe 12 der Bildungsgänge gemäß § 2 Abs. 1 und 2 aufgenom-
men werden. Sie müssen bei Eintritt in die Jahrgangsstufe 12 Kennt-
nisse in einer zweiten Fremdsprache mindestens im Umfang des Un-
terrichts der Jahrgangsstufe 11 nachweisen.
(4) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Aufnah-
me von Schülerinnen und Schülern, die die Aufnahmebedingungen
gemäß Absätze 1 und 2 infolge nicht von ihnen zu vertretender Um-
stände nicht erfüllen, ausnahmsweise zulassen, wenn die bisherige
Schullaufbahn erwarten lässt, dass sie für den Besuch des Bildungs-
gangs geeignet sind.
(5) In Bildungsgänge gemäß § 2 Abs. 3 wird aufgenommen, wer die
Fachhochschulreife und mindestens eine zweijährige erfolgreich ab-
geschlossene einschlägige Berufsausbildung nach Bundes- oder
Landesrecht nachweist. Eine mindestens fünfjährige einschlägige
Berufstätigkeit kann an die Stelle der abgeschlossenen Berufsausbil-
dung treten.

VV zu § 3
3.2 zu Abs. 2

3.21 Die Schülerinnen und Schüler, die an einer europäischen oder einer
ausländischen Schule eine vergleichbare Berechtigung erworben
haben, können in den Bildungsgang aufgenommen werden, wenn
sie bei der aufnehmenden Schule in einer Sprachprüfung in
Deutsch nachgewiesen haben, dass sie dem Unterricht in sprach-
licher Hinsicht folgen können. 

3.22 Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt der oberen Schulauf-
sichtsbehörde die Unterlagen zur Prüfung der Eingangsvorausset-
zungen vor.

3.5 zu Abs. 5
Die als Aufnahmevoraussetzung nachzuweisende Fachhochschulreife soll
dem fachlichen Schwerpunkt oder der Fachrichtung des Bildungsgangs
entsprechen oder die mindestens zweijährige Berufsausbildung soll dem
fachlichen Schwerpunkt bzw. der Fachrichtung zuzuordnen sein. 

2 .  Absch n i t t
Bes t immungen fü r  d ie  B i ldungsgänge

gemäß §  2  Abs .  1  und  2
1 .  Un te rabschn i t t

Bes t immungen fü r  den  Un te r r i ch t
§ 4

Grundstruktur des Unterrichts, Fächer, Kurse, Aufgabenfelder
(1) Die Unterrichtsfächer sind durch die Stundentafel des jeweiligen
Bildungsgangs gemäß Anlagen D 1 bis D 28 festgelegt; sie sind Auf-
gabenfeldern zugeordnet (Absatz 4).
(2) Im Differenzierungsbereich können sowohl Fächer angeboten
werden als auch Unterrichtsveranstaltungen, die Fächern nicht zuge-
ordnet sind.
(3) Die Fächer werden in Halbjahreskursen unterrichtet. In den Jahr-
gangsstufen 12 und 13 wird der Unterricht nach Maßgabe der Stun-
dentafeln in Grund- und Leistungskursen erteilt.
(4) Die folgenden nach Aufgabenfeldern geordneten Fächer können
in die Gesamtqualifikation für das Abitur einbezogen werden:
1. Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld 

(Aufgabenfeld I)
Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kunst,
Musik, Latein, Niederländisch, Russisch, Spanisch.

2. Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
(Aufgabenfeld II)
Arbeits- und Betriebslehre, Betriebsorganisation, Betriebswirt-
schaftslehre, Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Be-
triebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen/Wirtschaftsrecht, Di-
daktik und Methodik, Erdkunde, Erziehungswissenschaften, Ge-
schichte, Gesellschaftslehre mit Geschichte, Organisationslehre,
Philosophie, Politik/Geschichte, Psychologie, Rechtskunde,
Recht und Verwaltung, Soziologie, Spezielle Betriebswirtschafts-
lehre, Volkswirtschaftslehre, Volks- und Betriebswirtschaftslehre,
Wirtschaftsgeografie, Wirtschaftslehre, Wirtschaftslehre des
Haushalts, Wirtschaftsrecht.

3. Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld 
(Aufgabenfeld III)
Bautechnik, Bauplanungstechnik, Betriebsinformatik, Biologie,
Biologietechnik, Chemie, Chemietechnik, Datentechnik, Datenver-
arbeitungstechnik, Elektrotechnik, Energietechnik, Ernährungs-
lehre, Ernährungslehre mit Chemie, Gestaltungstechnik, Grafik-
Design, Haushaltstechnik, Holztechnik, Informatik, Konstrukti-
ons- und Fertigungstechnik, Maschinenbautechnik, Maschinen-
technik, Mathematik, Nachrichtentechnik, Physik, Physikalische
Chemie, Physiktechnik, Technische Kommunikation, Techni-
sches Zeichnen, Textil- und Bekleidungstechnik, Umweltschutz-
technik, Umwelttechnik, Werkstofftechnik, Wirtschaftsinformatik,
Wirtschaftsinformatik/Organisationslehre.
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4. Die Unterrichtsfächer Religionslehre und Sport, die keinem Aufga-
benfeld zugeordnet sind.

(5) Für den Unterricht gelten die Richtlinien und Lehrpläne für den je-
weiligen Bildungsgang.

VV zu § 4
4.1 zu Abs. 1

4.11 Die Wahlmöglichkeiten zwischen Fächern im berufsbezogenen
Lernbereich richten sich nach der für den gewählten Bildungsgang
geltenden Stundentafel. Die Schule ist grundsätzlich gehalten, das
Wahlangebot zu ermöglichen. Ein Anspruch von Schülerinnen und
Schülern auf Einrichtung eines bestimmten Kurses besteht nicht.

4.12 Kurse in einer neu einsetzenden Fremdsprache müssen – unab-
hängig von der Zahl der Schülerinnen und Schüler – eingerichtet
und fortgeführt werden. Schülerinnen und Schüler, die in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10 durchgehenden versetzungswirksamen Un-
terricht in der zweiten Fremdsprache erhalten haben oder die eine
in der Jahrgangsstufe 9 begonnene Fremdsprache bis zum Ende
der Jahrgangsstufe 11 mindestens in dreistündigen Halbjahreskur-
sen fortgeführt haben, nehmen, sofern sie nicht am Unterricht in der
zweiten Fremdsprache gemäß Stundentafel teilnehmen, an einer
zusätzlichen Unterrichtsveranstaltung des Differenzierungsbe-
reichs im Umfang der nicht belegten zweiten Fremdsprache nach
dem Angebot der Schule teil. 

4.13 Ausgesiedelte Schülerinnen und Schüler, denen in der Sekundar-
stufe I die Sprache des Herkunftslandes als erste oder zweite
Fremdsprache anerkannt worden ist oder die am Ende der Klas-
se 10 eine Feststellungsprüfung gemäß den Regelungen des
Runderlasses vom 10. 3. 1992 (BASS 13 – 61 Nr. 1) in der Sprache
des Herkunftslandes als erster oder zweiter Fremdsprache abge-
legt haben, können anstelle einer Belegung der gemäß Stundenta-
fel vorgesehenen fortgeführten Fremdsprache bei der oberen
Schulaufsichtsbehörde am Ende der Jahrgangsstufe 11.2 eine
Feststellungsprüfung ablegen. Die gleiche Regelung gilt für Auslän-
derinnen und Ausländer im Hinblick auf ihre Muttersprache.

4.14 Schülerinnen und Schüler, die die Feststellungsprüfung nicht beste-
hen, können die Prüfung einmal wiederholen, und zwar in der Regel
zum Ablauf des folgenden Schuljahres. Wer die Feststellungsprü-
fung endgültig nicht besteht, muss den Bildungsgang verlassen und
erhält ein Abgangszeugnis gemäß Anlage D 30.

4.15 Schülerinnen und Schüler, die sich einer Feststellungsprüfung un-
terziehen wollen, sind verpflichtet, in den Jahrgangsstufen 11 bis 13
am Unterricht in einer neu einsetzenden Fremdsprache teilzuneh-
men. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, an einem zusätzlichen
Unterrichtsangebot des Differenzierungsbereichs der Schule im
Umfang der nicht belegten ersten Fremdsprache teilzunehmen.

4.16 Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am Unterricht im Fach
Religionslehre teil, so erhalten sie gemäß dem Angebot der Schule
Unterricht in einem Fach, das dem gesellschaftswissenschaftlichen
Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem berufsübergreifenden
Lernbereich entsprechende Aufgabenstellung abdeckt. Dieses
Fach ist versetzungsrelevant. 

4.2 zu Abs. 2
4.21 Kurse im Differenzierungsbereich, die entsprechend den Rahmen-

vorgaben der Stundentafeln angeboten werden und die die Bedin-
gungen von Grundkursen erfüllen, werden benotet und können in
die Gesamtqualifikation gemäß § 25 Anlage D eingebracht werden.
Grundkurse sind Fächern gemäß § 4 Abs. 4 Anlage D zugeordnet
und werden mindestens zweistündig unterrichtet.

4.22 Bei Kursen und Unterrichtsveranstaltungen im Differenzierungsbe-
reich, die entsprechend den Rahmenvorgaben der Stundentafeln
angeboten werden, jedoch die Bedingungen von Grundkursen nicht
erfüllen, wird die Teilnahme im Zeugnis unter „Differenzierungsbe-
reich“ ausgewiesen. Darüber hinaus wird auf Antrag der Schülerin
oder des Schülers eine qualifizierte Bescheinigung ausgestellt.

4.23 Bei Kursen und Unterrichtsveranstaltungen, die über die Rahmen-
vorgaben der Stundentafeln im Differenzierungsbereich hinausge-
hend angeboten werden, kann die Teilnahme im Zeugnis unter „Be-
merkungen“ ausgewiesen werden. Darüber hinaus wird auf Antrag
der Schülerin oder des Schülers eine qualifizierte Bescheinigung
ausgestellt.

4.24 Zusätzliche Fächer zu den Fächern gemäß § 4 Abs. 4 Anlage D be-
dürfen der Genehmigung durch das Ministerium für Schule, Jugend
und Kinder. 

4.25 Weitere Fremdsprachen für ausgesiedelte und ausländische Schü-
lerinnen und Schüler zur Erfüllung der Pflichtbedingung in den
Fremdsprachen bedürfen der Genehmigung durch das Ministerium
für Schule, Jugend und Kinder.

§ 5
Versetzung in die Jahrgangsstufe 12

(1) Der Übergang in die Jahrgangsstufe 12 setzt eine Versetzung
nach § 10 der Allgemeinen Bestimmungen für die Bildungsgänge
voraus.
(2) Grundlage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen, die
die Schülerin oder der Schüler in der Jahrgangsstufe 11.2 in allen Fä-
chern erbracht hat. Die Gesamtentwicklung der Schülerinnen und
Schüler während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im er-
sten Schulhalbjahr sind zu berücksichtigen. Zu den versetzungswirk-
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samen Leistungen gehört auch die Leistung in der neu einsetzenden
Fremdsprache; im Unterricht des Differenzierungsbereichs erbrachte
Leistungen sind nicht versetzungswirksam.

§ 6
Wahl der Abiturprüfungsfächer

Eine Schülerin oder ein Schüler legt die Abiturprüfung in vier Fächern
ab. Das erste und zweite Fach der Abiturprüfung sind die in der Stun-
dentafel des Bildungsganges als erstes und zweites Abiturprüfungs-
fach festgelegten oder zur Wahl gestellten Fächer. Das dritte und
vierte Abiturprüfungsfach legt die Schülerin oder der Schüler zu Be-
ginn der Jahrgangsstufe 13.1 fest. Dabei muss es sich um in der
Stundentafel ausgewiesene Fächer handeln, in denen spätestens
vom Beginn der Jahrgangsstufe 12.1 an Klausuren geschrieben wur-
den.

VV zu § 6
6. Ist Religionslehre Fach der Abiturprüfung, so kann es das gesell-

schafts-wissenschaftliche Aufgabenfeld vertreten. Ist Deutsch er-
stes Prüfungsfach, muss Mathematik oder eine Fremdsprache un-
ter den vier Abiturprüfungsfächern sein.

§ 7
Wiederholung in den Jahrgangsstufen 12 und 13

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der am Ende der Jahr-
gangsstufe 12.2 oder 13.1 in zwei ihrer oder seiner Leistungskurse
vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat, oder de-
ren oder dessen Zulassung zur Abiturprüfung im Grundkursbereich
gefährdet erscheint, kann auf Antrag die Jahrgangsstufe 12 oder die
Halbjahre 12.2 und 13.1 wiederholen.
(2) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der am Ende der Halb-
jahre 12.2 oder 13.1 in drei ihrer oder seiner Leistungskurse vier oder
weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat oder am Ende des
Halbjahres 13.1 nicht insgesamt wenigstens 70 Punkte erreicht hat,
muss die Jahrgangsstufe 12 oder die Halbjahre 12.2 und 13.1 wieder-
holen. Das betreffende Jahr oder die betreffenden Halbjahre müssen
ebenfalls wiederholt werden, wenn in einem Leistungskurs null Punk-
te erreicht wurden oder wenn feststeht, dass Leistungsausfälle im
Grundkursbereich bis zur Zulassung nicht mehr aufholbar sind.

VV zu § 7
7.1 zu Abs. 1

Die Entscheidung über die Wiederholung trifft die Schulleiterin oder der
Schulleiter.

7.2 zu Abs. 2
Kann eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund ihrer oder seiner Leistun-
gen nach dem Wiederholungsjahr nicht die Zulassung zur Abiturprüfung im
Rahmen der Höchstverweildauer erreichen, kann sie oder er im Bildungs-
gang verbleiben, um ausschließlich den Berufsabschluss anzustreben.
Verlässt die Schülerin oder der Schüler den Bildungsgang, so erhält sie
oder er ein Abgangszeugnis gemäß Anlage D 35.

2 .  Un te rabschn i t t
Le is tungsbewer tung

§ 8
Grundsätze der Leistungsbewertung

(1) In den Jahrgangsstufen 11 bis 13 ergibt sich die jeweilige Ab-
schlussnote in einem Halbjahreskurs mit schriftlichen Arbeiten
(Klausuren) aus den Leistungen im Beurteilungsbereich „Klausuren“
(§ 9) und den Leistungen im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistun-
gen“ (§ 10). Die Abschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten
beider Beurteilungsbereiche gebildet; eine rein rechnerische Bildung
der Note ist unzulässig. Bei Halbjahreskursen ohne Klausuren ist die
Endnote im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ die Ab-
schlussnote.
(2) Die Schülerin oder der Schüler kann in einem Leistungsfach eine
Facharbeit erstellen. Diese wird mit Punkten (§ 11) bewertet und als
eigenständige Leistung neben der Kursabschlussnote ausgewiesen
(§ 15 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe d).
(3) Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, die Schülerinnen und
Schüler zu Beginn des Halbjahreskurses über die Zahl und Art der ge-
forderten Klausuren und Leistungsnachweise im Beurteilungsbe-
reich „Sonstige Leistungen“ zu informieren. Etwa in der Mitte des
Halbjahres unterrichtet die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler
über den bis dahin erreichten Leistungsstand. Die Abschlussnote in
Halbjahreskursen der Jahrgangsstufe 13.2 wird vor der ersten Sit-
zung des allgemeinen Prüfungsausschusses bekannt gegeben.
(4) Bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten sind Verstöße gegen die
sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache und gegen die äu-
ßere Form angemessen zu berücksichtigen. Gehäufte Verstöße füh-
ren zur Absenkung der Leistungsbewertung um eine Notenstufe.

VV zu § 8
8.1 zu Abs. 1

8.11 Beim Zusammenziehen der Endnoten der beiden Beurteilungsbe-
reiche zur Kursabschlussnote bleibt der Lehrerin oder dem Lehrer
ein Beurteilungsspielraum, der durch die jeweiligen Noten der bei-
den Bereiche begrenzt wird. Die aus beiden Teilnoten gebildete
Kursabschlussnote muss erkennen lassen, dass beide Beurtei-
lungsbereiche angemessen berücksichtigt worden sind. 

8.12 Leistungen, die die Schülerin oder der Schüler im Zusammenhang
mit dem Praktikum erbringt, können in die Leistungsbewertung der
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an der Vor- und Nachbereitung des Praktikums beteiligten Fächer
eingehen. 

8.2 zu Abs. 2
8.21 Die Facharbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung mit abschließender

Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums. Die
Facharbeit hat wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Die
Schülerinnen und Schüler bestätigen die eigenständige Leistung
durch eine schriftliche Erklärung. 

8.22 Die Präsentation findet vor den betreuenden Fachlehrkräften statt.
Die Präsentation ist zu benoten. Eine nicht ausreichende Benotung
der Präsentation hat die nicht ausreichende Gesamtbewertung der
Facharbeit zur Folge.

8.23 Die Facharbeit ist im 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe 12 oder im
1. Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 anzufertigen. Die Leistungskurs-
lehrerin oder der Leistungskurslehrer informiert zuvor die Schülerin-
nen und Schüler des Bildungsgangs über die formalen und inhalt-
lichen Anforderungen zur Erstellung der Facharbeit.

8.24 Den Termin für die Themenstellung und für die Abgabe der Fachar-
beit bestimmt die Schulleitung. Für die Themenstellung, die Betreu-
ung und die abschließende Beurteilung ist die Leistungskurslehre-
rin oder der Leistungskurslehrer zuständig; gegebenenfalls be-
stimmt die Schulleitung fachkundige Lehrkräfte, die die Leistungs-
kurslehrerin oder den Leistungskurslehrer unterstützen.

8.25 Hinsichtlich der Beurteilung der Facharbeit gelten im Übrigen die
Vorschriften des § 19 Anlage D. Die Korrektur und die Beurteilung
der Facharbeit ist spätestens sechs Wochen nach ihrer Abgabe ab-
zuschließen. Auf Facharbeiten findet die Drittelregelung gemäß
§ 22 Abs. 2 ASchO (BASS 12 – 01 Nr. 2) keine Anwendung.

8.26 Weitere Ausführungen zur Facharbeit enthalten die Richtlinien und
Lehrpläne. 

8.4 zu Abs. 4
Die Bildungsgangkonferenz legt Verfahrensweisen fest, inwieweit gehäufte
Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen Sprache und
gegen die äußere Form zur Absenkung der Leistungsbewertung führen.

§ 9
Beurteilungsbereich „Klausuren“

(1) In der Jahrgangsstufe 11 sind mindestens in vier Fächern
Klausuren zu schreiben. Unter den Fächern mit Klausuren müssen
sein:
1. die Fächer, die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 als Leistungsfä-

cher fortgesetzt werden,
2. Deutsch,
3. Mathematik,
4. die Fremdsprachen.
Die Schülerin oder der Schüler kann weitere Fächer als Fächer mit
Klausuren wählen. Die Anzahl der Klausuren beträgt im ersten Halb-
jahr ein bis zwei, im zweiten Halbjahr zwei Klausuren. Die Klausur-
dauer beträgt zwei bis drei Unterrichtsstunden.
(2) In der Jahrgangsstufe 12 sind in den Leistungsfächern sowie in
mindestens zwei Grundkursfächern in jedem Halbjahr jeweils zwei
Klausuren zu schreiben. Unter den Fächern mit Klausuren müssen
Deutsch, Mathematik, die Fremdsprachen sowie die Fächer der
schriftlichen Berufsabschlussprüfung sein. Die Dauer der Klausuren
in Grundkursfächern beträgt zwei bis drei, in Leistungsfächern vier
bis fünf Unterrichtsstunden.
(3) In der Jahrgangsstufe 13 sind im ersten Halbjahr in den beiden
Leistungskursen, in dem dritten Fach der Abiturprüfung und in den
Fremdsprachen je zwei Klausuren zu schreiben. Die Dauer der Klau-
suren beträgt in den Grundkursfächern jeweils drei Unterrichtsstun-
den, in den Leistungsfächern jeweils vier bis fünf Unterrichtsstun-
den. Im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 ist in den beiden Lei-
stungsfächern, dem dritten Fach der Abiturprüfung und in der in
Jahrgangsstufe 11 neu begonnenen Fremdsprache jeweils eine Klau-
sur zu schreiben. Die Dauer der Klausur beträgt in den Grundkursfä-
chern jeweils drei Zeitstunden und in den Leistungskursfächern je-
weils vier bis fünf Unterrichtsstunden.
(4) In der Jahrgangsstufe 14 ist in den fortgeführten Fächern, die Ge-
genstand des zweiten Teils der Berufsabschlussprüfung sind, jeweils
eine Klausur zu schreiben.
(5) Die Klausuren sind so zu verteilen, dass in jedem Kursabschnitt
eine Klausur geschrieben wird. In einer Woche dürfen für die Schüle-
rin oder den Schüler nicht mehr als drei Klausuren angesetzt werden.
An einem Schultag darf eine Schülerin oder ein Schüler nicht mehr
als eine Klausur schreiben. Die Termine für die Klausuren sind früh-
zeitig bekannt zu geben.

VV zu § 9
9.1 zu Abs. 1 und Abs. 2

Im Grundkursfach Sport sind keine Klausuren zu schreiben. 
9.3 zu Abs. 3

In den Fächern der schriftlichen Berufsabschlussprüfung ist in der Jahr-
gangsstufe 13 pro Halbjahr jeweils mindestens eine Klausur zu schreiben.

9.5 zu Abs. 5
Vor der Rückgabe und Besprechung oder am Tage der Rückgabe einer
Klausur darf in demselben Fach keine neue Klausur geschrieben werden.
© Ritterbach 
§ 10
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“

Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zu-
sammenhang mit dem Unterricht erbrachten schriftlichen, mündli-
chen und praktischen Unterrichtsleistungen mit Ausnahme der Klau-
suren und der Facharbeit gemäß § 8 Abs. 2. Im Übrigen gelten die
Richtlinien und Lehrpläne für den jeweiligen Bildungsgang des Be-
rufskollegs. 

VV zu § 10
10.1 Pro Halbjahr sind zwei schriftliche Übungen zulässig; in der Jahr-

gangsstufe 13.2 soll nur eine schriftliche Übung angefertigt werden. 
10.2 Die Aufgabenstellung für die schriftliche Übung muss sich unmittel-

bar aus dem Unterricht ergeben; die schriftliche Übung muss den
zeitlichen Umfang von Klassenarbeiten deutlich unterschreiten.

10.3 Eine schriftliche Übung, die benotet werden soll, darf nur an einem
Tag angesetzt werden, an dem von den betreffenden Schülerinnen
und Schülern keine Klausuren zu schreiben sind. Die schriftliche
Übung soll rechtzeitig angekündigt werden. Sind an einer Schule
generell bestimmte Zeitabschnitte für Klausuren vorgesehen, sind
schriftliche Übungen dieser Art innerhalb dieser Zeitabschnitte nicht
zulässig.

§ 11
Notenstufen und Punkte

Die in den Jahrgangsstufen 12 und 13 erteilten Kursabschlussnoten
und die in der Abiturprüfung erteilten Noten, die gegebenenfalls eine
Notentendenz enthalten können, werden in Punkte übertragen. Dafür
gilt folgender Schlüssel:

VV zu § 11
11. Das Punktsystem ist auf die Bewertung der Einzelleistungen nicht

anzuwenden.
§ 12

Besondere Lernleistung
(1) Im Rahmen der für die Abiturprüfung vorgesehenen Punktzahl
kann Schülerinnen und Schülern eine besondere Lernleistung ange-
rechnet werden, die im Rahmen oder Umfang eines mindestens zwei
Halbjahre umfassenden Kurses erbracht wird. Als besondere Lernlei-
stung können ein umfassender Beitrag aus einem von den Ländern
geförderten Wettbewerb oder die Ergebnisse eines umfassenden
fachlichen oder fachübergreifenden Projekts gelten.
(2) Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss
spätestens am Ende der Jahrgangsstufe 12 bei der Schule angezeigt
werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet in Abstim-
mung mit der Lehrkraft, die die Arbeit korrigieren soll, ob die vorge-
sehene Arbeit als besondere Lernleistung zugelassen werden kann.
Die Arbeit ist spätestens bis zur Zulassung zur Abiturprüfung abzu-
geben, nach den Maßstäben und dem Verfahren für die Abiturprüfung
zu korrigieren und zu bewerten. Ein Rücktritt von der besonderen
Lernleistung muss bis zur Entscheidung über die Zulassung zur Ab-
iturprüfung erfolgt sein. In einem Kolloquium von in der Regel 30 Mi-
nuten, das im Zusammenhang mit der Abiturprüfung nach Festle-
gung durch die Schulleitung stattfindet, stellt der Prüfling vor einem
Fachprüfungsausschuss die Ergebnisse der besonderen Lernlei-
stung dar, erläutert sie und antwortet auf Fragen. Die Endnote wird
auf Grund der insgesamt in der besonderen Lernleistung und im Kol-
loquium erbrachten Leistung gebildet; eine Gewichtung der Teillei-
stungen findet nicht statt.
(3) Bei Arbeiten, an denen mehrere Schülerinnen und Schüler betei-
ligt werden, muss die individuelle Schülerleistung erkennbar und be-
wertbar sein.
(4) In der besonderen Lernleistung sind maximal 15 Punkte erreich-
bar, die vierfach gewertet werden.

Note Punkte je nach Notentendenz

sehr gut 
15
14
13

gut
12
11
10

befriedigend
9
8
7

ausreichend
6
5
4

mangelhaft
3
2
1

ungenügend 0
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§ 13
Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn

(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 11.1 erhält die Schülerin oder der
Schüler ein Halbjahreszeugnis.
(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 11.2 erhält die Schülerin oder der
Schüler ein Zeugnis mit dem Vermerk über die Versetzung oder
Nichtversetzung.
(3) Am Ende der Jahrgangsstufen 12.1, 12.2 und 13.1 erhält die Schü-
lerin oder der Schüler eine Bescheinigung über die Schullaufbahn,
die die in den Kursen erreichten Leistungen ausweist.
(4) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler den Bildungsgang in den
Jahrgangsstufen 12, 13 oder 14, enthält das Abgangszeugnis die in
den einzelnen Halbjahren der Jahrgangsstufen 12 und gegebenen-
falls 13 erreichten Kursabschlussnoten.
(5) Der schulische Teil der Fachhochschulreife kann nach den Jahr-
gangsstufen 11, 12 und 13 zuerkannt werden. Die Bedingungen für
die Zuerkennung des schulischen Teils der Fachhochschulreife legt
die oberste Schulaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschriften
fest.

VV zu § 13
13.1 zu Abs. 1

Für das Zeugnis am Ende der Jahrgangsstufe 11.1 ist die Anlage D 32 mit
dem Vermerk zur Versetzungsgefährdung zu verwenden.

13.2 zu Abs. 2
13.21 Für das Versetzungszeugnis am Ende der Jahrgangsstufe 11.2 ist

die Anlage D 32 zu verwenden.
13.22 Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangsstufe 11 wiederholen

können, erhalten ein Zeugnis gemäß Anlage D 32 mit dem Vermerk
der Nichtversetzung und dem Vermerk der Wiederholung.

13.23 Schülerinnen oder Schüler, die nicht versetzt wurden und den Bil-
dungsgang verlassen, erhalten ein Abgangszeugnis gemäß Anla-
ge D 30. Das Abgangszeugnis einer Schülerin oder eines Schülers,
die oder der zweimal nicht in die Jahrgangsstufe 12 versetzt worden
ist, erhält den Vermerk : „NN verlässt die gymnasiale Oberstufe.
Das Zeugnis berechtigt nicht zum Übergang in einen anderen Bil-
dungsgang der gymnasialen Oberstufe“.

13.3 zu Abs. 3
13.31 Die Bescheinigung über die Schullaufbahn am Ende der Jahr-

gangsstufen 12.1, 12.2 und 13.1 erfolgt nach Anlage D 33.
13.32 In die Bescheinigung wird jeweils die den Kursabschlussnoten ent-

sprechende Punktzahl in einfacher Gewichtung und stets zweistel-
lig eingetragen. Auf Kursabschlussergebnisse mit schwach ausrei-
chenden Leistungen, auf ihre Folgen hinsichtlich der Erfüllung der
Pflichtbindungen, auf Wiederholungsmöglichkeiten und -notwen-
digkeiten wird hingewiesen.

13.33 Bei Schülerinnen und Schülern, die die Jahrgangsstufe 12 bzw. die
Jahrgangsstufen 12.2 und 13.1 wiederholen können, trägt die Be-
scheinigung den Vermerk: „Gemäß § 7 Anlage D APO-BK (BASS
13 – 33 Nr. 1.1) können Sie die Jahrgangsstufe 12 (die Jahrgangs-
stufen 12.2 und 13.1) in diesem Bildungsgang wiederholen.“

13.34 Zur Vorlage bei Bewerbungen ist auf Wunsch der Schülerin oder
des Schülers eine Bescheinigung gemäß Anlage D 34 auszustel-
len. In die Bescheinigung sind die Kursabschlussnoten der Kurse
des letzten abgeschlossenen Halbjahres und gegebenenfalls die in
der Jahrgangsstufe 11 abgeschlossenen Fächer einzutragen.

13.4 zu Abs. 4
13.41 Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangsstufe 12, 13 oder 14

verlassen, erhalten ein Abgangszeugnis gemäß Anlage D 35.
13.42 In Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 1 Anlage D erhalten Schülerin-

nen und Schüler, die mit der Aushändigung des Abiturzeugnisses
den Bildungsgang verlassen, kein gesondertes Abgangszeugnis.

13.43 Wird das Abgangszeugnis früher als vier Wochen vor Abschluss ei-
nes Schulhalbjahres ausgestellt, so wird der Leistungsstand für die
in den Kursen erbrachten Leistungen festgestellt. In diesem Falle ist
unter Bemerkungen einzutragen: „Die Kurse des Halbjahres ... gel-
ten als nicht abgeschlossen.“

13.44 Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb der letzten vier
Wochen vor Ende des Kurshalbjahres die Schule, so sind zuvor die
Abschlussnoten für die in den Kursen erbrachten Leistungen zu er-
teilen. In diesem Falle ist unter Bemerkungen einzutragen: „Die Kur-
se des Halbjahres ... gelten als abgeschlossen.“

13.45 Bei Schülerinnen und Schülern, die aufgrund der Begrenzung der
Verweildauer gemäß § 2 Anlage D den Bildungsgang verlassen,
trägt das Abgangszeugnis den Vermerk: „NN verlässt die gymna-
siale Oberstufe. Das Zeugnis berechtigt nicht zum Übergang in ein-
en anderen Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe.“

13.5 zu Abs. 5
13.51 Schülerinnen und Schülern, die in die Jahrgangsstufe 12 versetzt

werden, wird bei Verlassen des Bildungsganges der schulische Teil
der Fachhochschulreife auf dem Abgangszeugnis gemäß Anlage
D 31 bescheinigt.

13.52 Die Durchschnittsnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der
Noten, die der Versetzung zugrunde lagen. Dabei bleiben die Noten
der Fächer Religionslehre und Sport sowie die Noten der Fächer
des Differenzierungsbereichs außer Betracht. Die Durchschnittsno-
te wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet. Es wird nicht
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gerundet. Die Durchschnittsnote wird in Ziffern und Buchstaben auf
dem Zeugnis unter „Bemerkungen“ ausgewiesen.

13.5313.53 Die Bedingungen zum Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer
Teil) nach der Jahrgangsstufe 12 ergeben sich aus der Anlage D 36.

3 .  Un te rabschn i t t
O rdnung  der  Ab i tu rp rü fung

§ 14
Gliederung der Abiturprüfung

(1) Die Abiturprüfung findet am Ende der Jahrgangsstufe 13 statt. Im
ersten bis dritten Abiturfach wird schriftlich und gegebenenfalls
mündlich, im vierten Abiturfach wird mündlich geprüft.
(2) An die Stelle der schriftlichen Abiturprüfung tritt in den Fächern
Sport, Kunst oder Musik als zweitem Abiturprüfungsfach eine Fach-
prüfung. Die Fachprüfung besteht aus einer schriftlichen Prüfungsar-
beit und aus einer praktischen Prüfung.

VV zu § 14
14.1 zu Abs. 1

Den jährlichen Terminrahmen für die Abiturprüfung bestimmt die oberste
Schulaufsichtsbehörde.

§ 15
Zulassung zur Abiturprüfung

(1) Über die Zulassung zur Abiturprüfung entscheidet der allgemeine
Prüfungsausschuss in der ersten Konferenz.
(2) Zugelassen wird, wer am Unterricht der Jahrgangsstufen 12 und
13 gemäß der für den Bildungsgang gültigen Stundentafel teilgenom-
men hat und im Grund- und Leistungskursbereich folgende Bedin-
gungen erfüllt:
1. Es müssen 24 Grundkurse und acht Leistungskurse aus den

Jahrgangsstufen 12 und 13 nachgewiesen werden, darunter
die Kurse der Abiturprüfungsfächer. Mit der Punktzahl Null ab-
geschlossene Kurse können nicht einbezogen werden. Inhalts-
gleiche Kurse dürfen nur einmal berücksichtigt werden.

2. Unter den nachzuweisenden Kursen müssen mindestens sein:
a) vier Kurse Deutsch,
b) vier Kurse der aus der Sekundarstufe I fortgeführten

Fremdsprache,
c) vier Kurse Mathematik,
d) vier Kurse aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Auf-

gabenfeld, darunter zwei Kurse des Faches Gesellschafts-
lehre mit Geschichte,

e) vier Kurse der aus der Jahrgangsstufe 11 fortgeführten
Naturwissenschaft.

3. Im Grund- und Leistungskursbereich sind folgende Mindest-
punktzahlen erforderlich:
a) Im Grundkursbereich werden die Leistungen in 22 Kursen

gemäß Nummer 2 zu Grunde gelegt. Die beiden Grund-
kurse aus der Jahrgangsstufe 13.2 im dritten und vierten
Abiturfach werden dem Abiturbereich zugerechnet.

b) In 16 der 22 anrechenbaren Grundkurse müssen jeweils
mindestens fünf Punkte erreicht sein.

c) In der Gesamtheit der 22 anrechenbaren Grundkurse müs-
sen mindestens 110 Punkte erreicht sein.

d) Im Leistungskursbereich werden im ersten und zweiten
Abiturfach die Leistungen in jeweils drei Kursen aus der
Jahrgangsstufe 12 und dem ersten Halbjahr der Jahr-
gangsstufe 13 gemäß Nummer 2 zu Grunde gelegt. Die
Kurse im ersten und zweiten Abiturfach aus der Jahr-
gangsstufe 13.2 werden dem Abiturbereich zugerechnet. In
vier der anzurechnenden sechs Leistungskurse müssen
wenigstens fünf Punkte erreicht sein. In einem Leistungs-
fach kann nach Maßgabe der Richtlinien und Lehrpläne
eine Facharbeit eingebracht werden. Die Schülerin oder
der Schüler kann hierbei höchstens 30 Punkte in zweifa-
cher Wertung erreichen. An Stelle der Facharbeit kann als
Ausgleichsregelung die in den beiden Leistungskursen im
ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 erreichte Punktzahl
der Kursabschlussnote dem entsprechenden Leistungs-
fach in einfacher Wertung zugerechnet werden. In der
Gesamtheit der anzurechnenden sechs Leistungskurse
einschließlich der Facharbeit müssen mindestens 70
Punkte in zweifacher Wertung erreicht sein.

(3) An Stelle der Kurse der fortgeführten Fremdsprache (Absatz 2
Nr. 2 Buchstabe b) können auch die vier Kurse der in der Jahrgangs-
stufe 11 neu einsetzenden Fremdsprache berücksichtigt werden.
(4) Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I keinen Un-
terricht in einer zweiten Fremdsprache erhalten haben, müssen zum
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife ergänzend einen der beiden
in der Jahrgangsstufe 13 belegten Kurse der in der Jahrgangsstufe
11 neu einsetzenden Fremdsprache einbeziehen. Schülerinnen und
Schüler, die nur in den Jahrgangsstufen 9 und 10 versetzungswirksa-
men Unterricht in einer zweiten Fremdsprache erhalten haben, müs-
sen die Zweite Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 11 führen.
(5) In Sport können höchstens drei Grundkurse berücksichtigt wer-
den.
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(6) In den Grundkursfächern können mit Ausnahme des Faches
Sport bis zu fünf Grundkurse eines Faches berücksichtigt werden.
Insgesamt dürfen nicht mehr als zwei instrumentalpraktische oder
zwei vokalpraktische oder zwei Grundkurse in Literatur angerechnet
werden.
(7) Bis zu zwei berufsbezogene, den Leistungskursen unmittelbar
zugeordnete Grundkurse des gleichen Faches können berücksichtigt
werden.
(8) Kurse des Differenzierungsbereichs, die die Grundkursbedingun-
gen erfüllen, können berücksichtigt werden.
(9) Sofern die in Grundkursen der Fächer Deutsch, Mathematik,
Fremdsprache zu vermittelnden grundlegenden Kompetenzen in
Grundkursen anderer Fächer curricular abgesichert und systema-
tisch ausgewiesen sind, können für Schülergruppen im Rahmen der
Profilbildung einer Schule mit vorheriger Genehmigung der oberen
Schulaufsichtsbehörde je Fach höchstens zwei, insgesamt höch-
stens bis zu vier solcher Kurse auf die Beleg- und Einbringungsver-
pflichtungen angerechnet werden (Substitution). Bei Abiturfächern
ist keine Substitution möglich.

VV zu § 15
15.1 zu Abs. 1

15.11 Die oder der Vorsitzende beruft eine Woche vor der schriftlichen
Prüfung den allgemeinen Prüfungsausschuss zur ersten Konferenz
ein, sofern die oberste Schulaufsichtsbehörde keinen abweichen-
den Termin bestimmt.

15.12 Die die Schülerinnen und Schüler betreffenden Beschlüsse des all-
gemeinen Prüfungsausschusses werden ihnen spätestens am ers-
ten Schultag nach Abschluss der Konferenz durch die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden bekannt gegeben. Dabei werden die Schü-
lerinnen und Schüler über das Verfahren bei Rücktritt, Erkrankung
und Versäumnis gemäß § 19 Erster Teil APO-BK sowie bei Täu-
schungshandlungen und anderen Unregelmäßigkeiten gemäß § 20
Erster Teil APO-BK unterrichtet.

15.13 Zwischen Zulassung zur und Ende der Abiturprüfung findet kein Un-
terricht statt.

15.14 Die obere Schulaufsichtsbehörde kann Unterlagen aus den Sitzun-
gen des allgemeinen Prüfungsausschusses anfordern.

15.2 zu Abs. 2
Liegt keine Facharbeit vor, ist die in den beiden Leistungskursen im ersten
Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 erreichte Punktzahl der Kursabschlussnote
dem entsprechenden Leistungsfach in einfacher Wertung hinzuzurechnen.
Liegt eine Facharbeit vor, entscheidet die Schülerin oder der Schüler bis
zur Zulassungskonferenz zur Abiturprüfung, ob sie oder er das Ergebnis
der Facharbeit anrechnen lassen oder von der Ausgleichsregelung Ge-
brauch machen will. Die Schülerin oder der Schüler kann bis zur Abgabe
jederzeit die Themenstellung der Facharbeit zurückgeben. Die Erstellung
einer anderen Facharbeit ist ausgeschlossen.

§ 16
Verfahren bei Nichtzulassung

Wer gemäß § 30 zur Berufsabschlussprüfung zugelassen ist, kann
auch bei einer Nichtzulassung zur Abiturprüfung an der ersten Teil-
prüfung zur Berufsabschlussprüfung teilnehmen.

VV zu § 16
16.1 Ist eine Schülerin oder ein Schüler nicht zugelassen, so unterrichtet

die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses
sie oder ihn unverzüglich auch schriftlich gemäß Anlage D 37.

16.2 Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Abiturprüfung zugelassen
werden, nehmen vom dritten Schultag nach Feststellung der Nicht-
zulassung am Unterricht der Jahrgangsstufe 12.2 desselben Bil-
dungsganges teil. Die Leistungen aus dem Unterricht der Jahr-
gangsstufe 12.2 nach der Nichtzulassung werden nicht in die Ge-
samtqualifikation eingebracht.

16.3 Eine Neuwahl des dritten und vierten Abiturfaches ist im Rahmen
der Bedingungen für die Wahl der Abiturfächer möglich.

§ 17
Schriftliche Prüfung

(1) Im ersten bis dritten Abiturfach ist von jeder Schülerin und jedem
Schüler je eine schriftliche Arbeit anzufertigen.
(2) Die schriftliche Prüfung dauert in den Leistungsfächern vierein-
viertel und im dritten Abiturfach drei Zeitstunden.
(3) Für Schülerexperimente, praktische Aufgaben oder Gestaltungs-
aufgaben kann die Arbeitszeit durch die obere Schulaufsichtsbehör-
de um höchstens eine Zeitstunde verlängert werden.

VV zu § 17
17.1 zu Abs. 1

17.11 Die Arbeitszeit beginnt unmittelbar, nachdem die Aufgaben vorge-
legt worden sind oder ein Lehrerversuch beendet worden ist. Hat ei-
ne Schülerin oder ein Schüler eine Auswahl unter vorgelegten Ma-
terialien zu treffen, so stehen ihr oder ihm hierfür dreißig Minuten
zur Verfügung.

17.12 Die Arbeitszeit darf nicht durch eine Pause unterbrochen werden.
17.13 Für die Arbeiten und Entwürfe darf nur von der Schule eindeutig ge-

kennzeichnetes Papier verwendet werden.
17.14 Sollten sich Hilfen, die nicht in den Vorschlägen angegeben sind,

als notwendig erweisen, so sind sie nur von der Lehrkraft der Schü-
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lerin oder des Schülers zu geben und nachträglich am Rand des
Vorschlags und in der Niederschrift zu vermerken.

17.15 Die Schülerinnen und Schüler können ihren Arbeiten Erläuterungen
beifügen, die über den Arbeitsgang oder die Schwierigkeit, welche
eine Lösung verhinderte, Auskunft geben.

17.16 Die Schülerinnen und Schüler sind nicht verpflichtet, einen Entwurf
anzufertigen. 

17.17 Die Schülerinnen und Schüler, die ihre Arbeit beendet haben, ge-
ben sie der Aufsicht führenden Lehrkraft ab und verlassen das
Schulgelände. 

17.18 Über die schriftliche Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. Sie
enthält genaue Angaben darüber, wann die Arbeitszeit begonnen
hat und wann die einzelnen Arbeiten abgegeben worden sind, wie
lange und von wem Aufsicht geführt wurde und in welchem Zeit-
raum einzelne Schülerinnen und Schüler den Prüfungsraum verlas-
sen haben. Zusätzliche Arbeitshilfen sind zu verzeichnen. Jede Auf-
sicht führende Lehrkraft vermerkt ggf., ob sich eine Schülerin oder
ein Schüler unerlaubter Hilfen gemäß § 20 Erster Teil APO-BK be-
dient hat. In diesem Fall enthält die Niederschrift einen Vermerk
über die getroffenen Maßnahmen.

§ 18
Aufgaben für die schriftliche Prüfung

(1) Die Aufgabenvorschläge müssen aus dem Unterricht der Jahr-
gangsstufen 12 und 13 erwachsen sein. Sie müssen sich auf die In-
halte mindestens zweier Kurshalbjahre beziehen und unterschiedli-
che Sachgebiete umfassen.
(2) Die Aufgaben müssen eindeutig formuliert, klar umgrenzt und in
der vorgesehenen Zeit zu bearbeiten sein. Sie dürfen einer bereits be-
arbeiteten Aufgabe nicht so nahe stehen oder im Unterricht so vorbe-
reitet sein, dass ihre Bearbeitung keine selbstständige Leistung er-
fordert.
(3) Für Art und Zahl der bei der oberen Schulaufsichtsbehörde einzu-
reichenden Vorschläge für die schriftliche Prüfung gelten die Richtli-
nien und Lehrpläne für den Unterricht.
(4) Die Aufgabenvorschläge macht die Fachlehrerin oder der Fach-
lehrer der Jahrgangsstufe 13.2 gegebenenfalls unter Beteiligung der
Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler in den Jahrgangsstufen
12 und 13 in dem betreffenden Fach unterrichtet hat, und legt sie der
Schulleiterin oder dem Schulleiter vor. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter prüft, ob die Vorschläge vollständig sind und mit den Prü-
fungsanforderungen übereinstimmen.
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Vorschläge für die
schriftlichen Prüfungen an die obere Schulaufsichtsbehörde weiter.
Die Fachdezernentin oder der Fachdezernent überprüft die Aufga-
benvorschläge und entscheidet über die Auswahl.

VV zu § 18
18.4 zu Abs. 4

18.41 Lehrerinnen und Lehrer, die Aufgabenvorschläge für Schülergrup-
pen mit unterschiedlichen Kursvoraussetzungen stellen, legen die
Vorschläge für jede Schülergruppe gesondert vor.

18.42 Für jedes Fach sind anzugeben:
1. die Zahl der Schülerinnen und Schüler, für die der Vorschlag gilt,

und ein Hinweis, falls der Vorschlag für mehrere Schülergrup-
pen vorgesehen ist,

2. die Erklärung der Lehrkraft, dass sie das Notwendige für die Ge-
heimhaltung veranlasst hat,

3. die unterrichtlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und
Schüler für die Lösung der Aufgabe,

4. eine kurz gefasste konkrete Beschreibung der erwarteten Schü-
lerleistungen.

18.43 Die vorgesehenen Hilfen und Erläuterungen für die Schülerin oder
den Schüler sowie die Angabe der Materialien, die der Schülerin
oder dem Schüler vorgelegt werden, sind der jeweiligen Aufgabe
beizufügen. Eine beabsichtigte Einschränkung oder Erweiterung
der in den Richtlinien und Lehrplänen vorgesehenen Hilfsmittel ist
anzugeben.

18.44 Die Schulleitung sendet die Vorschläge mit ihrem Prüfvermerk an
die obere Schulaufsichtsbehörde. Dabei werden die Vorschläge
nach dem von der oberen Schulaufsichtsbehörde bestimmten Ver-
fahren gekennzeichnet.

18.45 Die Lehrerinnen und Lehrer sind zur Verschwiegenheit über die
Vorschläge verpflichtet.

18.5 zu Abs. 5
18.51 Die Fachdezernentin oder der Fachdezernent entscheidet im Ein-

vernehmen mit der für die Schule zuständigen Dezernentin oder
dem für die Schule zuständigen Dezernenten. Zur fachlichen Vor-
prüfung der Vorschläge kann die obere Schulaufsicht fachliche Vor-
prüfungsausschüsse bilden.

18.52 Die obere Schulaufsichtsbehörde kann in den Vorschlägen Aufga-
ben ändern, sie erweitern oder einschränken oder auch die Vor-
schläge zurückweisen, geänderte oder neue anfordern oder aus
den eingereichten Aufgaben neue Vorschläge zur Wahl für die
Schülerin oder den Schüler zusammenstellen. Die obere Schulauf-
sichtsbehörde informiert die Schule ggf. über die Änderungen.
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18.53 Die Vorschläge werden für jeden Kurs in einem besonderen gesie-
gelten oder durch Siegelmarken verschlossenen Umschlag an die
Schule zurückgesandt.

18.54 Der Umschlag mit den Vorschlägen darf erst in Gegenwart der
Schülerinnen und Schüler unmittelbar vor Beginn der Arbeit geöff-
net werden. Die Schulleitung nimmt die nicht gewählten Vorschläge
in Verwahrung. Sie unterliegen weiterhin der Geheimhaltung. Bei
Aufgabenstellungen gemäß § 17 Abs. 3 Anlage D, die umfangrei-
che Vorbereitungen zwingend erfordern, kann die obere Schulauf-
sichtsbehörde auf Antrag der Lehrerin oder des Lehrers der Schul-
leitung gestatten, die Umschläge am Kalendertag vor der betreffen-
den Prüfung in Anwesenheit der Lehrerin oder des Lehrers zu öff-
nen. Diese Umschläge sind von der oberen Schulaufsichtsbehörde
entsprechend zu kennzeichnen.

§ 19
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die schriftliche Prüfungsarbeit wird von der zuständigen Fach-
lehrkraft korrigiert und mit einer schriftlich ausführlich begründeten
Note bewertet, der gegebenenfalls eine Tendenz hinzuzufügen ist.
(2) Jede Arbeit wird von einer zweiten von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter beauftragten Fachlehrkraft korrigiert. Diese zweite Fach-
lehrkraft schließt sich entweder der Bewertung begründet an oder
fügt eine eigene Beurteilung mit Bewertung hinzu. Die obere Schul-
aufsichtsbehörde kann Lehrkräfte anderer Schulen mit der Zweitkor-
rektur beauftragen.
(3) In den Fällen, in denen die beiden Fachlehrkräfte sich nicht auf ei-
ne Bewertungsnote einigen können, ziehen die oder der Vorsitzende
des allgemeinen Prüfungsausschusses eine weitere Fachlehrkraft
zur Bewertung hinzu. Die Bewertung wird sodann im Rahmen der vor-
geschlagenen Noten durch Mehrheitsbeschluss festgesetzt.
(4) Die Fachprüfung in den Fächern Sport, Kunst oder Musik als Lei-
stungsfach (§ 14 Abs. 2) wird mit einer Gesamtnote, gegebenenfalls
unter Angabe der Tendenz, abgeschlossen. Sie wird vom Fachprü-
fungsausschuss gleichwertig aus der Note der schriftlichen Arbeit
und aus der Note für die Prüfungsleistungen in der praktischen Prü-
fung gebildet.

VV zu § 19
19.1 zu Abs. 1

19.11 Ist die Reinschrift nicht vollständig, so sind Entwürfe nur heranzu-
ziehen, wenn sie zusammenhängend konzipiert sind und die Rein-
schrift etwa drei Viertel der Arbeit umfasst.

19.12 Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer kennzeichnet die Fehler jeder
schriftlichen Prüfungsarbeit nach Art und Schwere und stellt im Gut-
achten die Vorzüge und Mängel der Arbeit fest. Dabei bezieht sie
oder er sich auf die in den Fachlehrplänen angegebenen Beurtei-
lungskriterien.

19.2 zu Abs. 2
Die Fachlehrkraft, die die Zweitkorrektur vornimmt, begründet ihre Bewer-
tung eigenständig unter Bezug auf die Beurteilungskriterien der Fachlehr-
pläne.

§ 20
Fächer der mündlichen Prüfung

Das von der Schülerin oder dem Schüler gewählte vierte Abiturfach
ist verpflichtendes Fach der mündlichen Prüfung. Die drei Fächer der
schriftlichen Prüfung können Fächer der mündlichen Prüfung sein.

VV zu § 20
20. Das Prüfungsergebnis im vierten Abiturfach wird der Schülerin oder

dem Schüler auf Wunsch am Ende des Prüfungstages von der oder
dem Vorsitzenden des allgemeinen Prüfungsausschusses bekannt
gegeben.

§ 21
Mündliche Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss legt in einer Konferenz auf
Grund der Ergebnisse in den schriftlichen Prüfungsarbeiten im er-
sten bis dritten Abiturfach und der mündlichen Prüfung im vierten
Abiturfach fest, in welchen Fächern der schriftlichen Abiturprüfung
der Prüfling mündlich geprüft wird.
(2) Mündliche Prüfungen im ersten bis dritten Abiturfach sind
anzusetzen:
1. wenn die Ergebnisse in den schriftlichen Arbeiten sich um 4,00

oder mehr Punkte der einfachen Wertung von dem Durchschnitt
der Punkte unterscheiden, die der Prüfling in den für die Gesamt-
qualifikation verbindlichen Kursen des jeweiligen Abiturprüfungs-
faches in den vier Halbjahren der Jahrgangsstufen 12 und 13 er-
reicht hat;

2. wenn das Bestehen der Abiturprüfung gefährdet ist, weil die Min-
destbedingungen gemäß § 25 Abs. 4 nicht erfüllt sind.

(3) Wird ein Prüfling in mehreren Fächern geprüft, bestimmt er die
Reihenfolge.
(4) Wer nicht nach Absatz 2 geprüft wird, wird von der mündlichen
Prüfung befreit. Der Prüfling kann sich jedoch zur mündlichen Prü-
fung im ersten bis dritten Abiturfach melden.
(5) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr
durchgeführt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse im Ab-
iturbereich auch bei Erreichen der Höchstpunktzahlen in der mündli-
chen Prüfung im ersten bis dritten Abiturfach ein Bestehen des Ab-
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iturs nicht mehr möglich ist. Die Abiturprüfung gilt in diesem Fall als
nicht bestanden. Der Prüfling kann jedoch auf eigenen Wunsch ge-
prüft werden.

VV zu § 21
21.1 zu Abs. 1

21.11 Die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses
beruft diesen Ausschuss spätestens fünf Schultage vor Beginn der
mündlichen Prüfung zu dieser Konferenz ein. Bis zu diesem Zeit-
punkt müssen die schriftlichen Prüfungsarbeiten abschließend be-
urteilt und die Prüfungen im vierten Fach abgeschlossen sein.

21.12 Die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses
gibt jeder Schülerin oder jedem Schüler spätestens vier Schultage
vor der mündlichen Prüfung die Fächer für die weitere mündliche
Prüfung und auf Wunsch auch die Ergebnisse der schriftlichen Prü-
fungsarbeiten bekannt.

21.13 Die Schulleitung gibt den Prüflingen gleichzeitig den Beginn der
weiteren mündlichen Prüfungen bekannt und weist sie darauf hin,
dass sie verpflichtet sind, sich über die Termine ihrer mündlichen
Prüfungen zu informieren.

21.2 zu Abs. 2
Beim Leistungsfach Sport wird Anlage D 38 zugrunde gelegt. 

21.3 zu Abs. 3
Der Prüfling teilt seinen Wunsch zu dem in Nr. 21.4 VV zu Anlage D ge-
nannten Termin der oder dem Vorsitzenden des allgemeinen Prüfungs-
ausschusses schriftlich mit. Andernfalls setzt der allgemeine Prüfungsaus-
schuss die Reihenfolge fest. Er setzt die Reihenfolge auch fest, soweit
Prüflinge kooperierender Schulen geprüft werden.

21.4 zu Abs. 4
Der Prüfling teilt seine Wahl spätestens bis zwölf Uhr (Eingang in der
Schule) am Schultag nach Bekanntgabe der Fächer für die weitere münd-
liche Prüfung der oder dem Vorsitzenden des allgemeinen Prüfungsaus-
schusses schriftlich mit. Ein Rücktritt von den selbstgewählten Prüfungen
ist in begründeten Ausnahmefällen möglich. Hierüber entscheidet die
Schulleiterin oder der Schulleiter oder – falls der Antrag auf Rücktritt erst
am Prüfungstage gestellt wird – die oder der Vorsitzende des allgemeinen
Prüfungsausschusses. Als begründeter Ausnahmefall gilt die Gefährdung
bereits erfüllter Mindestbedingungen.

§ 22
Verfahren bei der mündlichen Prüfung

(1) Schülerinnen und Schüler, für die gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 2 münd-
liche Prüfungen angesetzt worden sind, werden nur in so vielen Fä-
chern geprüft, wie es zur Erfüllung der Mindestbedingungen für das
Bestehen der Abiturprüfung erforderlich ist.
(2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, zum angegebe-
nen Termin zur jeweiligen Prüfung anwesend zu sein; andernfalls gilt
§ 19 Abs. 2 und 3 der Allgemeinen Verfahrensbestimmungen für die
Abschlussprüfungen.
(3) Die Vorbereitungszeit beträgt in der Regel 30 Minuten. Falls die
Prüfungsaufgabe in einem naturwissenschaftlichen oder techni-
schen Fach einen experimentellen oder praktischen Anteil, im Fach
Musik eine Höraufgabe, im Fach Kunst eine Gestaltungsaufgabe ent-
hält, kann die Vorbereitungszeit angemessen verlängert werden.
(4) Zur Vorbereitung der mündlichen Prüfung in den Abiturfächern
treten die Fachprüfungsausschüsse zu Konferenzen zusammen. Die
oder der Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses prüft, ob die
Aufgabenstellung mit den Prüfungsanforderungen sowie mit § 23
Abs. 1 und 3 übereinstimmt. Sie oder er entscheidet über die erforder-
lichen Änderungen nach Beratung mit den Mitgliedern des Fachprü-
fungsausschusses.
(5) Bis zu drei Prüflingen kann – insbesondere im vierten Abiturfach
– dieselbe Aufgabe gestellt werden, wenn die gleichen unterrichtli-
chen Voraussetzungen gegeben sind.
(6) Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachprüferin
oder dem Fachprüfer (§ 18 Abs. 2 Nr. 2 der Allgemeinen Verfahrens-
bestimmungen für die Abschlussprüfungen) durchgeführt. Die oder
der Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses hat das Recht, Fra-
gen an den Prüfling zu richten und die Prüfung zeitweise selbst zu
übernehmen.

VV zu § 22
22.3 zu Abs. 3

Die Prüflinge bereiten sich unter Aufsicht in einem vom Prüfungsraum ge-
trennten Vorbereitungsraum vor. Sie dürfen sich Aufzeichnungen machen.
Alle besonderen Vorkommnisse sind in einer Niederschrift festzuhalten.

22.4 zu Abs. 4
22.41 Die Vorsitzenden der Fachprüfungsausschüsse erhalten von der

oder dem Vorsitzenden des allgemeinen Prüfungsausschusses
spätestens am Schultag vor Beginn der mündlichen Prüfung die fol-
genden Unterlagen:
1. die Namensliste der Schülerinnen und Schüler und den Zeit-

und Raumplan für die Prüfungen des einzelnen Fachprüfungs-
ausschusses,

2. Formblätter für die Niederschriften,
3. Vordrucke für die Mitteilung des Prüfungsergebnisses der ein-

zelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers,
4. eine Übersicht über die in der Jahrgangsstufe 13.2 und der Abi-

turprüfung bisher erbrachten Leistungen der Schülerinnen und
Schüler,
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5. eine Liste mit den Namen der Schülerinnen und Schüler, die als
Zuhörerinnen oder Zuhörer an der mündlichen Prüfung teilneh-
men.

22.42 Die Sitzungen der Fachprüfungsausschüsse finden innerhalb von
zwei Schultagen vor der mündlichen Prüfung statt. Übernimmt eine
Dezernentin oder ein Dezernent oder die oder der Beauftragte der
obersten Schulaufsicht den Vorsitz, kann die Sitzung des Fachprü-
fungsausschusses am Prüfungstag vor Beginn der Prüfung stattfin-
den. 

22.43 Die oder der Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses informiert
die Mitglieder über den Leistungsstand der Prüflinge.
Die Information muss folgende Angaben enthalten:
– bei einer Prüfung im vierten Fach die in der Jahrgangsstufe 13.2

erreichte Kursabschlussnote;
– bei einer Prüfung im ersten bis dritten Fach:

1. die Angabe, ob die Schülerin oder der Schüler den Grund-
kurs oder den Leistungskurs besucht hat,

2. die in der Jahrgangsstufe 13.2 erreichte Kursabschlussnote,
3. die Note der schriftlichen Prüfungsarbeit,
4. die Angabe, ob es sich um eine vom allgemeinen Prüfungs-

ausschuss angesetzte oder um eine vom Prüfling gewünsch-
te Prüfung handelt,

5. die Angabe der bisher in der Jahrgangsstufe 13.2 und der
Abiturprüfung erreichten Prüfungsergebnisse, gegebenen-
falls unter Angabe der vorhandenen Defizite.

22.44 Die Fachprüferin oder der Fachprüfer händigt jedem Mitglied des
Fachprüfungsausschusses alle Prüfungsaufgaben aus. Sie oder er
erläutert sodann, welche inhaltlichen und methodischen Vorausset-
zungen die Prüflinge für die Lösung der Aufgaben aus dem Unter-
richt mitbringen und welche Leistungen erwartet werden. Sie oder
er begründet gegebenenfalls die Notwendigkeit einer Verlängerung
der Vorbereitungszeit. Diese Begründung ist in die Niederschrift
über die betreffende Prüfung aufzunehmen.

22.5 zu Abs. 5
Die Prüfungsaufgabe wird dem Prüfling von der Fachprüferin oder dem
Fachprüfer in Anwesenheit mindestens eines weiteren Mitglieds des Fach-
prüfungsausschusses in der Regel im Prüfungsraum gegeben.

22.6 zu Abs. 6
22.61 Die oder der Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses ist dafür

verantwortlich, dass die Prüfungen gemäß den Bestimmungen der
§§ 22 und 23 Anlage D durchgeführt werden.

22.62 Die letzte mündliche Prüfung soll spätestens um neunzehn Uhr be-
endet sein.

§ 23
Durchführung der mündlichen Prüfung

(1) Für jede Prüfung ist dem Prüfling eine neue, begrenzte Aufgabe
zu stellen. Die Aufgabe einschließlich der gegebenenfalls notwendi-
gen Texte wird schriftlich vorgelegt. Es ist nicht zulässig, gleichzeitig
zwei oder mehrere voneinander abweichende Aufgaben zu stellen
oder zwischen mehreren Aufgaben wählen zu lassen. Erklärt der
Prüfling bei der Aufgabenstellung oder innerhalb der Vorbereitungs-
zeit, dass er die gestellte Aufgabe nicht bearbeiten kann und sind die
Gründe dafür nicht von ihm zu vertreten, so stellt die Fachprüferin
oder der Fachprüfer im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden
des Fachprüfungsausschusses eine neue Aufgabe.
(2) Ist der Prüfling nicht im Stande, die gestellte Aufgabe zu lösen, so
kann die Fachprüferin oder der Fachprüfer Hilfen geben.
(3) Die mündliche Prüfung darf sich nicht auf das Sachgebiet eines
Kurshalbjahres beschränken. Sie darf keine Wiederholung der Inhal-
te einer anderen in der Qualifikationsphase und im Abiturbereich be-
reits erbrachten Leistung sein.  Die mündliche Prüfung dauert in der
Regel mindestens 20, höchstens 30 Minuten.
(4) Der Prüfling soll in der Prüfung in einem ersten Teil selbstständig
die vorbereitete Aufgabe in zusammenhängendem Vortrag zu lösen
versuchen. In einem zweiten Teil sollen vor allem größere fachliche
und fachübergreifende Zusammenhänge in einem Prüfungsgespräch
angesprochen werden. Es ist nicht zulässig, zusammenhanglose Ein-
zelfragen aneinander zu reihen.
(5) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und setzt die Note, gegebenenfalls mit Tendenz, fest. Die
Fachprüferin oder der Fachprüfer schlägt die Note für die Prüfungs-
leistung vor. Die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses stimmen
über diesen Vorschlag ab (§ 21 Abs. 4 der Allgemeinen Verfahrensbe-
stimmungen für die Abschlussprüfungen).

VV zu § 23
23.1 zu Abs. 1

Absprachen über Spezialgebiete sind unzulässig.
Wird eine neue Aufgabe gestellt, so ist in der Niederschrift über die münd-
liche Prüfung diese Entscheidung mit Begründung aufzunehmen; die Be-
wertung der Prüfung darf von der Aufgabenänderung nicht beeinträchtigt
werden.

23.2 zu Abs. 2
Die Hilfe wird protokolliert und in der Niederschrift über die mündliche
Prüfung vermerkt.
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23.4 zu Abs. 4
Die Aufzeichnungen gemäß Nr. 22.3 VV zu Anlage D dienen als Grund-
lage für die Ausführungen des Prüflings; ein bloßes Ablesen der im Vorbe-
reitungsraum erstellten Aufzeichnungen ist unzulässig. Eine nicht auf das
Thema bezogene Wiedergabe gelernten Wissens wird nicht als Prüfungs-
leistung anerkannt.

23.5 zu Abs. 5
23.51 Nach Abschluss jeder mündlichen Prüfung – bei Prüfung mehrerer

Prüflinge mit derselben Aufgabe in der Regel nach Abschluss der
letzten Prüfung – berät und beschließt der Fachprüfungsausschuss
über die Bewertung der Prüfungsleistung.

23.52 Die endgültige Bewertung der Prüfungsleistung wird durch eine allge-
meine Aussprache über die von der Schülerin oder dem Schüler er-
brachte Leistung eingeleitet. Sodann geben alle Mitglieder des Fach-
prüfungsausschusses ihre Beurteilung (Note, ggf. mit Tendenz) der
Prüfung ab. Auf der Grundlage dieser Beurteilung schlägt die Prüfe-
rin oder der Prüfer eine Note vor. Die endgültige Benotung wird durch
Stimmenmehrheit des Fachprüfungsausschusses festgelegt. 

23.53 Die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses
bestimmt, wann und von wem dem Prüfling die Prüfungsergebnisse
mitgeteilt werden.

23.54 Am Ende jedes Prüfungstages übergibt die oder der Vorsitzende
des Fachprüfungsausschusses sämtliche Prüfungsunterlagen der
Prüflinge, die die Prüfung beendet haben, der oder dem Vorsitzen-
den des allgemeinen Prüfungsausschusses.

23.55 Über die einzelne Prüfung ist eine Niederschrift gemäß § 23 Erster
Teil APO-BK anzufertigen. 

23.56 Der Prüfungsverlauf ist in seinen wesentlichen Zügen und Ergeb-
nissen wiederzugeben. Die Niederschrift enthält die erteilte Note,
der gegebenenfalls die Tendenz hinzugefügt wird, eine Begrün-
dung der erteilten Note und die Angabe des Stimmverhältnisses bei
der Abstimmung. Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern des
Fachprüfungsausschusses zu unterschreiben.

§ 24
Feststellung der Prüfungsergebnisse

Nach Beendigung der mündlichen Prüfung einer Schülerin oder ei-
nes Schülers stellt der allgemeine Prüfungsausschuss die Prüfungs-
ergebnisse fest und errechnet die Gesamtpunktzahl für den Abiturbe-
reich gemäß § 25.

VV zu § 24 
24. Die Ergebnisse in den vier Fächern des Abiturbereichs und die Ge-

samtpunktzahl im Abiturbereich werden mit dem Vermerk über das
Bestehen der Abiturprüfung und die Zuerkennung der allgemeinen
Hochschulreife für jede Schülerin oder jeden Schüler in den Schul-
laufbahnbogen eingetragen.

§ 25
Ermittlung der Gesamtqualifikation

(1) Bei der Feststellung der Gesamtqualifikation findet das Punktsy-
stem gemäß § 11 Anwendung.
(2) Als Gesamtqualifikation sind höchstens 840 Punkte erreichbar,
und zwar höchstens 330 Punkte einfacher Wertung im Grundkursbe-
reich, 210 Punkte in zweifacher Wertung im Leistungskursbereich
und 300 Punkte im Abiturbereich. Der Abiturbereich umfasst die vier
Kurse der Abiturprüfungsfächer im zweiten Halbjahr der Jahrgangs-
stufe 13 in einfacher und die Prüfungsergebnisse in den Abiturprü-
fungsfächern in vierfacher Wertung. Wird eine besondere Lernlei-
stung erbracht, werden die Prüfungsergebnisse in den Abiturprü-
fungsfächern dreifach gewertet und das Ergebnis der besonderen
Lernleistung in vierfacher Wertung hinzugezählt. Wird im ersten bis
dritten Abiturfach sowohl schriftlich als auch mündlich geprüft, wird
das Endergebnis im Verhältnis von 2 (schriftlich) zu 1 (mündlich) aus
den Ergebnissen der beiden Prüfungsteile gebildet. Ein Leistungs-
ausgleich zwischen den drei Bereichen ist nicht möglich.
(3) Für die Anrechnung der Punktzahlen aus den Kursen des Grund-
und Leistungskursbereichs gelten die Bedingungen gemäß § 15.
(4) Für den Abiturbereich gelten folgende Bedingungen:
1. Wird keine besondere Lernleistung eingebracht, müssen minde-

stens in zwei Abiturprüfungsfächern, darunter einem Leistungs-
fach, (dem Kurshalbjahr 13.2 der Abiturprüfungsfächer in jeweils
einfacher und der Prüfung in jeweils vierfacher Wertung) minde-
stens jeweils 25 Punkte erreicht sein.

2. Wird eine besondere Lernleistung eingebracht, müssen minde-
stens in zwei Abiturprüfungsfächern, darunter einem Leistungs-
fach, (dem Kurshalbjahr 13.2 der Abiturprüfungsfächer in jeweils
einfacher und der Prüfung in jeweils dreifacher Wertung) minde-
stens jeweils 20 Punkte erreicht sein.

3. Im Abiturbereich gemäß Absatz 2 müssen insgesamt mindestens
100 Punkte erreicht sein.

VV zu § 25
25.2 zu Abs. 2

Für die Ermittlung des Prüfungsergebnisses bei schriftlicher und münd-
licher Prüfung gilt die Tabelle in der Anlage D 39. 

§ 26
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

(1) Hat die Schülerin oder der Schüler die Bedingungen gemäß § 25
erfüllt, erklärt der allgemeine Prüfungsausschuss die Abiturprüfung
für bestanden.
Verlag GmbH
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(2) Die Beschlüsse des allgemeinen Prüfungsausschusses werden
den Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben.
(3) Schülerinnen und Schülern, denen die allgemeine Hochschulreife
zuerkannt worden ist, erhalten ein „Zeugnis der allgemeinen Hoch-
schulreife“.

VV zu § 26
26.1 zu Abs. 1

26.11 Für Schülerinnen und Schüler, die nicht nach § 21 Abs. 2 oder
Abs. 4 Anlage D mündlich geprüft werden, erklärt die oder der Vor-
sitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses am ersten Prü-
fungstag der mündlichen Prüfung die Abiturprüfung für bestanden.

26.12 Über die gesamte Abiturprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen.
Die Niederschrift umfasst:
a) die Niederschrift über die Konferenz des allgemeinen Prüfungs-

ausschusses gemäß § 15 Anlage D;
b) die Niederschrift über die schriftliche Prüfung;
c) die Niederschrift über die Konferenz des allgemeinen Prüfungs-

ausschusses gemäß § 21 Anlage D;
d) die Niederschriften gemäß Nr. 22.44 VV zu Anlage D;
e) die Erklärung über das Bestehen gemäß § 26 Abs. 1 Anlage D;
f) die Niederschrift über die mündliche Prüfung.

26.13 Auf dem Abiturzeugnis wird eine Durchschnittsnote ausgewiesen,
die sich aus der Punktzahl der Gesamtqualifikation ergibt. Die
Punktzahl der Gesamtqualifikation wird nach der Tabelle in Anlage
D 40 in eine Durchschnittsnote umgerechnet.

26.14 Das Zeugnisformular gemäß Anlage D 41 wird als Entwurf nach
den Unterlagen der Schule ausgefüllt. Nach diesem Entwurf wird ei-
ne Reinschrift des Zeugnisses angefertigt. Aufzunehmen sind die
Ergebnisse aller Kurse, die in die Gesamtqualifikation eingehen,
und der weiteren Pflichtkurse. Auf Wunsch der Schülerin oder des
Schülers werden die Ergebnisse weiterer in den Jahrgangstufen 12
und 13 belegter Kurse aufgenommen. Die Ergebnisse der Kurse,
die nicht in die Gesamtqualifikation eingehen, sind in Klammern zu
setzen. Als Entwurf kann auch eine von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter abgezeichnete Durchschrift oder Ablichtung gelten. Das
Zeugnis erhält das Datum des Beschlusses des allgemeinen Prü-
fungsausschusses über die Zuerkennung der allgemeinen Hoch-
schulreife. Den Termin, bis zu dem das Zeugnis spätestens ausge-
händigt sein muss, bestimmt die oberste Schulaufsicht. 

26.15 Schülerinnen oder Schüler, die die Abiturprüfung bestanden haben,
aber die gemäß § 31 Anlage D nicht zur Berufsabschlussprüfung
zugelassen waren, können die Jahrgangsstufe 13 zur erneuten Zu-
lassung zur Berufsabschlussprüfung wiederholen, sofern die Höchst-
verweildauer nicht überschritten wird.
In diesen Fällen endet das Schulverhältnis nicht mit der Aushändi-
gung bzw. der Zustellung des Zeugnisses.

26.16 Die Entwürfe und die Reinschriften der Zeugnisse werden von der
Dezernentin oder dem Dezernenten als Vorsitzende oder Vorsit-
zendem des allgemeinen Abiturausschusses, von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter, von der Lehrkraft, die die Beratung und Schul-
laufbahnkontrolle durchgeführt hat, und von der oder dem Beauf-
tragten des Schulträgers unterschrieben, sofern diese oder dieser
an mindestens einer Fachprüfung der betreffenden Schülerin oder
des betreffenden Schülers teilgenommen hat. Wird der Vorsitz im
allgemeinen Prüfungsausschuss von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter wahrgenommen, so unterschreibt die Schulleiterin oder
der Schulleiter sowohl in der Rubrik Vorsitzende/Vorsitzender als
auch in der Rubrik Schulleiterin/Schulleiter. Die Amtsbezeichnung
ist der Unterschrift hinzuzufügen. Unterschreibt keine Vertreterin
oder kein Vertreter des Schulträgers das Zeugnis, ist dies in der ent-
sprechenden Rubrik durch einen Strich kenntlich zu machen.

26.17 Die Entwürfe bzw. die Ablichtungen der Zeugnisse verbleiben bei
den Prüfungsakten.

26.18 Hat eine Schülerin oder ein Schüler die Abiturprüfung nicht bestan-
den, so unterrichtet die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prü-
fungsausschusses sie oder ihn unverzüglich auch schriftlich gemäß
Anlage D 42. 

26.3 zu Abs. 3
Die Inhaberin oder der Inhaber eines Zeugnisses der allgemeinen Hoch-
schulreife mit dem Leistungsfach Französisch ist aufgrund der Vereinba-
rung vom 4. November 1988 zwischen der Regierung der Französischen
Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland von den
Sprachprüfungen für die Einschreibung an den französischen Universi-
täten befreit, wenn sie oder er im Leistungsfach Französisch eine mindes-
tens ausreichende Note erzielt hat. Dies ist dann gegeben, wenn sie oder
er bei der Zusammenfassung der Leistungen aus der Jahrgangsstufe 13.2
und der Abiturprüfung (Abiturbereich) mindestens 25 Punkte erreicht hat.
Die Bescheinigung erfolgt entsprechend Anlage 14 der Verordnung über
den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe
(APO-GOSt) vom 5. Oktober 1998 (BASS 13 – 52 Nr. 3.1/Nr. 3.2).

§ 27
Weitere Berechtigung

Das Latinum wird nach bestandener Abiturprüfung zuerkannt. Die
Bedingungen für die Zuerkennung legt die oberste Schulaufsichtsbe-
hörde durch Verwaltungsvorschriften fest.
© Ritterbach
VV zu § 27
27. Für den Erwerb des Latinum gilt die Verwaltungsvorschrift Latein

(Anlage D 43).
4 .  Un te rabschn i t t

O rdnung  der  s taa t l i chen  Beru fsabsch lussprü fung
§ 28

Zweck der Prüfung, Prüfungsfächer und Prüfungsanforderungen
(1) Durch die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen
und Assistenten sowie für Erzieherinnen und Erzieher wird festge-
stellt, ob die Schülerin oder der Schüler die Qualifikation für den an-
gestrebten Beruf erreicht hat.
(2) Die Prüfungsfächer werden durch die für den jeweiligen Bil-
dungsgang geltende Stundentafel bestimmt.
(3) Die Prüfungsanforderungen richten sich nach den Richtlinien
und Lehrplänen des jeweiligen Bildungsganges.

§ 29
Gliederung der Prüfung

Die Prüfung besteht aus zwei Teilprüfungen. Die erste Teilprüfung
findet im Rahmen der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung
statt. Die zweite Teilprüfung für Assistentinnen und Assistenten fin-
det im vierten Ausbildungsjahr statt. Sie besteht aus einer schriftli-
chen, einer praktischen und gegebenenfalls einer mündlichen Prü-
fung. Die zweite Teilprüfung für Erzieherinnen und Erzieher findet am
Ende der Jahrgangsstufe 14 statt. Sie besteht aus einer fachprakti-
schen Prüfung.

5.  Un te rabschn i t t
Zu lassung  zur  Beru fsabsch lu ssprü fung  und

Durch führung  der  e rs ten  Te i lp rü fung
§ 30

Zulassungsverfahren
(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Berufsab-
schlussprüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in
der Zulassungskonferenz.
(2) Grundlage der Entscheidung über die Zulassung sind die Lei-
stungsnachweise in allen Fächern der Jahrgangsstufe 13, mit Aus-
nahme der zweiten Fremdsprache. Die in der Jahrgangsstufe 13 er-
brachten Leistungsnachweise sind dabei entsprechend dem zu
Grunde liegenden Punkteschlüssel in Noten ohne Tendenzen zurück-
zurechnen und bilden die Vornoten.
(3) Zur Berufsabschlussprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr
als zwei Fächern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen Fä-
chern mindestens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Im Falle ei-
ner ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.

§ 31
Verfahren bei Nichtzulassung zur Berufsabschlussprüfung

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Berufsab-
schlussprüfung zugelassen wird, kann die Jahrgangsstufe 13 wieder-
holen, sofern die Höchstverweildauer nicht überschritten wird. Die
Leistungsbewertungen der Jahrgangsstufe 13 werden unwirksam.
Am Ende des Wiederholungsjahres wird erneut über die Zulassung
entschieden.
(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler zur Abiturprüfung zugelassen,
so nimmt sie oder er unbeschadet des Absatzes 1 an dieser teil.

VV zu § 31
31.1 zu Abs. 1

Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Berufsabschlussprüfung zuge-
lassen sind, erhalten eine Mitteilung gemäß Anlage C 26 mit einem ent-
sprechenden Verweis auf §§ 30 und 31 Abs. 1 Anlage D.

§ 32
Anrechnung der Abiturprüfung

(1) Der erste Teil der Berufsabschlussprüfung wird im Rahmen der
Abiturprüfung in den Fächern abgelegt, die gemäß den Stundentafeln
Fächer der Berufsabschlussprüfung und der Abiturprüfung sind.
(2) Die Durchführung des ersten Teils der Berufsabschlussprüfung
erfolgt nach den Bestimmungen für die Abiturfächer.

§ 33
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Nach Abschluss der Prüfung stellt der allgemeine Prüfungsaus-
schuss fest, ob die erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung
bestanden ist.
(2) Die in der Prüfung erbrachten Leistungen sind entsprechend dem
zu Grunde liegenden Punkteschlüssel in Noten zurückzurechnen.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss setzt die Abschlussnoten auf
der Grundlage des Ergebnisses der ersten Teilprüfung der Berufsab-
schlussprüfung und der Vornoten fest; dabei sind die Vornoten dop-
pelt zu gewichten.

VV zu § 33
33.1 zu Abs. 1

Die erste Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung ist bestanden, wenn die
Schülerin oder der Schüler Leistungen erbracht hat, die das Bestehen der
gesamten Berufsabschlussprüfung ermöglichen.

33.3 zu Abs. 3
Der Prüfungsausschuss stellt die Vornoten als Abschlussnoten in den
Fächern fest, die nach der Jahrgangsstufe 13 abgeschlossen sind und
nicht Fächer der zweiten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung sind. 
 Verlag GmbH
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§ 34
Verfahren bei Nichtbestehen der ersten Teilprüfung

Schülerinnen und Schüler, die die erste Teilprüfung der Berufsab-
schlussprüfung nicht bestanden haben, können gemäß § 26 der All-
gemeinen Verfahrensbestimmungen für die Abschlussprüfungen zur
Nachprüfung zugelassen werden.

VV zu § 34
34.1 Schülerinnen und Schüler erhalten eine Mitteilung über das Nicht-

bestehen und die Zulassung bzw. Nichtzulassung zur Nachprüfung
gemäß Anlage C 27 mit Verweis auf § 34 Anlage D.

34.2 Eine Nachprüfung im Rahmen der Berufsabschlussprüfung ist nur
einmal möglich. Prüflinge, die zur Nachprüfung zugelassen sind,
können in die Jahrgangsstufe 14 eintreten. 

34.3 Eine Verbesserung der Note durch eine Nachprüfung ist nur im
Rahmen der Berufsabschlussprüfung möglich, sie hat keine Aus-
wirkungen auf den Abiturbereich.

6 .  Un te rab schn i t t
Zwe i te  Te i lp rü fung  der  Beru fsabsch lussprü fung

§ 35
Fächer und Vornoten

(1) Gegenstand der schriftlichen Prüfung sind die im ersten Prü-
fungsteil nicht geprüften Unterrichtsfächer der schriftlichen Berufs-
abschlussprüfung. Soweit Wahlmöglichkeiten vorgesehen sind, er-
folgt die Festlegung des Prüfungsfaches durch die Schülerin oder
den Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 13.2.
(2)  Für die Fächer der schriftlichen Prüfung, die in der Jahrgangsstu-
fe 14 fortgeführt wurden, stellt der allgemeine Prüfungsausschuss ei-
ne Woche vor der schriftlichen Prüfung die Vornoten fest. Die Vorno-
ten werden aus den Leistungen der Jahrgangsstufen 13 und 14 gebil-
det. Für die Fächer der schriftlichen Prüfung, die in der Jahrgangs-
stufe 14 nicht fortgeführt wurden, gelten die Abschlussnoten aus der
Jahrgangsstufe 13 als Vornoten.

§ 36
Schriftliche Prüfung

(1) Den Zeitpunkt der schriftlichen Prüfung im zweiten Prüfungsteil
legt die obere Schulaufsichtsbehörde fest.
(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung sollen aus dem Unter-
richt der Jahrgangsstufe 13 oder der Jahrgangsstufen 13 und 14 er-
wachsen. Die Aufgabenvorschläge macht die Lehrkraft, die die Schü-
lerin oder den Schüler in dem Fach zuletzt unterrichtet hat; für jedes
Fach der schriftlichen Prüfung ist ein Vorschlag bei der oberen
Schulaufsichtsbehörde zur Genehmigung einzureichen.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet nach Vorprüfung die
Vorschläge für die schriftliche Prüfung der zuständigen Dezernentin
oder dem zuständigen Dezernenten zur Genehmigung zu.
(4) Die Zeit für die Anfertigung der schriftlichen Prüfungsarbeit be-
trägt drei Zeitstunden je Prüfungsfach.
(5) Die Lehrkraft, die den Aufgabenvorschlag vorgelegt hat, korri-
giert die schriftliche Prüfungsarbeit, bewertet sie abschließend mit
einer Note und begründet diese.

VV zu § 36
36.2 zu Abs. 2

36.21 Die Nummern 18.42 und 18.43 VV zu Anlage D gelten entspre-
chend.

36.22 Zur fachlichen Vorprüfung kann die obere Schulaufsicht fachliche
Vorprüfungsausschüsse bilden.

§ 37
Praktische Prüfung

(1) In Bildungsgängen, in denen gemäß der jeweiligen Stundentafel
eine praktische Prüfung vorgesehen ist, legt die obere Schulauf-
sichtsbehörde den Zeitpunkt fest.
(2) In der praktischen Prüfung soll die Schülerin oder der Schüler
nachweisen, dass sie oder er die Arbeiten nach bestimmten Verfah-
ren durchführen kann, die Gegenstand der Vorbereitung auf den Be-
rufsabschluss waren.
(3) Die praktische Prüfung erstreckt sich auf die Fächer des berufs-
bezogenen Bereiches, in denen praktische Anteile enthalten sind. Die
Dauer der Prüfung ist in der jeweiligen Stundentafel festgelegt.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt fest, welche Lehrerin
oder welcher Lehrer für die Vorbereitung auf die praktische Prüfung
sowie die Aufgabenstellung und die Durchführung der Prüfung zu-
ständig ist. Diese Lehrkraft legt der Schulleiterin oder dem Schullei-
ter für jede zu prüfende Schülergruppe je einen Vorschlag für die
praktische Prüfung vor, den diese oder dieser auf seine praktische
Durchführbarkeit hin überprüft und  der oberen Schulaufsichtsbehör-
de spätestens vier Wochen vor Beginn der praktischen Prüfung zur
Genehmigung zuleitet.
(5) Die praktische Prüfung besteht aus der Vorbereitung und Durch-
führung komplexer praktischer Arbeiten, die in Teilgebiete der Fach-
praxis gegliedert sein können. Für diese Teilgebiete kann jeweils die
Anfertigung von Arbeitsberichten vorgesehen sein. Diese sollen Aus-
führungen zum Arbeitsverfahren, eventuell Berechnungen und das
Arbeitsergebnis enthalten; dazu gehört ein Prüfungsgespräch. 
(6) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vor-
schlags der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
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(7) Die Note ist mit dem Arbeitsbericht zu den Prüfungsunterlagen zu
nehmen.

§ 38
Mündliche Prüfung

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der Grundlage der
Vornote und des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung fest, ob eine
Schülerin oder ein Schüler in den Fächern des zweiten Prüfungsteils
mündlich geprüft werden muss. In Fächern, in denen die Vornote und
die Note der schriftlichen Prüfungsarbeit übereinstimmen, findet kei-
ne mündliche Prüfung statt. In Fächern der schriftlichen Prüfung, bei
denen Vornote und Note der schriftlichen Prüfungsarbeit um minde-
stens zwei Notenstufen abweichen, ist eine mündliche Prüfung
durchzuführen. Darüber hinaus findet eine mündliche Prüfung auch
statt, wenn die Vornote „mangelhaft“ und die schriftliche Prüfungsar-
beit „ausreichend“ ist. Die Schülerin oder der Schüler kann sich zu-
sätzlich zu einer mündlichen Prüfung in den Fächern melden, die mit
der Vornote ’mangelhaft’ bewertet wurden (§ 30 Abs. 3) und nicht Ge-
genstand der Berufsabschlussprüfung sind.
(2) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen
Prüfung gelten die Regelungen für die Abiturprüfung entsprechend. 
(3) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vor-
schlages der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(4) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht mündlich geprüft wur-
den, setzt der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der
Grundlage des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung und der Vorno-
te fest. Dabei ist die Vornote doppelt zu gewichten.

7 .  Un te rabschn i t t
Absch luss  der  P rü fung

§ 39
Feststellung der Abschlussnoten und des Prüfungsergebnisses

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Abschlussnoten der
ersten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung und der zweiten Teil-
prüfung zur Berufsabschlussprüfung als Endnoten fest.
(2) Der Fachprüfungsausschuss setzt auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der mündlichen Prüfung, gegebenenfalls der schriftlichen Prü-
fung und der Vornoten die Abschlussnote fest. Dabei wird die Vorno-
te doppelt gewichtet.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin
oder der Schüler die Prüfung bestanden hat. Das Gesamtergebnis
der Prüfung lautet ‚bestanden‘ oder ‚nicht bestanden‘. Die Prüfung ist
bestanden, wenn in nicht mehr als einem Fach die Note „mangelhaft“
und in allen übrigen Fächern sowie in der praktischen Prüfung min-
destens die Note „ausreichend“ erreicht wurde.
(4) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der Schülerin oder dem
Schüler das Prüfungsergebnis bekannt.

VV zu § 39
39.1  zu Abs. 1

In Fächern, in denen nicht geprüft wurde, werden die Vornoten als End-
noten festgestellt. Die Endnoten sind die Zeugnisnoten.

39.2  zu Abs. 2
39.21 Die Abschlussnoten in den schriftlichen Prüfungsfächern werden

aus der Vornote, der Note der schriftlichen Arbeit und gegebenen-
falls der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. Dabei werden die
Vornoten zweifach, die Note für die schriftliche Prüfungsleistung und
die Note für die mündliche Prüfungsleistung je einfach gewichtet.

39.22 Ergibt der errechnete Notenwert keine volle Note oder keine ein-
deutige Tendenz zur nächst höheren oder nächst niedrigeren No-
tenstufe, so ist eine Gesamtwürdigung der Leistung vorzunehmen. 

39.23 Die Abschlussnote der praktischen Prüfung ist die Prüfungsnote.
39.4  zu Abs. 4

Unmittelbar nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das Gesamt-
ergebnis der Prüfung und die Endnoten bekannt zu geben. Gegebenen-
falls ist auf die Möglichkeit der Nachprüfung gemäß § 26 Erster Teil APO-
BK oder der Wiederholung gemäß § 27 Erster Teil APO-BK hinzuweisen. 

8 .  Un te rabschn i t t
Ze ugn isse ,  Berech t igungen

§ 40
Zeugnisse

(1) Wer die staatlichen Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen
und Assistenten bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis.
(2) Die Noten der Fächer, die vor Ende des Bildungsganges abge-
schlossen werden, sind im Zeugnis auszuweisen und entsprechend
zu kennzeichnen.
(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält ein Abgangszeugnis,
wenn er die Schule verlässt. Ein Vermerk, dass die Abschlussprü-
fung nicht bestanden wurde, ist in das Abgangszeugnis nicht aufzu-
nehmen.
(4) Die Zeugnisse tragen das Datum der Entscheidung des allgemei-
nen Prüfungsausschusses und das Datum der Aushändigung.

VV zu § 40
40.1 zu Abs. 1

Wer die staatliche Abschlussprüfung für Assistentinnen und Assistenten
bestanden hat, erhält ein Zeugnis gemäß Anlage C 21.
Verlag GmbH
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40.3 zu Abs. 3
Soweit die Abiturprüfung bestanden worden ist, gelten die VV zu § 26 Anla-
ge D. Wer die Abschlussprüfung und die Abiturprüfung nicht bestanden hat
und die Schule verlässt, erhält ein Abgangszeugnis gemäß Anlage D 35.

§ 41
Berechtigungen

(1) Wer die staatliche Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen
und Assistenten bestanden hat, ist berechtigt, die Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Assistentin“/„Staatlich geprüfter Assistent“
in der jeweiligen Fachrichtung zu führen.
(2) Wer am Ende des 13. Jahrgangs die zu erbringenden Prüfungstei-
le zur Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher be-
standen hat, ist zur Aufnahme des fachpraktischen Ausbildungsjah-
res (Berufspraktikum) berechtigt.
(3) Das Bestehen der Berufsabschlussprüfung für Assistentinnen
und Assistenten ist als Voraussetzung für die Aufnahme eines Studi-
ums an einer Fachhochschule einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung nach dem BBiG gleichgestellt.

9.  Un te rabschn i t t
Besond ere  Bes t immu ngen fü r  d ie  s taa t l i che
Anerkennung fü r  Erz ieher innen  u nd  E rz ieher

§ 42
Fachpraktisches Ausbildungsjahr (Berufspraktikum)

(1) Das Berufspraktikum schließt sich an die erfolgreich abgeschlos-
sene erste  Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung an. Es dauert
zwölf Monate. Es kann in besonderen Fällen mit Zustimmung der
Schulleiterin oder des Schulleiters auch mit weniger als der wöchent-
lichen Regelarbeitszeit, mindestens jedoch halbtagsweise abgelei-
stet werden; in diesen Fällen dauert es entsprechend länger. Das
zwölfwöchige Praktikum in der Jahrgangsstufe 14 wird auf das Be-
rufspraktikum angerechnet.
(2) Das Berufspraktikum ist an einer anerkannten sozialpädagogi-
schen Einrichtung unter Anleitung einer sozialpädagogischen Fach-
kraft mit Berufserfahrung abzuleisten. Die Schülerin oder der Schüler
wählt mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters die
Ausbildungsstätte.
(3) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant schließt mit
dem Träger der Einrichtung einen Praktikantenvertrag. Eine Ausferti-
gung des Vertrages erhält die Schulleitung.
(4) Die Praktikantinnen und Praktikanten sind nach einem Ausbil-
dungsplan auszubilden, der mit der Schule abzustimmen ist. Das Be-
rufspraktikum wird von der Schule begleitet. Der praxisbegleitende
Unterricht wird in der Regel in Blöcken erteilt.
(5) Die Leistungen im Berufspraktikum werden von der anleitenden
Lehrkraft beurteilt. Beurteilungsgrundlagen sind Beobachtungs-,
Verlaufs- und Ergebnisprotokolle, Situationsanalysen, Planung und
Reflexion pädagogischer Prozesse sowie ein Gutachten der Anleite-
rin oder des Anleiters in der Praxisstelle. Das Berufspraktikum ist er-
folgreich abgeschlossen, wenn die Leistungen mit mindestens „aus-
reichend“ bewertet werden.
(6) Das Berufspraktikum muss innerhalb von drei Jahren nach der
ersten Teilprüfung der Berufsabschlussprüfung abgeschlossen sein.
In besonderen Fällen kann die Frist auf Antrag der Schülerin oder des
Schülers durch die obere Schulaufsichtsbehörde verlängert werden.
(7) Ein nicht erfolgreich abgeschlossenes Berufspraktikum kann
wiederholt werden. Für die Wiederholung legt der allgemeine Prü-
fungsausschuss einen Zeitraum von mindestens drei bis höchstens
zwölf Monaten fest. Eine zweite Wiederholung ist in besonderen Aus-
nahmefällen mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde
zulässig.

§ 43
Fachpraktische Prüfung

(1) Am Ende des Berufspraktikums findet eine Prüfung in Form eines
Kolloquiums statt; es ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflich-
tend.
(2) Über die Zulassung zum Kolloquium entscheidet der allgemeine
Prüfungsausschuss in der Zulassungskonferenz. Mitglieder des all-
gemeinen Prüfungsausschusses sind die oder der Vorsitzende, die
Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die Lehrkräfte, die die Prakti-
kantinnen und Praktikanten angeleitet und unterrichtet haben. Die
Zulassung zum Kolloquium wird erteilt, wenn das Berufspraktikum
erfolgreich abgeleistet wurde.
(3) Im Kolloqium soll nachgewiesen werden, dass die im Berufsprak-
tikum (der fachpraktischen Ausbildung) erworbenen Qualifikationen
selbstständig in der praktischen Erziehungsarbeit umgesetzt werden
können.
(4) Vier Wochen vor dem Kolloquium wird von der Schülerin oder
dem Schüler ein Themenbereich, der Gegenstand des Kolloquium
sein soll, vorgeschlagen und mit der das Berufspraktikum betreuen-
den Lehrkraft im Benehmen mit der Praxisstelle abgestimmt. Die
Lehrkraft kann in begründeten Fällen vorgeschlagene Aufgaben oder
Themen ablehnen.
(5) Das Ergebnis der Prüfung wird durch eine Gesamtnote festge-
stellt. Die Gesamtnote ergibt sich aus der Note für die berufsprakti-
schen Leistungen während des Berufspraktikums und der Note des
Kolloquiums. Die Note für die berufspraktischen Leistungen wird da-
bei doppelt gewichtet.
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(6) Das Kolloquium dauert mindestens 20, höchstens 30 Minuten,
und kann auch als Gruppengespräch durchgeführt werden.
(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtleistung mit minde-
stens „ausreichend“ bewertet wird.
(8) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden.
Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet über Art und Um-
fang der Wiederholung.

VV zu § 43
43.1 zu Abs. 1

Das Kolloquium findet in den letzten vier Wochen des Berufspraktikums
statt, in Ausnahmefällen in den letzten vier Wochen des Schuljahres.  

43.2 zu Abs. 2
43.21 Die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses

kann Fachkräfte aus den sozialpädagogischen Einrichtungen als
Gäste zulassen. Sie können zur Situation der sozialpädagogischen
Einrichtungen Stellung nehmen und sich am Kolloquium beteiligen. 

43.22 Schülerinnen und Schüler, die nicht zum Kolloquium zugelassen
sind, erhalten eine Mitteilung gemäß Anlage C 28 mit einem ent-
sprechenden Verweis auf § 43 Abs. 2 Anlage D.

43.8 zu Abs. 8
Die Schülerin oder der Schüler erhält eine Mitteilung gemäß Anlage C 29.

§ 44
Berechtigungen

Wer das Berufspraktikum besteht, ist berechtigt, die Berufsbezeich-
nung „Staatlich anerkannte Erzieherin“/„Staatlich anerkannter Erzie-
her“ zu führen.

VV zu § 44
44.1 Wer das Berufspraktikum besteht, erhält ein Zeugnis des Bildungs-

ganges „Erzieherin/Erzieher/AHR“ gemäß Anlage C 22 und eine
Urkunde gemäß Anlage C 23.

44.2 Die Urkunde über die staatliche Anerkennung als Erzieherin/Erzie-
her ist unabhängig vom Zeitpunkt des Kolloquiums auf den letzten
Tag des zwölfmonatigen Berufspraktikums auszustellen. 

3 .  Abschn i t t
Bes t immun gen fü r  d ie  B i ldung sgänge gemäß §  2  Abs .  3

1 .  Un te rabschn i t t
Bes t immung en fü r  de n  Unte r r i ch t

§ 45
Grundstruktur des Unterrichts,

Fachrichtungen, fachliche Schwerpunkte
(1) Die Bildungsgänge sind nach den folgenden Fachrichtungen und
fachlichen Schwerpunkten gegliedert:

(2) Für den Unterricht gelten die Richtlinien und Lehrpläne für den je-
weiligen Bildungsgang.

VV zu § 45
45.1 zu Abs. 1

Mit Zustimmung der obersten Schulaufsichtsbehörde können zu den Fach-
richtungen weitere fachliche Schwerpunkte eingerichtet werden.

2 .  Un te rabschn i t t
Le is tungsbewer tung

§ 46
Grundsätze der Leistungsbewertung

Für die Leistungsbewertung und die Anfertigung einer Facharbeit gilt
§ 8 entsprechend.

VV zu § 46
46. Die Facharbeit kann in einem Fach des fachlichen Schwerpunktes

angefertigt werden. Die Facharbeit wird von der Fachlehrkraft beno-
tet. Eine Zweitkorrektur ist nicht erforderlich. Die Facharbeit wird
wie eine Klausur gewertet. Im Übrigen gilt Nr. 8.2 VV zu Anlage D
entsprechend.

§ 47
Beurteilungsbereich „Klausuren“

(1) Klausuren werden nur in den Fächern gemäß § 50 Abs. 2 ge-
schrieben, davon im ersten Halbjahr je zwei Klausuren und im zwei-
ten Halbjahr je eine Klausur.
(2) Die Dauer der Klausuren beträgt drei Zeitstunden.

§ 48
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“

§ 10 findet entsprechende Anwendung.

Fachrichtung fachliche Schwerpunkte
Technik Bau- und Holztechnik

Elektrotechnik
Metalltechnik
Textiltechnik und Bekleidung
Drucktechnik
Physik, Chemie, Biologie

Wirtschaft und Verwaltung
Ernährung und Hauswirtschaft
Sozial- und Gesundheitswesen
Gestaltung
Agrarwirtschaft
 Verlag GmbH
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§ 49
Zeugnisse

Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des ersten Halbjah-
res ein Zeugnis über die bis dahin erbrachten Leistungen.

VV zu § 49
49. Für das Halbjahreszeugnis ist die Anlage D 32 mit dem Vermerk

zur Gefährdung der Versetzung zu verwenden.

3 .  Un te rab schn i t t
O rdnung  der  Ab i tu rp rü fun g

§ 50
Gliederung der Abiturprüfung

(1) Die schriftliche Abiturprüfung erstreckt sich auf die Fächer
Deutsch, Englisch, Mathematik und das Fach des fachlichen Schwer-
punktes gemäß Anlage D 29. Die Bildungsgangkonferenz legt zu Be-
ginn des Bildungsganges ein Fach des fachlichen Schwerpunktes
fest.
(2) Mündliche Prüfungen können in allen Fächern mit Ausnahme von
Religionslehre und Sport durchgeführt werden.

§ 51
Zulassung zur Abiturprüfung

(1) Über die Zulassung der Schülerinnen und Schüler zur Abiturprü-
fung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss in der Zulas-
sungskonferenz.
(2) Grundlage der Entscheidung über die Zulassung sind die Vorno-
ten in allen Fächern, die aus den Leistungen des gesamten Schuljah-
res gebildet werden.
(3) Zur Abiturprüfung wird zugelassen, wer in nicht mehr als zwei Fä-
chern die Vornote „mangelhaft“ und in allen übrigen Fächern minde-
stens die Vornote „ausreichend“ erreicht hat. Im Falle einer ungenü-
genden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen.

VV zu § 51
51.1 zu Abs. 1

Die Nummern 15.11 bis 15.14 VV zu Anlage D gelten entsprechend.
51.2 zu Abs. 2

51.21 Die im Differenzierungsbereich erbrachten Leistungen bleiben bei
der Entscheidung über die Zulassung unberücksichtigt.

51.22 Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Vornoten für alle Fä-
cher auf Grund der Leistungsnachweise des laufenden Schuljahres
unter angemessener Berücksichtigung der Entwicklung der Schüle-
rin oder des Schülers in diesem Zeitraum fest. Die Vornote wird von
der Fachlehrkraft vorgeschlagen und ist auf Verlangen eines Mit-
glieds des allgemeinen Prüfungsausschusses zu begründen. Vor-
noten werden ohne Tendenzen gebildet. 

§ 52
Verfahren bei Nichtzulassung

Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht zur Abiturprüfung
zugelassen wurde, kann das Schuljahr einmal wiederholen. Die bis-
herigen Leistungsbewertungen werden unwirksam. Am Ende des
Wiederholungsjahres wird erneut über die Zulassung entschieden.

VV zu § 52
52. Ist eine Schülerin oder ein Schüler nicht zugelassen, so unterrichtet

die oder der Vorsitzende des allgemeinen Prüfungsausschusses
sie oder ihn unverzüglich auch schriftlich gemäß Anlage D 37 mit
entsprechendem Verweis auf § 52 Anlage D. 
Wiederholt die Schülerin oder der Schüler den Bildungsgang, erhält
sie oder er ein Zeugnis gemäß Anlage D 32 mit dem Vermerk zur
Wiederholung des Bildungsganges; verlässt sie oder er den Bil-
dungsgang, so erhält sie oder er ein Zeugnis gemäß Anlage D 30.

§ 53
Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung dauert je Fach drei Zeitstunden. Für Schüler-
experimente, praktische Aufgaben oder Gestaltungsaufgaben kann
die Arbeitszeit durch die obere Schulaufsichtsbehörde um höchstens
eine Zeitstunde verlängert werden.

VV zu § 53
53. Die Nummern 17.11 bis 17.18 VV zu Anlage D gelten entspre-

chend.
§ 54

Aufgaben der schriftlichen Prüfung
Für die Aufgabenerstellung gilt § 18 entsprechend.

§ 55
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

Für die Beurteilung gilt § 19 Abs. 1 bis 3 entsprechend.
§ 56

Mündliche Prüfung 
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt auf der Grundlage der
Vornote und des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung fest, ob eine
Schülerin oder ein Schüler in einem Fach der schriftlichen Prüfung
mündlich geprüft werden muss. Eine mündliche Prüfung ist dann an-
zusetzen, wenn das Ergebnis der schriftlichen Prüfung in diesem
Fach um mehr als eine Note von der Vornote abweicht. Eine mündli-
che Prüfung ist auch dann anzusetzen, wenn die Vornote in einem
schriftlichen Prüfungsfach „mangelhaft“ und das Ergebnis der
schriftlichen Prüfung „ausreichend“ ist. In Fächern, in denen Vornote
© Ritterbach 
und Note der schriftlichen Prüfung übereinstimmen, findet keine
mündliche Prüfung statt.
(2) Die Schülerin oder der Schüler kann sich in höchstens zwei wei-
teren nicht schriftlichen Fächern zur mündlichen Prüfung melden.
(3) Für die Aufgabenstellung und die Durchführung der mündlichen
Prüfung gelten die Bestimmungen gemäß §§ 22 und 23 Abs. 1 bis 4
entsprechend.
(4) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungs-
leistungen und entscheidet über die Note auf der Grundlage des Vor-
schlags der Fachprüferin oder des Fachprüfers.
(5) Der Fachprüfungsausschuss setzt die Prüfungsnote aus dem Er-
gebnis der schriftlichen und der mündlichen Prüfung bei gleicher Ge-
wichtung fest. 

VV zu § 56
56.1 zu Abs. 1

Die Nummern 21.11 bis 21.13 VV zu Anlage D gelten entsprechend.
56.2 zu Abs. 2

56.21 Der Prüfling teilt seine Wahl spätestens bis zwölf Uhr (Eingang in
der Schule) am Schultag nach Bekanntgabe der Fächer für die
mündliche Prüfung der oder dem Vorsitzenden des allgemeinen
Prüfungsausschusses  schriftlich mit.

56.22 Ein Rücktritt von den selbstgewählten Prüfungen ist in begründeten
Ausnahmefällen möglich. Hierüber entscheidet die oder der Vorsit-
zende des allgemeinen Prüfungsausschusses. Als begründeter
Ausnahmefall gilt die Gefährdung des  Abschlusses. 

§ 57
Feststellung der Prüfungsergebnisse

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Abschlussnoten in
allen Fächern des Bildungsganges fest.
(2) In Fächern, die nicht Gegenstand einer schriftlichen oder mündli-
chen Prüfung waren, ist die Vornote die Abschlussnote.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt fest, ob die Schülerin
oder der Schüler die Prüfung gemäß § 13 Abs. 2 der Allgemeinen Be-
stimmungen für die Bildungsgänge bestanden hat. Mehr als zwei
mangelhafte Prüfungsteilleistungen oder ungenügende Prüfungsteil-
leistungen in Prüfungen gemäß § 50 Abs. 2 und 3 führen zum Nicht-
bestehen.
(4) In Fächern der schriftlichen Prüfung, in denen auch mündlich ge-
prüft wird, setzt der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf
der Grundlage der Prüfungsnote und der Vornote fest. Dabei sind die
Vornote und die Prüfungsnote gleich zu gewichten.
(5) Für Schüler, die in einem Fach nur mündlich geprüft wurden,
stellt der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf der Grund-
lage des Ergebnisses der mündlichen Prüfung und der Vornote fest.
Dabei sind die Vornote und die Prüfungsnote gleich zu gewichten.

VV zu § 57
57.3 zu Abs. 3

57.31 In Fächern, in denen nur eine schriftliche Prüfung stattfindet, ist die
Prüfungsteilleistung das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.

57.32 In Fächern, in denen eine schriftliche und mündliche Prüfung statt-
findet, ist die Prüfungsteilleistung das Ergebnis aus schriftlicher und
mündlicher Prüfung. 

57.33 In Fächern, in denen nur eine mündliche Prüfung stattfindet, ist die
Prüfungsteilleistung das Ergebnis der mündlichen Prüfung.

57.4 zu Abs. 4 und 5
Ergibt sich bei der Feststellung der Endnote aufgrund der Gleichgewich-
tung der Vornote und der Prüfungsleistung keine eindeutige Endnote, so
ist der Vornote eine höhere Gewichtung beizumessen.

§ 58
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

und der fachgebundenen Hochschulreife
(1) Hat die Schülerin oder der Schüler die Bedingungen des § 57
Abs. 3 erfüllt und Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache gemäß
Absatz 2 nachgewiesen, wird ihr oder ihm die allgemeine  Hochschul-
reife zuerkannt.
(2) In einer zweiten Fremdsprache werden Kenntnisse nachgewiesen
durch
a) Unterricht in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 einer Schule der Se-

kundarstufe I, oder
b) Unterricht im Umfang von 320 Stunden und mindestens der Ab-

schlussnote „ausreichend“, oder
c) Erwerb eines Fremdsprachenzertifikates auf der Stufe II gemäß

der Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz vom  20.
November 1998 über die Zertifizierung von Fremdsprachenkennt-
nissen in der beruflichen Bildung, oder

d) eine mindestens mit der Note „ausreichend“ bestandenen Ergän-
zungsprüfung.

(3) Werden keine Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache gemäß
Absatz 2 nachgewiesen, wird der Schülerin oder dem Schüler die
fachgebundene Hochschulreife zuerkannt. Die mit der fachgebunde-
nen Hochschulreife verbundenen Berechtigungen legt die oberste
Schulaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschriften fest.
Verlag GmbH
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VV zu § 58
58.1 zu Abs. 1

58.11 Die Schülerin oder der Schüler erhält ein Zeugnis gemäß Anlage
D 44 Seite 1, 2 und 3 a. 

58.12 Auf dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife bzw. der fachge-
bundenen Hochschulreife wird eine Durchschnittsnote ausgewie-
sen. Die Durchschnittsnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mit-
tel der Noten des Abschlusszeugnisses. Dabei bleiben die Noten
der Fächer Religionslehre und Sport sowie die Noten der Fächer
des Differenzierungsbereichs außer Betracht. Die Durchschnittsno-
te wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet. Es wird nicht
gerundet. Die Durchschnittsnote wird in Ziffern und Buchstaben auf
dem Zeugnis unter Bemerkungen ausgewiesen. 

58.13 Schülerinnen oder Schüler mit der Möglichkeit einer Wiederholung
der Abiturprüfung erhalten eine Mitteilung gemäß Anlage D 42. Wer
endgültig den Abschluss nicht erreicht hat, erhält ein Abgangszeug-
nis gemäß Anlage D 45.

58.2 zu Abs. 2
Der Nachweis der Kenntnisse einer zweiten Fremdsprache gemäß Buch-
stabe b) wird durch Unterricht im Umfang von 320 Stunden in Bildungsgän-
gen des Berufskollegs erbracht. Weist die Schülerin oder der Schüler zu
einem späteren Zeitpunkt die Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache
nach und legt das Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife vor, so
erhält sie oder er ein Zeugnis gemäß Anlage D 44 Seite 1, 2 und 3 a.

58.3 zu Abs. 3
58.31 Die Schülerin oder der Schüler erhält ein Zeugnis gemäß Anlage

D 44 Seite 1, 2 und 3 b. Die fachgebundene Hochschulreife berech-
tigt zum Studium an Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland
in den einschlägigen Studiengängen2).

1. Fachrichtung Technik
a) Diplom- und Magisterstudiengänge

– Ingenieurwissenschaftliche und technische Studiengänge
– Architektur und Innenarchitektur
– Chemie und Lebensmittelchemie
– Geowissenschaften (ohne Geographie)
– Informatik und Wirtschaftsinformatik
– Lebensmitteltechnologie
– Mathematik und Wirtschaftsmathematik
– Physik
– Statistik
– Wirtschaftsingenieurwesen

b) Lehramt an beruflichen Schulen
Technologische Fächer jeweils als berufliche Fachrichtungen 
(in NRW: Lehramt der Sekundarstufe II in den Fachrichtungen
bzw. Fächern gemäß  § 37 Abs. 2 und 3 der LPO - BASS 20 –
02 Nr. 11)

2. Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung
a) Diplom- und Magisterstudiengänge

– Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studiengänge ein-
schließlich Wirtschaftsingenieurwesen, -informatik und -ma-
thematik

– Statistik
b) Lehramt an beruflichen Schulen

Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Fächer jeweils als be-
rufliche Fachrichtung (in NRW: Lehramt der Sekundarstufe II in
den Fachrichtungen bzw. Fächern gemäß  § 37 Abs. 2 und 3 der
LPO - BASS 20 – 02 Nr. 11)

3. Fachrichtung Ernährung und Hauswirtschaft3)

a) Diplom- und Magisterstudiengänge
– Biochemie
– Biologie
– Brauwesen und Getränketechnologie
– Chemie und Lebensmittelchemie
– Lebensmitteltechnologie
– Ökotrophologie

b) Lehramt an beruflichen Schulen
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft jeweils als beruf-
liche Fachrichtung (in NRW: Lehramt der Sekundarstufe II in
den Fachrichtungen bzw. Fächern gemäß  § 37 Abs. 2 und 3 der
LPO - BASS 20 – 02 Nr. 11)

4. Fachrichtung Sozial- und Gesundheitswesen
a) Diplom- und Magisterstudiengänge

– Pädagogik einschließlich Schul-, Sonder- und Sozialpäd-
agogik

– Psychologie
– Biologie
– Biochemie

b) Lehramt an beruflichen Schulen
Sozialpädagogik, Pflege, Gesundheit jeweils als berufliche Fach-
richtung (in NRW: Lehramt der Sekundarstufe II in den Fachrich-
© Ritterbach
tungen bzw. Fächern gemäß  § 37 Abs. 2 und 3 der LPO - BASS
20 – 02 Nr. 11)

5. Fachrichtung Gestaltung
a) Diplom- und Magisterstudiengänge

– Gestaltung/Design
– Architektur
– Innenarchitektur
– Bildende Kunst
– Theaterwissenschaften
– Medien(-wissenschaften)

b) Lehramt an beruflichen Schulen
Gestalterische Fächer jeweils als berufliche Fachrichtung 
(in NRW: Lehramt der Sekundarstufe II in den Fachrichtungen
bzw. Fächern gemäß § 37 Abs. 2 und 3 der LPO - BASS 20 – 02
Nr. 11)

6. Fachrichtung Agrarwirtschaft
a) Diplom- und Magisterstudiengänge

– Agrar-, forst- und gartenbauwissenschaftliche Studiengänge
einschließlich Landespflege und Umweltschutz

– Biochemie
– Biologie
– Chemie und Lebensmittelchemie
– Lebensmitteltechnologie

b) Lehramt an beruflichen Schulen
Landwirtschaftliche Fächer jeweils als berufliche Fachrichtungen
(in NRW: Lehramt der Sekundarstufe II in den Fachrichtungen
bzw. Fächern gemäß  § 37 Abs. 2 und 3 der LPO - BASS 20 –
02 Nr. 11)

58.32 Im Zeugnis werden die einschlägigen Studiengänge entsprechend
den Fachrichtungen aufgeführt.

Inhalt der Anlagen der Anlage D
Fachlicher Schwerpunkt Bildungsgang
Anlage D 1: Bautechnik Bautechnische Assistentin/AHR

Bautechnischer Assistent/AHR
Anlage D 2: Elektrotechnik Elektrotechnische Assistentin/AHR

Elektrotechnischer Assistent/AHR
Anlage D 3: Erziehung und

Soziales
Erzieherin/AHR
Erzieher/AHR

Anlage D 3a: Informatik Informationstechnische
Assistentin/AHR
Informationstechnischer
Assistent/AHR

Anlage D 4: Kunst, Musik,
Gestaltung

Gestaltungstechnische
Assistentin/AHR
Gestaltungstechnischer
Assistent/AHR

Anlage D 5: Land- und
Hauswirtschaft

Hauswirtschaftliche Assistentin/
AHR
Hauswirtschaftlicher Assistent/
AHR

Anlage D 6: Maschinenbau-
technik

Assistentin für Konstruktions-
und Fertigungstechnik/AHR
Assistent für Konstruktions- und
Fertigungstechnik/AHR

Anlage D 7: Naturwissenschaften Biologisch-technische
Assistentin/AHR
Biologisch-technischer Assistent/
AHR

Anlage D 8: Naturwissenschaften Chemisch-technische Assistentin/
AHR
Chemisch-technischer Assistent/
AHR

Anlage D 9: Naturwissenschaften Physikalisch-technische
Assistentin / AHR
Physikalisch-technischer
Assistent / AHR

Anlage D 10: Naturwissenschaften Umwelttechnische Assistentin/
AHR
Umwelttechnischer Assistent/
AHR

Anlage D 11: zurzeit unbesetzt
Anlage D 12: Wirtschafts-

wissenschaften
Kaufmännische Assistentin/AHR
Kaufmännischer Assistent/AHR

Anlage D 13: Wirtschafts-
wissenschaften

Technische Assistentin für
Betriebsinformatik/AHR
Technischer Assistent für
Betriebsinformatik/AHR

Anlage D 14: Bautechnik Allgemeine Hochschulreife
(Bautechnik)

Anlage D 15: Elektrotechnik Allgemeine Hochschulreife
(Elektrotechnik)
 Verlag GmbH



BASS
1) Der Text der Rechtsverordnung – Anlage D APO-BK – ist halbfett gedruckt. Hinter den
Paragraphen der RechtsVO sind jeweils unmittelbar die entsprechenden Verwaltungs-
vorschriften – VV zu Anlage D APO-BK – (in Normalschrift) abgedruckt. Die Verwaltungs-
vorschriften beziehen sich entweder auf den gesamten Paragraphen oder auf einzelne
Absätze. Die Absätze sind in der RechtsVO durch Einklammern einer Zahl, z. B. (1),
gekennzeichnet. Die Anlagen  D 1 bis  D 29 sind Teil der Rechtsverordnung, die Anlagen
D 30 bis D 45 Teil der  Verwaltungsvorschriften.

2) Einige Länder setzen für die Aufnahme eines Studiums für das Lehramt an beruflichen
Schulen die allgemeine Hochschulreife voraus.

3) Der Abschluss der auslaufenden Ausbildungsrichtung Hauswirtschaft und Sozialpflege
(Bayern) bleibt gemäß KMK-Vereinbarung vom 25. November 1976 in allen Ländern
anerkannt.

Anlage D 16: Erziehung und
Soziales

Allgemeine Hochschulreife
(Erziehungswissenschaften)

Anlage D 17: Erziehung und
Soziales

Allgemeine Hochschulreife
(Freizeitsportleiterin /
Freizeitsportleiter)
(Sport, Biologie)

Anlage D 18: Kunst, Musik,
Gestaltung

Allgemeine Hochschulreife
(Kunst, Englisch)

Anlage D 19: Ernährungs-
wirtschaft

Allgemeine Hochschulreife
(Ernährungslehre mit Chemie)

Anlage D 20: Maschinenbau-
technik

Allgemeine Hochschulreife
(Maschinenbautechnik)

Anlage D 21: Mathematik,
Philosophie,
Informatik

Allgemeine Hochschulreife
(Mathematik, Informatik)

Anlage D 22: Naturwissenschaften Allgemeine Hochschulreife
(Biologie, Chemie)

Anlage D 23: Naturwissenschaften Allgemeine Hochschulreife
(Chemie, Chemietechnik)

Anlage D 24: Rohstoffe,
Werkstoffe

Allgemeine Hochschulreife
(Werkstofftechnik, Physik)

Anlage D 25: Sprache und
Literatur

Allgemeine Hochschulreife
(Deutsch, Englisch)

Anlage D 26: zurzeit unbesetzt
Anlage D 27: Wirtschafts-

wissenschaften
Allgemeine Hochschulreife
(Betriebswirtschaftslehre mit
Rechnungswesen)

Anlage D 28: Wirtschafts-
wissenschaften

Allgemeine Hochschulreife
(Fremdsprachenkorrespondentin/
Fremdsprachenkorrespondent)
(Betriebswirtschaftslehre mit
Rechnungswesen, Sprachen)

Anlage D 29: Rahmenstundentafel
FOS 13

Allgemeine Hochschulreife für
berufserfahrene Schülerinnen und
Schüler
© Ritterbach 
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Physik oder Chemie
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Bautechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):

zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite

Fremdsprache4) und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit  Geschichte,

Religionslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Bautechnik
2. Physik oder Chemie
3. Bauplanungstechnik oder Holztechnik
4. Wirtschaftslehre
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte acht Stunden

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.
4) Die Zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstundenzwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 1
Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik
Bildungsgang: Bautechnische Assistentin/AHR

Bautechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Bautechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physik oder Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Bauplanungstechnik oder Holztechnik – – 2 2 3 3 (4) 1,2

Chemie oder Physik 2 2 2 2 – – –

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
Verlag GmbH
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Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Mathematik
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Elektrotechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):

zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-
sprache und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Elektrotechnik
2. Energie- oder Nachrichten- oder Datentechnik
3. Mathematik
4. Wirtschaftslehre
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden .

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Ist die zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.

Anlage D 2
Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik
Bildungsgang: Elektrotechnische Assistentin/AHR

Elektrotechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Elektrotechnik 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Energie- oder Nachrichten- oder 
Datentechnik – – 3 3 4 4 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 6 6 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
© Ritterbach
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 146
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Das Fach Erziehungswissenschaften umfasst die Fächer Jugendrecht
und Medienpädagogik. Deutsch schließt in Jahrgangsstufe 11 Kinder-
und Jugendliteratur ein.

III. Praktika:
Die Praktika in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 können als Halbtags-,
Tages- oder Blockpraktika abgeleistet werden.

IV. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und der staatlichen Prüfung für Erzieherinnen und Erzieher:
Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Biologie
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Erziehungswissenschaften
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):

zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Englisch, Deutsch, Zweite Fremd-

sprache 4), und
b) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Gesellschaftslehre mit

Geschichte, Religionslehre
Berufsabschlussprüfung für Erzieherinnen und Erzieher
Prüfungsfächer:
– Erziehungswissenschaften (schriftlich)
– Biologie (schriftlich)
– Deutsch oder Gesellschaftslehre (schriftlich)

mit Geschichte oder Religionslehre
– Didaktik und Methodik (mündlich)
Fachpraktische Prüfung:
Kolloquim

1) In der Jahrgangsstufe 14 erfolgt das zwölf-monatige Berufspraktikum.
2) Das Fach Didaktik/Methodik umfasst als praxisorientiertes Fach in der Jahrgangsstufe 14

auch berufspragmatische Anteile der Fächer Erziehungswissenschaften, Kunst, Musik,
Medienpädagogik, Jugendrecht und Sport.

3) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

4) Die Zweite Fremdsprache kann nur als Prüfungsfach gewählt werden, wenn sie fortge-
führte Fremdsprache ist oder mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in
den Jahrgangsstufen 11 bis 13 unterrichtet wurde.

Anlage D 3
Fachlicher Schwerpunkt: Erziehung und Soziales
Bildungsgang: Erzieherin/AHR

Erzieher/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Biologie 3 3 5 5 5 5 –

Erziehungswissenschaften 6 6 6 6 6 6 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Didaktik und Methodik 3 3 3 3 3 3 42)

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Kunst, Musik 3 3 2 2 2 2 –

Zweite Fremdsprache3) 3 3 3 3 3 3 –

Praktika 6 Wochen 8 Wochen 34

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 4 4 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 38
 Verlag GmbH
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Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Mathematik
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Datenverarbeitungstechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):

zu wählen sind 1)

a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-
sprache und

b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Datenverarbeitungstechnik
2. Mathematik
3. Informatik
4. Wirtschaftslehre
5. Deutsch oder Englisch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden .

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen mit 30 Stunden Betriebsanteil und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei
der Schulanteil auch am Ende geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswo-
chenstundenvolumen (12 x 38 h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von
etwas mehr als elf Stunden. Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119
Stunden (3 x 36 h + 11 h = 119 h).

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache, ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden (= 4 Wochenstunden je Schuljahr) in den Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.

Anlage D 3a
Fachlicher Schwerpunkt: Informatik
Bildungsgang: Informationstechnische Assistentin/

AHR
Informationstechnischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Mathematik (LK) 3 3 5 5 5 5 –

Datenverarbeitungstechnik (LK) 3 3 5 5 5 5 –

Informatik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Elektrotechnik 2 2 2 2 2 2 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 4 4 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
© Ritterbach 
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Englisch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Gestaltungstechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Physik bzw. Chemie,

Deutsch, Zweite Fremdsprache, Kunst und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Gestaltungstechnik
2. Englisch
3. Grafik-Design
4. Wirtschaftslehre
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 - 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.

Anlage D 4
Fachlicher Schwerpunkt: Kunst, Musik, Gestaltung
Bildungsgang: Gestaltungstechnische Assistentin/

AHR
Gestaltungstechnischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Gestaltungstechnik 3 3 5 5 5 5 –

Englisch 3 3 5 5 5 5 –

Grafik-Design 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Kunst 2 2 2 2 2 2 –

Physik oder Chemie 3 3 2 2 2 2 –

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4
Verlag GmbH
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Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Chemie
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Wirtschaftslehre des

Haushalts
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-

sprache4) und
b) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Gesellschaftslehre mit

Geschichte, Religionslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Wirtschaftslehre des Haushalts
2. Chemie
3. Haushaltstechnik
4. Arbeits- und Betriebslehre
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.
4) Die Zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 5
Fachlicher Schwerpunkt: Land- und Hauswirtschaft
Bildungsgang: Hauswirtschaftlich-technische

Assistentin/AHR
Hauswirtschaftlich-technischer 
Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Wirtschaftslehre des Haushalts 3 3 5 5 5 5 –

Haushaltstechnik – – 2 2 3 3 (4) 1,2

Ernährungslehre 2 2 2 2 – – –

Mathematik 3 3 3 3 3 3 –

Informatik 3 3 – – – – –

Arbeits- und Betriebslehre – – 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4
© Ritterbach
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen  Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Mathematik
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Maschinenbautechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-

sprache und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Maschinenbautechnik
2. Konstruktions- und Fertigungstechnik
3. Mathematik
4. Wirtschaftslehre
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte 

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.

Anlage D 6
Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik
Bildungsgang: Assistentin für Konstruktions- und 

Fertigungstechnik/AHR
Assistent für Konstruktions- und 
Fertigungstechnik/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Maschinenbautechnik 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik 3 3 5 5 5 5 –

Physik 3 3 2 2 2 2 –

Konstruktions- und Fertigungstechnik – – 3 3 4 4 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 3 3 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38)
11,4
 Verlag GmbH



BASS
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4.
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Biologie
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Chemie
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite

Fremdsprache4) und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre, Wirtschaftslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Biologie
2. Chemie
3. Biologietechnik
4. Mathematik
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 - 13 zu unterrichten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.
4) Die Zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 7
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Biologisch-technische Assistentin/

AHR
Biologisch technischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Biologie 3 3 5 5 5 5 –

Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Biologietechnik – – 2 2 2 2 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Informatik 3 3 – – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
© Ritterbach 
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache  vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Chemie
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Chemietechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-

sprache4) und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre, Wirtschaftslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Chemietechnik
2. Chemie
3. Physik oder Biologie
4. Mathematik
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.
4) Die Zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 8
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Chemisch-technische Assistentin/

AHR
Chemisch-technischer Assistent/
AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Chemie 3 3 5 5 5 5 –

Chemietechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physik oder Biologie – – 2 2 4 4 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
Verlag GmbH



BASS
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Physik
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Physiktechnik
Drittes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-

sprache4) und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre, Wirtschaftslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Physiktechnik
2. Physik
3. Physikalische Chemie
4. Mathematik
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

3) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.
4) Die Zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte

Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 9
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Physikalisch-technische

Assistentin/AHR
Physikalisch-technischer
Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Physik 3 3 5 5 5 5 –

Physiktechnik 3 3 5 5 5 5 –

Physikalische Chemie – – 2 2 4 4 (4) 1,2

Mathematik 3 3 3 3 3 3 (4) 1,2

Informatik 3 3 2 2 – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –3) –3) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
© Ritterbach
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Mathematik oder Chemie
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Physik oder Biologie
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite

Fremdsprache6) und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer:
1. Physik oder Biologie
2. Umweltschutztechnik
3. Mathematik oder Chemie
4. Wirtschaftslehre
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Die Wahl der Leistungskursfächer beschränkt sich auf die Varianten Mathematik und
Physik bzw. Chemie und Biologie.

3) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen in den Jahrgangsstufen 11.1 bis 13.2 gel-
ten bei der Wahl der Leistungsfächer Chemie und Biologie. 

4) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

5) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.
6) Ist Chemie Prüfungsfach, kann die Zweite Fremdsprache nur Prüfungsfach sein, wenn es

sich um eine fortgeführte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 10
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Umwelttechnische Assistentin/AHR

Umwelttechnischer Assistent/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Mathematik oder Chemie2) 3 3 5 5 5 5 –

Physik oder Biologie2) 3 3 5 5 5 5 –

Umweltschutztechnik3) 4 (3) 4 (3) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) (4) 1,2

Mathematik (3) (3) (3) (3) (3) (3) –

Informatik 2 2 2 2 2 2 –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Englisch 3 3 3 3 3 3 –

Zweite Fremdsprache4) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –5) –5) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
 Verlag GmbH



BASS
Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Akzentuierung Betriebsorganisation

Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Mathematik oder Englisch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind 5)

a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-
sprache bzw.
ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Physik bzw. Chemie
bzw. Biologie und

b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,
Religionslehre

Berufsabschlussprüfung
Schriftliche Prüfungsfächer
1. Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
2. Mathematik oder Englisch
3. Betriebsorganisation
4. Wirtschaftsinformatik
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Akzentuierung Europäischer Binnenhandel
1. Prüfungsfach (Leistungskurs):Englisch
2. Prüfungsfach (Leistungskurs):Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen
3./4. Prüfungsfach (Grundkurs):

zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Physik bzw. Che-

mie bzw. Biologie und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Ge-

schichte, Religionslehre, Deutsch
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer
1. Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
2. Englisch

Anlage D 12
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Kaufmännische Assistentin/AHR

Kaufmännischer Assistentin/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Betriebswirtschaftslehre mit Rech-
nungswesen 3 3 5 5 5 5 –

Mathematik 3 3 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3) –

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Betriebsorganisation2) 2 (0) 2 (0) 3 (0) 3 (0) 2 (0) 2 (0) (4) 1,2

Betriebswirtschaftslehre (Schwer-
punkt Europa)2)

2 2 0 (3) 0 (3) 0 (2) 0 (2) (4) 1,2

Volkswirtschaftslehre 3 3 2 2 2 2 –

Wirtschaftsinformatik2) 4 4 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0) 0/(4)
1,2

Physik oder Chemie oder Biologie 2 2 2 2 3 3 –

Zweite Fremdsprache3) 3 3 3 3 3 3 –

Korrespondenz/Übersetzung2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) (4)
1,2/0

Betriebspraktika – – –4) –4) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
© Ritterbach 
3. Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Europa)
4. Korrespondenz und Übersetzung
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitendes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
= 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden. Damit
ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h = 119 h)

2) Für die Akzentuierung „Betriebsorganisation“ müssen die Fächer Bertriebsorganisation
und Wirtschaftsinformatik durchgängig belegt werden. Das Fach Wirtschaftsinformatik
wird in der Jahrgangsstufe 14 fortgesetzt (Fach der beruflichen Abschlussprüfung). Das
1. Leistungsfach kann Mathematik oder Englisch sein. Für die Akzentuierung „Europäi-
scher Binnenhandel mit Vorbereitung Fremdsprachenkorrespondenten-Prüfung“ ist Eng-
lisch als 1. Leistungsfach zu wählen, darüber hinaus durchgängig die Fächer
Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Europa) sowie Übersetzung und Korrespondenz.
Das Fach Korrespondenz und Übersetzung wird in der Jahrgangsstufe 14 fortgesetzt
(Fach der beruflichen Abschlussprüfung). Wirtschaftsinformatik wird in der Jahrgangs-
stufe 11 belegt. Zur Vorbereitung auf die Fremdsprachenkorrespondenten-Prüfung sollte
zusätzlich der Differenzierungsbereich genutzt werden. Insgesamt gelten für diese
Akzentuierung die in Klammern gesetzten Stundenanteile.

3) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

4) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.
5) Durch die Wahl muss das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld abgedeckt

sein. Wird Englisch als Leistungskurs gewählt, muss durch die Wahl auch das mathema-
tisch-naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld abgedeckt werden.

Jahreswochenstundenzahl gesamt: 119,4
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Variante 1

Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Mathematik
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-

sprache und
b) ein Fach der Fächergruppe Volkswirtschaftslehre, Physik, Ge-

sellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

Anlage D 13
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Technische Assistentin für Betriebs-

informatik/AHR
Technischer Assistent für Betriebs-
informatik/AHR
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 141)

Berufsbezogener Lernbereich
Betriebswirtschaftslehre mit Rech-
nungswesen

3 3 5 5 5 5 –

Mathematik2) 3 3 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3) –

Englisch2) 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5) –

Betriebsinformatik 2 2 3 3 3 3 (4) 1,2

Maschinenbautechnik 2 2 2 2 2 2 (4) 1,2

Volkswirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2 –

Physik 2 2 2 2 2 2 –

Zweite Fremdsprache3) 3 3 3 3 3 3 –

Fachpraxis 5 5 – – – – –

Betriebspraktika – – –4) –4) – – (30) 9

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3 –

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2 –

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 –

Sport 2 2 2 2 2 2 –

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2 –

Wochenstunden 36 36 36 36 36 36 (38) 
11,4
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Variante 2
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Englisch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Physik und
b) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Gesellschaftslehre mit Ge-

schichte, Religionslehre
Berufsabschlussprüfung

Schriftliche Prüfungsfächer
1. Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen
2. Mathematik oder Englisch
3. Maschinenbautechnik 
4. Betriebsinformatik
5. Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte

Praktische Prüfung
Die Dauer der praktischen Prüfung beträgt sechs Zeitstunden.

1) Nach der Abiturprüfung beginnt ein schulisch begleitetes Betriebspraktikum von zwölf
Wochen (es verbleiben dann noch ca. vier Wochen Ferien) mit 30 Stunden Betriebsanteil
und acht Stunden Unterricht an der Schule, wobei der Schulanteil auch am Ende
geblockt werden kann. Dieses entspricht einem Jahreswochenstundenvolumen (12 x 38
h = 456 Stunden, umgerechnet auf ein Schuljahr) von etwas mehr als elf Stunden.
Damit ergibt sich eine Gesamtwochenstundenzahl von 119 Stunden (3 x 36 h + 11 h =
119 h).

2) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten bei der Wahl der Leistungsfächer
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Englisch.

3) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

4) In der Jahrgangsstufe 12 ein Betriebspraktikum von mindestens vier Wochen.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs) 2):Physik oder Chemie oder

Mathematik oder Englisch
oder Deutsch

Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Bautechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind 3)

a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Physik oder
Chemie, Mathematik, Zweite Fremdsprache 4) und

Anlage D 14
Fachlicher Schwerpunkt: Bautechnik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Bautechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Bautechnik 3 3 5 5 5 5

Physik oder Chemie 3 3 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3)

Chemie oder Physik 2 2 – – – –

Mathematik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32
© Ritterbach
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,
Religionslehre, Wirtschaftslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Ist Deutsch erstes Leistungsfach, muss sich unter den vier Fächern der Abiturprüfung
Mathematik oder eine Fremdsprache befinden.

3) Durch die Wahl müssen die drei Aufgabenfelder erfasst sein.
4) Ist Physik oder Chemie 1. Prüfungsfach, kann die Zweite Fremdsprache nur Prüfungs-

fach sein, wenn es sich um eine fortgeführte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den
Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden unter-
richtet wurde.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schülern, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs) 2):Mathematik oder Physik 

oder Englisch oder Deutsch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Elektrotechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind 3)

a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Mathematik,
Physik, Zweite Fremdsprache 4) und

b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,
Religionslehre, Wirtschaftslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Ist Deutsch erstes Leistungsfach, muss sich unter den vier Fächern der Abiturprüfung
Mathematik oder eine Fremdsprache befinden.

3) Durch die Wahl müssen die drei Aufgabenfelder erfasst sein.
4) Ist Physik Prüfungsfach, so kann die Zweite Fremdsprache nur als Prüfungsfach gewählt

werden, wenn sie fortgeführte Fremdsprache ist oder wenn sie in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 15
Fachlicher Schwerpunkt: Elektrotechnik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Elektrotechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Elektrotechnik 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3)

Physik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32
 Verlag GmbH



BASS
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schülern, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs) 2):Physik oder Biologie oder 

Mathematik oder Englisch 
oder Deutsch

Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Erziehungswissenschaften
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind 3)

a) Deutsch, Englisch, Zweite Fremdsprache 4), Mathematik, Phy-
sik oder Biologie

b) Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Kunst oder
Musik

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Ist Deutsch erstes Leistungsfach, muss sich unter den vier Fächern der Abiturprüfung
Mathematik oder eine Fremdsprache befinden.

3) Durch die Wahl müssen die drei Aufgabenfelder erfasst sein. Im sprachlich-literarisch-
künstlerischen Aufgabenfeld muss eines der Fächer Deutsch der Fremdsprache sein.

4) Ist Biologie oder Physik 1. Prüfungsfach, so kann die Zweite Fremdsprache nur als Prü-
fungsfach gewählt werden, wenn sie fortgeführte Fremdsprache ist oder wenn sie in den
Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden unter-
richtet wurde.

Anlage D 16
Fachlicher Schwerpunkt: Erziehung und Soziales
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Erziehungswissenschaften)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Erziehungswissenschaften 3 3 5 5 5 5

Biologie oder Physik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Rechtskunde oder Soziologie 2 2 – – – –

Kunst 2 2 2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (0)

Musik 2 2 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)

Mathematik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

2. Fremdpsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32
© Ritterbach 
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schülern, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Praktikum
Das Praktikum kann als Block oder an einzelnen Tagen in vergleichba-
rem Umfang abgeleistet werden.

III. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife und die Prüfungsfächer der berufsbezogenen Prüfung:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Biologie
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs):Sport (Fachprüfung)
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-

sprache3) und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Erziehungswissenschaften
Prüfung zur Freizeitsportleiterin/zum Freizeitsportleiter:
1. Prüfungsteil 4):
– Sport (Fachprüfung)
– Biologie (schriftlich)
– Deutsch oder Gesellschaftslehre mit Geschichte oder Religions-

lehre oder Englisch bzw. Zweite Fremdsprache (schriftlich oder
mündlich)  

2. Prüfungsteil 5):
– Didaktik und Methodik (schriftlich oder mündlich)
– Erziehungswissenschaften 6) (schriftlich oder mündlich)
Die Dauer der Abschlusslehrprobe beträgt 45 Minuten, die Dauer
des Kolloquiums 15 Minuten.

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Praktika von mindestens vier Wochen.
3) Die Zweite Fremdsprache kann nur als Prüfungsfach gewählt werden, wenn sie fortge-

führte Fremdsprache ist oder mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in
den Jahrgangsstufen 11 bis 13 unterrichtet wurde.

4) Die Prüfungsleistungen für diese Fächer werden in der Abiturprüfung erbracht.
5) Für die Durchführung der Prüfung gelten ergänzende Bestimmungen.
6) Die Prüfung entfällt, wenn das Fach im Rahmen der Abiturprüfung geprüft wurde.

Anlage D 17
Fachlicher Schwerpunkt: Erziehung und Soziales
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Freizeitsportleiterin/Freizeit-
sportleiter)
(Sport, Biologie)

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Sport 5 5 5 5 5 5

Biologie 3 3 5 5 5 5

Erziehungswissenschaften 3 3 3 3 3 3

Didaktik und Methodik 3 3 3 3 3 3

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 3 3 3 3 3 3

2. Fremdpsprache1) 3 3 3 3 3 3

Praktika2) – – – – – –

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 34 34 34 34
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Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Englisch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Kunst
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind 
a) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Biologie oder Chemie,

Gestaltungstechnik und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Wirtschaftslehre oder Soziologie, Religionslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

Anlage D 18
Fachlicher Schwerpunkt: Kunst, Musik, Gestaltung
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Kunst, Englisch)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Kunst 5 5 5 5 5 5

Englisch 3 3 5 5 5 5

Wirtschaftslehre oder Soziologie 2 2 2 2 2 2

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Biologie oder Chemie 3 3 2 2 2 2

Gestaltungstechnik 2 2 2 2 2 2

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 33 33 33 33

Anlage D 19
Fachlicher Schwerpunkt: Ernährungswirtschaft
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Ernährungslehre mit Chemie)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Ernährungslehre mit Chemie 3 3 5 5 5 5

Wirtschaftslehre des Haushalts 3 3 2 2 2 2

Haushaltstechnik 4 4 – – – –

Physik oder Biologie 2 2 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Mathematik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32
© Ritterbach
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs) 2): Physik bzw. Biologie oder

Mathematik oder Eng-
lisch oder Deutsch

Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Ernährungslehre mit Che-
mie

Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind 3)

a) ein Fach der Fächergruppe Physik bzw. Biologie, Mathematik 4),
Deutsch, Englisch, Zweite Fremdsprache 5), und

b) ein Fach der Fächergruppe Wirtschaftslehre des Haushalts, Ge-
sellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Ist Deutsch erstes Leistungsfach, muss sich unter den vier Fächern der Abiturprüfung
Mathematik oder eine Fremdsprache befinden.

3) Durch die Wahl müssen die drei Aufgabenfelder erfasst sein.
4) Nur bei 1. Leistungskurs Englisch oder Deutsch möglich.
5) Ist Biologie bzw. Physik Prüfungsfach, so kann die Zweite Fremdsprache nur als Prü-

fungsfach gewählt werden, wenn sie fortgeführte Fremdsprache ist oder wenn sie in den
Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden unter-
richtet wurde.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs) 2):Mathematik oder Physik 

oder Englisch oder Deutsch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Maschinenbautechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind 3)

a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Mathematik oder
Physik, Zweite Fremdsprache 4) und

b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,
Religionslehre, Wirtschaftslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

Anlage D 20
Fachlicher Schwerpunkt: Maschinenbautechnik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Maschinenbautechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Maschinenbautechnik 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3)

Physik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32
 Verlag GmbH
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2) Ist Deutsch erstes Leistungsfach, muss sich unter den vier Fächern der Abiturprüfung
Mathematik oder eine Fremdsprache befinden.

3) Durch die Wahl müssen die drei Aufgabenfelder erfasst sein.
4) Ist Physik Prüfungsfach, so kann die Zweite Fremdsprache nur als Prüfungsfach gewählt

werden, wenn sie fortgeführte Fremdsprache ist oder wenn sie in den Jahrgangsstufen
11 bis 13 mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen  Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Mathematik
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Informatik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite Fremd-

sprache und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre, Philosophie oder Wirtschaftslehre bzw. Be-
triebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

1) Die in Klammern angegebenen Stundenzahlen gelten, wenn nicht Philosophie sondern
Wirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen durchgängig von
der Jahrgangsstufe 11.1 bis 13.2 unterrichtet wird.

2) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

Anlage D 21
Fachlicher Schwerpunkt: Mathematik, Philosophie, Infor-

matik
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Mathematik, Informatik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Mathematik 5 5 5 5 5 5

Informatik 5 5 5 5 5 5

Philosophie1) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0)

Wirtschaftslehre oder Betriebswirtschafts-
lehre mit Rechnungswesen1) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 (3)

Englisch 3 3 3 3 3 3

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 2 2

Zweite Fremdsprache2) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32
© Ritterbach 
Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtung zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Biologie
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Chemie
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite

Fremdsprache2) und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre, Wirtschaftslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Die Zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte
Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 22
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Biologie, Chemie)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Biologie 5 5 5 5 5 5

Chemie 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32

Anlage D 22
Fachlicher Schwerpunkt: Naturwissenschaften
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Chemie, Chemietechnik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Chemietechnik 5 5 5 5 5 5

Chemie 5 5 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3)

Mathematik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre – – 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 3 3 3

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32
Verlag GmbH
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Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtung zur Belegung ei-
ner zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Chemie oder Mathematik

oder Englisch oder Deutsch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs):Chemietechnik 
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Zweite

Fremdsprache2) und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,

Religionslehre, Wirtschaftslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Die Zweite Fremdsprache kann nur Prüfungsfach sein, wenn es sich um eine fortgeführte
Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs) 2):Physik oder Mathematik 

oder Englisch oder Deutsch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Werkstofftechnik
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind 3)

a) ein Fach der Fächergruppe Deutsch, Englisch, Physik, Mathe-
matik, Zweite Fremdsprache 4) und

b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte,
Religionslehre, Wirtschaftslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Ist Deutsch erstes Leistungsfach, muss sich unter den vier Fächern der Abiturprüfung
Mathematik oder eine Fremdsprache befinden.

3) Durch die Wahl müssen die drei Aufgabenfelder erfasst sein.
4) Ist Physik Prüfungsfach, kann die Zweite Fremdsprache nur Prüfungsfach sein, wenn es

sich um eine fortgeführte Fremdsprache handelt oder wenn sie in den Jahrgangsstufen
11 –13 mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden unterrichtet wurde.

Anlage D 24
Fachlicher Schwerpunkt: Rohstoffe, Werkstoffe
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Werkstofftechnik, Physik)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Werkstofftechnik 3 3 5 5 5 5

Physik 3 3 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3)

Chemie 2 2 – – – –

Mathematik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Informatik 2 2 – – – –

Wirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32
© Ritterbach
Anmerkungen:
I. Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung

einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Deutsch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Englisch
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Biologie und
b) ein Fach der Fächergruppe Philosophie, Gesellschaftslehre mit

Geschichte, Religionslehre

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

Anlage D 26 zur Zeit nicht besetzt

Anlage D 25
Fachlicher Schwerpunkt: Sprache und Literatur
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Deutsch, Englisch)
11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Deutsch 5 5 5 5 5 5

Englisch 5 5 5 5 5 5

Philosophie 2 2 2 2 2 2

Kunst 2 2 2 2 2 2

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Biologie 3 3 3 3 3 3

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Berufsübergreifender Lernbereich
Gesellschaftslehre mit Geschichte 3 3 3 3 3 3

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 32 32 32 32

Anlage D 27
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Betriebswirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen)

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungs-
wesen/Wirtschaftslehre 5 5 5 5 5 5

Mathematik 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Englisch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Zweite Fremdsprache1) 3 3 3 3 3 3

Wirtschaftsinformatik 3 3 2 2 2 2

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 2 2

Volkswirtschaftslehre 2 2 2 2 2 2

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 2 2 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 33 33 33 33
 Verlag GmbH
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Anmerkungen:
I. Zweite Fremdsprache

Für Schülerinnen und Schüler, die ihre Verpflichtungen zur Belegung
einer zweiten Fremdsprache erfüllt haben, werden die für die Zweite
Fremdsprache vorgesehenen Wochenstunden dem Differenzierungs-
bereich zugewiesen.

II. Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Variante 1

Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Englisch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen/Wirt-
schaftsrecht

Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind zwei Fächer der Fächergruppe 2)

Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, Wirtschaftsinformatik,
Deutsch, Gesellschaftslehre und Geschichte, Religionslehre,
Zweite Fremdsprache oder Volkswirtschaftslehre

Variante 2
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Mathematik
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs):Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen/Wirt-
schaftsrecht

Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind zwei Fächer der Fächergruppe 2)

Deutsch, Englisch, Zweite Fremdsprache, Volkswirtschaftslehre,
Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Biologie oder
Chemie oder Physik oder Wirtschaftsinformatik

Variante 3
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Deutsch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs):Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen/Wirt-
schaftsrecht

Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind zwei Fächer der Fächergruppe 2)

Mathematik, Englisch, Zweite Fremdsprache, Gesellschaftslehre
mit Geschichte, Volkswirtschaftslehre, Religionslehre, Biologie oder
Chemie oder Physik oder Wirtschaftsinformatik

1) Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einsetzende Fremdsprache ist sie mit insgesamt
mindestens zwölf Jahreswochenstunden in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrich-
ten.

2) Durch die Wahl müssen die drei Aufgabenfelder erfasst sein.

Anlage D 28
Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften
Bildungsgang: Allgemeine Hochschulreife

(Fremdsprachenkorresponden-
tin/Fremdsprachenkorrespon-
dent)
(Betriebswirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen, Sprachen)

11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Berufsbezogener Lernbereich
Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungs-
wesen/Wirtschaftsrecht 3 3 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3)

Mathematik 3 3 3 3 3 3

Englisch 5 5 5 5 5 5

Zweite Fremdsprache1) 3 3 5 (3) 5 (3) 5 (3) 5 (3)

Wirtschaftsinformatik (mit Textverarbeitung) 3 3 2 2 2 2

Biologie oder Chemie oder Physik 2 2 2 2 2 2

Übersetzung Englisch oder
Zweite Fremdsprache – – 2 2 2 2

Korrespondenz Englisch oder
Zweite Fremdsprache – – 2 2 2 2

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 3 3 3 (5) 3 (5) 3 (5) 3 (5)

Gesellschaftslehre mit Geschichte 2 2 2 2 2 2

Religionslehre 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Differenzierungsbereich
Wahlfach 4 4 2 2 2 2

Wochenstunden 32 32 35 35 35 35
© Ritterbach 
Anmerkungen:
Übersicht über die Prüfungsfächer zum Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife mit beruflichen Qualifikationen:

Abiturprüfung
Variante 1

Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Englisch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Zweite Fremdsprache
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Biologie oder Chemie

oder Physik oder Wirtschaftsinformatik und
b) ein Fach der Fächergruppe Gesellschaftslehre mit Geschichte

Variante 2
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Englisch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs): Betriebswirtschaftslehre mit 

Rechnungswesen/Wirt-
schaftsrecht

Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind zwei Fächer der Fächergruppe2)

Mathematik, Biologie oder Chemie oder Physik oder Wirtschaftsin-
formatik, Deutsch, Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religions-
lehre, Zweite Fremdsprache

Variante 3
Erstes Prüfungsfach (Leistungskurs): Englisch
Zweites Prüfungsfach (Leistungskurs):Deutsch
Drittes/Viertes Prüfungsfach (Grundkurs):
zu wählen sind
a) ein Fach der Fächergruppe Mathematik, Biologie oder Chemie

oder Physik oder Wirtschaftsinformatik und
b) ein Fach der Fächergruppe Betriebswirtschaftslehre mit Rech-

nungswesen/Wirtschaftsrecht, Gesellschaftslehre mit Ge-
schichte

1) Dieses Fach ist auch verpflichtend für Schülerinnen und Schüler, die die Bedingungen für
die Zweite Fremdsprache bereits erfüllen. Ist die Zweite Fremdsprache eine neu einset-
zende Fremdsprache ist sie mit insgesamt mindestens zwölf Jahreswochenstunden in
den Jahrgangsstufen 11 bis 13 zu unterrichten.

2) Durch die Wahl müssen die drei Aufgabenfelder erfasst sein.

Abiturprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes 
2. Deutsch
3. Mathematik
4. Englisch

1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne, entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. 

2) Im fachlichen Schwerpunkt Wirtschaft wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre den
Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

3) Für Schülerinnen und Schüler, die zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife die
Zweite Fremdsprache fortsetzen wollen, ist ein entsprechendes Angebot im Umfang von
160 Stunden vorzusehen.

Anlage D 29
Rahmenstundentafel FOS 13
Allgemeine Hochschulreife

für berufserfahrene Schülerinnen und Schüler

Lernbereiche/Fächer: Jahresstunden

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 240
Mathematik 200
Physik, Chemie oder Biologie 80
Wirtschaftslehre2) 80
Englisch 200

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 240
Gesellschaftslehre mit Geschichte 80
Religionslehre 40
Sport 40

Differenzierungsbereich3) 2404)

Gesamtstundenzahl 1440
Verlag GmbH
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Anlage D 30

__________________________________________________________________
Bezeichnung der Schule

Abgangszeugnis
Frau/Herr __________________________________________________________

        Vor- und Zuname

geboren am _____________________ in _________________________________
hat den Bildungsgang  ________________________________________________
vom ____________ bis ____________ besucht.
Sie/Er war zuletzt Schülerin/Schüler in der Jahrgangsstufe ______.

Leistungen1)

Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch ________________________
Gesellschaftslehre
mit Geschichte __________________
Religionslehre ___________________
Sport __________________________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Bemerkungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________
Ort, Datum der Zeugnisausgabe

___________________________
Schulleiter/in oder Vertretung

(Siegel) ___________________________
Klassenleiterin/Klassenleiter

____________
1) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil APO-BK)

Anlage D 31

__________________________________________________________________
Bezeichnung der Schule

Abgangszeugnis
Frau/Herr __________________________________________________________

       (Vor- und Zuname

geboren am _____________________ in _________________________________
hat den Bildungsgang  ________________________________________________
vom ____________ bis ____________ besucht.
Sie/Er war zuletzt Schülerin/Schüler in der Jahrgangsstufe ______.

Leistungen1)

Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch ________________________
Gesellschaftslehre
mit Geschichte __________________
Religionslehre ___________________
Sport __________________________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Bemerkungen
Die Schülerin/Der Schüler hat nach erfolgreichem Abschluss der Jahrgangsstufe 11 die Voraussetzungen für
die Zuerkennung des schulischen Teils der Fachhochschulreife nach Jahrgangsstufe 11 erfüllt.
In Verbindung mit dem Nachweis über eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung gilt die-
ses Zeugnis als Nachweis der Fachhochschulreife mit der Berechtigung zum Studium an Fachhochschulen in
den Ländern Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Saarland2).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________
Ort, Datum der Zeugnisausgabe

___________________________
Schulleiter/in oder Vertretung

(Siegel) ___________________________
Klassenleiterin/Klassenleiter

____________
1) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
2) Nichtzutreffendes streichen
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil APO-BK)
© Ritterbach
Anlage D 32
__________________________________________________________________

Bezeichnung der Schule

Zeugnis
Frau/Herr __________________________________________________________

       Vor- und Zuname

Bildungsgang  ______________________________________________________
Schuljahr ______/______
Jahrgangsstufe ______
Versäumte Stunden: ______, davon unentschuldigt: ______

Leistungen1)

Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch ________________________
Gesellschaftslehre
mit Geschichte  __________________
Religionslehre ___________________
Sport __________________________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Nicht ausreichende Leistungen gefährden den Abschluss/die Versetzung2)

Nicht versetzt/Versetzt in die Jahrgangsstufe 122)

Die Schülerin/Der Schüler kann die Jahrgangsstufe 11/den Bildungsgang
wiederholen2).
Bemerkungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________
Ort, Datum der Zeugnisausgabe

___________________________
Schulleiter/in oder Vertretung

(Siegel) ___________________________
Klassenleiterin/Klassenleiter

Die Kenntnisnahme wird bestätigt: ______________________________________
                                                                           Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter

                                                                       bzw. volljährige Schülerin/volljähriger Schüler

____________
1) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
2) Nichtzutreffendes streichen
Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil APO-BK)

Anlage D 33 – Seite 1 –
__________________________________________________________________

Bezeichnung der Schule

Bescheinigung über die Schullaufbahn gemäß § 13 Anlage D APO-BK
Frau/Herr  _________________________________________________________
Bildungsgang _____________________  Jahrgangsstufe ____________________
Schuljahr ______/______

Fach1) Aufgaben-
feld2) Abiturfach3)

Fach der Berufs-
abschluss-
prüfung4)

Leistungen5) im Halbjahr

12.1 12.2 13.1 13.2

1) In der Reihenfolge der erlassenen Stundentafel
2) I  = (sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld)

II  = (gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld)
III  = (mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld)

3) 1  = (erstes Leistungsfach)
2  = (zweites Leistungsfach)
3  = (drittes Abiturfach)
4  = (viertes Abiturfach)

4) Alle Fächer der Berufsabschlussprüfung sind zu kennzeichnen.
5) Für die Umsetzung der Noten in Punkte gilt:

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
+ 1 – + 2 – + 3 – + 4 – + 5 – 6

Punkte 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Die Punkte in Klammern sind nicht in die Gesamtqualifikation einbezogen worden. Punktzahlen 
werden in einfacher Wertung und stets zweistellig angegeben.
 Verlag GmbH
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Anlage D 33 – Seite 2 –

Ihre Schullaufbahn weist folgende Defizite auf, durch die die Zulassung zur Abitur-
prüfung gefährdet wird:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Kurse unter 5 Punkten in den Fächern:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ihre Schullaufbahn weist folgende Defizite auf, durch die die Zulassung zur Berufs-
abschlussprüfung gefährdet wird.
Kurse mit nicht ausreichenden Leistungen in den Fächern:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Bemerkungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sie werden gebeten, bei Ihrer/Ihrem für die Beratung zuständigen Lehrerin/Lehrer
Rücksprache zu nehmen.

___________________________
Ort, Datum der Ausgabe

___________________________
Schulleiter/in oder Vertretung

(Siegel) ___________________________
Klassenleiterin/Klassenleiter

Die Kenntnisnahme wird bestätigt: _______________________________
Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter
bzw. volljährige Schülerin/volljähriger Schüler

Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil APO-BK)

Anlage D 34 – Seite 1 –

__________________________________________________________________
Bezeichnung der Schule

Bescheinigung über die Schullaufbahn zur Vorlage bei Bewerbungen

Frau/Herr __________________________________________________________
        Vor- und Zuname

geboren am _________________________________ ist zurzeit Schülerin/Schüler
des Bildungsganges  _________________________________________________
Die eingetragenen Noten wurden in der Jahrgangsstufe ______ erteilt.
© Ritterbach 
Anlage D 34 – Seite 2 –

Leistungen1)

Fach                                          Note1)

________________________   ______
________________________   ______
________________________   ______
________________________   ______
________________________   ______
________________________   ______

Fach                                          Note1)

Deutsch                                         ______

Gesellschaftslehre
mit Geschichte                             ______
Religionslehre                              ______
________________________   ______
Sport                                              ______

Zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen/Praktika:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Fächer, die vor Erteilung dieser Bescheinigung abgeschlossen wurden:
Fach:                                                                                                                Note:1)

__________________ erteilt in den Jahrgangsstufen ________________    ______
__________________ erteilt in den Jahrgangsstufen ________________    ______
__________________ erteilt in den Jahrgangsstufen ________________    ______
__________________ erteilt in den Jahrgangsstufen ________________    ______

Diese Übersicht dient zur Vorlage bei Bewerbungen; sie ist kein Zeugnis.

___________________________
Ort, Datum der Ausgabe

___________________________
Schulleiter/in oder Vertretung

(Siegel) ___________________________
Klassenleiterin/Klassenleiter

____________
1) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)

Anlage D 35 – Seite 1 –
__________________________________________________________________

Bezeichnung der Schule

Abgangszeugnis
Frau/Herr __________________________________________________________

       Vor- und Zuname

geboren am _____________________ in _________________________________
hat den Bildungsgang  ________________________________________________
vom ____________ bis ____________ besucht.
Sie/Er war zuletzt Schülerin/Schüler im ______ Halbjahr der Jahrgangsstufe ______.

Fach1)
Auf-

gaben-
feld2)

Kurs-
art3) 12.14) 12.24) 13.14) 13.24) 14

N
ot

e 

Punkte

 N
ot

e Punkte

 N
ot

e Punkte

 N
ot

e Punkte Noten

1) In der Reihenfolge der erlassenen Stundentafel
2) I  = (sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld)

II  = (gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld)
III  = (mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld)

3) LK  = (Leistungskursfach)
GK = (Grundkursfach)

4) Für die Umsetzung der Noten in Punkte gilt:

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
+ 1 – + 2 – + 3 – + 4 – + 5 – 6

Punkte 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Verlag GmbH
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Anlage D 36
Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer Teil)

nach der Jahrgangsstufe 12
in einem zur allgemeinen Hochschulreife führenden

Bildungsgang des Berufskollegs
1. Schülerinnen und Schülern, die nach der Jahrgangsstufe 12 den

Bildungsgang verlassen, kann gemäß § 13 Anlage D eine Fach-
hochschulreife (schulischer Teil) bescheinigt werden, wenn folgen-
de Bedingungen erfüllt sind:

1.1 In den beiden Leistungsfächern müssen je zwei Kurse belegt und
insgesamt mindestens 40 Punkte der zweifachen Wertung erreicht
sein.

1.2 Es müssen elf Grundkurse belegt und insgesamt 55 Punkte der ein-
fachen Wertung erreicht sein.

1.3 Unter den nach Nr. 1.1 und 1.2 anzurechnenden Kursen müssen
sein: je zwei Kurse in Deutsch, der aus der Sekundarstufe I fortge-
führten Fremdsprache, einem Fach aus dem gesellschaftswissen-
schaftlichen Aufgabenfeld, Mathematik, einer Naturwissenschaft
(Biologie oder Physik oder Chemie).

1.4 Außer den in Nr. 1.3 genannten Fächern können aus weiteren Fä-
chern höchstens je zwei Halbjahreskurse angerechnet werden.

1.5 In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der
elf anzurechnenden Grundkurse müssen jeweils fünf Punkte der
einfachen Wertung erreicht sein.

1.6 Mit null Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt.
2. Für abgehende Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Jahr-

gangsstufe 13.1 oder am Ende der Jahrgangsstufe 13.2 die Fach-
hochschulreife (schulischer Teil) erwerben wollen, gelten die Bedin-
gungen gemäß Nr. 1 mit der Maßgabe, dass die Gesamtqualifikati-
on insgesamt in zwei aufeinander folgenden Halbjahren erbracht
wurde. Schülerinnen und Schüler, die die Feststellungsprüfung ge-
mäß Nr 4.1 VV zu Anlage D abgelegt haben, können auch die
Pflichtkurse der neueinsetzenden Fremdsprache gemäß Nr. 1.3 ab
der Jahrgangsstufe 12 einbringen.

3. Die Gesamtpunktzahl – mindestens 95, höchstens 285 Punkte –,
die sich aus der Bewertung der vier Leistungs- und elf Grundkurse
ergibt, wird gemäß der nachstehenden Tabelle in eine Durch-
schnittsnote umgerechnet.

4. In das Abgangszeugnis werden die in den einzelnen Halbjahren der
Jahrgangsstufe 12 bzw. 13 bewerteten Kurse mit den entsprechen-

Anlage D 35 – Seite 2 –

Bemerkungen
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________
Ort, Datum der Zeugnisausgabe

___________________________
Schulleiter/in oder Vertretung

(Siegel) ___________________________
Klassenleiterin/Klassenleiter

Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil APO-BK)
© Ritterbach
den Kursabschlussnoten eingetragen. Die der jeweiligen Notenten-
denz entsprechenden Punktzahlen werden in einfacher Gewich-
tung zweistellig in Klammern hinter der eingetragenen Note ver-
merkt.

5. Schülerinnen und Schüler, die die obigen Voraussetzungen erfül-
len, erhalten ein Abgangszeugnis gemäß Anlage D 35 mit folgen-
dem Vermerk:„Dieses Zeugnis gilt in Verbindung mit dem Nachweis
über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein einjähriges
gelenktes Praktikum gemäß der Praktikum-Ausbildungsordnung
vom 4. 5. 1993 (BASS 13 – 36 Nr. 5) als Nachweis der Fachhoch-
schulreife. Es berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule
des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieses Zeugnis gilt auch als
Nachweis des schulischen Teils der Fachhochschulreife in den Län-
dern Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein.
Die Durchschnittsnote beträgt: ____________________.“
Die Durchschnittsnote wird in Buchstaben und Ziffern ausgewiesen.

6. Hat eine Schülerin oder ein Schüler im ersten Durchgang die Vo-
raussetzungen zum Erwerb der Fachhochschulreife (schulischer
Teil) erfüllt und verlässt sie bzw. er den Bildungsgang nach einem
Wiederholungsjahr mit dem Abgangszeugnis, so können diese Vo-
raussetzungen auch nach einem gegebenenfalls nicht erfolgrei-
chen Wiederholungsjahr auf dem Abschlusszeugnis bescheinigt
werden.

Tabelle zur Ermittlung der Durchschnittsnote bei Zeugnissen
der Fachhochschulreife (schulischer Teil), die aufgrund der

11-Länder-Vereinbarung in der gymnasialen Oberstufe erworben 
wurden

Der Tabelle liegt folgende Formel zugrunde:

Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma berechnet.
Es wird nicht gerundet.

Punkte Durchschnitts-
note

Punkte Durchschnitts-
note

285 – 261 1.0 174 – 170 2.6
260 – 255 1.1 169 – 164 2.7
254 – 249 1.2 163 – 158 2.8
248 – 244 1.3 157 – 153 2.9
243 – 238 1.4 152 – 147 3.0
237 – 232 1.5 146 – 141 3.1
231 – 227 1.6 140 – 135 3.2
226 – 221 1.7 134 – 130 3.3
220 – 215 1.8 129 – 124 3.4
214 – 210 1.9 123 – 118 3.5
209 – 204 2.0 117 – 113 3.6
203 – 198 2.1 112 – 107 3.7
197 – 192 2.2 106 – 101 3.8
191 – 187 2.3 100 –   96 3.9
186 – 181 2.4           95 4.0
180 – 175 2.5

573
25 PN −=
 Verlag GmbH
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Anlage D 37

Anlage D 38
Das Fach Sport

1. Für die Bildungsgänge im Berufskolleg die zur allgemeinen Hoch-
schulreife führen, gelten die Richtlinien und Lehrpläne Sekundar-
stufe II, Gymnasium/Gesamtschule, Schriftenreihe Schule in NRW
Nr. 4734. Für die Gestaltung des Unterrichts im Fach Sport gelten
die Rahmenvorgaben für den Schulsport und die Akzentuierungen
des Aufgabenprofils  des Sportunterrichts durch die APO-BK, die ei-
nem berufsbezogenen Sportunterricht die Aufgabe der Gesund-
heitsförderung zuweisen (vgl. § 6 Abs. 2 Erster Teil APO-BK).

2. Für alle Schülerinnen und Schüler in den Bildungsgängen nach  An-
lage D (außer Stundentafel D 29) gelten die Regelungen für die
Grundkurse in der gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums und
der Gesamtschule. Sie nehmen an einem zweistündigen Unterricht
in Sport nach dem Angebot der Schule teil. Dieser Sportunterricht
findet jahrgangsstufenbezogen statt. Der Unterricht bereitet auf das
weitere Schulsportangebot der Schule vor.

3. Sport als Leistungsfach im Bildungsgang Freizeitsportleiterin/Frei-
zeitsportleiter und allgemeine Hochschulreife, Anlage D 17

3.1 Das Leistungsfach Sport umfasst den Unterricht in mindestens zwei
profilbildenden Inhaltsbereichen, eingebunden ist dabei die Praxis
an der Übungsstätte und ein in der Regel zweistündiger Theorieun-
terricht im Klassenraum.

3.2 In der Abiturprüfung sollen die Schülerinnen und Schüler nachwei-
sen, dass sie grundlegende Kenntnisse und Einsichten im Fach
Sport erworben haben, fachspezifische Methoden selbstständig an-
wenden können und offen für fachübergreifende Perspektiven sind.

3.3 An die Stelle der schriftlichen Abiturprüfung tritt im Fach Sport als
Leistungsfach eine Fachprüfung. Die Fachprüfung besteht aus ei-
ner schriftlichen Prüfungsarbeit und aus einer praktischen Prüfung.

3.4 Die Fachprüfung im Leistungsfach wird gemäß § 11 Anlage D APO-
BK mit einer Gesamtnote, gegebenenfalls unter Angabe der Ten-
denz, abgeschlossen. Sie wird vom Fachprüfungsausschuss
gleichwertig aus der Note der schriftlichen Arbeit und aus der Note
für die Prüfungsleistungen in der praktischen Prüfung gebildet.

3.5 Wird eine Schülerin oder ein Schüler mit dem Leistungsfach Sport
in den Jahrgangsstufen 12 und 13 oder im Verlauf des Prüfungsver-
fahrens sportunfähig, so trifft die obere Schulaufsichtsbehörde die
Entscheidung über die Fortsetzung der Schullaufbahn bzw. über
das weitere Prüfungsverfahren.

__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Nichtzulassung zur Abiturprüfung

im Bildungsgang ____________________________________________________

Sehr geehrte/r ______________________________________________________,

wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie nicht zur Abiturprüfung ________
zugelassen werden können, weil Sie die Bedingungen gemäß § 15 Anlage D APO-
BK (BASS 13 – 33 Nr. 1.1) nicht erfüllen.

Sie nehmen ab ____________ am Unterricht der Jahrgangsstufe 12.2 teil.1)

Sie verlassen den Bildungsgang gemäß § 2 Anlage D APO-BK i. V. m. § 5 Abs. 4
Erster Teil APO-BK.1)

Gegen die Nichtzulassung zur Abiturprüfung können Sie innerhalb eines Monats
nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Schule
(Name und Anschrift) Widerspruch einlegen.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird,
so wird dieses Verschulden der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer
zugerechnet.

Mit freundlichem Gruß

_______________________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender

des allgemeinen Prüfungsausschusses)

____________
1) Nichtzutreffendes streichen
© Ritterbach 
Anlage D 39
Tabelle für die Bildung eines Prüfungsergebnisses

bei schriftlicher und mündlicher Prüfung
(Verhältnis 2 : 1)

Zur Ermittlung des Endergebnisses in dem jeweiligen Prüfungsfach wird
zu der Punktzahl, die der Tabelle entnommen worden ist, die Punktzahl für
die Kursleistung im Abschlusssemester in einfacher Wertung hinzuge-
zählt.
– Dieser Tabelle liegt folgender Rechenvorgang zugrunde:

Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung wird mit 2 2/3, das der mündli-
chen Prüfung mit 1 1/3 multipliziert, die sich ergebenden Punktzahlen
werden addiert. Bei dem Endergebnis bleiben Bruchteile von Punkten
unberücksichtigt.

– Die beim Rechenvorgang zur Ermittlung des Endergebnisses ange-
wendete Formel lautet:

Bei dem Ergebnis bleiben Bruchteile von Punkten unberücksichtigt.
P = endgültige Punktsumme der schriftlichen und mündlichen Prüfung

im Fach
s = Punktzahl der schriftlichen Prüfung im Fach
m = Punktzahl der mündlichen Prüfung im Fach

Anlage D 40
Tabelle zur Ermittlung der Durchschnittsnoten für die Abiturzeugnisse

Der Tabelle liegt folgende Formel zugrunde:
N = 17,3 – P,168 

Eine Punktzahl über 784 ergibt die Durchschnittsnote 1,0. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma berechnet; es wird nicht
gerundet.

Durch-
schnittsnote

Punkte Durch-
schnittsnote

Punkte Durch-
schnittsnote

Punkte

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

840 – 768
767 – 751
750 – 734
733 – 717
716 – 701
700 – 684
683 – 667
666 – 650
649 – 633
632 – 617

2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

616 – 600
599 – 583
582 – 566
565 – 549
548 – 533
532 – 516
515 – 499
498 – 482
481 – 465
464 – 449

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

448 – 432
431 – 415
414 – 398
397 – 381
380 – 365
364 – 348
347 – 331
330 – 314
313 – 297
296 – 281

280

( ) 4
3

ms2P •+=
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Anlage D 41 – Seite 2 –

__________________________________________________________________
Bezeichnung der Schule

Zeugnis
der allgemeinen Hochschulreife

Frau/Herr __________________________________________________________
       Vor- und Zuname

geboren am _____________________ in _________________________________

wohnhaft in _______________________________________________________1)

hat sich der Abiturprüfung im Bildungsgang
__________________________________________________________________
unterzogen.

Dem Zeugnis liegen zugrunde:
– Die Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundar-

stufe II (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der jeweils
geltenden Fassung).

– Die Vereinbarung über die Abiturprüfung der neugestalteten gymnasialen Ober-
stufe in der Sekundarstufe II gemäß Vereinbarung der Kultusministerkonferenz
vom 7. Juli 1972 (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezember
1973 in der jeweils geltenden Fassung).

– Die Vereinbarung über die einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprü-
fung (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz in der jeweils geltenden Fassung).

– Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).

____________
1) Auf Wunsch der Schülerin/des Schülers wird hinter dem Wohnort das Religionsbekenntnis vermerkt.

2. Seite des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife für _________________

I. Leistungen in den Jahrgangsstufen 12 und 13 (Qualifikationsphase)
Fach1) Bewertung2)

12.1 12.2 13.1 13.2

Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld

Deutsch

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld

Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld

Mathematik

Religionslehre

Sport

1) Leistungsfächer werden mit dem Klammerzusatz (Leistungsfach) gekennzeichnet.
Grundkurse bleiben ohne besondere Kennzeichnung.

2) Für die Umsetzung der Noten in Punkte gilt:

Die Punkte in Klammern sind nicht in die Gesamtqualifikation einbezogen worden. Punktzahlen 
werden in einfacher Wertung und stets zweistellig angegeben.

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
+ 1 – + 2 – + 3 – + 4 – + 5 – 6

Punkte 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
© Ritterbach
Anlage D 41 – Seite 3 –

Anlage D 41 – Seite 4 –

3. Seite des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife für ___________________

II. 1. Leistungen in der Abiturprüfung

Prüfungsfach
Prüfungsergebnis in einfacher Wertung

schriftlich mündlich

1. Leistungsfach

2. Leistungsfach

3.

4.  

II. 2. Besondere Lernleistungen1)

Thema: ______________________
____________________________
____________________________

Ergebnis in
einfacher Wertung:

III. Berechnung der Gesamtqualifikation und der Durchschnittsnote

Punktsumme aus 22 Grundkursen: mindestens 110,
höchstens 330 Punkte

Punktsumme aus 6 Leistungskursen
in zweifacher Wertung und der
Ausgleichsregelung:

mindestens 70,
höchstens 210 Punkte

Punktsumme aus den Prüfungen
in vierfacher Auswertung2) und den
Kursen der Prüfungsfächer im Ab-
schlusshalbjahr in einfacher Wertung:

mindestens 100,
höchstens 300 Punkte

Gesamtpunktzahl: mindestens 280,
höchstens 840 Punkte

Durchschnittsnote: 3)

________________
1) Nichtzutreffendes streichen
2) Die Ergebnisse der schriftlichen und der mündlichen Prüfung sind hierbei im Verhältnis 2 : 1 gewichtet.
3) Wiederholung der Durchschnittsnote in Buchstaben

4. Seite des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife für ___________________

IV. Fremdsprachen1)

Fach: Jahrgangsstufe:
________________________________ von ____________ bis ____________
________________________________ von ____________ bis ____________
________________________________ von ____________ bis ____________

Dieses Zeugnis schließt das Latinum/Graecum (Nachweis von Lateinkenntnissen
bzw. von Griechischkenntnissen gemäß Vereinbarung der Kultusministerkonferenz
vom 26. Oktober 1979)/das Hebraicum ein.2)

V. Bemerkungen3)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

VI. Frau/Herr
___________________________________________________________________

hat die Abiturprüfung bestanden und damit die Berechtigung zum Studium an einer
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erworben.

_________________________
                       Ort, Datum
                                                      
_________________________          (Siegel) _________________________

Vorsitzende/Vorsitzender des Schulleiter/in oder Vertretung
allgemeinen Prüfungsausschusses

_________________________ _________________________
Vertreterin/Vertreter des Schulträgers Beratungslehrerin/Beratungslehrer

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Kursabschlussnoten der Jahrgangsstufe
13.2 und die Leistungen in der Abiturprüfung sowie die Berechnung der Gesamt-
qualifikation einschließlich der Durchschnittsnote kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Zeugnisses Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
bei der Schule (Name und Anschrift) schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.
______________
1) außer Arbeitsgemeinschaften
2) Nichtzutreffendes streichen
3) Auf Wunsch der Schülerin/des Schülers kann hier die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften und an ande-

ren Unterrichtsveranstaltungen im Differenzierungsbereich in den Jahrgangsstufen 12 und 13 oder die
erfolgreiche Teilnahme an Landes- oder Bundeswettbewerben sowie in der Jahrgangsstufe 11 abgeschlos-
senen Kursen vermerkt werden.
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Verwaltungsvorschrift Latinum

1. Das Latinum (Lateinkenntnisse gemäß Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 26. Oktober 1979) wird erworben nach aufsteigen-
dem Pflicht- bzw. Wahlpflichtunterricht entsprechend den für das
Fach Latein geltenden Richtlinien:

1.1 von Klasse 5 bis 10 bei mindestens ausreichenden Leistungen am
Ende der Klasse 10;

1.2 von Klasse 7 bis zum Ende der Jahrgangsstufe 11.2 bei mindestens
ausreichenden Leistungen im Abschlusskurs;

1.3 von Klasse 9 bis zum Ende der Jahrgangsstufe 12.2 bei mindestens
ausreichenden Leistungen (5 Punkte) im Abschlusskurs;

1.4 vom Beginn der Jahrgangsstufe 11.1 bis zum Ende der Jahrgangs-
stufe 13.2 (2 Grundkurse und 4 Leistungskurse und Abiturprüfung)
bei mindestens ausreichenden Leistungen (25 Punkte) im Abiturfach
gemäß § 25 Anlage D APO-BK.

2. Schülerinnen und Schüler, die eine Jahrgangsstufe oder die Abitur-
prüfung wiederholen und die die Bedingungen für ein Latinum erfüllt
haben, müssen im Wiederholungsjahr den entsprechenden Nach-
weis nur dann erneut erbringen, wenn Latein Gegenstand der Ver-
setzungsentscheidung oder der Abiturprüfung war.

3. Im Übrigen kann das Latinum (Lateinkenntnisse gemäß Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 26. Oktober 1979) auf dem Wege
einer Erweiterungsprüfung oder einer Prüfung in zeitlichem Zusam-
menhang mit der Abiturprüfung erworben werden.

4. Das Latinum (Lateinkenntnisse gemäß Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 26. Oktober 1979) wird nach bestandener Abitur-
prüfung auf dem Abiturzeugnis bescheinigt.

5. Ein Kleines Latinum wird erworben nach aufsteigendem Pflicht- bzw.
Wahlpflichtunterricht entsprechend den Richtlinien für das Fach La-
tein:

5.1 ab Klasse 5, 7 oder 9 in Fällen, wenn die für die Vergabe des Lati-
nums (Lateinkenntnisse gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 26. Oktober 1979) erforderliche Abschlussnote nicht er-
reicht wurde. In diesen Fällen müssen am Ende des der Vergabe des
Latinums vorausgehenden Schuljahres bzw. Schulhalbjahres min-
destens ausreichende Leistungen (5 Punkte) nachgewiesen sein;

5.2 von Jahrgangsstufe 11 bis Jahrgangsstufe 13 in Grundkursen bei
mindestens ausreichenden Leistungen (5 Punkte) im Abschluss-
kurs. Bei Schülerinnen und Schülern, die die Bedingungen für das
Kleine Latinum im Abschlusskurs nicht erreicht haben, entscheidet,
sofern Latein Abiturfach ist, die in der Abiturprüfung erreichte Note
über die Zuerkennung des Kleinen Latinum;

5.3 Ein Kleines Latinum bescheinigt die Schulleiterin oder der Schulleiter
beim Abgang von der Schule gemäß folgendem Muster:

__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Nichtbestehen der Abiturprüfung

im Bildungsgang ____________________________________________________

Sehr geehrte/r ______________________________________________________,

wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie die Abiturprüfung ____________
nicht bestanden haben, weil Sie die Bedingungen gemäß § 25 Anlage D APO-BK
(SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1) nicht erfüllen.

Es besteht die Möglichkeit der Wiederholung der Abiturprüfung gemäß § 27 Erster
Teil APO-BK. Falls Sie die Abiturprüfung nicht wiederholen wollen, wird Ihnen ein
Abgangszeugnis ohne Abiturvermerk ausgehändigt.1)

Sie verlassen den Bildungsgang gemäß § 2 Anlage D APO-BK i. V. m. § 5 Abs. 4
Erster Teil APO-BK. Ihnen wird ein Abgangszeugnis ohne Abiturvermerk ausgehän-
digt.1)

Gegen diese Entscheidung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Schule (Name und
Anschrift) Widerspruch einlegen.
Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird,
so wird dieses Verschulden der Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer
zugerechnet.

Mit freundlichem Gruß

_______________________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Vorsitzende/Vorsitzender

des allgemeinen Prüfungsausschusses)

____________
1) Nichtzutreffendes streichen
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Bescheinigung

Frau/Herr __________________________________________________________
       Vor- und Zuname

geboren am _____________________ in _________________________________

hat von Klasse ______/von der Jahrgangsstufe 11.11) bis ____________ am
Lateinunterricht teilgenommen.
Gemäß den Bestimmungen der Anlage D 43 APO-BK (SGV. NRW. 223/BASS 13 –
33 Nr. 1.1) hat sie/er Lateinkenntnisse im Umfang des

Kleinen Latinum
nachgewiesen.

___________________________
Ort, Datum

(Siegel) ___________________________
Schulleiter/in oder Vertretung

____________
1) Nichtzutreffendes streichen

__________________________________________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Zeugnis
der allgemeinen Hochschulreife/

Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife1)

Frau/Herr __________________________________________________________
       Vor- und Zuname

geboren am _____________________ in _________________________________

wohnhaft in _______________________________________________________2)

hat sich der Abiturprüfung im Bildungsgang
__________________________________________________________________
unterzogen.

Dem Zeugnis liegen zugrunde:
– Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des

Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom
26. Mai 1999 (SGV. NRW. 223/BASS 13 – 33 Nr. 1.1).

– Die Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschulen (Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 25. November 1976 in der jeweils geltenden Fassung).

____________
1) Nichtzutreffendes streichen
2) Auf Wunsch der Schülerin/des Schülers wird hinter dem Wohnort das Religionsbekenntnis vermerkt.
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2. Seite des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife für ___________________

I. Leistungen in der Abiturprüfung1)

Prüfungsteilleistungen
Deutsch
Mathematik
Englisch
Fach des fachlichen Schwerpunkts
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

II. Abschlussnoten1) und Durchschnittsnote
Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch ________________________

Gesellschaftslehre
mit Geschichte __________________
Religionslehre ___________________
Sport __________________________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Durchschnittsnote: ________________        ____________________2)

Frau/Herr ______________________ hat Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache
______________________ gemäß § 58 Abs. 2 Anlage D APO-BK nachgewiesen3).

____________
1) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
2) Wiederholung der Durchschnittsnote in Buchstaben
3) Nichtzutreffendes streichen

3. Seite des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife für ___________________

III. Bemerkungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

IV. Frau/Herr
___________________________________________________________________

hat die Abiturprüfung bestanden. Ihr/Ihm wird die allgemeine Hochschulreife zuer-
kannt.

Entsprechend der Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschulen (Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 in der jeweils geltenden Fas-
sung) berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern in der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Studium aller Studiengänge an wissenschaftlichen Hochschulen oder
Gesamthochschulen.

________________________________
                                       Ort, Datum

                                                      (Siegel)
_________________________ ________________________________

Vorsitzende/Vorsitzender des Schulleiter/in oder Vertretung
allgemeinen Prüfungsausschusses

________________________________ ________________________________
Vertreterin/Vertreter des Schulträgers Beratungslehrerin/Beratungslehrer

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Noten für die Prüfungsteilleistungen und die
Abschlussnoten einschließlich der Durchschnittsnote kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Zeugnisses Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist bei der Schule (Name und Anschrift) schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.
© Ritterbach
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3. Seite des Zeugnisses der fachgebundenen Hochschulreife für _______________

III. Bemerkungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

IV. Frau/Herr
___________________________________________________________________

hat die Abiturprüfung bestanden. Ihr/Ihm wird die fachgebundene Hochschulreife
zuerkannt.

Entsprechend der Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschulen (Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 in der jeweils geltenden Fas-
sung) berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern in der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Studium der folgenden Studiengänge1) an wissenschaftlichen
Hochschulen oder Gesamthochschulen:

________________________________
                                   Ort, Datum

                                                      (Siegel)
_________________________ ________________________________

Vorsitzende/Vorsitzender des Schulleiter/in oder Vertretung
allgemeinen Prüfungsausschusses

________________________________ ________________________________
Vertreterin/Vertreter des Schulträgers Beratungslehrerin/Beratungslehrer

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Noten für die Prüfungsteilleistungen und die
Abschlussnoten einschließlich der Durchschnittsnote kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Zeugnisses Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist bei der Schule (Name und Anschrift) schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.
____________
1) Auflistung gemäß Verwaltungsvorschriften zu § 58 Abs. 3 Anlage D APO-BK

__________________________________________________________________
Bezeichnung der Schule

Abgangszeugnis

Frau/Herr __________________________________________________________
       Vor- und Zuname

geboren am _____________________ in _________________________________
hat den Bildungsgang  ________________________________________________
vom ____________ bis ____________ besucht.

I. Leistungen in der Abiturprüfung1)

Prüfungsteilleistungen
Deutsch
Mathematik
Englisch
Fach des fachlichen Schwerpunkts

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

II. Abschlussnoten2)

Berufsbezogener Lernbereich
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch ________________________
Gesellschaftslehre
mit Geschichte __________________
Religionslehre ___________________
Sport __________________________

Differenzierungsbereich
_______________________________
_______________________________

Zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
1) Auflistung gemäß Verwaltungsvorschriften zu § 58 Abs. 3 Anlage D APO-BK
2) Notenstufen gemäß § 25 Abs. 1 ASchO:  sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4),

mangelhaft (5), ungenügend (6)
 Verlag GmbH



BASS
Anlage D 45 – Seite 2 –

Bemerkungen
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________
Ort, Datum der Zeugnisausgabe

___________________________
Schulleiter/in oder Vertretung

(Siegel) ___________________________
Klassenleiterin/Klassenleite

Rechtsbehelfsbelehrung (Wortlaut s. Nr. 9.25 VV zu Erster Teil APO-BK)
© Ritterbach 
Vorbemerkung: Die nachstehende Anlage E der APO-BK ist mit
Verordnung vom 29. Juni 2003 neu gefasst worden und am 1. August 2003
in Kraft getreten. Schulen, die ihre bisherigen Bildungsgänge nicht zum 1.
August 2003 umstellen konnten, sind berechtigt, diese nach den
bisherigen Vorschriften (s. BASS 2002/2003 S. 13/147 ff.) noch einen
weiteren Durchgang fortzuführen. Die zur neuen Anlage E gehörigen
Verwaltungsvorschriften werden zurzeit erarbeitet; eine endgültige
Fassung lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Anlage E
Bildungsgänge der Fachschule

13 - 33 Nr. 1.1/Nr. 1.2 Anl. EInhaltsübersicht
1.  Absch n i t t

A l lgeme ine  Bes t immunge n
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Aufbau der Fachschule
§ 3 Gliederung der Bildungsgänge
§ 4 Organisation der Bildungsgänge
§ 5 Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen
§ 6 Allgemein bildende Abschlüsse
§ 7 Berufsbezeichnung

2 .  Absch n i t t
 O rdnung  des  Fachschu lexa mens

und  der  Fa chhochschu l re i fep rü fung
§   8 Fachschulexamen, Fachhochschulreifeprüfung
§   9 Zulassung zum Fachschulexamen und zur Fachhochschulreifeprü-

fung
§ 10 Schriftliche Prüfung
§ 11 Durchführung und Bewertung der schriftlichen Prüfung
§ 12 Praktische Prüfung
§ 13 Mündliche Prüfung
§ 14 Durchführung und Bewertung der mündlichen Prüfung
§ 15 Feststellung des Fachschulexamens
§ 16 Feststellung der Fachhochschulreife
§ 17 Mitteilung des Prüfungsergebnisses
§ 18 Nichtschülerprüfung

3 .  Absch n i t t
Fachbere iche

1 .  Un te rabschn i t t
Agra rw i r t scha f t

§ 19 Fachrichtungen
§ 20 Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen (Stufe I)
§ 21 Berufsbezeichnung

2 .  Un te rabschn i t t
E rnährung  und  Hauswi r t scha f t

§ 22 Fachrichtungen
§ 23 Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen (Stufe I)
§ 24 Berufsbezeichnung

3 .  Un te rabschn i t t
Ges ta l tung

§ 25 Fachrichtungen
§ 26 Berufsbezeichnung

4 .  Un te rabschn i t t
Soz ia lwesen

§ 27 Weitergeltung bisheriger Vorschriften
§ 28 bis § 36 zurzeit nicht besetzt

5 .  Un te rabschn i t t
Techn ik

§ 37 Fachrichtungen
§ 38 Berufsbezeichnung

6 .  Un te rabschn i t t
W i r t scha f t

§ 39 Fachrichtungen
§ 40 Aufnahmevoraussetzungen
§ 41 Besondere Vorschriften für das Fachschulexamen
§ 42 Berufsbezeichnung

1 .  Absch n i t t
A l lgeme ine  Bes t immunge n

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule dienen der beruflichen Weiterbil-
dung und bauen auf der beruflichen Erstausbildung und Berufserfahrun-
gen auf (postsekundare Ausbildung).  
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(2) Fachschulen führen zu staatlichen Abschlüssen und zu Teilabschlüs-
sen der beruflichen Weiterbildung. Die Ausbildung soll Absolventinnen und
Absolventen befähigen, Führungsaufgaben in Betrieben, Unternehmen,
Verwaltungen und anderen Einrichtungen zu übernehmen.
(3) Fachschulen leisten einen Beitrag zur Vorbereitung auf die unterneh-
merische Selbstständigkeit.
(4) Die Fachrichtungen des Fachbereiches Sozialwesen befähigen insbe-
sondere zu selbstständiger und eigenverantwortlicher Erziehungs-, Bil-
dungs-, Betreuungs- und Förderarbeit. Sie vermitteln die Kenntnisse und
Fähigkeiten, Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu
fördern, auf schulisches Lernen vorzubereiten sowie selbstständiges und
verantwortliches Handeln  anzuregen und zu unterstützen.
(5) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann zulassen, dass durch ergän-
zende Lernangebote die Möglichkeit eröffnet wird, weitere Qualifikationen
und Abschlüsse zu erwerben.
(6) Der Abschluss der Fachschule kann von der zuständigen Stelle ganz
oder in Teilen auf die Meisterprüfung angerechnet werden. 
(7) Fachschulen ermöglichen den Erwerb der Fachhochschulreife, wenn
der Bildungsgang mindestens 2.400 Unterrichtsstunden umfasst.

§ 2
Aufbau der Fachschule 

(1) Die Fachschule umfasst
1. Bildungsgänge mit mindestens 1.200 Unterrichtsstunden in den Fach-

bereichen Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft, Wirtschaft
und in der Fachrichtung Motopädie des Fachbereiches Sozialwesen,

2. Bildungsgänge mit mindestens 1.800 Unterrichtsstunden in der Fach-
richtung Heilpädagogik des Fachbereiches Sozialwesen,

3. Bildungsgänge mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden in den Fach-
bereichen Agrarwirtschaft, Gestaltung, Ernährung und Hauswirtschaft,
Technik und Wirtschaft,

4. Bildungsgänge mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden Fachtheorie
und mindestens 1.200 Stunden Praxis in den Fachrichtungen Familien-
pflege, Heilerziehungspflege und Sozialpädagogik des Fachbereichs
Sozialwesen.

(2) Den Bildungsgängen nach Absatz 1 sind die Rahmenstundentafeln An-
lage E 1 bis Anlage E 3 zu Grunde zu legen. 

§ 3
Gliederung der Bildungsgänge

Die Fachschule gliedert sich in folgende Fachbereiche:
Agrarwirtschaft
Gestaltung
Ernährung und Hauswirtschaft
Sozialwesen
Technik
Wirtschaft

Die Fachbereiche gliedern sich in die Fachrichtungen entsprechend dem
3. Abschnitt. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann Schwerpunkte als
arbeitsmarktrelevante Untergliederungen einer Fachrichtung vorsehen,
die sich durch eigenständige Handlungsfelder von den anderen Schwer-
punkten derselben Fachrichtung unterscheiden.

§ 4
Organisation der Bildungsgänge

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule können in zeitlich unterschiedlichen
Unterrichtsorganisationsformen angeboten werden.
(2) Der Unterricht in den Bildungsgängen der Fachschule ist in den fach-
richtungsübergreifenden Lernbereich, den fachrichtungsbezogenen Lern-
bereich und den Differenzierungsbereich gegliedert.
(3) Von den Unterrichtsstunden des fachrichtungsübergreifenden und des
fachrichtungsbezogenen Lernbereichs können nach Maßgabe der Richtli-
nien und Lehrpläne bis zu 20 v.H., jedoch nicht mehr als 480 Unterrichts-
stunden, als betreute und durch Lehrkräfte vor- und nachbereitete andere
Lernformen (Selbstlernphasen) organisiert werden.
(4) Bereits in anderen Bildungsgängen erworbene berufliche Qualifikatio-
nen können auf die im Bildungsgang angestrebte Gesamtqualifikation an-
gerechnet werden. Die Anerkennung erfolgt durch die Schulleitung.
(5) Der Abschluss einer Fachschule mit mindestens 2.400 Unterrichtsstun-
den kann auf die Ausbildung in einer zweiten 2.400 Unterrichtsstunden
umfassenden Fachrichtung des Fachbereichs mit bis zu 1.200 Unterrichts-
stunden angerechnet werden. 

§ 5
Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die Fachschule wird aufgenommen, wer mindestens
1. den Abschluss der Ausbildung in einem für die Zielsetzung der jeweili-

gen Fachrichtung einschlägigen Ausbildungsberuf nach dem Berufsbil-
dungsgesetz, der Handwerksordnung, dem Landes- oder Bundesrecht
und

2. den Berufsschulabschluss, soweit während der Berufsausbildung die
Pflicht zum Berufsschulbesuch bestand und

3. eine Berufstätigkeit im Ausbildungsberuf von mindestens einem Jahr,
die auch während der Fachschulausbildung abgeleistet werden kann,
nachweist. Die einjährige Berufstätigkeit wird in Fachschulen mit 2.400
Unterrichtsstunden und 1.200 Stunden Praxis in Form eines gelenkten
Praktikums während des Fachschulbildungsganges abgeleistet.
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(2) In die Fachschule kann abweichend von Absatz 1 auch aufgenommen
werden, wer eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens fünf Jahren
nachweist. Auf die Berufstätigkeit kann der Besuch einer einschlägigen
Berufsfachschule angerechnet werden.
(3) Den Bildungsgang können auch Studierende besuchen, die sich in ei-
nem Berufsausbildungsverhältnis befinden, wenn der Unterricht in den be-
teiligten Bildungsgängen inhaltlich verknüpft wird. Die erforderliche Berufs-
tätigkeit muss bei der Zulassung zum Fachschulexamen nachgewiesen
werden (§ 9 Abs. 8).
(4) Ergänzende Aufnahmevoraussetzungen im 3. Abschnitt bleiben unbe-
rührt.

§ 6
Allgemein bildende Abschlüsse

(1) In Bildungsgängen mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden erwirbt
die oder der Studierende den Sekundarabschluss I – Fachoberschulreife
– mit der Versetzung nach 1.200 Unterrichtsstunden.
(2) Die Studierenden erwerben den Sekundarabschluss II – Fachhoch-
schulreife –, wenn sie am Ende eines Fachschulbildungsganges mit min-
destens 2.400 Unterrichtsstunden die Fachhochschulreife mit einer Prü-
fung nachweisen und den Fachschulbildungsgang erfolgreich abschlie-
ßen.
(3) Die oder der Studierende teilt dem Berufskolleg nach einer Beratung
durch die Schulleitung zu Beginn des Bildungsganges mit, ob sie oder er
die Fachhochschulreife anstrebt. Das Berufskolleg richtet für diese Studie-
renden nach den Möglichkeiten des Berufskollegs gegebenenfalls ein er-
weitertes Unterrichtsangebot nach den Vorgaben der KMK-Rahmenver-
einbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bil-
dungsgängen in der jeweils gültigen Fassung ein.

§ 7
Berufsbezeichnung

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fachschule ist die Berechtigung ver-
bunden, die Berufsbezeichnung mit Angabe des Fachbereichs, der Fach-
richtung, gegebenenfalls des Schwerpunktes und dem Zusatz „Staatlich
geprüfte / Staatlich geprüfter“ oder „Staatlich anerkannte / Staatlich aner-
kannter“ zu führen.

2 .  Abschn i t t
O rdnung  des  Fachschu lexamens

und  der  Fachhochschu l re i fep rü fung
§ 8

Fachschulexamen, Fachhochschulreifeprüfung
(1) Am Ende des Bildungsganges wird ein Fachschulexamen durchge-
führt, mit dem die in dem Bildungsgang erworbene Gesamtqualifikation
festgestellt wird. Das Ergebnis wird als Fachschulexamen ausgewiesen.
Das Fachschulexamen besteht aus einer schriftlichen Prüfung. Die schrift-
liche Prüfung kann durch mündliche Prüfungen ergänzt werden.
(2) Die Bildungsgangkonferenz legt für die Studierenden, die die Fach-
hochschulreife anstreben, zu Beginn des Bildungsganges fest, in welchem
der drei Bereiche
a) Deutsch/Kommunikation,
b) Fremdsprache oder
c) mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich
die für das Studium an einer Fachhochschule erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten durch eine zusätzliche schriftliche Arbeit nachgewiesen
werden sollen. Die schriftliche Prüfung kann durch eine mündliche Prüfung
ergänzt werden. Die Festlegung des Bereiches wird den Studierenden in
der ersten Unterrichtswoche mitgeteilt. 

§ 9
Zulassung zum Fachschulexamen

und zur Fachhochschulreifeprüfung 
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet in der Zulassungskon-
ferenz über die Zulassung zum Fachschulexamen und gegebenenfalls die
Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Noten für alle Fächer auf
Grund der Leistungsnachweise fest. Die Note für das einzelne Fach wird
von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer unter angemessener Berück-
sichtigung der Entwicklung der oder des Studierenden vorgeschlagen und
ist auf Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses
zu begründen. 
(3) Zum Fachschulexamen wird zugelassen, wer in allen Fächern des Bil-
dungsganges mit Ausnahme des Differenzierungsbereiches mindestens
die Note „ausreichend“ oder in nur einem Fach die Note „mangelhaft“ er-
reicht hat. Der Notendurchschnitt muss mindestens 4,0 betragen. Im Falle
einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen. 
(4) Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung
sind:
1. Die Zulassung zur Abschlussprüfung nach Absatz 3 und
2. mindestens ausreichende Leistungen in den in den Lehrplänen ausge-

wiesenen Fächern, die zum Erwerb der Fachhochschulreife nachzu-
weisen sind. 

(5) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Noten werden den Prüf-
lingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz bekannt gege-
ben. Die Prüflinge sind über die Prüfungsbestimmungen zu informieren.
(6) Für Studierende, die nicht zugelassen werden, setzt der allgemeine
Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer fest. Das Fach-
schulexamen gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist der oder dem Stu-
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dierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(7) In den Bildungsgängen mit mindestens 1.800 Unterrichtsstunden sind
die Studierenden nach Bekanntgabe der Noten vom Unterricht befreit.
(8) Die erforderliche Berufstätigkeit in Bildungsgängen nach § 2 Abs.1
Nr. 3 muss in vollem Umfang nachgewiesen werden.

§ 10
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus drei Arbeiten unter Aufsicht. Eine
der drei Arbeiten kann durch eine Hausarbeit mit anschließender Präsen-
tation der Ergebnisse vor dem Fachprüfungsausschuss, dem die an der
Erarbeitung der Aufgabenstellung beteiligten Lehrkräfte angehören, er-
setzt werden.  Über die Durchführung einer Hausarbeit entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz. Das Thema der Hausarbeit wird den Studierenden
am Tage nach der letzten schriftlichen Prüfung mitgeteilt. Für die Bearbei-
tung steht ihr oder ihm eine Woche zur Verfügung. Für die Präsentation der
Ergebnisse gelten die Bestimmungen für die mündliche Prüfung (§ 14). 
(2) Die Aufgabe für jede der Arbeiten muss sich aus den beruflichen Hand-
lungsfeldern ergeben und die Anforderungsbereiche Reproduktion, An-
wendung und Problemlösung beinhalten. Für jede Arbeit ist eine Note aus-
zuweisen.
(3) Die Dauer der schriftlichen Prüfung wird von der Bildungsgangkonfe-
renz festgelegt und beträgt für jede Prüfungsarbeit mindestens 120, höch-
stens 270 Minuten. Die Gesamtdauer der drei schriftlichen Prüfungsarbei-
ten darf 540 Minuten nicht unterschreiten und soll 600 Minuten nicht über-
steigen. 
(4) Die Dauer der schriftlichen Prüfung für den Nachweis der Fachhoch-
schulreife beträgt mindestens im Bereich Deutsch/Kommunikation 180 Mi-
nuten, im Bereich Fremdsprache 90 Minuten und im mathematisch-natur-
wissenschaftlich-technischen Bereich 120 Minuten.
(5) Die Schulleitung legt der oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens
sechs Unterrichtswochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung für jede Ar-
beit einen von Lehrkräften der Klasse ausgearbeiteten Aufgabenvorschlag
zugleich mit Terminvorschlägen für die einzelnen Prüfungsteile zur Geneh-
migung vor. Der Aufgabenvorschlag ist von der Schulleitung auf seine
Übereinstimmung mit den Prüfungsanforderungen vorzuprüfen. Die obere
Schulaufsichtsbehörde kann den Aufgabenvorschlag durch einen neuen
ersetzen lassen oder auch nach Beratung mit der Schulleitung abändern;
Entsprechendes gilt für die Terminvorschläge. Die obere Schulaufsichts-
behörde teilt der Schulleitung die Entscheidung schriftlich mit.

§ 11
Durchführung und Bewertung der schriftlichen Prüfung

(1) Die Prüflinge sind zu Beginn der Prüfung auf die Vorschriften der §§ 19
und 20 des Ersten Teils dieser Verordnung für die Abschlussprüfungen
hinzuweisen. Die Bekanntgabe ist in die Niederschrift aufzunehmen.
(2) Für die Arbeiten einschließlich der Entwürfe und Notizen darf nur von
dem Berufskolleg gekennzeichnetes Papier benutzt werden. Bei Abgabe
der Arbeit sind alle ausgegebenen Bögen zurückzugeben.
(3) Bei den Arbeiten dürfen nur die Hilfsmittel benutzt werden, die in den
Aufgabenvorschlägen angegeben sind.
(4) Lehrkräfte der Klasse korrigieren und begutachten die Arbeiten und be-
werten sie mit einer Note.
(5) Ist eine Arbeit nur von einer Lehrkraft korrigiert und begutachtet und mit
einer nicht ausreichenden Note bewertet worden, bestellt der Vorsitzende
des allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Lehrkraft. Bei abwei-
chender Bewertung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über
die Note.

§ 12
Praktische Prüfung

(1) Die Hausarbeit (§ 10 Abs. 1) kann durch eine praktische Prüfung er-
setzt werden. Die Dauer der praktischen Prüfung darf acht Zeitstunden
nicht überschreiten.
(2) Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 2 und 5 sowie § 11 sinngemäß.

§ 13
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung zum Erwerb des Fachschulexamens kann nur
zu den schriftlichen Arbeiten nach § 10 Abs. 1 stattfinden. Die mündliche
Prüfung findet auf Antrag der oder des Studierenden statt.
(2) Der Prüfling kann der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätestens am
zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Noten für die schriftlichen Arbei-
ten bis zu zwei schriftliche Arbeiten benennen, zu denen sie oder er münd-
lich geprüft werden möchte. Die Meldung für die mündliche Prüfung muss
schriftlich erfolgen und ist verbindlich.
(3) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr durchge-
führt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse ein Bestehen nicht
mehr möglich ist. Das Fachschulexamen gilt als nicht bestanden. Das Er-
gebnis ist dem Prüfling unter Angabe der Gründe von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter schriftlich mitzuteilen.
(4) Die mündliche Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife kann nur
in dem schriftlichen Prüfungsbereich durchgeführt werden.

§ 14
Durchführung und Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minuten. Es
ist eine Vorbereitungszeit unter Aufsicht zu gewähren.
(2) Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachprüferin oder
dem Fachprüfer (§ 10 Abs. 1) durchgeführt.
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(3) Die Fachprüferin oder der Fachprüfer (§ 10 Abs. 1) schlägt für die Lei-
stung in der mündlichen Prüfung eine Note vor; der Fachprüfungsaus-
schuss setzt die Note fest.

§ 15
Feststellung des Fachschulexamens

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten fest.
(2) In den schriftlichen Prüfungsarbeiten, die durch eine mündliche Prü-
fung ergänzt wurden, wird die Note der schriftlichen Leistung zweifach ge-
wichtet. Die Abschlussnote ist entsprechend dem ermittelten rechneri-
schen Wert durch Auf- oder Abrunden zu bilden. 
(3) Das Gesamtergebnis des Fachschulexamens lautet „bestanden“ oder
„nicht bestanden“.
(4) Das Fachschulexamen ist bestanden, wenn die Leistungen des Prüf-
lings in den Abschlussarbeiten in höchstens einer der drei Abschlussnoten
„mangelhaft“ sind und der erzielte Notendurchschnitt mindestens 4,0 be-
trägt.

§ 16
Feststellung der Fachhochschulreife

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten in dem für die Fachhochschulreife maßgeblichen Prüfungs-
bereich fest.
(2) Die Abschlussnote wird aus der Note der schriftlichen Arbeit und gege-
benenfalls der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. Die Note der schrift-
lichen Arbeit wird dabei zweifach gewichtet.
(3) In den übrigen Fächern werden die in der Zulassungskonferenz festge-
stellten Noten als Abschlussnoten übernommen.
(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn in allen Fächern nach § 9 Abs. 4 Nr. 2
mindestens ausreichende Leistungen erzielt und das Fachschulexamen
bestanden wurde.
(5) Auf dem Abschlusszeugnis (Fachhochschulreifezeugnis) wird eine
Durchschnittsnote ausgewiesen, die sich aus dem arithmetischen Mittel
der Abschlussnoten der Fächer, die zur Vermittlung der Fachhochschulrei-
fe beitragen, und der Abschlussnote nach Absatz 2 ergibt. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet; es wird
nicht gerundet.
(6) Mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife wird die Berechtigung zum
Studium an Fachhochschulen oder entsprechender Studiengänge an Ge-
samthochschulen erworben.

§ 17
Mitteilung des Prüfungsergebnisses

(1) Nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das Prüfungsergebnis
und die Abschlussnoten bekannt zu geben. Gegebenenfalls ist auf die
Möglichkeit der Nachprüfung oder der Wiederholung hinzuweisen. 
(2) In den Fachrichtungen Familienpflege, Sozialpädagogik und Heilerzie-
hungspflege wird das Abschlusszeugnis erst ausgehändigt, wenn die Stu-
dierenden die erforderliche Berufspraxis in vollem Umfang nachweisen.

§ 18
Nichtschülerprüfung

(1) Durch eine Nichtschülerprüfung kann das Fachschulexamen mit oder
ohne Fachhochschulreife erworben werden. Der Abschluss der Fachschu-
le des Sozialwesens, Fachrichtung Motopädie kann nicht durch eine Nicht-
schülerprüfung erworben werden.
(2) Zum Fachschulexamen wird zugelassen, wer die Aufnahmevorausset-
zungen gemäß § 5 erfüllt und in den letzten zwei Jahren keine Fachschule
besucht hat. Darüber hinaus müssen Vorbildung und Berufsweg erwarten
lassen, dass Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt wurden, wie sie an einer
entsprechenden Fachschule vermittelt werden.
(3) Mit dem Fachschulexamen soll die Gesamtqualifikation im Sinne des
§ 8 festgestellt werden. Die Inhalte aller Fächer müssen in drei Arbeiten
berücksichtigt werden. Umfang und Anforderungen der Prüfungen müssen
denen der Fachschule entsprechen. Jede der vorgeschriebenen Arbeiten
besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.
(4) Das Fachschulexamen ist bestanden, wenn die Leistungen in allen
Prüfungsteilen mindestens ausreichend sind.
(5) Wer das Fachschulexamen bestanden hat, wird zur Fachhochschulrei-
feprüfung zugelassen. Die Fachhochschulreifeprüfung besteht aus je einer
schriftlichen Arbeit in den Bereichen Deutsch/Kommunikation, Fremdspra-
che, Mathematik-Naturwissenschaft-Technik. Die Dauer der schriftlichen
Prüfungen beträgt mindestens im Bereich Deutsch/Kommunikation 180
Minuten, im Bereich Fremdsprache 90 Minuten und im mathematisch-na-
turwissenschaftlich-technischen Bereich 120 Minuten.
(6) Im Übrigen richtet sich die Nichtschülerprüfung nach der Allgemeinen
Nichtschüler-Prüfungsordnung für Bildungsgänge des Berufskollegs (PO-
NSch-BK).

3 .  Absch n i t t
Fachbere iche

1 .  Un te rabschn i t t
Agra rw i r t scha f t

§ 19
Fachrichtungen

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule für Agrarwirtschaft mit mindestens
1.200 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:
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Floristik
Forstwirtschaft, Stufe I 
Gartenbau, Stufe I
Gartenbau, Stufe II
Landwirtschaft, Stufe I (Landwirtschaftsschule)
Landwirtschaft, Stufe II (Höhere Landbauschule)

(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Agrarwirtschaft mit mindestens
2.400 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:

Forstwirtschaft
Gartenbau
Landwirtschaft
Milch- und Molkereiwirtschaft

(3) Für die Aufnahme in eine Fachschule für Agrarwirtschaft der Stufe II ist
der Abschluss der Stufe I in der entsprechenden Fachrichtung nachzuwei-
sen. Der Abschluss der Stufe I wird auch auf den Besuch einer Fachschule
für Agrarwirtschaft mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden in derselben
Fachrichtung angerechnet.

§ 20
Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen (Stufe I)

Das Fachschulexamen für die Fachschulen mit mindestens 1.200 Unter-
richtsstunden der Stufe I umfasst zwei schriftliche Arbeiten; die Gesamt-
dauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 21
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Agrarwirtschaft der Stu-
fe I berechtigt zu der  Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Wirtschafte-
rin/Staatlich geprüfter Wirtschafter“ mit Angabe der Fachrichtung und ge-
gebenenfalls des Schwerpunktes. Der erfolgreiche Abschluss der Fach-
schule für Agrarwirtschaft der Fachrichtungen Gartenbau und Landwirt-
schaft der Stufe II berechtigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte
Agrarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt“. 
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Agrarwirtschaft mit min-
destens 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebs-
wirt“.

2 .  Un te rabschn i t t
E rnährung  und  Hauswi r tscha f t

§ 22
Fachrichtungen

(1) In der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft wird der Bildungs-
gang mit 1.200 Unterrichtsstunden in der Fachrichtung Hauswirtschaft an-
geboten (Stufe I). 
(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft
mit 2.400 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen ange-
boten:

Großhaushalt
Hotel und Gaststätten

(3) Wer die Ausbildung in der Fachschule für Ernährung und Hauswirt-
schaft mit 1.200 Unterrichtsstunden erfolgreich abgeschlossen hat, kann in
die zweite Jahrgangstufe der Fachschule für Ernährung und Hauswirt-
schaft mit 2.400 Unterrichtsstunden, Fachrichtung Großhaushalt, aufge-
nommen werden.

§ 23
Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen (Stufe I)

Das Fachschulexamen der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft
mit 1.200 Unterrichtsstunden umfasst zwei schriftliche Arbeiten. Die Ge-
samtdauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 24
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Ernährung und Haus-
wirtschaft mit 1.200 Unterrichtsstunden berechtigt zu der  Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Wirtschafterin/Staatlich geprüfter Wirtschafter“
mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Ernährung und Haus-
wirtschaft mit 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Betriebsleiterin/Staatlich geprüfter Betriebsleiter“
mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes.

3 .  Un te rabschn i t t
Ges ta l t ung

§ 25
Fachrichtungen

Die Bildungsgänge der Fachschule für Gestaltung werden in folgenden
Fachrichtungen angeboten:

Edelmetallgestaltung
Farbe, Gestaltung, Werbung
Metallgestaltung
Mode
Werbegestaltung

§ 26
Berufsbezeichnung

Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Gestaltung berechtigt zu
der  Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Gestalterin/Staatlich geprüfter
Gestalter“ mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwer-
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punktes. Abweichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrich-
tung Mode „Staatlich geprüfte Modedesignerin/Staatlich geprüfter Mode-
designer“.

4 .  Un te rabschn i t t
Soz ia lwesen

§ 27
Weitergeltung bisheriger Vorschriften

Für den Fachbereich Sozialwesen (Fachrichtungen Familienpflege,
Heilerziehungspflege, Heilpädagogik, Motopädie, Sozialpädagogik) gelten
übergangsweise die bisherigen Bestimmungen der APO-BK vom 26. Mai
1999 (GV. NRW. S. 240, 2000 S. 563, 2001 S. 766), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 18. Mai 2002 (GV. NRW. S. 172, 444), fort.

§ 28 bis § 36
  – zurzeit nicht besetzt –
5 .  Un te rabschn i t t

Techn ik
§ 37

Fachrichtungen
Die Bildungsgänge der Fachschule für Technik werden in folgenden Fach-
richtungen angeboten:

Agrartechnik
Augenoptik
Baudenkmalpflege und Altbauerneuerung
Bautechnik
Bekleidungstechnik
Bergbautechnik
Biogentechnik
Chemietechnik
Druck- und Medientechnik
Elektrotechnik
Farb- und Lacktechnik
Feinwerktechnik
Galvanotechnik
Gebäudesystemtechnik
Gießereitechnik
Glastechnik
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Holztechnik
Informatik
Kältetechnik
Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
Korrosionsschutztechnik
Kraftfahrzeugtechnik
Kunststoff- und Kautschuktechnik
Lebensmitteltechnik
Luftfahrttechnik
Maschinenbautechnik
Mechatronik
Medien
Medizintechnik
Metallbautechnik
Museums- und Ausstellungstechnik
Sanitärtechnik
Spreng- und Sicherheitstechnik
Textiltechnik
Umweltschutztechnik
Vermessungstechnik
Werkstofftechnik

§ 38
Berufsbezeichnung

Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Technik berechtigt zu der
Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Technikerin/Staatlich geprüfter
Techniker“ mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwer-
punktes. Abweichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrich-
tung Augenoptik „Staatlich geprüfte Augenoptikerin/Staatlich geprüfter Au-
genoptiker“, und in der Fachrichtung Informatik „Staatlich geprüfte Infor-
matikerin/Staatlich geprüfter Informatiker“.

6 .  Un te rabschn i t t
W i r tscha f t

§ 39
Fachrichtungen

(1) Der Bildungsgang der Fachschule für Wirtschaft mit mindestens 1.200
Unterrichtsstunden wird in der Fachrichtung Möbelhandel angeboten.
(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Wirtschaft mit mindestens 2.400
Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:

Außenhandel
Betriebswirtschaft
Hotel- und Gaststättengewerbe
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Informatik
Logistik
Marketing
Möbelhandel
Tourismus
Wohnungswirtschaft

§ 40
Aufnahmevoraussetzungen

Die Aufnahme in den Fachbereich Wirtschaft erfordert neben den allge-
meinen Aufnahmevoraussetzungen (§ 5) die Fachoberschulreife.

§ 41
Besondere Vorschriften für das Fachschulexamen

Das Fachschulexamen für die Fachrichtung Möbelhandel mit mindestens
1.200 Unterrichtsstunden umfasst  zwei schriftliche Arbeiten; die Gesamt-
dauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 42
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für  Wirtschaft der Fachrich-
tung Möbelhandel berechtigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte
Einrichtungsfachberaterin/Staatlich geprüfter Einrichtungsfachberater“,
gegebenenfalls mit Angabe des Schwerpunktes.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Wirtschaft mit minde-
stens 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt“ mit An-
gabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes. In der
Fachrichtung Betriebswirtschaft entfällt die Angabe der Fachrichtung. Ab-
weichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrichtung Infor-
matik „Staatlich geprüfte Informatikerin/Staatlich geprüfter Informatiker“. 

Anlage E 1
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 1200 Unterrichtsstunden
Lernbereiche Zeitrichtwerte

in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation
- Fremdsprache
- Politik/Gesellschaftslehre
- weitere Fächer des fachrichtungs-

übergreifenden Lernbereichs

200  –  300
mindestens   40
 mindestens   40
mindestens   40

0  –  140
Fachrichtungsbezogener Lernbereich 900  –  1000

      -   davon Projektarbeit (80  –  160)
Differenzierungsbereich 0  –  100
Insgesamt  mindestens 1200

Anlage E 2
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 1800 Unterrichtsstunden
Lernbereiche Zeitrichtwerte

in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation
- Fremdsprache
- Politik/Gesellschaftslehre

300  –  450
mindestens   60
 mindestens   60
mindestens   60

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 1350  –  1500

      -   davon Projektarbeit (120  –  240)
Differenzierungsbereich 0  –  150
Insgesamt  mindestens 1800
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Anlage E 3
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 2400 Unterrichtsstunden
Lernbereiche Zeitrichtwerte

in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation 1,2)

- Fremdsprache 1,2)

- Politik/Gesellschaftslehre 1)

- weitere Fächer des fachrichtungs-
übergreifenden Lernbereichs

400  –  600
mindestens   80
 mindestens   80
mindestens   80

0  –  280

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 1) 1800  –  2000

      -   davon Projektarbeit (160  –  320)

Differenzierungsbereich 1) 0  –  200

Insgesamt  mindestens 2400

1) Fächer zum Erwerb der Fachhochschulreife
2) Deutsch/Kommunikation und Fremdsprache müssen bei Erwerb der Fachhochschul-

reife im Umfang von zusammen mindestens 240 Unterrichtsstunden erteilt werden.“
Verlag GmbH


